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Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor 
und Mitglied des Direktoriums 
des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft (IW), fordert in einem 
aktuellen IW-Policy-Paper eine 
“innovations- und wachstums-
politische Öffnung der Schul-
denbremse”. Er schlägt vor, die 
gesamtstaatlichen Investitionen 
in einen bundesstaatlichen Ver-
mögenshaushalt auszulagern.
Dieser hätte die Aufgabe, die 

notwendige öffentliche Infra-
struktur durch den Bund und 
die Länder nachhaltig und gemäß 
den jeweiligen technischen Stan-
dards bereitzustellen. Als Grund-
lage bringt Hüther einen bundes-
staatlichen Infrastrukturplan ins 
Spiel, der als Weiterentwicklung 
des Bundesverkehrswegeplans 
alle Infrastrukturnetze inklu-
sive der “kommunalen Knoten” 
und “länderspezifischen Hubs” 
aufnehmen solle. Für diese 
Ausgaben sei wegen positiver 
Kapitalstockeffekte eine Kredit-
finanzierung im Rahmen der 
Maastricht-Kriterien zulässig. 
Zudem würde die Finanzierung 
durch Bundesanleihen die beste 
Bonität sichern. 
Im Hinblick auf die Kommunen 

bestehe besonderer Handlungs-
bedarf, damit sie die notwendigen 
Investitionen tätigen könnten. 
Daher müsse einerseits der Bund 
die Aufgaben, die er den Kommu-
nen zuweist, besser mit den ent-
sprechenden finanziellen Mitteln 

unterlegen. Andererseits sollten 
die Länder die Möglichkeit haben, 
ein kommunales Investitionspro-
gramm auflegen zu können, das 
auch hochverschuldeten Kom-
munen Spielräume für Investi-
tionen verschafft. Dazu könnte 
es im Rahmen des bundesstaat-
lichen Vermögenshaushaltes für 
Investitionen zweckgebundene 
Zuweisungen geben. 

Für die Steuerung schlägt 
Hüther die Schaffung eines Inves-
titions- und Innovationsrates vor, 
der analog zum Stabilitätsrat als 
Bund-Länder-Gremium gestaltet 
auf die gesamtwirtschaftlichen 
Kapazitätseffekte achtet, diese 
evaluiert und die Umsetzbarkeit 
im Blick hat.
Für die Budgets des Bundes und 

der Länder außerhalb des Ver-

mögenshaushalts sollte für die 
konjunkturelle Normallage ein 
Neuverschuldungsverbot gelten, 
das im Sinne der bestehenden 
Schuldenbremse symmetrisch 
bei einer besonderen Schwere 
der Rezession relativiert werde. 
Prof. Dr. Achim Truger, Profes-

sor für Volkswirtschaftslehre an 
der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin und Mitglied 

des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklung 
(“Wirtschaftsweiser”), äußerte 
sich in einer Veröffentlichung für 
das Institut für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung der 
Hans-Böckler-Stiftung bereits 
im Jahre 2016 kritisch im Hin-
blick auf die Krisenfestigkeit der 
Schuldenbremse. “Vom Erfolgs-
modell der Schuldenbremse wä-
re heute nicht viel übrig, wenn 
die Konjunktur sich gemäß der 
Prognosen im Jahr 2009 ent-
wickelt hätte. Zur Einhaltung 
der Schuldenbremse hätten vom 
Jahr 2012 an empfindliche Aus-
gabenkürzungen durchgesetzt 
werden müssen, die die Konjunk-
tur zusätzlich spürbar belastet 
hätten.”
Die Erfolge bei der Haushalts-

konsolidierung seien das Ergeb-
nis der vergleichsweise guten 
Konjunktur und nicht einer res-
triktiven Finanzpolitik gewesen. 
Die finanzpolitischen Erfolge der 
Bundesregierung seien Sonder-
effekten und einer unerwartet 
guten Konjunktur geschuldet. 
Die Finanzpolitik müsse sich 
darüber klar werden, dass die 
Schuldenbremse bislang aus-
schließlich in einem günstigen 
makroökonomischen Umfeld 
getestet wurde. Die eigentliche 
Bewährung und Belastungspro-
be in einer makroökonomischen 
Krise stehe noch aus.

Bereit für die nicht so fetten Jahre?
Schuldenbremse zwischen Investitionsstau und Konjunkturabschwächung

(BS/Guido Gehrt) Vor zehn Jahren wurde die Schuldenbremse mit Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat verabschiedet, die im Bund bereits seit 2016 greift und für die 
Länder ab 2020 verpflichtend wird. Angesichts des hohen Investitionsstaus der öffentlichen Hand und einer sich abschwächenden Konjunktur häufen sich kritische Stimmen bis hin 
zur Forderung einer Öffnung dieser Goldenen Regel der Finanzpolitik.

Mehr Studierende 
erreicht
(BS/mfe) Vom Deutschland-
stipendium profitieren immer 
mehr Studierende hierzulande. 
2018 wurden damit 27.229 Sti-
pendiaten gefördert. Das waren 
fast fünf Prozent mehr als im 
Vorjahr. Auch die Zahl privater 
Geldgeber, die begabte junge 
Menschen im Rahmen dieses 
Programms fördern, nahm zu. 
Sie stieg im vergangenen Jahr – 
verglichen mit 2017 – um rund 
vier Prozent auf über 7.800 an. 
Die von ihnen aufgebrachten 
Mittel erhöhten sich von 26,9 
auf 28,1 Millionen Euro. Beim 
Deutschlandstipendium werden 
Studierende einkommensunab-
hängig mit 300 Euro monatlich 
gefördert. 50 Prozent davon 
tragen private Mittelgeber, den 
Rest der Bund. Es ist die größte 
öffentlich-private Bildungspart-
nerschaft Deutschlands. 

Weniger politisch  
motivierte Delikte
(BS/mfe) In Niedersachsen ist 
die Zahl der politisch motivier-
ten Straftaten im abgelaufenen 
Kalenderjahr zurückgegangen. 
Sie sank von 2.857 Delikten auf 
2.501. Das entspricht einem Mi-
nus von 12,5 Prozentpunkten. 
Die Entwicklung in den einzel-
nen Phänomenbereichen ist je-
doch unterschiedlich. Während 
die Fälle von religiös motivier-
ten Taten und solchen Delik-
ten, deren politische Motivation 
keinem Spektrum zugeordnet 
werden konnte, deutlich weni-
ger wurden, war der Rückgang 
bei rechtsmotivierten Attacken 
nur geringfügig. Die Zahl der 
Gewaltstraftaten im Bereich der 
politisch motivierten Kriminalität 
hat im Jahresvergleich sogar zu-
genommen. Wurden 2017 noch 
166 derartige Taten aktenkundig, 
waren es 2018 bereits 217.

Kommunales Energie-
spar-Contracting
(BS/kh) Das Bundeswirtschafts-
ministerium (BMWi) wird die 
Kommunen stärker bei der ener-
getischen Modernisierung ihrer 
Liegenschaften fördern. Im Rah-
men des neuen Modellvorhabens 
“Co2ntracting: build the future! – 
Kommunen und Länder machen 
ihre Gebäude fit” sollen bevorzugt 
Kommunen aber auch Landes-
behörden unterstützt werden, 
die bisher wenig Erfahrung mit 
Energiespar-Contracting (ESC) 
gemacht haben. Hierzu können 
sich bis zum 30. Juni Kommu-
nen und Eigentümer von Lan-
desliegenschaften bei der Deut-
schen Energie-Agentur (dena) 
bewerben, die während einer 
dreijährigen Laufzeit den ausge-
wählten Teilnehmern kostenfrei 
einen Projektentwickler zur Seite 
stellt. Mit dem Vorhaben sollen 
beispielhafte ESC-Modellprojekte 
entstehen, die anderen Kommu-
nen und Ländern Orientierung 
für eigene Modernisierungspläne 
bieten. Polit-Schauspieler

Um mehr Spielraum für Investitionen in öffentliche Infrastruktur zu haben, bringen Ökonomen eine Öffnung der Schul-
denbremse in die Diskussion, welche von der Politik bislang jedoch überwiegend abgelehnt wird. 

Foto: BS/adrian_ilie825, stock.adobe.com

Kommentar

“Radikal” – statt geplant nachhaltig
(BS) “Wir brauchen einen radikalen Wandel!” Aber hat mit “radikal” nicht manche politische Debatte in 
Deutschland längst einen Grad von Populismus erreicht, den wir doch recht überheblich und mitunter wohlfeil 
andernorts als befremdlich betrachten oder sogar scharf kritisieren? Wie viel Populismus steckt also längst 
in uns?

Immer schneller neue Ankündi-
gungen und Programme, immer 
mehr neue Gesetze und Rechts-
vorschriften. Für die Wähler der 
einen oder anderen Partei mag 
das durchaus unterhaltsam sein, 
doch für eine Verwaltung, die 
Zeit braucht, um sich auf neue 
Anforderungen einzustellen, um 
diese dann mit neuen Strukturen 
und eventuell neuem, qualifizier-
terem Personal umzusetzen und 
am Ende auch auszuführen oder 
gar zu kontrollieren, eine restlose 
Überforderung. 
“Rein in die Kartoffeln, raus aus 

den Kartoffeln” hieß es früher, 
wenn die Linie unklar war. Sie ist 
unklar! – Wie das Beispiel Woh-
nungsknappheit zeigt. Nach dem 
Verkauf öffentlicher Wohnun-
gen und reduzierter Förderung 
öffentlichen Wohnraums heißt 

es jetzt Enteignung! Nicht nur 
unsere europäischen Nachbarn, 
die ganze Welt schaut derzeit ir-
ritiert auf Deutschland und fragt 
sich, wie denn der Plan für dieses 
wirtschaftlich und auch politisch 
so bedeutende Land für seine 
eigene Zukunft in der digitalen 
Welt aussieht. Dies fragen sich 
auch die Mitarbeiter/-innen der 
Verwaltung, die politische Vorga-
ben wie neue Gesetze und Vor-
schriften nur mit ruhiger Hand 
erfolgreich umsetzen können, 
eben nicht “radikal”. 
Der Frust über die fehlenden 

klaren Ziele ist bei vielen Ver-
waltungsmitarbeitern, ohne die 
sie keine Begeisterung für ih-
re Aufgabe hätten, zu spüren. 
Bürger/-innen spüren dies na-
türlich auch und fühlen daher 
eine noch höhere Entfremdung 

von der staatlichen Autorität. 
Eigentlich sollten Verwaltung 
und Bürgerschaft im Einklang 
eine gemeinsame Idee davon ha-
ben, wie die Herausforderungen 
zukünftig gemeistert, überstan-
den oder erlebt werden können. 
Die Visionen, mit ruhiger Hand 
entworfen, sollen von der Politik 
kommen, doch stattdessen “rein – 
raus” und Hektik, eben “radikal”. 
Der Populismus ist längst bei 

uns zu Hause, nämlich mit der 
Forderung “radikal”. Voraus-
schau,  Nachhaltigkeit, Ziel-
genauigkeit und Planmäßigkeit 
sind einem Populismus, der es 
lieber “radikal” liebt, nämlich 
fremd. Der Umbruch, die Kehrt-
wende, der Wechsel wird mit der 
Vokabel “radikal” das Ziel, nicht 
mehr was danach kommt.
 R. Uwe Proll
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Für Bezugsänderungen:

Die Cyber Akademie (CAk), wel-
che 2013 gegründet worden ist, 
blickt auf erfolgreiche Jahre 
zurück und kann motiviert in 
die Zukunft schauen. Mit ihrer 
interdisziplinären und praxis-
orientierten Ausrichtung trägt 
sie bei ihren Schulungen der 
fortschreitenden Digitalisierung 
in allen Facetten Rechnung. 
Kerngeschäft der CAk sind die 
Aus- und Fortbildungen, wel-
che die Teilnehmer aus dem 
Pu blic Sector (65 Prozent) und 
der Wirtschaft (35 Prozent) zu 
einem adäquaten Umgang mit 
den neuen Technologien sensi-
bilisieren sollen. 
Die Weiterbildung von IT-Sicher-
heitsexperten, IT-Fachleuten und 
Quereinsteigern steht im Fokus 
der CAk-Philosophie.

Ausbildung zum  
Datenschutzbeauftragten

Um die notwendigen Skills 
an den Mann oder die Frau zu 
bringen, greift die CAk auf einen 
großen Pool von Hackern, Foren-
sikern, Beratern, CSOs, CISOs 
und Rechtsanwälten aus dem 
In- und Ausland zurück. Jähr-
lich werden von den arrivierten 
Experten rund 650 Teilnehmer in 
70 offenen Seminaren, Inhouse-
Kursen sowie E-Learning-Ange-
boten geschult und bekommen 
so wertvolles Rüstzeug aus den 
Bereichen Cyber Security, IT-
Sicherheit und Informationssi-
cherheit an die Hand. 
Außerdem können Zertifizie-

rungen zum IT-Sicherheitsbeauf-
tragten, Datenschutzbeauftrag-
ten und IT Risk Manager in den 

Lehrgängen der CAk erworben 
werden. Beim gesamten CAk-
Portfolio wird auf den Commu-
nity-Gedanken abgehoben, in-
dem eine ressortübergreifende 
Zusammenarbeit gepflegt wird.
Einen weiteren Schwerpunkt der 
CAk stellen ihre Services dar. 
Behörden und Unternehmen 
können individuell abgestimmte 
Awareness-Schulungen belegen, 
welche sich explizit dem Thema 
Datenschutz und Informations-
sicherheit widmen. 
So werden unter anderem simu-

lierte Notfall- und Krisenstabs-
übungen durchgeführt, wobei 
auch Live Hacking demonstriert 
wird, um Strategien gegen die 
Infiltration der eigenen Server 
zu entwickeln. Des Weiteren 
engagiert sich die CAk bei zahl-
reichen Veranstaltungen wie 
Konferenzen, Workshops und 
Gesprächskreisen, wo sie von 
ihrem fundierten Angebot de-
tailliert berichtet.
Um ihre programmatische 

Ausrichtung auf dem höchsten 
Niveau zu halten, berät ein aus-

gewählter Programmbeirat die 
CAk in der strategischen Wei-
terentwicklung der inhaltlichen 
Themenfelder rund um die Cyber-
Sicherheit, die in den Seminaren 
und Workshops vertieft werden. 
Der Programmbeirat setzt sich 
aus Fachleuten der Bereiche 
Verwaltung, Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft zusammen. 

Vielfach vernetzt

Die CAk ist darüber hinaus Part-
ner der Allianz für Cyber-Sicher-
heit, welche auf die Initiative des 
Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) 
in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V. (BITKOM), 
zurückgeht. Die CAk unterstützt 
die Allianz bei ihrem Vorhaben, 
den Informationsaustausch zwi-
schen den wissenschaftlichen 
Einrichtungen und IT-Nutzern zu 
fördern, aber auch die nationale 
Cyber-Sicherheit zu verbessern.
Die Teilnehmer der CAk erwartet 

2019 ein goldener Herbst. Allein 

im September stehen den Interes-
sierten mehr als 20 Seminare zur 
Auswahl, die sich multiperspekti-
visch der Cyber Security und ih-
rer Spezialfelder annehmen. Da-
bei wird auf die Ausgewogenheit 
und Alleinstellung des Angebots 
Wert gelegt. Wer als IT-Forensiker 
bei einer Behörde oder im poli-
zeilichen Umfeld tätig ist und 
mehr über die digitalen Spuren 
auf Smartphones sowie deren 
Analyse erfahren möchte, kann 
hierzu einen mehrtägigen Kurs 
in Bonn belegen (04.09.-06.09.). 
IT-Sicherheitsbeauftragte werden 
in München über Hacking-Me-
thoden in der Praxis informiert. 
Wie man gegen Angreifer vorgeht 
und effiziente Schutzmaßnah-
men einleitet, steht auf der Agen-
da des zweitägigen Seminars, 
welches vom 17.09. bis 18.09. 
stattfindet. Desinformation und 
alternative Wahrheiten sind ein 
spürbares Negativum in der Ära 
der Digitalisierung. Was darf man 
glauben? Wie enttarnt man Fa-
ke News und schafft Gerüchte 
aus der Welt? In Bonn wird sich 
mit dem gesellschaftsrelevanten 
Thema am 18.09. intensiv aus-
einandergesetzt. 
Mehr Informationen zu den 

Rednern, Inhalten und Kosten 
der Seminare sowie die Möglich-
keit zur Anmeldung finden Sie 
auf der Webseite der CAk (siehe 
unten). Des Weiteren finden die 
interessierten Leser auf Seite 34 
der aktuellen Behörden Spiegel-
Ausgabe eine Sonderseite der 
Cyber Akademie. 

www.cyber-akademie.de

Innen Spiegel

Cyber-Sicherheit ist keine Hexerei 
Cyber Akademie professionalisiert IT-Ausbildung 

(BS/Michael Harbeke) In Zeiten des Fachkräftemangels fehlt es den Ämtern und Behörden des Öffentlichen Dienstes oftmals am geeigneten Hu-
mankapital, um den Herausforderungen und Gefahren aus dem Cyber-Raum angemessen zu begegnen. Die Cyber Akademie (CAk), ein Unternehmen 
der Behörden Spiegel-Gruppe (und mit einer Beteiligung der Gewerkschaft der Polizei), bildet mit einem starken Dozenten- und Referentennetzwerk 
die Kursteilnehmer in den neuesten IT- und Cyber-Themen auf Höhe der Zeit aus.

Fotoquellen Seite 1
Foto 1: BS/BAköV
Foto 2: BS/Scherer
Foto 3: BS/Fieseler

Beilagenhinweis
In Teilauflagen des Behörden Spiegel finden Sie 
im Mai eine Beilage der technischen Akademie 
Wuppertal.

Bei der Raum- und Verkehrsplanung, beim Ausbau von Breitband und Mo-
bilfunknetzen oder beim Neubau und der Gestaltung eigener Liegenschaften: 
Planung und Umsetzung von Bau- und Infrastrukturvorhaben gehören zu den 
Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung. Foto: BS/olly, stock.adobe.com
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Infrastruktur & Bauen

Der Staat nimmt es, der Staat gibt es. Und auch wenn Geld an anderer Stelle 
die Hände wechselt, ist der Staat als Regulierer und zuweilen auch Überwa-
cher mit von der Partie. Wer wann über welche Mittel verfügen kann, ist eines 
der ergiebigsten Streitthemen, seit es Haushaltspläne gibt.

Foto: BS/Benjamin Levebvre, stock.adobe.com

Die Teilnehmer der Cyber Akademie erwartet ein goldener Herbst. Allein im 
September kann aus über 20 attraktiven Schulungen und Seminaren gewählt 
werden.



“Das Job-Ticket-Angebot für die 
kostengünstige Nutzung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) für dienstliche und pri-
vate Fahrten wird fortgeführt 
und, wo angezeigt, ausgeweitet”, 
heißt es im Maßnahmenkatalog 
Nachhaltigkeit der Bundesregie-
rung. Dies sei einer von vielen 
Schritten, um verkehrsbeding-
te und standortbezogene CO2-
Emissionen insbesondere bei 
Arbeitswegen und Dienstreisen 
zu vermeiden, zu reduzieren oder 
zu kompensieren. Vor rund vier 
Jahren hatten laut Monitoring-
bericht von 2015 bereits 85 der 
damals 116 Bundesbehörden 
ihren Beschäftigten Jobtickets 
angeboten. Mit 20 Verkehrsver-
bünden wurden dazu vertragliche 
Regelungen geschlossen. 

Rund jeder Neunte hat Billett

Seitdem hat sich einiges ge-
tan. So ist die Zahl der teilneh-
menden Behörden auf 90 von 
120 gestiegen. Parallel stieg die 
Zahl der Verkehrsverbünde auf 
inzwischen 26 an, wie das Bun-
desverwaltungsamt (BVA) als 
zentraler Dienstleister für das 
Ticket mitteilt. Im letzten Jahr 
konnten Rahmenverträge mit 
der Großraum-Verkehr Hanno-
ver GmbH (GVH) und mit dem 
Verkehrsverbund Neckar-Alb-
Donau GmbH (naldo) abgeschlos-
sen werden. Dabei müssen die 
Abnehmerzahlen nicht immer 
exorbitant hoch sein. An neun 
Dienststellen nutzen insgesamt 
50 Bundesbeschäftigte das nal-
do-Ticketangebot, wie aus einer 
Antwort der Bundesregierung auf 
eine kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen (Druck-
sache 19/8547) hervorgeht. In 
der Region Hannover sind es hin-
gegen 1.135 Beschäftigte von 42 
Dienststellen. 
Die meisten Nutzer sind jedoch 

auf die beiden Hauptstandor-

te der Bundesverwaltung, die 
Bundeshauptstadt und die Bun-
destadt verteilt. Spitzenreiter ist 
die Rheinmetropole mit über 
18.200 Beschäftigten. Insgesamt 
haben fast 50.000 Beamte und 
Tarifbeschäftigte des Bundes in 
936 Dienststellen eine monatli-
che, persönliche Fahrkarte, die 
an das Arbeits- bzw. Dienstver-
hältnis gebunden ist. Diese ver-
teilen sich über 14 Bundeslän-
der. Lediglich in Rheinland-Pfalz 
und Mecklenburg-Vorpommern 
gibt es für Bundesbeschäftigte 
keine vergleichbaren Angebote. 
So unterschiedlich wie der Nut-

zungsumfang ist auch die Ausge-
staltung. Beim Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB) gibt 
es einen fünfprozentigen Rabatt 
auf die im geltenden VBB-Tarif 
enthaltenen Jahreskarten- bzw. 
Abonnementpreise der soge-
nannten VBB-Umweltkarte. 
Demgegenüber setzt der Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) 
eine Mindestabnahmequote von 

35 Prozent der Belegschaft vo-
raus. Außerdem muss der ein-
zelne Beschäftigte ein unmit-
telbares Vertragsverhältnis mit 
den Stadtwerken Bonn Bus und 
Bahn GmbH SWBV eingehen, um 
ein Großkundenticket (GKT-VRS) 
zu erhalten. Je mehr Personen 
einer Dienststelle daran teilneh-
men, desto günstiger wird der 
Abonnementpreis pro Person, 
teilt ein Sprecher des Bundesmi-
nisteriums des Innern gegenüber 
dem Behörden Spiegel mit. 
Insgesamt gibt es sehr unter-

schiedliche Geschäftsbedingun-
gen und Tarifbestimmungen, in 
denen entweder 100-Prozent-
Abnahmequoten oder Mindestab-
nahmequoten von in der Regel 
zehn oder 50 Abonnements vor-
gesehen sind, oder es wird ein 
Arbeitgeberzuschuss von min-
destens zehn Euro im Monat 
verlangt. 
Dieser Arbeitgeberzuschuss ist 

nach wie vor einer der zentralen 
Gründe, warum es in manchen 

Regionen kein Jobticket für 
Bundesbeschäftigte gibt. “Für 
einen solchen Arbeitgeberzu-
schuss zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn bzw. in 
Ergänzung der gesetzlich gere-
gelten Besoldung bestehen keine 
tarif- oder besoldungsrechtli-
chen Grundlagen”, heißt es in 
der Antwort der Bundesregie-
rung. Zudem bedeute die direkte 
Finanzierung einer monatlichen 
ÖPNV-Fahrkarte eine Entgelt-
umwandlung weg vom tarifver-
traglich geregelten Entgelt hin zu 
einer Sachleistung. Eine solche 
sei jedoch nicht vorgesehen, wie 
ein Blick in § 24 des Tarifvertrags 
für den Öffentlichen Dienst zeige. 

Besondere Problematik in 
Hessen

Aus diesem Grund gestalten 
sich die Verhandlungen mit wei-
teren Verkehrsverbünden, wie 
etwa dem Rhein-Main-Verkehrs-
verbund (RMV), äußerst schwie-
rig. Hinzu komme eine besondere 

Problematik, heißt es aus dem 
Bundesinnenministerium: “Zwar 
erfolgt ein Vertragsabschluss 
durch den RMV, die operative 
Abwicklung der Verträge verbleibt 
aber bei den lokal zuständigen 
Verkehrsunternehmen. Insofern 
ist es nicht möglich – wie bei den 
bestehenden Rahmenverträgen 
– Jobtickets im gesamten Tarif-
gebiet über nur ein Verkehrsun-
ternehmen zu beziehen. In der 
Konsequenz wären eine Vielzahl 
von Vereinbarungen mit unter-
schiedlichen Ansprechpartnern 
zu unterschiedlichen Konditio-
nen zu schließen.”

Lösung aus  
Baden-Württemberg

Dass es auch anders geht, 
zeigt nicht nur Hessen mit ei-
ner Regelung im landeseige-
nen Tarifvertrag, sondern auch 
Baden-Württemberg, wo mit 22 
Nahverkehrs- und Tarifverbün-
den eine einheitliche Lösung 
gefunden wurde. Dort hatte 
man sich 2016 eine Passage im 
Einkommenssteuergesetz (EStG) 
zunutze gemacht: “Wer das Job-
Ticket BW bestellt, erhält den 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 
20 Euro monatlich automatisch 
mit den laufenden Bezügen aus-
gezahlt. Das Land macht sich 
damit die Freigrenze des § 8 Abs. 
2 EStG zunutze, unterhalb derer 
zweckgebundene Zuschüsse als 
Sachbezug im Ergebnis nicht 
besteuert werden. Hierzu war 
der Zuschuss jedoch zwingend 
als jederzeit widerruflich aus-
zugestalten”, schrieb Prof. Dr. 
Uwe Lahl, Ministerialdirektor im 
Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur in Baden-Württem-
berg vor zwei Jahren im Behör-
den Spiegel (siehe Mai-Ausgabe 
2016 dieser Zeitung, Seite 6). 
Zur Ergänzung: Der Arbeitge-
berzuschuss im Ländle beträgt  
inzwischen 25 Euro im Monat. 

Einfach? – geht nicht!
Einheitliches Jobticket für Bundesbeschäftigte unrealistisch

(BS/Jörn Fieseler) Mit dem Tarifabschluss in Hessen ist auch das dortige Jobticket für alle Landesbeschäftigten um die neue Laufzeit des Tarifvertrages verlängert worden (siehe Behörden 
Spiegel April 2019, Seite 3). Damit leistet das Land einen aktiven Beitrag für eine nachhaltige Mobilität. Ein Vorhaben, das sich auch die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben 
hat. Von einem bundesweit einheitlichen Angebot kann jedoch nicht die Rede sein. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
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Mehr, aber später
(BS/jf) Das Saarland wird die 
Besoldung der Beamten um 
insgesamt 8,1 Prozent erhöhen. 
Damit liegt das Gesamtvolumen 
zwar um 0,5 Prozent über dem 
Tarifabschluss der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL). 
Im Gegenzug erfolgen die Er-
höhungen jedoch nicht zum 1. 
Januar, sondern für dieses Jahr 
mit acht Monaten Verzögerung 
zum 1. August 2019. Im nächs-
ten Jahr ist eine sechsmonatige 
spätere Anhebung der Bezüge 
zum 1. Juni 2019 vorgesehen. 
Im Gegenzug werden die Gehäl-
ter im Jahr 2021 nicht um 1,2 
Prozent, sondern um 1,7 Prozent 
angehoben. 
Die Landesregierung verwies auf 

die angespannte Haushaltslage 
und den Spagat zwischen den 
budgetären Restriktionen und 
den berechtigten Anforderungen 
der Beamten. Deren Vertreter se-
hen die Besoldungserhöhung mit 
gemischten Gefühlen. Einerseits 
habe sich die Landesregierung 
den Argumenten der Gewerk-
schaften nicht verschlossen, 
andererseits könne man wegen 
der zeitlichen Verzögerung nicht 
in Jubel verfallen.

10,50 Euro pro Stunde
(BS/jf) Brandenburg hat den 
Mindestlohn für öffentliche Auf-
träge für den Rest des Jahres 
2019 um 1,31 Euro angehoben. 
Statt der bisherigen 9,19 Eu-
ro müssen Auftragnehmer nun 
10,50 Euro die Stunde zahlen.
 Ab dem 1. Januar 2020 wird 
der Mindestlohn um weitere 18 
Cent auf dann 10,68 Euro erhöht. 
Ab 2021 soll die Erhöhung pro-
zentualisiert und um den Satz 
angehoben werden, um den auch 
der allgemeine Mindestlohn nach 
dem Mindestlohngesetz des Bun-
des (MiLoG) erhöht wird. 
Damit werde gewährleistet, dass 
die regionalen Unternehmen im 
Ringen um Fachkräfte nicht ge-
genüber anderen Regionen den 
Kürzeren zögen, sagte Branden-
burgs Wirtschaftsminister Jörg 
Steinbach. 

Vom einheitlichen Jobticket für den Bund ist man weit entfernt. Mit jedem Verkehrsverbund muss eine eigene Lösung 
gefunden werden, wie hier  beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, zu dem auch die Berliner-Verkehrsbetriebe 
gehören. Foto: BS/Stiebel

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.fuehrungskraefte-forum.de ►  Suchwort „Zukunft Führung“

Zukunft Führung
Neue (Führungs-)Kraft in der Behörde entfalten

Eine Veranstaltungsreihe des 

Themen und Referenten, u. a.:
►  Die Verwaltung wird „agil“ – Was ist das und welche Auswirkungen hat das   
 auf die Führung? 
 Tomas Michl und Wolf Steinbrecher, Forum agile Verwaltung e. V.
►  Generation YZ ungelöst? Was müssen Arbeitgeber jungen Menschen 
 anbieten, um attraktiv zu sein?
 Felicia Ullrich, Geschäftsführerin u-form Testsysteme
►  Selbstzweifel? – na klar: Frauen führen anders 
 Beate van Kempen, Leiterin Produktmanagement Verbundlösungen, LVR Infokom
►  (Personal-)Marketing in Behörden: Herausforderungen für Führungskräfte
 Frank Beck, Berater für strategische Markenentwicklung und -positionierung mit  
 Fokus auf den öff entlichen Sektor
►  Kompetenzentwicklung vs. Qualifi kationsprofi l – warum ein Bachelor oder   
 Master noch lange nicht alles ist 
 Bettina Wiener, professionelle Coachin und Supervisorin
►  Personalentwicklung außerhalb der Norm – warum Führungskräfte den Blick  
 für Talente, Potenziale und Begabungen haben sollten 
 Dr. Meike Ramon, Dipl.-Psych., Universität Freiburg, Schweiz
►  Führung als Stellschraube für eine erfolgreiche Personalstrategie im
 Öff entlichen Dienst 
 Ilona Vogel, Ausbilderin und Führungskraft im Öff entlichen Dienst

4. – 5. Juli

2019

Königswinter 
bei Bonn



Behörden Spiegel: Herr Dr. 
Eisvogel, welche Auswirkun-

gen hat die Digitalisierung auf das 
Angebot der BAköV, Stichwort: 
E-Learning?

Dr. Eisvogel: Wir haben neben 
unserem Seminarangebot auch 
unser E-Learning-Angebot in den 
letzten Jahren stark ausgeweitet. 
Dieser Trend zur Unterstützung 
des sogenannten “informellen 
Lernens”, arbeitsbegleitend, wird 
weiter zunehmen. Lebenslanges 
Lernen kann sich nicht nur auf 
den Besuch von Seminaren be-
schränken, sondern muss darü-
ber hinaus auch am Arbeitsplatz 
selbst stattfinden. Dazu kann 
E-Learning einen bedeutenden 
Beitrag leisten.
Ansonsten wäre auch der 

deutlich anwachsende Fortbil-
dungsbedarf in der Bundesver-
waltung schlicht für uns nicht 
mehr leistbar. Seit ich vor rund 
fünfeinhalb Jahren mein Amt 
angetreten habe, hat die Zahl der 
Seminare durch die BAKöV um 
über 41 Prozent zugenommen – 
auf 1.672 Veranstaltungen im 
vergangenen Jahr. 
Diesen enormen Zuwachs 

mussten wir mit dem vorhan-
denen Personal stemmen, denn 
einen Stellenaufwuchs hat es in 
der BAköV in dieser Zeit leider 
nicht gegeben. Zudem ist in den 
letzten Jahren der Gesamtauf-
wand bei Konzeptionierung und 
Organisation stark gestiegen. 
Dies liegt daran, dass der An-
teil der Veranstaltungen, die 
wir “maßgeschneidert” nach 
den individuellen Wünschen der 
Bedarfsbehörden machen, sog. 
Sonderveranstaltungen, deutlich 
angewachsen ist. So waren unter 
den angesprochenen 1.672 Ver-
anstaltungen des vergangenen 
Jahres allein 947 Sonderver-
anstaltungen. Diese Entwick-

lung kann ohne eine massive 
Ausweitung unseres Personals 
nicht unbegrenzt so weitergehen. 
Daher müssen wir schon aus 
eigenem Interesse einen Fokus 
auf E-Learning-Formate und auf 
Angebote unserer elektronischen 
Lernplattform legen. Wir hoffen, 
dass letztere nach dem Cyber-
Angriff des vergangenen Jahres 
bald wieder zur Verfügung stehen 
wird. Dennoch stoßen wir auch 
mit diesen Maßnahmen bei der 
BAköV erkennbar mit unserer 
Personalausstattung an unsere 
Grenzen. Um die umfänglichen 
und vielfältigen Aufgaben ad-
äquat wahrnehmen zu können, 
die in Zukunft auf uns zukom-
men, könnten wir durchaus 20 bis 
30 zusätzliche Stellen besetzen.

Behörden Spiegel: Regelmäßi-
ge Fortbildung ist heute in der öf-
fentlichen Verwaltung noch längst 
nicht an der Tagesordnung. Liegt 
dies an der fehlenden Motivation 
der Bediensteten?

Dr. Eisvogel: Nein, ich sehe 
absolut kein Motivationspro-
blem bei den Mitarbeitenden. 
Das Problem ist eher die hohe 
Arbeitsbelastung und die an-
gespannte Personalsituation in 
vielen Behörden. Dies führt dazu, 
dass manche Führungskraft sich 
sehr genau überlegen muss, ob 
sie Mitarbeiter aus dem Tages-
geschäft herausnehmen und für 
zwei oder drei Tage in ein Seminar 
der BAköV schicken kann.

Um das generelle Bewusstsein 
für die Bedeutung von Fortbil-
dung weiter zu schärfen, ver-
suchen wir im Zuge unserer 
Führungsfortbildungen dafür 
zu werben, dass es wichtig ist, 
gerade wenn man im Akkord 
Bäume fällen muss, regelmäßig 
die Säge zu schärfen. 
Damit dieses effizient geleistet 

werden kann, bedarf es einer 
engen Zusammenarbeit mit den 
Behörden, um möglichst zielge-
richtet fortzubilden. Daher un-
terstützt die BAköV die einzelnen 
Häuser bei der strategischen Fort-
bildungsplanung. Hierzu werden 
zunächst Arbeitsziele definiert, 
aus denen die entsprechenden 
Anforderungsprofile für die Mit-
arbeiter abgeleitet werden. Diese 
werden im nächsten Schritt mit 
den Mitarbeiterkompetenzen ab-
geglichen. Aus der verbleibenden 
Lücke kann man anschließend 
genau den Fortbildungsbedarf er-
mitteln und gemeinsam mit uns 
zielgerichtet abarbeiten. Somit ist 
gewährleistet, dass keine Fortbil-
dungsmaßnahme vergebens ist. 

Behörden Spie-
gel: Neben der 
reinen Fortbildung 
bieten Sie den Be-
hörden auch Bera-
tung an. 

Dr. Eisvogel: 
Richtig, wir tun 
dies bereits seit 
Jahren und mit 

zunehmender Intensität. Dabei 
beraten wir zum einen Stellen, 
die Reformprojekte konzipieren. 
So werben wir etwa im Zuge der 
IT-Konsolidierung dafür, dass 
dort bei der Konzipierung der 
verschiedenen Standards und 
Einzelmaßnahmen frühzeitig 
Qualifikationsmaßnahmen mit 
eingepreist werden. 
Wir beraten zum anderen aber 

auch Behörden, die konkret vor 
großen Reformprojekten stehen 
und versuchen, diese ebenfalls 
entsprechend zu sensibilisieren. 
Im Übrigen werben wir auch auf 
zahlreichen Veranstaltungen für 
unser Konzept, strategische Fort-
bildungsfragen immer zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt ein-
zubringen. 
Denn wenn man große He-

rausforderungen, aber auch die 
tägliche Verwaltungsarbeit, be-
wältigen will, wird dies nur mit 
motiviertem und qualifiziertem 
Personal möglich sein. Somit 
kommt dem Erhalt und Aufbau 
der Kompetenzen eine ganz ent-
scheidende Rolle zu. 

Behörden Spiegel: Ein Trend 
bei Erhalt und Aufbau von Kom-
petenzen ist die Kombination von 

E-Learning-Angeboten und klas-
sischen Seminarangeboten, das 
sog. Blended Learning. Auch bei 
der BAköV?

Dr. Eisvogel: Absolut, Blended-
Learning-Angebote sind schon 
deshalb notwendig, weil wir es 
aufgrund unserer beschränk-
ten räumlichen und personellen 
Kapazitäten nicht schaffen wer-
den, alle wichtigen zukünftigen 
Themen allein durch Semina-
ristik abzubilden. Aber auch die 
Konsum- und Lerngewohnheiten 
unserer Bedarfsbehörden haben 
sich geändert. 
Nicht umsonst sagen Experten, 

dass 70 Prozent dessen, was die 
Mitarbeiter in einer Verwaltung 
lernen, informell am Arbeitsplatz 
gelernt wird. Das bedeutet, dass 
man durch technische Arbeits-
hilfen, also E-Learning in Form 
kleiner, arbeitsbegleitend konsu-
mierbarer “Lern-Nuggets”, sehr 
stark beim Wissensaufbau helfen 
kann. 
Ich glaube, dass hier die Zu-

kunft liegt. Weniger in großen, 
langen Lerneinheiten, die einen 
stundenlang von der Arbeit ab-
halten, sondern eher in kleinen, 
arbeitsbegleitenden Einheiten 
von 10–20 Minuten, die man 
für bestimmte Arbeitsschritte 
braucht und die man sich prak-
tisch neben der Arbeit aneignen 
kann. 
Da Lernen und Arbeiten immer 

mehr zusammenwächst, sollte 
auch informelles Lernen in quali-
tätsgesicherter Form stattfinden 
und mehr sein als Googeln. Bei 
dieser Qualitätssicherung kann 
die BAköV unterstützen. Entwe-

der, indem sie eigene E-Learning-
Angebote macht, oder indem sie 
ihren pädagogisch-didaktischen 
Sachverstand einbringt, um die 
Qualität anderer Angebote zu 
sichern. 
Wir haben eine Broschüre zum 

Thema informelles Lernen aufge-
legt, in der Hinweise gegeben wer-
den, was für eine Lernkultur in 
die Behörden vorherrschen sollte 
und was für eine Lernorganisa-
tion in den Behörden einziehen 
sollte, um solches informelles 
Lernen zu unterstützen. 
Diese elektronischen Angebote 

sollte man intelligent mit Semina-
ren verknüpfen. Man kann z. B. 
E-Learning-Formate zur Erwar-
tungsabfrage vor eine Seminaris-
tik setzen, zur Evaluierung von 
Seminaristik einsetzen oder auch  
beim Transfer des Gelernten. 

Behörden Spiegel: Wie hat man 
sich bei Letzterem das Blended 
Learning vorzustellen?

Dr. Eisvogel: Die durch unse-
re Angebote vermittelten Hand-
lungskompetenzen sollen bei den 
Teilnehmenden letztlich zu einer 
Verhaltensänderung führen. Die-
se ist aber nur dann nachhaltig, 
wenn sie in einem sozialen Um-
feld stattfindet, welches diese 
Verhaltensänderung unterstützt. 
Leider machen die wenigsten Be-
hörden Rückkehrergespräche 
mit den Mitarbeitenden, die eine 
Fortbildung genossen haben, um 
mit ihnen gemeinsam zu über-
legen, wie sich das Gelernte in 
die alltägliche Verwaltungsar-
beit implementieren lässt. Erst 
dann wäre der Lernerfolg aber 
tatsächlich nachhaltig. Gerade 
diese wichtige Transferleistung 
in die einzelne Behörde könnte 
man mit E-Learning-Formaten 
unterstützen. 
Nicht zuletzt deshalb sollte 

Blended Learning ein ganz we-
sentlicher Baustein des Angebots 
einer Fortbildungseinrichtung für 
die öffentliche Verwaltung sein.
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Erfolgreiche statt unerwünschte Handhabe
Seminar zum neuen Teilzeit- und Befristungsrecht

(BS/Damaris Stiefel*) Die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Teilzeit sowie der Befristung von Arbeits-
verhältnissen haben in der täglichen arbeitsrechtlichen Praxis nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. 

Blended Learning auf dem Vormarsch
BAköV unterstützt Behörden bei strategischer Fortbildungsplanung 

(BS) Der Fortbildungsbedarf in der öffentlichen Verwaltung nimmt immer weiter zu. Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) in Brühl 
hat, als zentrale ressortübergreifende Fortbildungseinrichtung des Bundes, ihr Angebot in den letzten Jahren fast verdoppelt – auch dank neuer 
E-Learning-Formate, wie BAköV-Präsident Dr. Alexander Eisvogel im Interview mit Behörden Spiegel-Redakteur Guido Gehrt erklärt.

Durch die Einführung von 
“Brückenteilzeit” in das Gesetz 
über Teilzeitarbeit und befristete 
Arbeitsverträge (TzBfG) zum 1. 
Januar 2019 hat der Gesetzgeber 
völlig neue Spielregeln im Bereich 
der Arbeitszeitreduzierung auf 
Verlangen der Arbeitnehmer auf-
gestellt. Ein fehlerhafter Umgang 
mit (befristeten) Teilzeitverlangen 
der Arbeitnehmer kann für den 
Arbeitgeber ganz massive – un-
erwünschte – Auswirkungen ha-
ben. Gleiches gilt, wenn beim Ab-
schluss und bei der Verlängerung 
von befristeten Arbeitsverträgen 

zum einen zwingend vorgeschrie-
bene Formerfordernisse, zum an-
deren bei Sachgrundbefristungen 
die insoweit maßgebliche höchst-
richterliche Rechtsprechung nicht 
hinreichend beachtet werden. 
In dem eintätigen Seminar “Das 

neue Teilzeit- und Befristungs-
recht” vermittelt die Technische 
Akademie Wuppertal e. V. (TAW) 
unter Darstellung der aktuellen 
Gesetzeslage und der neuesten 
Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte die nötigen Kenntnisse, die 
für eine erfolgreiche Handhabung 
mit (befristeten) Teilzeitbegehren 

und für einen erfolgreichen Ab-
schluss von befristeten Arbeits-
verträgen unbedingt erforderlich 
sind. 
Dozent des Seminars, welches 

im Mai und im November jeweils 
in Wuppertal angeboten wird, ist 
Dr. Christian Ehrich, Richter am 
Arbeitsgericht Köln. 

Weitere Informationen unter 
www.taw.de

*Damaris Stiefel ist Produkt-
managerin bei der Technischen 
Akademie Wuppertal e.V. (TAW).

Etwas Gutes für Mitarbeiter und Umwelt 
Die vorteilhafte Alternative zu Einwegflaschen-Wasser

(BS/Kirsten Junker*) Das Thema, um das offizielle Einrichtungen und Unternehmen heute nicht mehr he-
rumkommen, ist die Abfallvermeidung. Wer wann, wo und vor allem wie einen Beitrag leisten kann, hat  
2016 beispielsweise im Freistaat Bayern das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in einem 
Leitfaden für die Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte festgehalten, der Schule machen könnte 
– und sollte.

Gemeinsam haben die Universi-
tät Augsburg, das Landesamt für 
Umwelt (LfU), die Städte Augs-
burg und München sowie der 
Landkreis Miesbach mit über 100 
bayerischen Kommunen einen 
Maßnahmenkatalog erarbeitet. 
Damit untersuchte erstmals ein 
Bundesland auf kommunaler 
Ebene wissenschaftlich, wie ein 
umfassendes Abfallvermeidungs-
programm wirksam im öffentli-
chen Raum umgesetzt werden 
kann, welche Auswirkungen dies 
hat und führte messbare Ergeb-
nisse anhand von Fallbeispielen 
auf. Anschaulich und leicht ver-
ständlich wird aufgezeigt, wie 
Prävention in den unterschied-
lichsten Bereichen möglich ist. 
Dass eine spürbare Verringerung 
derzeit anfallender Abfallmengen 
schon durch kleine Veränderun-
gen erzielt werden kann, wird 
mit Beispielen aus der Praxis 
verdeutlicht.
Unter den insgesamt 29 The-

menfeldern, die detailliert be-
trachtet und im Leitfaden festge-
halten wurden, findet sich auch 
eine Analyse zu Wasserspendern 
von Brita.
Es zeigt sich eindrucksvoll, 

dass durch eine einfache Abkehr 
von abgefülltem Wasser hin zur 
Bereitstellung von Trinkwasser 
direkt aus der Leitung negative 
Umweltauswirkungen reduziert 
werden. In Kooperation mit dem 
Wasserspender-Segment von Bri-
ta wurden von den Stadtwerken 
München 19 sogenannte Was-
serbars aufgestellt. Laut Studie 

sparte diese Maßnahme an nur 
einem der Aufstellorte 52.800 
1,5-Liter-Flaschen und bis zu 
1,8 Tonnen spezifischen Abfall 
bei 34,5 Gramm pro Einweg-
flasche ein. So kann schon der 
Wechsel von Plastikflaschen zu 
einem Wasserspender mit wie-
derverwendbaren Flaschen ein 
gezielter und vor allem schnell 
zu realisierender Schritt hin zu 
nachhaltigem Konsum sein. Wer 
dies für ein Unternehmen mit 
100 Mitarbeitern einmal durch-
rechnet, kommt schnell auf über 
500 Kilogramm Abfall, die jähr-
lich weniger anfallen, wenn ein 
Mitarbeiter pro Tag einen Liter 
Wasser pro Arbeitstag trinkt. 
Brita Vivreau bietet mit seinen 

Dispensern eine einfache Mög-
lichkeit, einen Beitrag für die 
Umwelt zu leisten. Die Systeme 

verringern Kosten, Abfall und 
CO2-Ausstoß, die durch Ein-
kauf, Transport und Lagerung 
von Flaschenwasser entstehen. 
Leitungsgebundene Wasserspen-
der in vielen Variationen sind 
eine vorteilhafte Alternative zu 
Flaschenwasser, bei der keine 
Kompromisse bezüglich Genuss 
gemacht werden müssen. Damit 
werden gesundes Trinkverhalten, 
Motivation und Produktivität der 
Mitarbeiter gefördert.

Sie wollen mitmachen? Sie wollen 
mehr wissen? Hier erhalten Sie 
weiterführende Informationen: 
www.brita.net.

* Kerstin Junker arbeitet als Ex-
pert Marketing für Professional 
Filter und Dispenser DACH bei 
der Brita GmbH.

Platzsparend und abfallvermeidend: Die Brita Wasserspender mit wiederver-
wendbaren Glasflaschen.  Foto: BS/Brita GmbH

Dr. Alexander Eisvogel ist seit 
August 2013 Präsident der 
Bundesakademie für öffent-
liche Verwaltung (BAköV).
 Foto: BS/BAköV
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Die Nutzungsrechte für das 
450-MHz-Spektrum liegen 

bis zum 31.12.2020 noch bei 
der Deutschen Telekom und der 
450connect GmbH, einer Toch-
tergesellschaft des niederländi-
schen Energie- und Telekommu-
nikationsbetreibers Alliander. Die 
Frequenzbereiche 451,00 MHz 
bis 455,74 MHz und 461,00 bis 
465,74 MHz sind aktuell in drei 
Zuteilungen von jeweils 2 x 1,25 
MHz (gepaart) aufgeteilt. Davon 
entfällt ein Paar auf die Deutsche 
Telekom und zwei Paare entfallen 
auf 450connect. Die Deutsche 
Telekom, die ihre Zuteilung bis 
2015 zur Anbindung der WLAN-
Hotspots in den ICE-Zügen der 
Deutschen Bahn an das Internet 
nutzte, hat keinen Bedarf mehr 
an diesem Spektrum angemeldet. 
Bedarf bekundet hat dagegen 
die 450connect GmbH, die mit 
ihrer Zuteilung bereits regionale 
Funknetze in Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen betreibt 
und seit Jahren in Kooperation 
mit Energieversorgern sukzessive 
ein überregionales Funknetz zur 
Steuerung der Stromnetze sowie 
zu deren schneller Wiederher-
stellung nach Stromausfällen 
aufbaut. 
Im Mittelpunkt der Nutzung 

des Funkspektrums stehen die 
Gewährleistung der Stabilität 
der Netze auf der regionalen Ver-
teilebene etwa durch Messung 
der Stromeinspeisung durch die 
Vielzahl dezentraler Solar- und 
Windkraftanlagen und die Mög-
lichkeit der Notfallkommunika-
tion im Falle eines Blackouts der 
Stromversorgung zum Beispiel 
durch Cyber-Attacken. Wegen 
der hohen Bedeutung einer si-
cheren Energieversorgung set-
zen sich der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft 
e. V. (BDEW) in Kooperation mit 
dem Verband kommunaler Un-
ternehmen e. V. (VKU) und auch 
der Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstech-
nik e. V. (VDE) dafür ein, dass 
die von der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) vorgeschlagene Nutzung 
der 450-MHz-Frequenz für die 
Zwecke der Kritischen Infrastruk-
turen (KRITIS) mit Schwerpunkt 
für die Energie- und Wasserwirt-
schaft nun auch umgesetzt wird. 
Die 450connect GmbH will das 
Netz nach erneuter Zuteilung 
der Frequenznutzungsrechte ab 
2021 zügig zu einer nationalen 
Funknetzplattform für Energie-
versorger und andere KRITIS 
ausbauen. Diesem Vorhaben, ei-
nem Kooperationsmodell, haben 
sich zahlreiche Unternehmen der 
Energiewirtschaft angeschlossen, 
auch um damit der Energiewende 
zum Durchbruch zu verhelfen. 

Arbeitsgemeinschaft soll 
Gutachten erstellen

In Konkurrenz dazu steht die 
Bedarfsanmeldung der Bundes-
anstalt für den Digitalfunk der 
Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS). 
Sie beansprucht das 450-MHz-
Frequenzspektrum für den Auf-
bau eines breitbandigen (Daten-) 
Funknetzes für die BOS und die 
Bundeswehr in Ergänzung zum 
bestehenden Digitalfunknetz, das 
fast ausschließlich der Sprach-
kommunikation dient. Um eine 
Lösung der divergierenden In-
teressenslagen ringen auf der 
ministeriellen Ebene seither 
Bundesverkehrs-, Bundeswirt-
schafts-, Bundesinnen- und Bun-
desverteidigungsministerium. 
Um eine fundierte und fachlich 

begründete Entscheidung treffen 
zu können, ist auf der Basis einer 
interministeriellen Abstimmung 
die aus der WIK-Consult GmbH 
und P3 communications GmbH 
bestehende Arbeitsgemeinschaft 
mit der Erstellung eines Gutach-
tens beauftragt worden. Das in 
drei Arbeitspakete gegliederte 
Gutachten, das eine faktenbezo-
gene fachliche Gesamtdarstellung 
über die künftige Verwendung 
der im 450-MHz-Bereich frei wer-
denden Frequenzen liefern und 

als Entscheidungsgrundlage für 
die Vergabe dienen soll, wird für 
Ende Mai erwartet.

Hohe Flächenabdeckung 
möglich

Das Interesse an einer Nutzung 
des 450-MHz-Frequenzspek-
trums stützt sich im Wesentli-
chen auf wirtschaftliche Über-
legungen. Aufgrund seiner 
physikalischen Eigenschaften er-
möglicht das Frequenzspektrum 
eine hohe Flächenabdeckung und 
Gebäudedurchdringung bei einer 
deutlich geringeren Anzahl von 
Funkstandorten im Vergleich mit 
Spektren in höheren Bandla-
gen. Die damit einhergehenden 
geringeren Investitions- und 
Betriebskosten erleichtern den 
Aufbau und Betrieb eines flä-
chendeckenden bundesweiten 
Funknetzes. 
Das 450-MHz-Spektrum ist in-

zwischen für verschiedene 3GPP-
Technologien wie zum Beispiel 
auch CDMA und LTE standardi-
siert und damit auch für Anwen-
dungen auf der Basis von deren 
Nachfolgetechnologien ausgelegt. 
Dabei ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass Anwendungen 
mit hohen Datenraten wie zum 
Beispiel Videoübertragungen auf-
grund der langwelligen Frequen-
zen, des geringen zur Zuteilung 
anstehenden Frequenzspektrums 
(2 x 4,75 MHz) und der erforder-
lichen Antennentechnologie (2 
x 2 MIMO) nicht möglich sind. 

Spektrum für Energie- 
wirtschaft geeignet

Der vergleichsweise geringe Be-
darf der Energiewirtschaft an 
Spektrum – übermittelt werden 
zumeist kleinere Daten- und 
Kommunikationspakete – und 
die physikalischen Ausbreitungs-
bedingungen des 450-MHz-Berei-
ches unterstreichen die Eignung 
dieses Frequenzspektrums für 
die Energiewirtschaft und für 
Kritische Infrastrukturen. Bei 
den BOS besteht ein Bedarf von 
mindestens 2 x 15 MHz zur Er-
füllung ihrer über die Sprach-
kommunikation hinausgehen-
den Breitbandkommunikation. 
Dieser Bedarf ist durch mehrere 
Studien belegt. Die bisherige Zu-
teilung von lediglich 2 x 8 MHz 
im 700-MHz-Band im Rahmen 
der Digitalen Dividende II, bei 
der insgesamt ein Spektrum von 
270 MHz zur Versteigerung kam, 
verdeutlicht den Stellenwert des 
Themas “Sicherheit” in der poli-
tischen Realität. 
Wenn es darauf ankommt, zeigt 

sich: Kommerz hat Vorrang. Dass 
sich die BDBOS nun überhaupt 
für das im 450-MHz-Bereich zur 
Zuteilung anstehende Minimal-
spektrum von 2 x 4,74 MHz ins 
Zeug legt, wohlwissend, dass sich 
dieses Spektrum aufgrund seiner 
physikalischen Eigenschaften 
nicht für alle der erforderlichen 
breitbandigen Anwendungen eig-

net, ist kein Schritt der Vernunft, 
sondern eine Interessenplatzie-
rung, nämlich aus der Befürch-
tung heraus, dass den Interessen 

der BOS auch in der Zukunft 
nicht entsprechend Rechnung 
getragen wird. Einige Vertreter 
der Polizei in den Ländern ste-

hen dem Vorgehen distanziert 
gegenüber. Eine Nutzung des 
gegebenenfalls den BOS zuge-
teilten Spektrums im 450-MHz-
Bereich für Sprach- und Messen-
ger-Dienste – wie neuerdings zu 
hören ist – wird nicht überall für 
erforderlich gehalten.

Viel läuft über Kommerzielle

Nahezu alle Länderpolizeien 
wickeln ihre inzwischen vielfäl-
tigen breitbandigen Kommuni-
kationslösungen über die Netze 
der kommerziellen Mobilfunkbe-
treiber ab. Für die tatsächliche 
Mission-critical-Kommunikation 
präferieren die Länder eine als-
baldige Nutzung der zugeteilten 
2 x 8 MHz im 700-MHz-Bereich. 
Die über 4.600 Standorte des 
BOS-Digitalfunknetzes bieten 
nicht nur eine 99,2-prozentige 
Netzabdeckung des Bundesge-
bietes für die Sprachkommuni-

kation, sondern auch eine gute 
Voraussetzung für eine zügige 
Implementierung und Nutzung 
von LTE für die Breitbandver-
sorgung der BOS. 
In Ländern, die schon heute 

Probleme haben, die anstehen-
de Finanzierung der Moder-
nisierung des TETRA-Netzes 
sicherzustellen, kursiert auch 
die Vorstellung, als Startlösung 
zunächst einen kommerziellen 
Mobilfunkbetreiber mit dem Netz-
betrieb des den BOS zugewiese-
nen 2-x-8-MHz-Spektrums im 
700-MHz-Bereich zu beauftragen 
und den Aufbau eines dezidier-
ten Breitbandnetzes sukzessive 
nach Verfügbarkeit der Mittel 
vorzunehmen. Unbeschadet 
davon könnte die BDBOS den 
über die zugeteilten 2 x 8 MHz im 
700-MHz-Bereich hinausgehen-
den Bedarf der BOS an Spektrum 
vom Bundesverkehrsministerium 
vehement einfordern. Dabei, so 
Länderexperten, sollte der Fokus 
auf Frequenzen im angrenzenden 
600-MHz-Bereich liegen. Nicht zu 
vergessen ist aber auch, dass die 
Finanzierung all der anstehenden 
Vorhaben noch sicherzustellen 
ist und dies erfahrungsgemäß 
eine gehörige Zeit in Anspruch 
nehmen wird.

BOS versus Kritische Infrastrukturen
Kampf um Minispektrum im 450-MHz-Bereich

(BS/Gerd Lehmann) Nach dem absehbaren Ende der aktuellen 5G-Auktion um Frequenzen in den Bereichen zwei GHz und 3,4 GHz bis 3,7 GHz steht 
nun in Kürze die Vergabe eines Minispektrums im 450-MHz-Bereich an. Ging es bei der 5G-Auktion um 41 Frequenzblöcke und ein -spektrum von 
420 MHz, so stehen im 450-MHz-Bereich ab dem 1. Januar 2021 gerade mal 2 x 4,74 MHz zur Zuteilung an.

Im 450-MHz-Funkspektrum werden in Kürze kleine Frequenzspektren vergeben. Hier existieren Interessenskonflikte.
 Foto: BS/© Shinonome Productions, stock.adobe.com
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Behörden Spiegel: Herr Dr. 
Rheinländer, die Entwicklung in 
der Autoversicherung verändert 
sich momentan stark. Es geht 
viel in Richtung nutzungsbasierte 
Kfz-Versicherung. Was heißt das 
genau?

Rheinländer: Es geht um das 
Stichwort Telematik. Dabei han-
delt es sich um eine innovative 
Technologie, die Telekommuni-
kation und Informatik verbindet. 
Mit ihr können Daten über das 
Fahrverhalten erfasst werden. 
Der Preis für die Versicherung 
eines Pkws richtet sich nach vie-
len Merkmalen. Beispielsweise 
dem versicherten Fahrzeug, der 
Region, dem Stellplatz oder der 
jährlichen Fahrleistung. Mithilfe 
von Telematik berücksichtigen 
wir auch das Fahrverhalten bei 
der Beitragsgestaltung. 

Behörden Spiegel: Was haben 
Autofahrer davon?

Rheinländer: Die Huk-Coburg 
unterstützt und belohnt verant-
wortungsvollen und sicheren 
Fahrstil. Seit Anfang April bieten 
wir unseren neuen Telematik-
Tarif in der Kfz-Versicherung an. 
Er löst das erfolgreiche Produkt 
“Smart Driver” ab und wird für 
alle Kunden offenstehen. Bisher 
war unser Produkt auf junge 
Fahrer beschränkt und war bei 
dieser Zielgruppe bereits sehr 
erfolgreich. Wir hatten rund 
80.000 Stück davon verkaufen 
können. Jetzt wird es noch bes-
ser: Wir konnten die Technik 
stark vereinfachen. Die Nutzer 
befestigen einfach einen Sensor 

von der Größe einer Vignette an 
ihrer Windschutzscheibe und 
verbinden diese mit unserer App 
“Mein Auto”. In dieser App wird 
allen Nutzern ihr persönlicher 
Fahrwert angezeigt, der Versi-
cherungsnehmer sieht außerdem 
den Gesamtscore für das jeweilige 
Fahrzeug und die entsprechende 
Ersparnis auf die Versicherungs-
prämie.

Behörden Spiegel: Würden 
Sie selbst einen Telematik-Tarif 
abschließen?

Rheinländer: Auf jeden Fall. 
Zum einen ist da ja die mögliche 
Ersparnis – je vorausschauender 
ich fahre, desto besser wird mein 
Fahrwert und desto günstiger 
wird mein Tarif. Darüber hinaus 
habe ich für mich festgestellt, 
dass es einfach Spaß macht, 
aus Interesse mal die eigenen 

Fahrwerte anzusehen und bei 
Gelegenheit mit Freunden oder 
Familie zu vergleichen. Beim 
Autofahren nimmt man sich ja 
selbst nie objektiv wahr, da kann 
so eine Außenansicht durchaus 
neue Erkenntnisse bringen.

Behörden Spiegel: Und wie 
hoch ist die Ersparnis konkret?

Rheinländer: Zu Beginn erhält 
jeder Autofahrer einen Start-Bo-
nus in Höhe von zehn Prozent auf 
den Beitrag in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung und Kasko – unab-
hängig vom Fahrverhalten. Er gilt 
so lange, bis ein Bonus berechnet 
werden kann, der auf dem indi-
viduellen Fahrverhalten basiert. 
Im Anschluss an die Startphase 
wird der Start-Bonus durch den 
Folge-Bonus ersetzt. Seine Höhe 
hängt vom Fahrverhalten ab. 
Ganz wichtig ist, dass mit Tele-
matik Plus nie mehr gezahlt wird 
als mit einer Autoversicherung 
ohne Telematik-Tarif. 

Behörden Spiegel: Wann wird 
der Folge-Bonus berechnet?

Rheinländer: Einmal pro Jahr, 
am 30. September, wird auf der 
Basis des Gesamtfahrwertes der 
Folge-Bonus berechnet. Er re-
duziert den Beitrag in der Kfz-
Haftpflicht-versicherung und 
Kasko im Folgejahr um bis zu 30 
Prozent. Den voraussichtlichen 
Bonus können Sie jederzeit in 
der App “Mein Auto” einsehen. 

Mehr Informationen zum Tarif 
“Telematik Plus” zum sicheren 
Fahren und Ansprechpartner 
finden sich unter www.huk.de/
beamte (und dort bei der Kfz-
Versicherung).

Mit Telematik Plus sicherer fahren
Bis zu 30 Prozent Geld sparen bei Autoversicherung

(BS) Ähnlich wie bei der Straßennutzungsgebühr (Maut) geht auch bei den Autoversicherungen der Trend zur 
nutzungsbasierten Kfz-Versicherung. Wie genau ein solches Versicherungsmodell aussehen kann und welche 
Vorteile es bringt, darüber sprach der Behörden Spiegel mit Dr. Jörg Rheinländer, Mitglied des Vorstands der 
Huk-Coburg. Die Fragen stellte Jörn Fieseler.

Erläutert die finanziellen Vorteile des 
Versicherungstarifs “Telematik Plus”, 
Dr. Jörg Rheinländer, Mitglied des Vor-
stands der Huk-Coburg.
 Foto: BS/Huk-Coburg

Der Wiesbadener Res-
sortchef sagte dazu: 
“Der Taser ist in vie-
len Fällen die mildere 
Variante der Schuss-
waffe und stellt eine 
sinnvolle Ergänzung 
der Ausrüstung unse-
rer Schutzleute dar.” 
Während der Testpha-
se habe sich der hohe 
präventive Effekt des 
Einsatzmittels noch-
mals verdeutlicht. 
Oftmals habe bereits 
die Androhung der Ta-
ser-Nutzung zu einer 
Deeskalation der Lage 
geführt. “Der Einsatz 
der Waffe ist sinnvoll und hilf-
reich, kann möglicherweise Leben 
schützen und unsere Polizeikräf-
te vor gefährlichen Situationen 
bewahren.” Aus diesem Grunde 
erfolge nun die landesweite Aus-
stattung.

Elf Anwendungen während 
des Pilotzeitraums

Im Rahmen des Pilotprojektes 
hatten seit März 2017 zunächst 
Beamte des Überfallkommandos 
in Frankfurt und ab Ende Juni 
2017 auch die Kollegen eines Of-
fenbacher Polizeireviers die Waffe 
getestet. In diesem Zeitraum wur-
de der Taser elf Mal eingesetzt. 
Voraussetzung für die Nutzung 
des Distanzelektroimpulsgerä-
tes ist eine vorherige Schulung. 
Auch kommt es nur in Situati-
onen zum Einsatz, in denen ein 

oder mehrere Polizeibeamte den 
Taser-führenden Kollegen absi-
chern und die getroffene Person 
anschließend fixieren. 
Neben der Ausstattung mit Ta-

sern erhalten Hessens Polizisten 
momentan 10.000 neue Schnitt-
schutzschals zur besseren Absi-
cherung gegen Messerattacken. 
Mehr als die Hälfte davon wurde 
bereits an die Beamten ausgelie-
fert. Außerdem werden die bis-
herigen ballistischen Schutzwes-
ten durch eine neue Generation 
ersetzt, die neben dem Schutz 
durch Beschuss auch eine effek-
tivere Absicherung gegen Angriffe 
mit Hieb- und Stichwaffen bieten. 
Von den Westen befinden sich 
ebenfalls rund 10.000 Stück im 
Beschaffungsvorhaben. Rund 
3.500 konnten landesweit bereits 
ausgegeben werden.

Hessen führt Taser ein
Geräte kommen landesweit zum Einsatz

(BS/mfe) In Hessen erhält jedes der sieben Polizeipräsidien fünf Distanz-
elektroimpulsgeräte. Das gab Innenminister Peter Beuth (CDU) bekannt. 
Vorausgegangen war ein entsprechendes Pilotprojekt, das nun erfolg-
reich abgeschlossen wurde. 

Digitale Verwaltung RLP
Innovativ, leistungsfähig und nutzerorientiert für Bürger und Wirtschaft

29. August 2019, Mainz

In Kooperation mit

www.dv-rlp.de
#dvrlp19

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat Mitte 2018 die Strate-

gie „Digitale Verwaltung Rheinland-Pfalz“  beschlossen. Ohnehin 

schreitet die digitale Transformation der Behörden im Land und 

in den Kommunen bereits seit Jahren voran – mit zunehmender 

Dynamik. 

Der erstmalig stattfi ndende Kongress bietet eine Plattform, um 

sich über das breite Spektrum bereits laufender und geplanter 

Vorhaben zu informieren und auszutauschen.

Eine Veranstaltung des

Schirmherr der Veranstaltung:

RANDOLF STICH,

Staatssekretär und Amtschef im 

Ministerium für Inneres und Sport 

Rheinland-Pfalz, IT-Beauftragter 

der Landesregierung

Die ersten Seminare in Wüns-
dorf sollen noch in diesem Jahr 
stattfinden. Außerdem solle 
durch eine neue Richtlinie die 
Beschaffung modernerer tech-
nischer Komponenten durch die 
brandenburgischen Feuerwehren 
gefördert werden. Dazu gehörten 
unter anderem das geländegängi-
ge Einsatzfahrzeug TLF 500 vom 
Typ “Brandenburg”, Drohnen 
für die Lageerkundung sowie 
Systeme zur Wasserversorgung 
über lange Strecken, erläuterte 
Innenminister Karl-Heinz Schrö-
ter (SPD) in Potsdam. 
Umweltstaatssekretärin Carolin 

Schilde ergänzte, dass sowohl pri-
vate als auch kommunale Wald-
besitzer nunmehr die Möglichkeit 
hätten, eine finanzielle Förderung 
für das Anlegen von Löschwas-
serentnahmestellen, Brand- und 
Katastrophenschutzwegen sowie 
Waldbrandschutzstreifen zu er-
halten. 

Frühwarnsystem  
weiterentwickeln

Zudem erstatte das Land betrof-
fenen Kreisen und Gemeinden 80 
Prozent der im vergangenen Jahr 
entstandenen Kosten für den 
Einsatz von Hubschraubern und 
schwerem Gerät wie etwa Lösch-
panzern zur Waldbrandbekämp-
fung, so Schröter. “Das ist der 
mögliche Höchstsatz, und hier 
wird niemand allein gelassen”, 
unterstrich der Innenminister. 
Das Gesamtvolumen der finanzi-
ellen Unterstützung beläuft sich 
auf knapp 1,7 Millionen Euro. 
Die entsprechenden Bescheide 
wurden bereits an die Empfänger 
verschickt. 

Des Weiteren ist vorgesehen, das 
märkische Früherkennungssys-
tem “Fire Watch” zu modernisie-
ren und die Waldbrandzentralen 
an den Standorten Wünsdorf und 
Eberswalde zu zentralisieren. Bei 
Ausrufung der beiden höchsten 
Waldbrandgefahrenstufen vier 
und fünf sollen künftig zudem 
Forstbedienstete verstärkt Strei-
fe laufen. Unter anderem dafür 
werden in den Oberförstereien 
des Landes 36 zusätzliche Stellen 
geschaffen. 

Gemeinsame Empfehlung soll 
kommen

Außerdem sollen die Beratung 
von Waldbesitzern zur Förderung 
von Maßnahmen zur Waldbrand-
vorbeugung intensiviert und die 
Beschilderung in brandgefährde-
ten Waldgebieten ausgebaut wer-
den. Darüber hinaus wollen sich 

Innen- und Umweltministerium 
enger mit den Landkreisen ab-
stimmen. Das bezieht sich insbe-
sondere auf die Genehmigungs-
praxis zur Instandsetzung von 
Waldwegen für den Brand- und 
Katastrophenschutz. Auch sollen 
Experten der beiden Häuser eine 
gemeinsame Empfehlung für die 
Landkreise bezüglich der Wald-
brandgefährdung durch land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung 
erarbeiten.
In Brandenburg kam es im ver-

gangenen Jahr zu 512 Wald-
bränden auf einer Fläche von 
insgesamt 1.674 Hektar. In die-
sem Jahr waren es bisher schon 
über 70 Brände auf mehr als 25 
Hektar. 

Mehr zum Thema Waldbrand-
bekämpfung auch auf Seite 39 
dieser Ausgabe

Brandenburg erweitert Kapazitäten
Landesfeuerwehrschule erhält zweiten Standort

(BS/mfe) Die brandenburgische Landesfeuerwehrschule (LSTE) wird in Wünsdorf einen zweiten Ausbildungs-
standort in Betrieb nehmen. Dadurch sollen spezielle Lehrgangskapazitäten, etwa zur Bekämpfung von Wald-
bränden, erweitert werden. Bisher finden solche Schulungen in der Mark nur am bisherigen LSTE-Standort 
in Eisenhüttenstadt statt.

Um künftig besser auf Waldbrandeinsätze vorbereitet zu sein, bekommt die 
Brandenburger Landesfeuerwehrschule einen zweiten Standort.

Foto: BS/W. Broemme, pixelio.de

In Hessen erhalten nun alle 
Polizeipräsidien Distanz-
elektroimpulsgeräte vom 
Typ “Taser”.  

Foto: BS/© fusolino, stock.adobe.com
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Wir müssen uns vor Augen 
halten, dass Bund und 

Länder derzeit mit rund 1,1 
Milliarden Euro jährlich etwa 
631.000 einkommensschwache 
Haushalte mit einem Zuschuss 
zu den Wohnkosten unterstüt-
zen. Fakt ist: Dieses Wohngeld ist 
eine wichtige staatliche Leistung 
– aber alles andere als einfach zu 
beantragen. Wer es jemals ge-
macht hat, wird mir zustimmen. 
Denn die Behörden brauchen von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
umfassende Auskünfte, damit 
die Ansprüche auch korrekt 
berechnet werden können. Der 
Antragsteller muss ein Formular 
ausfüllen, das bis zu acht Seiten 
umfassen kann. Das kann schon 
mal locker zwei Stunden dauern. 
Und weil das Formular auch noch 
schwer verständlich ist, machen 
die Antragsteller natürlich Feh-
ler. Die müssen dann von den 
rund 1.300 Wohngeldbehörden 
in Deutschland mit aufwendigen 
Nachfragen korrigiert werden. 
Das ist für beide Seiten unbe-
friedigend, deshalb muss mit 
der Digitalisierung des Prozesses 
auch eine Vereinfachung ver-
bunden sein.  
Der IT-Planungsrat hat zur 

Umsetzung des OZG unter an-
derem auch die Entwicklung von 
innovativen und nutzerfreundli-
chen Angeboten in “Digitalisie-
rungslaboren” angeregt. Darin 
arbeiten interdisziplinäre Teams 
von E-Government-Experten, IT-
Entwicklern, IT-Designern sowie 
Rechtsexperten aus Bund und 
Ländern zusammen. So kam es, 
dass im Juni 2018 das Digita-

lisierungslabor Wohngeld mit 
Unterstützung der Unterneh-
mensberatung McKinsey damit 
begonnen hat, eine nutzerorien-
tierte digitale Zielvision für das 
Wohngeld zu erarbeiten. Diese 
Zielvision beschreibt kundenori-
entierte digitale Soll-Prozessab-
läufe einschließlich der benötig-
ten Online-Kundeninteraktion. 
Die Zielvision wurde mittels einer 
prototypischen digitalen Darstel-
lung der späteren Online-Kun-
deninteraktion (“Klick-Prototyp”) 
visualisiert und im Rahmen des 
FIM-Verfahrens dokumentiert. 

Länderübergreifende Lösung 
favorisiert

Die im Digitalisierungslabor 
entwickelte Zielvision soll nun 
implementiert werden. Zur Wahl 
stehen zwei unterschiedliche 
Möglichkeiten. 
Da wäre zum einen die länder-

übergreifende Implementierung 
des Wohngelds als gemeinsame 
Lösung nach dem Vorbild von 
Elster (“länderübergreifende 
Lösung”) oder zum anderen die 
länderindividuelle Implementie-
rung des Wohngelds im jeweili-
gen Antragsmanagementsystem 
der Länder (“länderindividuelle 
Lösung”). 

Ich mache keinen Hehl daraus, 
dass mir eine länderübergreifen-
de Lösung lieber wäre. Dafür hat 
sich auch das Digitalisierungs-
labor Wohngeld ausgesprochen. 
Es gibt viele Gründe dafür, von 
denen ich einige ansprechen will. 
Beim Stichwort Nutzerfreund-
lichkeit spielt vor allem die Auf-
findbarkeit über Suchmaschinen 
eine Rolle. Die Auffindbarkeit ist 
bei gemeinsam genutzten Seiten 
deutlich höher als bei länder-
individuellen Seiten. Das gilt 
besonders, weil die durch die 
Nutzer verwendeten Suchbegriffe 
beim Wohngeld (im Gegensatz zu 
anderen Leistungen wie z. B. der 
Ummeldung) in der Regel keine 
länderspezifischen Begriffe ent-
halten. Ein nicht zu vernachläs-
sigender Faktor sind die Imple-

mentierungs- und 
Betriebskosten. 
Bei einer lände-
rübergreifenden 
Lösung könnte 
man (wie bei Els-
ter) auch die tech-
nische Infrastruk-
tur eines Landes 
für eine länderü-
bergreifende Lö-
sung nutzen. Da 
die technische  

Infrastruktur bei einer länder-
übergreifenden Lösung nur ein-
mal konfiguriert werden müsste, 
statt für jedes Land einzeln, be-
steht auch hier Synergiepotenzial. 
Gerade an der Erfolgsgeschichte 
von Elster wird eines deutlich: Bei 
spezifischen, länderübergreifend 
einheitlichen Leistungen mit ho-
her fachlicher Komplexität kann 
eine länderübergreifende Bün-
delung von Kräften vorteilhaft 
sein. Die gemeinsame fachliche 

Ausarbeitung und technische 
Implementierung kann dann zu 
einer bei den Bürgerinnen und 
Bürgern akzeptierten und für 
die Verwaltung gut funktionie-
renden Lösung führen. Mittler-
weile werden 60 bis 70 Prozent 
der Steuererklärungen digital 
abgegeben und zum großen Teil 
automatisch verarbeitet. 

Von Elster lernen

Ich will nochmals unterstrei-
chen: Im Hinblick auf die Umset-
zung des erarbeiteten Soll-Pro-
zesses für das Wohngeld spricht 
sich das Digitalisierungslabor 
Wohngeld für die Implementie-
rung in einer länderübergreifen-
den Lösung nach dem Beispiel 
von Elster aus. Bei der Projekt-
struktur kann auf die erfolgrei-
che Vorgehensweise bei Elster 
zurückgegriffen werden. Die sah 
wie folgt aus: Zunächst wählt 
die Gruppe williger Länder ein 

Land zur Implementierung einer 
länderübergreifenden Seite aus 
(bei Elster war dies Bayern). Das 
implementierende Land initiiert 
dann ein Projekt, das von den 
willigen Ländern sowie gegebe-
nenfalls dem Bund mitfinanziert 
wird. In dem neuen Projekt wird 
dann die länderübergreifende 
Lösung implementiert. Im Laufe 
des Projektes können sich weitere 
Länder der länderübergreifenden 
Lösung freiwillig anschließen und 
daran beteiligen. Geleitet wird 
das Projekt von einem Steue-
rungskreis, der aus Vertretern 
der teilnehmenden Länder und 
des Bundes besteht, um für brei-
te Legitimation und Transparenz 
zu sorgen. Nach erfolgreicher 
Implementierung und dem An-
schluss vieler Länder, im besten 
Falle aller, kann das Projekt dann 
in eine offizielle Länder-Arbeits-
gruppe übergehen.
Der Artikel basiert auf dem 

 “Positionspapier des Digitalisie-
rungslabors Wohngeld: Bewer-
tung einer länderübergreifenden 
Umsetzung des für das Wohngeld 
erarbeiteten Soll-Prozesses im 
Vergleich zu einzelnen, dezent-
ralen Umsetzungen”.

Mehr zur OZG-Umsetzung auf 
Seite 24

Gemeinsam stark
Digitalen Wohngeldantrag länderübergreifend umsetzen

(BS/Dr. Hartmut Schubert) Viel Zeit bleibt uns nicht mehr und die Herausforderung ist enorm: Nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sollen bis 
2022 alle online-fähigen Verwaltungsleistungen auch online beantragt werden können. Das soll ganz einfach und nutzerfreundlich über mit einem 
“Bund-Länder-Portalverbund” verknüpfte Verwaltungsportale ablaufen. Eine der zu digitalisierenden Leistungen ist das Wohngeld. 

Deutschlandweit liegen sehr 
ausdifferenzierte und komplexe 
Beteiligungsstrukturen vor, in 
denen öffentliche Aufgaben ef-
fektiv und effizient erfüllt werden 
sollen. 
Das Präsidium des Deutschen 

Städtetags hat bereits im Jahre 
2017 darauf hingewiesen, dass 
die organisatorische und perso-
nale Ausstattung des öffentlichen 
Beteiligungsmanagements ge-
rade in Bezug auf die strategi-
sche Beteiligungssteuerung von 
öffentlichen Unternehmen zu 
überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen ist. Bisher liegen 
aber keine gesicherten Erkennt-
nisse über die Struktur und die 
Ausstattung des öffentlichen 
Beteiligungsmanagements vor. 
Diese Einsicht hat Deloitte zum 
Anlass genommen, eine wissen-
schaftlich unabhängige Studie 
zum Personaleinsatz und zu Or-
ganisationsmodellen im öffentli-
chen Beteiligungsmanagement 
durch den Lehrstuhl für Public 
Management & Public Policy der 
Zeppelin Universität Friedrichs-
hafen unter der Leitung von Prof. 
Dr. Ulf Papenfuß durchführen 
zu lassen.
Die Untersuchung liefert Befun-

de hinsichtlich Personaleinsatz 

und Organisationsmodellen im 
öffentlichen Beteiligungsmanage-
ment für die 15 einwohnerstärks-
ten deutschen Städte und im zen-
tralen Beteiligungsmanagement 
der 13 deutschen Flächenländer 
sowie des Bundes. 
Beim Personaleinsatz zeigen 

sich zwischen den Gebietskör-
perschaften erhebliche Unter-
schiede – insbesondere auf der 
kommunalen Ebene. Die aufge-
wendeten Summen der Perso-
nalkosten im zentralen Beteili-
gungsmanagement schwanken 
zwischen 250.000 und vier 
Millionen Euro. Die Relationen 
zwischen Personaleinsatz im 
Beteiligungsmanagement und 
aggregierten Bilanzsummen des 
Beteiligungsportfolios divergieren 
zwischen 1:2.542 und 1: 26.250. 
Auf einen Euro Personaleinsatz 
kommen also bis zu 26.250 
Euro Bilanzsummenanteil. Die 
Relation “Anzahl Stellen Betei-
ligungsmanagement / Summe 
der Arbeitsnehmerzahl aller 
methodisch identifizierten Un-
ternehmen” schwankt zwischen 
1:106 und 1:2.646.
In keiner der untersuchten Ge-

bietskörperschaften sind nach 
Angaben aus der Praxis aktuell 
Stellenstreichungen oder grund-

legende Veränderungen in den 
Organisationsmodellen geplant. 
Knapp die Hälfte plant einen 
Zuwachs bei den Planstellen. Ins-
gesamt kann das Beteiligungs-
management somit durchaus als 
Wachstumsbereich bezeichnet 
werden. Gleichzeitig erscheint 
der Personaleinsatz im öffentli-
chen Beteiligungsmanagement 
jedoch im Vergleich zu ande-
ren Organisationsbereichen in 
einigen Gebietskörperschaften 
überproportional gering. In den 
letzten Jahren sind verstärkt For-
derungen zur Weiterentwicklung 
der Organisationsmodelle erho-
ben worden. Für diese Diskussi-
on will die Studie eine empirische 
Grundlage liefern, auch mit Blick 
auf die Weiterentwicklung der 
Public Corporate Governance 
(PCG) in Deutschland (s. hier-
zu auch den Beitrag zum PCG-
Musterkodex auf dieser Seite).

Die Studie zum öffentlichen Be-
teiligungsmanagement steht auf 
der Deloitte-Homepage zum kos-
tenlosen Download bereit. 

Der Behörden Spiegel veran-
staltet am 11./12. Februar 2020 
den nächsten Hamburger Tag der 
Beteiligungsverwaltung.

Beteiligungsmanagement
Studie zu Personaleinsatz und Organisationsmodellen

(BS/gg) Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte hat jüngst von der Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen eine Studie zum Personaleinsatz und zu Organisationsmodellen im öffentlichen 
Beteiligungsmanagement durchführen lassen. Man will damit einen ersten fundierten Ansatz bereitstellen, 
um den Gebietskörperschaften eine Grundlage für die Diskussion an die Hand zu geben, ob das jeweilige 
Beteiligungsmanagement richtig aufgestellt ist.

Die Doppik sei in den meisten 
EU-Staaten bereits angekom-
men. Deutschland drohe im 
EPSAS-Einführungsprozess ins 
politische Abseits zu geraten. 
“Im Gegensatz zur Kameralis-
tik, die ausschließlich Ein- und 
Auszahlungen abbildet, dient 
die doppische Rechnungslegung 
einer generationengerechteren 
Steuerung, erhöhter Transpa-
renz und Rechenschaftslegung. 
Allein im Wege der Doppik kann 
eine sachgerechte Darstellung 
von Vermögen und Schulden so-
wie eine verursachungsgerechte 
Erfassung des Ressourcenver-
brauchs erreicht werden”, so 
Klaus-Peter Naumann, Sprecher 
des IDW-Vorstands. Dabei gehe 
es nicht darum, die Kameralis-
tik abzuwerten. Vielmehr sei 
die Doppik in der Lage, einzelne 
Rechnungslegungsper spektiven 
zu vereinen und damit sowohl 
zahlungsorientierte als auch die 
Vermögens- und Ergebnisinfor-

mationen abzubilden. Deutsch-
land sollte die EPSAS in Europa 
mitgestalten, “um sie adres-
satenorientiert und möglichst 
einfach zu konzipieren und die 
Doppik-Diskussion in Deutsch-
land pragmatischer zu führen”, 
heißt es im Positionspapier. Es 
spreche einiges dafür, dass die 
EPSAS-Einführung früher oder 
später auf die Verwaltungen in 
Deutschland zukommen wird: 
Ein Regelwerk für Gebietskörper-
schaften und die Einrichtungen 
der Sozialversicherung in den 
EU-Mitgliedsstaaten könnte be-
reits mittelfristig verpflichtend 
werden. Deshalb sei es rational, 
diese wahrscheinliche Zukunft 
aktiv mitzugestalten. Deutsch-
land arbeite zwar in den EPSAS-
Gremien mit, allerdings hätten 
Bundestag, Bundesrat und der 
Bundesrechnungshof ihre grund-
sätzliche Ablehnung bekräftigt 
und so den Einfluss Deutsch-
lands auf den Prozess begrenzt. 

Das Positionspapier steht auf 
der IDW-Homepage (www.idw.de) 
zum Download zur Verfügung. 

Hessen leuchtet in Berlin

Die Hessische Ministerin für 
Bundes- und Europaangele-
genheiten und Bevollmächtigte 
des Landes Hessen beim Bund, 
Staatsministerin Lucia Puttrich, 
MdL, der Hessische Minister der 
Finanzen, Staatsminister Dr. Tho-
mas Schäfer, MdL, der Präsident 
des Hessischen Rechnungshofs 
Dr. Walter Wallmann laden am 
14. Mai 2019 ab 19:30 Uhr zur 
Veranstaltung “Hessen leuchtet 
in Berlin – EPSAS – Mehrwert für 
die parlamentarische Kontrolle?” 
in die Hessische Landesvertre-
tung in Berlin ein. 

Weitere Informationen und ei-
ne Anmeldemöglichkeit unter  
https://rechnungshof.hessen.de/
veranstaltungen/veranstaltung-
epsas

Nicht aufzuhalten
IDW-Positionspapier zur Doppik

(BS/gg) In einem aktuellen Positionspapier setzt sich das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) für die Einfüh-
rung der Doppik als ein modernes, konsistentes und konzeptionell in sich geschlossenes und der reinen Ka-
meralistik überlegenes System ein – auch für Bund und Länder. Die Doppik werde sich in Gestalt der European 
Public Sector Accounting Standards (EPSAS) nicht aufhalten lassen. 

Good Governance bei öffentlicher 
Verwaltung und öffentlichen Un-
ternehmen sind wichtig für Staat 
und Gesellschaft. Hierzu ist ein 
sachgerechtes und transparentes 
Regelwerk mit Akzeptanz bei al-
len Akteursgruppen erforderlich. 
Public Corporate Governance 
Kodizes (PCGKs) sind eine Zu-
sammenstellung von Grundsät-
zen zur verantwortungsvollen 
Steuerung, Leitung und Aufsicht 
von und in öffentlichen Unter-
nehmen, die sich einschlägig 
bewährt haben und übergrei-
fenden Mehrwert und Arbeits-
erleichterung im Alltag liefern 
sollen. Im Zuge der Diskussion 
wird ein PCG-Musterkodex seit 
vielen Jahren von verschiedenen 
Seiten einschlägig und vielfach 
gefordert. 
Im Rahmen der Tätigkeiten als 

Universitätsprofessor im Fachge-
biet wurde aus Praxis und Wis-

senschaft in den letzten Jahren 
wiederholt der Bedarf an Prof. Dr. 
Ulf Papenfuß von der Zeppelin 
Universität (ZU) Friedrichshafen 
herangetragen, einen Prozess zur 
Entwicklung eines PCG-Muster-
kodexes mit wissenschaftlicher 
Unabhängigkeit zu initiieren und 
koordinieren. Dieser Entwick-
lungsprozess soll nun mit einem 
Konsultationsverfahren integra-
tiv, partizipativ und vollständig 
transparent gestaltet werden. 
Ziel dieser Konsultationsbefra-
gung, die der Behörden Spiegel 
als Medienpartner unterstützt, ist 
es, Erfahrungen und Einschät-
zungen zu PCGKs aufzunehmen. 
Diese sollen in die Erarbeitung 
eines PCG-Musterkodexes nach 
dem Prinzip “aus der Praxis für 
die Praxis” übergehen und die 
Potenziale einer Zusammenarbeit 
zwischen Gebietskörperschaften 
bei der jeweiligen Etablierung 

und Evaluation von PCGKs ak-
tivieren. Interessierte können 
unter https://konsultationsbe 
fragung.sslsurvey.de/PCG-Mus-
terkodex bis zum 30. Juni 2019 
an der Konsultationsbefragung 
teilnehmen.
Die Kernergebnisse der Be-

fragung sollen im Rahmen des 
“ZU|kunftssalons PCG-Muster-
kodex” am 19. und 20. September 
2019 in Friedrichshafen in ei-
nen PCG-Musterkodex überführt 
werden. Ziel des Salons soll die 
Abstimmung eines PCG-Mus-
terkodexes sein. Daneben wird 
auch über die Möglichkeiten der 
Bildung einer Expertenkommissi-
on PCG-Musterkodex diskutiert. 

Weitere Informationen und eine 
Anmeldemögl ichkeit  unter 
https: //www.zu.de/lehrstuehle/
pmpp/news/pcg-musterkodex.
php

PCG-Musterkodex
Konsultationsbefragung der ZU

(BS/gg) Bei der Zeppelin Universität (ZU) Friedrichshafen läuft noch bis Ende Juni eine Konsultationsbefra-
gung, deren Ergebnisse in die Erarbeitung eines Public Corporate Governance (PCG) Musterkodexes einfließen 
sollen.

Dr. Hartmut Schubert 
ist Finanzstaatssekretär 
und CIO des Freistaats 
Thüringen.
Foto: BS/Thüringer Finanzministerium

BeteiligungsverwaltungTag der Beteiligungsverwaltung
 11.–12. Februar 2020, Hamburg

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
https://www.beteiligungsverwaltung.org/anmeldung/

Vom passiven Verwalten zum aktiven Steuern
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► AUFRAGSWERT

Zusammenrechnen ist 
Pflicht

Ein Projekt sind nicht zwei 
Aufträge

In der Halle für die Instandhal-
tung von Straßenbahnen ist es 
dunkel, stickig und kalt. Die 
Arbeitsbedingungen entspre-
chen nicht mehr dem, was man 
als zeitgemäße Arbeitsplatzge-
staltung verstehen würde. So 
entschließt sich der Betreiber 
zu dem Projekt “Erneuerung des 
Betriebsgebäudes”. Dabei sollen 
sowohl die Gebäudehülle (Dach, 
Fassade, Tore, Lichtbänder) 
als auch die Gebäudetechnik 
(Luftzirkulation, Beleuchtung, 
etc.) auf einen aktuellen Stand 
gebracht werden. Der Wert der 
Arbeiten an der Hülle wird auf 
rund 2,8 Mio. Euro geschätzt, 
jener der Technik auf rund zwei 
Mio. Euro. Hinzu kommen noch 
rund 0,5 Mio. Euro für Fassa-
denarbeiten. Als nun ein Bie-
ter die Nachprüfung beantragt, 
beruft sich der Auftraggeber 
darauf, dass es sich um zwei 
unterschiedliche Aufträge han-
dele, die beide den Schwellen-
wert nicht erreichten, weshalb 
der Weg zur Vergabekammer 
gar nicht eröffnet sei.
Dieses Argument bleibt ohne 

Erfolg. Schon daraus, dass der 
Auftraggeber in den allgemei-
nen Vorbemerkungen zu sei-
ner Ausschreibung von einem 
einheitlichen Projekt schreibe, 
ergebe sich die Zusammenrech-
nungspflicht. Auch seien die 
Arbeiten funktional zusammen-
gehörig, denn sie hätten eine in-
nere Kohärenz und funktionale 
Kontinuität – will heißen: Sie 
dienen allesamt dem gleichen 
Zweck, die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern. So kommt 
man zu einem Gesamtwert von 
ca. 5,3 Mio. Euro. Der Nach-
prüfungsantrag war demnach 
zulässig (blieb aber mangels 
Begründetheit letztlich doch 
erfolglos).

OLG Karlsruhe 
(Beschl. v. 27.06.2018, Az.: 15 Verg 7/17)

►  AUSSCHLUSS

Auch ohne Angebot
Neue Rechtslage macht es 

möglich

Bei der Wartung von Aufzugs-
anlagen hat sich ein Streit zwi-
schen dem Auftraggeber und 
dem ausführenden Unterneh-
men ergeben, der schließlich 
wegen mangelhafter Leistung 
dazu geführt hat, dass der 
Auftraggeber den Vertrag or-
dentlich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt gekündigt hat. Bei 
der Neuausschreibung der Leis-
tung will er dieses Unternehmen 
gar nicht mehr zulassen. So 
sendet er die Bekanntmachung 
elektronisch an das europäische 
Informationssystem (SIMAP) 
und teilt dem Unternehmen 
14 Minuten später per Fax mit, 
dass es aus dem anstehenden 
Verfahren ausgeschlossen sei.
Das Unternehmen sendet den-

noch ein Angebot und rügt den 
Ausschluss erst, als dieses An-
gebot zurückgewiesen wird. Die 
Vergabekammer hält das für 
verspätet. Im Gegensatz zur 
früheren Regelung sei es jetzt 
auch möglich, zu jedem Zeit-
punkt des Verfahrens ein Un-
ternehmen (und eben nicht nur 
ein Angebot) auszuschließen. 
Deswegen kommt es nur darauf 
an, dass das Verfahren bereits 
begonnen war – namentlich mit 
der Absendung der Bekanntma-
chung. Von diesem Moment an 

ist ein Ausschluss möglich und 
löst schon die Verpflichtung des 
Betroffenen zur Rüge aus. War-
tet der Bieter hingegen bis zum 
Ausschluss auch seines Ange-
botes, ist sein Nachprüfungsan-
trag nicht mehr zulässig.

VK Südbayern 
(Beschl. v. 08.08.2018, Az.: Z3-3-3194-1-

21-06/18)

► NACHPRÜFUNG

Schwellenwert  
unerheblich

Sonderregeln für  
Qualifizierungssysteme

Die Sektorenverordnung kennt 
die Zulassung zu einem Quali-
fizierungssystem als Vorausset-
zung für die Auftragsvergabe. 
So wird die Eignungsprüfung 
aus dem eigentlichen Verga-
beverfahren herausgenommen 
und auf eine Vorstufe verla-
gert. Das kennt man auch aus 
dem Nichtoffenen Verfahren 
mit vorgelagertem Teilnahme-
wettbewerb. Während letzteres 
jeweils einem konkreten Auftrag 
zugeordnet werden kann, erfolgt 
die Zulassung zum Qualifizie-
rungssystem unabhängig von 
einem konkreten Auftrag. Ein 
Auftraggeber hatte nun einen 
Interessenten, der zuvor durch 
Kartellabsprachen aufgefallen 
war, erst gar nicht zum Qua-
lifizierungssystem zugelassen, 
wogegen sich dieser mit einem 
Nachprüfungsantrag wehrt.
Dieser Rechtsweg ist eröffnet, 

meint die Vergabekammer. Es 
gebe keinen anderen Weg als die 
Nachprüfung, um Rechtsschutz 
gegen solch einen Ausschluss 
zu erlangen. Aus den Erwä-
gungsgründen zur EU-Richtli-
nie gehe es auch hervor, dass 
hier die Nachprüfungsin stanzen 
zuständig seien. Mangels kon-
kreten Auftrages komme es 
nicht darauf an, ob der Schwel-
lenwert künftig überschritten 
werde. Maßgeblich ist allein, 
dass er schon überschritten 
war oder noch überschritten 
werden könnte. So wurde der 
Antrag zwar verhandelt, blieb 
aber letztlich nach über zwei 
Jahren für den Interessenten 
erfolglos: Sein Ausschluss war 
zu Recht erfolgt.

VK Südbayern 
(Beschl. v. 11.12.2018, Az.: Z3-3-3194-1-

45-11/16)

►  VERZÖGERUNG

Lange Nachprüfung 
bremst

Keine Aufhebung wegen  
Mehrkosten

Der Auftraggeber schreibt 
Kanalbauarbeiten aus und 
verschärft im Laufe des Ver-
gabeverfahrens die Eignungs-
kriterien dahingehend, dass er 
eine höhere Stufe eines Güte-
siegels als zuvor fordert. Einer 
dagegen ausgesprochenen Rüge 
hilft er nicht ab und verteidigt 
das Vorgehen auch im Nach-
prüfungsverfahren. Diese Nach-
prüfung zieht sich schließlich 
schon 19 Wochen hin, dann 
muss der Auftraggeber den 
Bauablaufplan komplett um-
stellen, um einen Stopp der 
Arbeiten zu vermeiden. Dafür 
hebt er die Ausschreibung auf 
und will die Arbeiten gänzlich 
anders strukturieren.
Im noch laufenden Nach-

prüfungsverfahren beantragt 
der Bieter nunmehr, auch die 
Rechtswidrigkeit der Aufhebung 
festzustellen und hat damit Er-
folg. Die Vergabekammer sieht 
weder im geänderten Bauplan 

noch in den explodierenden 
Kosten einen Rechtfertigungs-
grund. Denn beide resultierten 
aus dem Verhalten des Auf-
traggebers, der den Fehler der 
nachträglich geänderten Eig-
nungskriterien nicht beheben 
wollte. Die Aufhebung ist zwar 
wirksam, doch der Auftraggeber 
wird dem Bieter für seine ver-
gebliche Bewerbung wohl Scha-
denersatz leisten müssen. Eine 
eigene Schuld an der Situation 
wegen eines erheblich über-
langen Nachprüfungsverfah-
rens weist die Vergabekammer 
(natürlich) zurück. Auch solch 
große Nachprüfungs-Verzöge-
rungen müsse der Auftragge-
ber schon in seine Zeitplanung 
einkalkulieren.

VK Sachsen 
(Beschl. v. 17.01.2019, Az.: 1/SVK/033-18)

►  PREISGERICHT

Unklares Urteil
Chaotische Folgen

Der Auftraggeber schrieb einen 
Planungswettbewerb für den 
Umbau eines repräsentativen 
Gebäudes aus, dessen vorma-
lige Architekten noch urhebe-
rechtliche Ansprüche an der 
Gestaltung haben. In der Wett-
bewerbsbekanntmachung hatte 
es geheißen, dass die Platzie-
rung des Wettbewerbsbeitrages 
zu mindestens 35 Prozent in die 
Wertung einfließen solle. 
Das Preisgericht begutachtet 

17 eingegangene Entwürfe und 
konnte sich nicht entscheiden, 
wer den besten Entwurf ab-
gab. Stattdessen vergab es drei 
erste Preise und empfahl, mit 
den drei Siegern in das Ver-
handlungsverfahren zu gehen, 
diese aber zuvor ihre Entwürfe 
überarbeiten zu lassen. Nach 
Verkündung des Preisgerichts-
urteils hob der Auftraggeber 
sogleich die Anonymität der 
Beiträge auf und kam dann 
in die Bredouille: Damit sein 
Kriterium “Platzierung” nicht 
in Leere läuft, musste er nun 
für das Verhandlungsverfahren 
doch noch eine Reihung anhand 
der überarbeiteten Beiträge 
vornehmen. Zudem mischte 
sich jetzt der Urheber ein und 
machte neue Vorgaben, was er 
zu tolerieren bereit ist.
Ein im Verhandlungsverfahren 

schließlich unterlegener Teil-
nehmer rügte die Vorgehens-
weise: Die nachgeschobenen 
Anforderungen des Urhebers 
hätten die Wertung unzuläs-
sig beeinflusst. Und schon die 
Überarbeitungsphase sei völlig 
regelwidrig ausgestaltet gewe-
sen. Mit dem ersten Einwand 
hatte er Erfolg: Das Verfahren 
muss ab der Überarbeitungs-
phase wiederholt werden. Die 
anonyme Überarbeitung hin-
gegen war nicht mehr mög-
lich, denn die Aufforderung 
zur Überarbeitung erging er 
erst nach Aufhebung der An-
onymität. Auftraggeber sind 
daher gut beraten, das Urteil 
einer Jury zunächst auf seine 
verfahrenstechnischen Folgen 
hin zu beleuchten, bevor sie 
sich zur unumkehrbaren Nam-
haftmachung der Teilnehmer 
entschließen. 

VK Südbayern 
(Beschl. v. 21.01.2019, Az.: Z3-3-3194-1-

38-11/18)

Zusammenfassung der Ent-
scheidungen: RA und FA für 
Vergaberecht Dr. Rainer Noch, 
München und U nkel/Rh. 
(Oppler Büchner PartGmbB)
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► Entscheidungen zum Vergaberecht

Die Veranstaltung in der hessi-
schen Landesvertretung steht 
unter dem Motto “Urban.Digital.
Mobil”. Im Mittelpunkt stehen 
unterschiedliche Vertrags- und 
Konzessionsmodelle. Die komple-
xen Modelle im europäischen Kli-

nikbereich erläutert Dr. Markus 
Koch, Chef der BAM Deutschland 
AG, anhand des Neubaus des 
Felix Platter Spitals in Basel, des 
New Children‘s Hospitals in Dub-
lin und der Sanierung des Uni-
versitätsklinikums Schleswig-

Holstein (UKSH). Am Beispiel des 
erfolgreich in Betrieb gegangenen 
Projekts “High-Speed Rail Bor-
deaux–Tours” wird ein Baukon-
zessions-Konzept thematisiert, 
bevor die neuesten polnischen 
ÖPP-Projekte sowie die Erfahrun-
gen aus einem  niederländischen 
Partnering-Modell bei dem Au-
tobahnprojekt SAAone Amster-
dam–Almere vorgestellt werden. 
Auch aus Deutschland gibt es 
Neues zu berichten. Der Neu-
bau des Landeslabors Berlin/
Brandenburg der BIM Berlin ist 
ein 30-jähriges Mietmodell, das 
die Kriterien der Schuldenbrem-
se erfüllt. Bereichert wird die 
Diskussion durch Prof. Torst en 
R. Böger, Geschäftsführer der 
Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rungsgesellschaft (VIFG). 
Darüber hinaus werden zen-

trale Erkenntnisse zur Vernet-
zung über Einzelprojekte hinaus 
diskutiert. Prof. Miriam Carlow 
stellt als Stadtplanerin die bis-
herigen Ergebnisse aus einem 
Forschungsprojekt zu Stadt-
Land-Beziehungen in Nieder-
sachsen vor, die anschließend 
mit verschiedenen Akteuren (u. a. 
Institut für öffentliche Finanzen 
und Public Management der Uni 
Leipzig, Bundesstiftung Baukul-
tur) vertieft werden.
Parallel stellt Reinhold Witten-

berg, Mit leiter des Arbeitskrei-
ses Baubetriebswirtschaft der 
Schma lenbach-Gesellschaft, 
wichtige AK-Ergebnisse zur Di-
gitalisierung im kaufmännischen 
Bereich vor. Damit schließt sich 
der Kreis zu den Vertragsmodel-
len, da sich manche von ihnen 
für digitale Innovationen/Op-
timierungen besser eignen als 
andere.

Mehr unter dem Stichwort EU-
Symposium auf den Webseiten 
der TU Braunschweig oder der 
TU Freiberg

“Urban.Digital.Mobil”
13. EU-Symposium zu Vertrags- und Partnerschaftsmodellen 

(BS/jf) Komplexe Vertragsmodelle, Erfahrungen und neue Projekte von Öffentlich Privaten Partnerschaften 
(ÖPP), aber auch die Stadt-Land-Beziehungen und die Digitalisierung im kaufmännischen Bereich sind die 
Themen des 13. EU-Symposiums.

Auf über eine Milliarde Euro 
beläuft sich das Volumen der 
IT-Rahmenverträge des Bundes 
beim Beschaffungsamt (BeschA) 
des Bundesministeriums des In-
nern, für Bau und Heimat (BMI). 
Trotzdem müsse man sich in 
der Bonner Behörde fragen, ob 
die Verträge zu agilen Methoden 
passten, erläutert Felix Zimmer-
mann, Leiter der Zentralstelle 
IT-Beschaffung (ZIB) im BeschA. 
Denn die Anforderungen seien 
vorhanden, wie Dirk Damerow, 
Leiter Einkauf bei Dataport, be-
stätigt. Vor allem bei der Soft-
wareentwicklung. 

Mit Bonus-Malus-Regelungen 
arbeiten

Der IT-Dienstleister der nördli-
chen Bundesländer hat die agile 
Softwareentwicklung schon län-
ger im Unternehmen implemen-
tiert. Einerseits für sich selbst, 
andererseits für die Kunden, die 
diese Leistungen fordern. Derzeit 
beläuft sich der Anteil agiler Pro-
jekte auf etwa 15 bis 20 Prozent. 
Die vergaberechtliche Umsetzung 
sei jedoch nicht ganz so einfach. 
Der Kunde bzw. Bedarfsträger 
wolle die Leistung nach wie vor 
zum Festpreis beziehen, doch ge-
nau dies gehe bei agilen Projekten 
nicht. Erst wenn ein Teilschritt 
abgenommen worden sei, werde 
der nächste beauftragt. Dafür 

müsse es ein Budget geben, hebt 
Damerow hervor. Dabei sei der 
Erfolg nicht garantiert, erörtert 
Zimmermann: Nur 40 Prozent 
der Projekte seien erfolgreich, 
neun Prozent würden scheitern 
und der Rest, über die Hälfte, 
sei problematisch. Robert Thiele, 
Vergabereferent bei der Techniker 
Krankenkasse (TK) rät deshalb, 
einen Festpreis zu schätzen und 
Bonus-Malus-Regelungen in den 
Vertrag mit aufzunehmen. Das 
sei vergaberechtlich zwar etwas 
schwierig, doch wenn die Kos-
tenschätzung transparent und 
für alle vergleichbar gemacht 
werde, sei dies kein Hindernis. 

Überhaupt sei vieles eine Frage 
des Vertragsmanagements, sagt 
Thiele. Denn das Vergaberecht 
verhindere nicht die Beschaffung 
agiler Leistungen. So müssten 
etwa von vornherein Öffnungs-
klauseln im Vertrag enthalten 
sein, damit die Aufhebungsgrün-
de nach §132 GWB nicht zum 
Tragen kämen, vergleichbar mit 
Preisöffnungsklauseln. Zudem 
müsse sehr viel kommuniziert 
werden, wie die bestehenden 
Fristvorgaben im Vergaberecht 
oder die zwingenden Anforde-
rungen, beispielsweise die Ab-
gabe eines Schlussangebotes im 
Rahmen eines Verhandlungs-
verfahrens. 

Innovationspartnerschaft als 
Verfahren denkbar

Auch eine Innovationspartner-
schaft käme als Verfahren in-
frage. Das Verfahren soll zwar 
vornehmlich angewendet werden, 
um eine neue Lösung zu ent-
wickeln, die es auf dem Markt 
noch nicht gibt, es beinhaltet 
aber keinen Zwang, dass diese 
am Ende auch herauskommt. 
Allerdings werde das Verfahren 
in der Praxis noch zu selten ange-
wendet. Bislang nutze man eher 
klassische Elemente wie Werk-
verträge. “Wir probieren noch, 
weil es keine Rechtsprechung 
dazu gibt”, sagt Thiele. 

Kein Widerspruch
Vergaberecht hindert nicht, agile Leistungen zu beschaffen

(BS/Jörn Fieseler) Agilität in der Arbeitswelt heißt der schon nicht mehr ganz so neue Trend. Neue Methoden 
sollen zum Einsatz kommen, Projekte in neuen Prozessschritten entwickelt werden, auch wenn am Anfang noch 
nicht feststeht, wie die Lösung am Ende aussieht. Wie passt das mit dem Vergaberecht zusammen, das nicht 
nur auf einee vollumfänglichen Leistungsbeschreibung basiert, sondern auch die Gründe für eine Aufhebung 
geregelt hat? Die Lösung enthält das Recht selbst.

Agile Methoden können nicht nur be-
schafft werden. Es kommt auf ein gutes 
Vertragsmanagement an.
 Foto: BS/© BillionPhotos.com, stock.adobe.com

Bereits vor einem Jahr hat die 
EU-Kommission den Entwurf 
einer Richtlinie zum Schutz 
von Personen, die Verstöße ge-
gen das Unionsrecht melden, 
veröffentlicht. Seitdem wurde 
und wird gerungen. Kürzlich 
hieß es, noch vor den Europa-
wahlen wollte sowohl der Rat 
als auch das Parlament dem 
Entwurf zustimmen. Dann wä-
ren innerhalb von zwei Jahren 
auch die Mitgliedsstaaten ge-
fordert, zu handeln. Schon seit 
Jahren forderten NGOs, wie 
etwa TI Deutschland, es müsse 
verhindert werden, dass Men-
schen, die Missstände in ihrem 
Arbeitsumfeld aufdeckten, an-
schließend dafür gemobbt oder 
gar gekündigt würden. Bislang 
haben zehn Mitgliedsstaaten 
eine entsprechende Regelung, 
Deutschland nicht. 
Das Medienecho ist eindeutig 

aufseiten der Whistleblower. 
Es ist lobenswert, dass diejeni-
gen, die für das Recht eintreten 
und damit Schlimmeres für 
die Gemeinschaft verhindern 
(Bsp. Gammelfleisch-Skandal, 
verseuchte Blutkonserven, Pa-
nama Papers etc.), in der Fol-
ge ihres Tuns nicht bestraft 
werden. Allerdings zeigt die 
Notwendigkeit einer Regelung 
zum Schutz von Whistleblo-
wern auch, dass das Eintreten 

für Recht und Gerechtigkeit 
in unserer europäischen Ge-
sellschaft nicht die Regel zu 
sein scheint. Andernfalls wären 
Sanktionen ebenso wenig ein 
Thema wie die partielle Heroi-
sierung von Whistleblowern. 
Nicht jeder handelt bei der Hin-
weisgabe aus hehren Motiven, 
das braucht er auch nicht. 
Der Ärger über unverfrorene 
Rechtsbrecher ist kein edles 
Motiv, aber unbeachtlich, wenn 
er dem Recht zum Durchbruch 
verhilft. Des expliziten Whistle-
blower-Schutzes bedürfte es 
nicht, wenn mehr Menschen 
rechtsbrüchiges und manchmal 
auch nur rücksichtsloses Ver-
halten nicht gezielt ignorieren 
und damit billigen, sondern 
anprangern würden.

Ich pfeif’ Dir was
von Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune

qanuun-aktuell 

Dr. Stefanie 
Lejeune ist Präsi-
dentin des Vereins 
qanuun – Institut 
für interdiszipli-
näre Korruptions-
prävention in der 

Verwaltung e. V. In jeder Ausgabe 
des Behörden Spiegel kommentiert 
sie aktuelle Entwicklungen rund 
um die Themen Compliance und 
Korruptionsprävention. 
 Foto: BS/www.qanuun.org



Behörden Spiegel: Im Zuge 
der Vergaberechtsreform 

2016 ist auch die Vergabestatis-
tikverordnung erarbeitet worden. 
Wann kommt es zur systemati-
schen Datenerhebung? 

Steinberg: Stimmt, die Verga-
bestatistikverordnung ist seit 
2016 in Kraft. Derzeit gilt eine 
Übergangsregelung, nach der ge-
sammelte Auftragsdaten bereits 
an das BMWi gemeldet werden 
müssen. Aktuell arbeiten wir mit 
dem Statistischen Bundesamt 
an dem technischen Aufbau 
der künftigen Vergabestatistik. 
Das ist ein anspruchsvolles Un-
terfangen. Zugleich ist es aber 
zentral für eine evidenzbasierte 
Wirtschaftspolitik, die wir hier 
im BMWi verfolgen. Sobald der 
Aufbau abgeschlossen ist, wer-
den wir dies im Bundesanzei-
ger bekanntgeben. Wir werden 
vorab den Verordnungstext an 
manchen Stellen noch einmal 
präzisieren.

Behörden Spiegel: Das heißt, 
es wird eine webbasierte Lösung 
geben?

Steinberg: Ja. Die dezentrale 
Struktur und die Vielzahl öffentli-
cher Auftraggeber in Deutschland 
machen eine zentrale Stelle, bei 
der die Vergabestatistik angesie-
delt ist, unabdingbar. Das Ziel 
ist nicht nur eine Lösung, die 
von allen öffentlichen Auftragge-
bern ohne viel Aufwand genutzt 
wird, sondern auch, möglichst 
schnell ein repräsentatives Bild 
der öffentlichen Beschaffung in 
Deutschland zu erhalten.  Aber 
die Statistik wird sich natürlich 
graduell aufbauen; wenn wir mit 
der Datenerfassung begonnen 
haben, werden wir nach und 
nach immer mehr Datensät-
ze erhalten. Dabei ist für uns 
die Unterstützung der Länder, 
Kommunen und der öffentlichen 
Auftraggeber insgesamt äußerst 
wichtig. Fundierte Daten über die 
Beschaffung sind essenziell. Un-
ter anderem fehlen uns bislang 
Daten zur nachhaltigen Beschaf-
fung. Auch insoweit brauchen 
wir eine valide Datengrundlage.

Behörden Spiegel: Soll es eine 
Eingabemaske geben oder ist eine 
automatische Erfassung durch 
Vergabe-Software-Lösungen vor-
gesehen?

Steinberg: Beides. Die Umset-
zung der technischen Seite ist 
sehr komplex. Es soll automa-
tisierte Schnittstellen von den 
Vergabeplattformen zur Statistik 
geben. Die Anbieter von Vergabe-
Software-Lösungen sind bereit, 

diese in ihre Systeme zu integrie-
ren. Am Ende wird es sich ein An-
bieter kaum leisten können, dies 
nicht umzusetzen. Das wäre ein 
zu großer Wettbewerbsnachteil. 
Alternativ besteht die Möglich-

keit, die Daten über eine Einga-
bemaske zu melden. Unser Ziel 
ist jedoch die vollelektronische 
Datenerfassung. 

Behörden Spiegel: Parallel sind 
sie mit dem Aufbau des Wettbe-
werbsregisters befasst. 

Steinberg: Das ist ebenfalls 
ein technisch anspruchsvol-
les Unterfangen. Der bei dem 
Bundeskartellamt eingerichtete 
Aufbaustab und das BMWi ar-
beiten dazu intensiv zusammen. 
Wir haben ähnliche Herausfor-
derungen zu bewältigen wie bei 
der Statistik. Auch hier wollen 
wir für öffentliche Auftraggeber 
eine vollelektronische Abfrage 
ohne Zeitverlust ermöglichen. 
Hinzu kommt der Datenschutz. 
Personen- und Unternehmens-
bezogene Daten zu Delikten mit 
wirtschaftlicher Relevanz müs-
sen nach einem rechtskräftigen 
Urteil oder Bußgeldbescheid von 
der Justiz elektronisch an das 
Register gemeldet werden. Dafür 
ist bei den Staatsanwaltschaften 
eine eingeübte Praxis notwendig, 
es muss eine gewisse Bewusst-
seinsbildung stattfinden. 

Behörden Spiegel: Werden be-
stehende Wettbewerbsregister 
dann migriert?

Steinberg: Wir können sie 
leider nicht migrieren, da zum 
Teil sehr unterschiedliche Vo-
raussetzungen bestehen, welche 
Delikte aufgenommen werden 
sollen. Es ist auch sinnvoll, dass 
es am Ende nur ein einheitliches 
Register gibt, schon allein aus 
Vereinfachungsgründen.

Behörden Spiegel: Wann soll 
der Startschuss für die statisti-
sche Erfassung und das Wettbe-
werbsregister erfolgen?

Steinberg: Der Aufbau der Ver-
gabestatistik geht stetig voran, 
spätestens im nächsten Jahr 
soll mit der Datenerfassung 

begonnen werden. Das Wettbe-
werbsregister soll möglichst bis 
Ende 2020 in Betrieb genommen 
werden. Ein genaueres Datum 
können wir noch nicht nennen, 
es ergeben sich  immer wieder 
neue technische oder adminis-
trative Herausforderungen, die 
wir lösen müssen. 

Behörden Spiegel: Wie geht es 
weiter mit der Zusammenlegung 
der Verordnung über die Vergabe  
öffentlicher Aufträge (VgV) und der 
Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB)?

Steinberg: Angesichts eines 
Auftragsvolumens von 300 Mrd. 
Euro jährlich hat das Vergabe-
recht eine sehr hohe ökonomi-
sche Bedeutung. Die Abteilung 
Wirtschaftspolitik im BMWi, die 
ich leite, ist die Abteilung von 
Alfred Müller-Armack, dem Mit-
begründer der Sozialen Markt-
wirtschaft. Wir fühlen uns einer 
zeitgemäßen Ordnungspolitik, 
dem Bürokratieabbau und der 
Rechtsvereinfachung verpflichtet. 
Und das Vergaberecht ist Teil 
dieser Ordnung. Deshalb werben 
wir für eine wirtschaftsfreundli-
che Lösung, die dasVergaberecht 
für öffentliche Auftraggeber und 
potenzielle Auftragnehmer wei-
ter vereinheitlicht. Bei der VgV 
und VOB/A gibt es durchaus 
Regeln, die zusammengeführt 
werden können. Die Teile B und 
C der VOB mit den allgemeinen 
Vertragsbedingungen und den 
technischen Spezifikationen 
wollen wir dagegen als BMWi in 

keiner Weise ändern. Zur Prüfung 
einer weiteren Vereinheitlichung 
des Vergaberechts haben wir im 
Februar eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt. Sie wird gemeinsam von 
Vertretern des Bundesinnenmi-
nisteriums (BMI) und aus unse-
rem Haus geleitet und umfasst 
rund 30 Personen. Diese setzen 
sich insbesondere aus Vertretern 
der Bauverbände, von Architek-
ten und Wirtschaftsverbänden, 
der Anwaltschaft und Rechtspre-
chung sowie von Ländern und 
kommunalen Spitzenverbänden 
zusammen, aber auch aus Ver-
tretern des Parlaments.

Behörden Spiegel: Wie ist das 
weitere Prozedere?

Steinberg: Im Mai wird die 
nächste Sitzung stattfinden. 
Dann wollen wir zum Ersten 
Punkte identifizieren, die die 
Spezifitäten im Baubereich ver-
deutlichen. Das ist unabhängig 
von der Regelungssystematik und 
der Frage, ob wir die VOB/A in 
die VgV integrieren. 
Der zweite Aspekt ist das Ver-

fahren der Rechtsetzung und 
hierbei unter anderem das Ver-
fahren innerhalb des Deutschen 
Vergabe- und Vertragsausschus-
ses für Bauleistungen (DVA). Hier 
suchen wir nach Optimierungs-
möglichkeiten. Bisher werden 
für Änderungen Dreiviertelmehr-
heiten benötigt, es gibt Veto-
Möglichkeiten für sehr wenige 
Beteiligte. Und drittens wollen 
wir in der Arbeitsgruppe die Po-
sitionen aufarbeiten, die für oder 

gegen eine Vereinheitli-
chung sprechen. Nach 
drei oder vier Sitzungen 
wollen wir im Sommer 
einen gemeinsamen 
Abschlussbericht von 
BMWi und BMI präsen-
tieren, der der Politik 
eine Orientierung gibt. 

Behörden Spiegel: 
Und wie ist die Stim-
mung in der Arbeits-
gruppe?

Steinberg: Nach mei-
ner Wahrnehmung ist 
die Atmosphäre gut. Es 
gibt ein gemeinsames 

Verständnis und vielleicht fin-
den wir am Ende in einzelnen 
Bereichen Kompromisslösungen.

Behörden Spiegel: Laut Koaliti-
onsvertrag soll der Erhalt nationa-
ler Souveränität bei Schlüsseltech-
nologien durch das Vergaberecht 
gestärkt werden. Wie? 

Steinberg: Richtig. Auf Basis des 
Koalitionsvertrags erarbeiten wir 
eine Gesetzesänderung, um die 
Beschaffung in diesem Bereich 
noch zielgerichteter durchführen 
zu können und mehr Rechtssi-
cherheit zu geben. Art. 346 des 
Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union lässt 
Ausnahmen in der Beschaffung 
zu, wenn Sicherheitsinteressen 
betroffen sind. Deshalb wollen 
wir im Gesetz deutlich machen, 
in welchen Fällen diese Situation 
gegeben sein kann, sodass eine 
Ausnahme vom Vergaberecht 
gilt. Das haben wir in § 107 GWB 
schon geregelt, jetzt konkretisie-
ren wir dies im Rahmen einer 
Änderung des GWB. Darüber 
hinaus wollen wir die Beschaf-
fungsfälle im Sicherheits- und 
Verteidigungsbereich konkreti-
sieren, bei denen von einem EU-
weiten Teilnahmewettbewerb im 
Vergabeverfahren verzichtet wer-
den kann. Klassischerweise ist 
dies bei besonderer Dringlichkeit 
der Fall. Wir wollen hier weitere 
Regelbeispiele dafür aufzählen, 
wann diese Voraussetzung er-
füllt sein kann. Wichtig ist: Es 
geht nur um Konkretisierungen, 
nicht um Abweichungen vom 

EU-Vergaberecht. Aber wir ar-
beiten noch an dem Entwurf. Wir 
beabsichtigen, ihn im Sommer 
ins weitere Verfahren zu geben. 

Behörden Spiegel: Sie haben 
jetzt das EU-Vergaberecht ge-
nannt. Da gibt es unterschiedliche 
Betrachtungen über die Auftrags-
wertberechnung bei Planungsleis-
tungen. Es läuft ein Vertragsver-
letzungsverfahren. 

Steinberg: Das ist ein Verfahren 
mit hoher politischer Relevanz 
und vor allem im kommunalen 
Raum von großer Bedeutung. Die 
EU-Kommission ist der Auffas-
sung, wir hätten die Richtlinien 
nicht in allen Einzelheiten kor-
rekt umgesetzt und hat uns Gele-
genheit gegeben, uns bis zum 28. 
Mai 2019 zu einer ganzen Reihe 
von zum Teil recht technischen 
Punkten zu äußern. 
Wir wollen die Kommission 

überzeugen, dass eine richt-
linienkonforme Auslegungs-
möglichkeit besteht, wenn nur 
die Planungsleistungen für die 
Auftragswertberechnung addiert 
werden, die gleichartig sind. Und 
wir sind der Auffassung, dass 
wir dafür sehr gute Argumen-
te haben. Unser Rechtsrahmen 
ermöglicht richtlinienkonformes 
Handeln. 

Behörden Spiegel: Bleiben wir 
auf der internationalen Ebene: 
Wie sehen Sie einen möglichen 
Beitritt Chinas zum Government 
Procurement Agreement (GPA)? 

Steinberg: Das Ziel der Bundes-
regierung ist es, die multilaterale 
Beschaffung zu stärken und den 
Zugang europäischer Unterneh-
men zu öffentlichen Aufträgen in 
Drittstaaten zu verbessern. Wir 
hoffen, nach dem Hinzukommen 
von Neuseeland und Australien 
zum GPA und den Äußerungen 
des chinesischen Staatspräsi-
denten, dass wir auch China und 
zusätzlich Russland für einen 
Beitritt gewinnen können. Im Ge-
genzug würden chinesische und 
russische Unternehmen durch 
dieses Abkommen einen Rechts-
anspruch auf Zugang zu euro-
päischen Märkten bekommen. 
Wir haben in Deutschland und 
Europa bereits die offensten Be-
schaffungsmärkte der Welt. Aber 
natürlich ist es unser Bestreben, 
dass auch andere Märkte die 
gleichen Zugangsmöglichkeiten 
für europäische Unternehmen 
schaffen, damit wir zu einem 
Level Playing Field mit fairen, 
gleichartigen Wettbewerbsbedin-
gungen kommen. Deshalb wollen 
wir insbesondere China vom Wert 
offener Märkte überzeugen.

Von den rund 700 Städten und 
Gemeinden Deutschland, die 
mehr als 20.000 Einwohner ha-
ben, haben 81 und damit mehr 
als zehn Prozent an der Umfra-
ge teilgenommen. Untersucht 
wurden sämtliche Bauverfahren 
mit einem Beschaffungsvolumen 
von über 1,5 Mio. Euro. In 77 
Prozent der Fälle wurde kein GU-
Verfahren durchgeführt.
Dabei waren in den übrigen 

Fällen 65 Prozent der Kommu-
nen mit der Durchführung des 
Bauauftrages durch den Gene-
ralunternehmer eher bis sehr 
zufrieden. Sehr unzufrieden war 
hingegen keiner der Befragten. 
Die Autoren der Studie um Dr. 
Oliver Rottmann, Geschäftsfüh-
render Vorstand des Leipziger 
Kompetenzzentrums, sehen da-
mit zwei zentrale Aussagen zum 
Thema durch die Studie bestätigt: 
Kommunale Auftraggeber ma-

chen selten von der GU-Vergabe 
Gebrauch, wenn doch, sind die 
Ergebnisse äußerst zufrieden-
stellend.

Fördermittel und  
Mittelstandsförderung

Jede dritte Kommune hat jedoch 
von einer GU-Vergabe abgesehen, 
obwohl diese sachlich begründet 
gewesen wäre. Aber: 67 Prozent 
der befragten öffentlichen Auf-
traggeber gaben an, dass die Ein-
bindung von Fördermitteln diese 
Vergabeart verhindert habe. Des 
Weiteren wird der Begründungs-
aufwand höher eingeschätzt als 
bei einer Teil- und Fachlosverga-
be. Und dies, obwohl das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) und die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistun-
gen (VOB/A) eine Begründung 
sowohl mit technischen als auch 
mit wirtschaftlichen Argumen-

ten erlauben. Dessen ungeach-
tet schrecke die Befragten ein 
erhöhtes Risiko von Rügen und 
Nachprüfungsverfahren nicht 
so sehr ab.
Trotzdem bevorzugten die meis-

ten Kommunen die Einzelvergabe 
(83 Prozent), vor allem, um den 
Mittelstand sowie regionale Un-
ternehmen zu fördern. 

Personalausstattung nicht 
entscheidend

Darüber hinaus gaben lediglich 
60 Prozent der teilnehmenden 
Kommunen an, eine personell 
ausreichend ausgestattete Ver-
gabestelle zu haben, 40 Prozent 
hingegen nicht. Dies ist jedoch 
kein Grund für oder gegen ei-
ne GU-Vergabe. Sowohl neun 
Vergabestellen mit adäquater 
Personalausstattung als auch 
sieben ohne haben Aufträge an 
Generalunternehmer vergeben.
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Eine evidenzbasierte Wirtschaftspolitik
Dr. Steinberg zu Vergabestatistik, Vereinheitlichung und Vertragsverletzungsverfahren 

(BS) Die Vergabestatistik und das Wettbewerbsregister sollen beide im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden, sagt Dr. Philipp Steinberg, 
Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und Ressortkoordinator Nachhaltigkeit. Neben 
den technischen Anforderungen zu diesen beiden Projekten wirbt er für eine Vereinheitlichung des Vergaberechts, erläutert den Stand beim Ver-
tragsverletzungsverfahren der EU zur Auftragswertberechnung bei Planungsleistungen und zeigt auf, wie das Vergaberecht den Erhalt nationaler 
Souveränität bei Sicherheitsinteressen stärken kann. Die Fragen stellte Jörn Fieseler. 

Zufriedenstellend, aber kaum genutzt
Studie liefert Erkenntnisse zu GU-Vergaben  

(BS/jf) Bei 166 kommunalen Bauaufträgen zwischen 2015 und 2017 ist jeder fünfte an einen Generalunter-
nehmer vergeben worden (sogenannte GU-Vergabe). Dies geht aus einer Studie des Kompetenzzentrums 
öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge und Partnerschaften Deutschland hervor. Damit liegt 
erstmals ein Überblick über den Status quo dieser Ausschreibungsart vor.

“Unser Rechtsrahmen 
ermöglicht richtlinien-
konformes Handeln”, 

sagt Dr. Philipp Steinberg, Leiter 
der Abteilung Wirtschaftspolitik im 
BMWi, zum Vertragsverletzungs-
verfahren bei der Auftragswertbe-
rechnung von Planungsleistungen.
  Foto: BS/BMWi

 MELDUNG

Neues und  
Aktualisiertes

(BS/jf) Das Umweltbundesamt 
(UBA) hat neue Informationen 
zur umweltfreundlichen Beschaf-
fung veröffentlicht und beste-
hende aktualisiert. Drei neue 
Schulungsunterlagen stehen 
nun zur Verfügung. Die erste 
gibt einen allgemeinen Überblick 
über die umweltfreundliche Be-
schaffung, die zweite führt in die 
Lebenszykluskosten-Berechnung 
ein, thematisiert methodische 
Grundlagen und stellt das UBA-
Tool aus dem Forschungsprojekt 
“Wissenschaftliche Begleitung 
der Prozesse zur umweltfreund-
lichen öffentlichen Beschaffung” 
vor. Im dritten Dokument wer-
den Möglichkeiten vorgestellt, 
wie Kriterien von Gütesiegeln 
oder -zeichen integriert werden 
können. 
Darüber hinaus hat das UBA 

ein gleichnamiges Rechtsgutach-
ten aktualisiert. Die Neuerung 
berücksichtigt die geänderten 
Rechtsgrundlagen aus den Jah-
ren 2016/17 für den Ober- und 
Unterschwellenbereich. 
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Das westafrikanische Land, 
mit 71.740 km² etwas grö-

ßer als Bayern, wird 1961 von 
Großbritannien unabhängig. 
Deutschland eröffnet im selben 
Jahr eine Botschaft in der Haupt-
stadt Freetown – was in der Re-
publik bis heute geschätzt wird 
und den bilateralen Beziehungen 
sehr dienlich ist.
Selbst als diese wegen des Bür-

gerkrieges auf Eis liegen, ändert 
dies nichts daran. Die Bundes-
republik ist einer der wichtigs-
ten Entwicklungspartner. Und 
damit das so bleibt, kümmert 
sich seit November letzten Jahres  
Dr. M‘Baimba Lamin Baryoh als 
Botschafter darum. Der 72-jäh-
rige Facharzt für Allgemein- und 
Unfallchirurgie kennt unser Land 
wie kein Zweiter. 18 Jahre lebt 
er hier, studierte an der Uni-
versität Münster und arbeitete 
an schließend bis 1984 am St. 
Walburga Hospital Meschede. 
Dann ruft die Heimat und Dr. 
Baryoh als Kanzler an das Conn-
aught Hospital in Freetown. Er 
wird Leitender Chirurg, Hoch-
schullehrer und schließlich De-
kan der medizinischen Fakultät 
am College of Medicine in der 
Hauptstadt. 

Vom Chirurgen zum Diplo
maten

Als die Wahlen 2018 wider 
Erwarten  vom Kandidaten der 
bisherigen Oppositionspartei 
“Sierra Leone People‘s Party” 
(SLPP), Julius Maada Bio, ge-
wonnen werden, kommt es zu 
einem Regierungswechsel, der 
selbst Baryoh betrifft. Der neue 
Präsident und Regierungschef, 
den die unabhängige Presse als 
sehr erfolgreich beschreiben wird, 
weil er sich an die Zurückzah-
lung der Staatsschulden macht 
und den Ausbau der Gesund-
heitsinfrastruktur und die freie 
Grundbildung massiv voran-
treibt, handelt auch bei der Be-

setzung von Botschafterposten 
höchst unorthodox. Kurz ent-
schlossen ruft er den Mediziner 
an und fragt den Verdutzten, 
ob er Botschafter in Deutsch-
land werden will. Der Doktor, ist 
sich der Präsident sicher, kenne 
dort Land und Leute, spreche 
deutsch, habe eine vorzügliche 
Reputation und wäre darum der 
richtige Mann, um Sierra Leone 

zu vertreten. “Du bist, sagte Bio 
zu mir, mit der deutschen Menta-
lität vertraut und kommst damit 
besser dort klar als einer von uns. 
Der heutige Diplomat ist aktiv 
und geht auf die Leute zu. Und 
genau dafür bist du der Richtige”, 
zitiert Baryoh die Begründung 
des Staatspräsidenten.
Nach Rücksprache mit Ehefrau 

Elizabeth Baryoh, die die Ansicht 

des Präsidenten teilt, schließt 
er seine Praxis und macht sich 
mit seinen 70 Jahren erstmals 
auf in die Politik, um die “New-
Direction-Politic” des Präsidenten 
in seinem neuen Job umzuset-
zen. Dabei verfolgt er eine eher 
“aggressive Diplomatie”. “Heraus 
aus der Botschaft und nicht nur 
an Empfängen oder repräsenta-
tiven Veranstaltungen interes-

siert sein, sondern an Entwick-
lungsprojekten, die Arbeitsplätze 
schaffen und den Menschen Wege 
aus der Armut ermöglichen”, er-
läutert der Diplomat seine Devise. 
“Von daher suche ich Unterneh-
men, die in Sierra Leone in den 

Bereichen Landwirtschaft, Erzie-
hung und Gesundheit investieren 
möchten”. Sogar “Hausbesuche”  
würde er dafür machen. Oder 
am Wochenende Vertreter von 
NGOs oder potenzielle Investoren 
empfangen – auch außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten der 
Botschaft. 

Diplomatischer Berufsanfän
ger mit 70

Vor 50 Jahren,1969, hat Bary-
oh mit dem Studium begonnen, 
ist Mediziner geworden und vor 
einem halben Jahr Diplomat. 
Vor Kurzem noch der erfahrene, 
allseits respektierte Facharzt, 
nun “Berufsanfänger” statt Pri-
vatier, was ihm vom Alter her 
zustände. Wie auch immer – er 
möchte einfach auf anständige 
Weise alt werden, um die Chance 
zu wahren, jung zu bleiben. Und 
da ist er mit der neuen Arbeit 
gerade gut dabei und bedauert 
seine Entscheidung zur Unrast 
mitnichten. Wer rastet, rostet 
oder, wie man in Sierra Leone 
in der dort üblichen englischen 
Amtssprache sagt: “A rolling 
stone gathers no moss.”  
“Es muss ja weiter gehen...”, 

sagt Quereinsteiger Baryoh. “Und 
so groß sind die Unterschiede 
zwischen dem, was ich früher 
gemacht habe und heute tue, 
nicht. Schon während meiner Zeit 

als Dekan an der Medizinischen 
Hochschule in Freetown musste 
ich mich praktisch um alles küm-
mern – sogar um Lobbyarbeit. Ich 
habe bei vielen Entscheidungs-
trägern, Politikern und Diploma-
ten für meine Arbeit geworben 
und dafür gesorgt, dass alles 
gut läuft. Man muss natürlich 
die besonderen Gepflogenheiten 
in einem neuen Job akzeptieren 
und sich anpassen.”

Diplomatische Um gangs for
men sind normaler geworden

“Wenn man jedoch einiges an 
Lebenserfahrung mit bringt, eine 
Menge erlebt, gemacht und Kon-
takt mit vielen unterschiedlichen 
Menschen gehabt hat, dann kann 
man sich auch schnell umstellen. 
Außerdem sind die Umgangsfor-
men in der Diplomatie normaler, 
weniger steif, kurz gesagt libe-
raler geworden. Man geht auf-
einander zu, denn die Sache ist 
wichtiger als ein altes Protokoll. 
Wir müssen uns als “Partner 
in Development” begreifen und 
Projekte gemeinsam angehen. 
Ein Beispiel: Sierra Leone hat 
die Rohstoffe, Deutschland das 
technische Know-how und beide 
haben wir letztlich eine Win-win-
Situation.” Es geht also vor allem 
weiter! Für alle Beteiligten.
Und so kümmert er sich als 

Botschafter mit Kraft, Elan und 
der ganzen Autorität des neuen 
Amtes um sein Land, das sich 
von den Spätfolgen des Bürger-
kriegs und der Ebola-Epidemie 
nur langsam erholt. “Es muss 
ja weitergehen”, sagt er wieder. 
Für seine Familie und ihn tut 
es das. Sie gewöhnen sich nach 
und nach an die große Stadt 
Berlin, haben schon Freunde 
gefunden, eine Kirche, die sie 
sonntags besuchen und seine 
Frau lernt deutsch. “Ihr gefällt 
auch die deutsche Küche. Neu-

lich gab‘s sogar Frikadellen. Na-
türlich hat Elizabeth manchmal 
Heimweh nach Freetown, wo es 
jetzt sonnige 30 Grad hat. Aber 
sie hat sich an das Wetter hier ei-
gentlich besser gewöhnt als ich”, 
sagt Baryoh mit einem Lachen. 

Weiter geht es für ihn im 
Drittberuf

Aber letztlich wird er es auch 
tun, wie an so vieles mit dem 
er, “der Junge aus Kono”, einer 
Provinz im Osten Sierra Leones, 
sich im Laufe seines Lebens “an-
gefreundet” hat: An Deutschland, 
wo er mit 22 Jahren zum Studi-
um kommt, Facharzt wird, knapp 
zwei Jahrzehnte bleibt, in seine 
Heimat zurückkehrt, dort seinen 
weißen Kittel 2018 an den Nagel 
hängt und hier Botschafter wird. 
Er macht das sehr gerne und 
mit Erfolg. “Für den Arzt gilt die 
Schweigepflicht und ein Diplomat 
sollte zuhören, lächeln und we-
nig sagen”, zeigt der 72-Jährige 
die Parallelen zwischen beiden 
Berufen auf. 
Letzte Frage – sagen Sie uns 

dennoch, wie es nach diesem 
Job weitergeht? “Ich habe eine 
Farm in meiner Heimat Kono und 
werde dort Palmöl produzieren.” 
Dr. M‘Baimba Lamin Baryoh ist 
wieder angekommen – in sei-
nem Drittberuf. Es geht weiter. 
Irgendwie und sowieso...

Wir sind in einer WinwinSituation
Ein Gespräch mit dem Botschafter von Sierra Leone, Dr. M‘Baimba Lamin Baryoh, in Berlin

(BS/ps) Heinrich der Seefahrer, von Beruf Königssohn, verklickert seinem Vater, Johann I. von Portugal, dass Wasser keine Balken habe und er der 
christlichen Seefahrt künftig lieber von Land aus diene. Als Initiator, Schirmherr und Sponsor lässt er fortan entdecken. 1440 z. B. Sierra Leone, 
das natürlich noch nicht so heißt. Zwei Jahrzehnte später nennt man den wild und zerklüftet aussehenden Gebirgszug dort auf gut portugiesisch 
Serra Lyoa, also “Löwenberge”, woraus der Name des Staates Sierra Leone entsteht, in dem es übrigens heute keine Löwen mehr gibt. Aber das 
ist eine andere Geschichte.

Mit 72 Jahren noch im Dienste seines Landes: Seine Exzellenz Dr. M‘Baimba Lamin Baryoh, Botschafter der Republik Sierra Leone. Fotos: BS/Dombrowsky

Zutaten (für 4 Personen):
300 g Hühner- und Hammelfleisch, 500 g glatte 
Erdnussbutter, 3 große Zwiebeln in kleine Wür-
fel geschnitten. Je eine halbe Tasse Oliven- und 
Palmöl, 1 klein geschnittene, scharfe Chilischote 
(z. B. Habanero oder Scotch Bonnet), 2 Stängel 
Liebstöckel

Zubereitung:
In einer hohen Pfanne Olivenöl erhitzen und das 
Hammel- und Hühnerfleisch auf beiden Seiten 
knusprig braten. Herausnehmen. Palmöl rein 
geben und die Zwiebeln gut bräunen, die Chilis 
dazugeben, gut durchmischen. Das Hammelfleisch 

wieder in die Pfanne legen, wenden. Mit klein 
geschnittenem Liebstöckel abschmecken und 
mit ca. 3 – 4 Tassen Wasser aufgießen. Ständig 
rühren, um die Flüssigkeit zu reduzieren. Wenn 
das Fleisch fast durch ist, gibt man die Erdnuss-
butter dazu und lässt alles einmal kurz köcheln. 
Die Pfanne nicht ganz abdecken und immer wieder 
umrühren. Wenn die Bratflüssigkeit sich eindickt, 
geben Sie das Hühnerfleisch dazu, decken die 
Pfanne ab und lassen sie auf kleiner Hitze stehen. 
Sobald alles sehr sämig ist, ist der Eintopf fertig. 
Dazu gibt‘s Reis oder Kartoffeln und grünen Salat. 
Ein Bier passt in jedem Falle als Getränk.

Botschafters Rezepte
Sierra Leone Groundnut Stew (ErdnussEintopf à la Sierra Leone)

Das Engagement der beiden 
Parteien müsse über kurzfristi-
ge Krisenhilfe hinausgehen und 
künftig auch mittel- sowie lang-
fristige Entwicklungsansätze ein-
schließen, hieß es. Die Partner-
schaft umfasst mit Ägypten, Irak, 
Jordanien, Libanon, Libyen und 
Jemen zunächst sechs Schwer-
punktländer. Nach einer gemein-
samen Prüfung von BMZ und 
Weltbankgruppe können auch 
andere Staaten aufgenommen 
werden. Die Kooperation basiert 
dabei auf drei Säulen: Informa-
tionsaustausch sowie strategi-
sches Engagement, gemeinsame 
Analysen und finanzielle Zusam-
menarbeit sowie Maximierung 
von Entwicklungsfinanzierung. 
Bundesentwicklungsminister 

Dr. Gerd Müller (CSU) sagte zu der 
Absichtserklärung: “Deutschland 

will als einer der größten bilate-
ralen Geber in der MENA-Region 
über die Beiträge zu Krisenbe-
wältigung und Wiederaufbau hi-
naus breitenwirksames Wachs-
tum und Reformen fördern.” 
Zudem vereinbarte der Minister 
eine intensivere Zusammenar-
beit mit der US-amerikanischen 
Entwicklungsbehörde USAID in 
der Krisenregion um Venezuela. 
Gemeinden in den Nachbarstaa-
ten Kolumbien und Ecuador, 
die venezolanische Flüchtlinge 
aufnehmen, sollen stärker un-
terstützt werden. 
Der Ressortchef drängte aller-

dings auch auf eine stärkere Re-
präsentanz der Bundesrepublik 
bei der Führung der Weltbank, 
die ihren Sitz in Washington D.C. 
hat. Deutschland ist schließlich 
deren viertgrößter Anteilseigner. 

Hilfe verstärken
BMZ und Weltbank wollen enger zusammenarbeiten

(BS/mfe) Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) und die Weltbankgruppe wollen ihre Kooperati
on in Nordafrika und Nahost intensivieren. Das sieht eine Absichtserklä
rung für die sogenannte MENARegion vor. 

Von Queen Elisabeth II. 1960 verliehen 
und durch Parlamentsentscheidung 
festgelegt: Das Wappen der Republik 
Sierra Leones mit dem englischspra-
chigen Wappenspruch Einheit, Freiheit, 
Gerechtigkeit. Der Löwe im Wappen 
bezieht sich auf den Landesnamen, die 
blauen Wellen auf das Meer und die 
drei Fackeln sind Freiheitssysmbole.

Die Botschaft hat Ihren Sitz in der Herwarthstraße in Berlin-Lichterfelde, im 
Südwesten der Stadt.

Der Berliner Regierungsbe-
schluss umfasst die Entsendung 
von bis zu fünf Soldaten sowie 
fünf Polizisten auf die Arabische 
Halbinsel. Zunächst wird die 
Bundesregierung, wie von den 
Vereinten Nationen erbeten, den 
leitenden Dienstposten “Chief 
Assessment UNMHA” – Leiter 
Auswertung – mit einem Soldaten 
besetzen. Dieses Kontingent soll 
unbewaffnet sein. Im vergange-
nen Dezember hatten sich die 
wichtigsten jemenitischen Bür-
gerkriegsparteien in Stockholm 
auf einen Waffenstillstand in drei 
Häfen für die Versorgung der 
Zivilbevölkerung verständigt.
Außenminister Heiko Maas 

(SPD) erklärte dazu: “Mit dieser 
Entscheidung kommen wir einer 
Anfrage der Vereinten Nation 
nach. Deutschland setzt sich 

nachhaltig für eine friedliche und 
tragfähige Lösung im Jemen-
Konflikt unter Ägide der UN ein, 
auch wenn wir wissen: Der Weg 
dorthin bleibt weit, der Prozess 
ist nach wie vor ebenso komplex 
wie fragil.”
Seit 2015 tobt in dem ohnehin 

ärmsten Land der arabischen 
Welt ein blutiger Machtkampf 
zwischen sunnitischen Regie-
rungstruppen, die insbesondere 
von Saudi-Arabien und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten mi-
litärisch unterstützt werden, und 
den schiitischen Huthi-Rebellen, 
denen die Glaubensbrüder aus 
dem Iran unter die Arme greifen.
Die vertragliche Grundlage der 

Großen Koalition vom Marz 2018 
legte fest, dass keiner der am 
Bürgerkrieg Beteiligten deutsche 
Waffen erhalten solle.

UNBeobachter in den Jemen
Deutschland schickt Polizisten und Soldaten

(BS/por) Das Bundeskabinett hat Mitte April beschlossen, dass Deutsch
land sich an der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Hodeidah 
(UNMHA – United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement) 
beteiligen wird. 
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Quelle:  BS/Studie “Die Unterhaltungsautomatenwirtschaft im Spannungsfeld 
unternehmerischer Freiheit und staatlicher Regulierung”, ifo Forschungsberichte, 
Bd. 94
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Vergnügungssteuer

Umsatzsteuer, abgeführt

in % des Nettoumsatzes Mio. Euro
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Erlöse und steuerliche Belastung der 
Aufstellunternehmen 2017

*Geldspielgeräte

Quelle: BS/Studie “Die Unterhaltungsautomatenwirtschaft im Spannungsfeld unternehmerischer Freiheit und 
staatlicher Regulierung”, ifo Forschungsberichte, Bd. 94
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Steuereinnahmen im regulierten deutschen Glücksspielmarkt 2017 (in Mio. Euro)

Die volkswirtschaftliche Bedeutung des
gewerblichen Glücksspiels
(Behörden Spiegel) Der regulierte Glücksspielmarkt in Deutschland setzt jährlich knapp 35 Milliarden Euro um und erwirtschaftet 
Bruttospielerträge – die Spieleinsätze abzüglich der an die Spieler ausgezahlten Gewinne – von gut zehn Milliarden Euro. Der illegale 
Markt wird auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt, also fast 20 % des regulierten Marktes. Zudem werden mehr als fünf Milliarden Euro 
Steuereinnahmen generiert und etwa 198.000 Menschen sind im Glücksspielmarkt beschäftigt. Das Aufkommen der Vergnügungs-
steuer fließt den Gemeinden zu, das der Soziallotterien wird für gemeinnützige Zwecke verwandt, ebenso ein Teil der Überschüsse 
aus dem staatlichen Lotto und Toto. Damit kann die Branche als ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor angesehen werden.
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“Als Kommune mit anspruchs-
vollen Klimaschutzzielen sind 
auch die Treibhausgas-Emissi-
onen aus den Zerfallsprozessen 
der Torfböden mit zu betrachten. 
Eine Wiedervernässung und die 
damit verbundene Renaturie-
rung der Moore beenden die 
Zerfallsprozesse, im Idealfall 
kommt es zur Torfneubildung 
und damit zur dauerhaften 
CO2-Einlagerung”, erläutert der 
Greifswalder Oberbürgermeister 
Dr. Stefan Fassbinder (Bündnis 
90/Die Grünen). 
Greifswald will entsprechend 

dem vom Bundesumweltministe-
rium geförderten Konzept “Mas-
terplan 100 Prozent Klimaschutz” 
bis zum Jahr 2050 nahezu kli-
maneutral sein. Allein durch die 
Zersetzungsprozesse seien circa 
30 Prozent der Treibhausgas-
emissionen in Mecklenburg-Vor-
pommern auf die trockengelegten 
Moorflächen zurückzuführen, da 
neben Kohlenstoff auch große 
Mengen Methan emittiert wür-
den.
Der niedersächsische Landkreis 

Diepholz wiederum führt seit 
über 30 Jahren Moorentwick-
lungsprojekte durch. “Früher 
in erster Linie aus Gründen des 
Lebensraumschutzes, heute 
auch als Komponente des Kli-
maschutzes”, erläutert Detlef 
Tänzer, Fachdienstleitung für 
Kreisentwicklung. Aktuell ist der 
Landkreis an mehreren Moor-
projekten federführend oder fi-
nanziell beteilig, wie “OptiMoor”, 
“Klimatools” oder “Moorland”. 

Hochwasserschutz und  
Qualität

Doch nicht nur das Klima profi-
tiere von der Wiedervernässung: 
In den Flächen werde Wasser 
zurückgehalten, was sowohl in 
Hochwassersituationen wie auch 
in längeren Trockenperioden für 
den regionalen Wasserhaushalt 

von Vorteil sei. “Das Wasser wird 
in den Torfflächen gefiltert und 
durch den Pflanzenwuchs wer-
den ihm Nährstoffe entzogen, 
was die Qualität des in die Flüsse 
fließenden Wassers erhöht und 
Nitrateinträge in das Grundwas-
ser verringert”, zeigt Fassbinder 
einen weiteren Vorteil auf. 
Auch Auenlandschaften tragen 

zum Hochwasserschutz bei. So 
arbeitet etwa die Stadt Marburg 
an der Revitalisierung dieser 
Landschaften, weil Eindeichun-
gen und Uferbefestigungen “aus 
heutiger Sicht weder nachhal-
tig noch auenerhaltend waren”, 
erläutert Patricia Grähling von 
der Stadtverwaltung. Insgesamt 
würden die kleinen und großen 
Maßnahmen schon viele Erfol-
ge zeigen: Die Stadt Marburg 
habe Lebensräume für zahlrei-
che Tier- und Pflanzenarten wie 
den Biber oder teils bedrohte 
Fischarten neu geschaffen, den 
Retentionsraum vergrößert, das 

Landschaftsbild aufgewertet und 
kleinklimatische Verbesserun-
gen erreicht.

Wissenschaftlich begleitet

Doch während die Renaturie-
rung von Auen verhältnismäßig 
einfach ist, so ist der Aufwand 
bei Mooren deutlich höher. “98 
Prozent sind in Deutschland 
entwässert. Sie werden meist 
landwirtschaftlich genutzt und 
sind als Moor meist gar nicht 
mehr erkennbar. Vor allem in 
Gebieten, die sowieso mit we-
nig Niederschlag konfrontiert 
sind, fließt das Wasser direkt 
aus der Landschaft. Um diesen 
Zustand zu ändern, müssten 
die Entwässerungssysteme, z. B. 
Gräben, rückgebaut werden”, 
erläutert Susanne Abel, Projekt-
koordinatorin vom Deutschen 
Moorschutzdialog des Greifswald 
Moor Centrums (GMC). Zudem 
verlieren entwässerte Moorböden 
kontinuierlich an Höhe. Dies 

sind ein bis zwei Zentimeter pro 
Jahr. 
Greifswald selbst arbeitet mo-

mentan an Machbarkeitsstudien 
für die potenziellen Flächen im 
Stadtgebiet und deren Umland, 
wobei auch die benachbarten 
Flächeneigentümer tiefer gehend 
mitgeprüft würden. Grundsätz-
lich sei geplant, die Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich zu 
nutzen. 
Auch der Landkreis Diepholz 

hat ein Fachzentrum Moor und 
Klima mit aufgebaut und es fach-
lich und finanziell unterstützt. 
“Weiterhin betreiben wir ein An-
kaufprogramm für Moorflächen 
und haben, im Zusammenhang 
mit der Stiftung Naturschutz im 
Landkreis Diepholz, erfolgreich 
Fördergelder für den Kauf von 
Moorflächen in der Größenord-
nung von über fünf Mio. Euro 
über die Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz 
(GAK) bewirkt”, erläutert Tänzer.

Aber um die Wiedervernässung 
der Moore voranzutreiben, müss-
te dieses Ziel sich mit klaren Vor-
gaben in den Strategieplänen der 
Bundesregierung wiederfinden. 

Förderprogramme und  
Überzeugungsarbeit

Es bräuchte ebenso Förder-
programme, um die Landwirte 
bei der Einführung zur nassen 
Nutzung zu unterstützen, sagt 
Abel. Zudem müssten diese vor-
ab schrittweise an die Vorteile 
der Wiedervernässung heran-
geführt werden, weil dies Risi-
kobereitschaft und Innovations-
freudigkeit voraussetze. Dabei 
betont die Projektkoordinato-
rin: “Die Wiedervernässung ist 
nicht teuer, wenn sie mit an-
deren Klimaschutzmaßnahmen 
verglichen wird.” So koste die 
Einsparung von einer Tonne CO2 
rund zehn bis 15 Euro, wenn 
der Landerwerb außen vor ge-
lassen werde. Bei der Erzeu-
gung von Biogas auf Maisbasis 
hingegen würden 267 bis 378 
Euro fällig, hat Achim Schäfer, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität Greifswald, 
herausgearbeitet. 
Um die Flächen zu gewinnen, 

könnten die Kommunen für 
Landwirte ansprechende Gebiete 
gegen deren Moorflächen eintau-
schen. Ebenso könnte bei der 
Neuvergabe von Pachtflächen in 
besonders sensiblen Gebieten die 
nasse Nutzung vorgeschrieben 
werden. “Jedoch wird in den Ver-
waltungen deutlich: Es bräuchte 
mehr Personalkapazitäten, weil 
Moore viele Bereiche wie Natur-
schutz, Bau- und Raumplanung 
und Haushalt berühren”, zeigt 
Abel das personelle Problem auf. 
Sie betont außerdem, dass in 
Gebieten mit hohem Mooranteil 
Widervernässung eine große Ver-
änderung der Landschaft und 
Landnutzung nach sich ziehe.

Die unbeachteten, natürlichen Beschützer
Wie Moore und Auenlandschaften Kommunen helfen können 

(BS/Adrian Bednarski) Wiedervernässte Moore bieten mehr als das klischeebehaftete Sumpfleichen-Potenzial. Genauso wie Auenlandschaften mindern sie die Gefahren durch Hoch-
wasser. Zudem entlasten sie die Böden, sind gut für das Klima und robuster gegen Brände. Aber der Großteil der deutschen Moore ist entwässert und wird landwirtschaftlich genutzt. 
Modellkommunen und die Wissenschaft zeigen, wie die Reaktivierung vorangetrieben werden kann. 

So wie auf dem Bild sieht die deutsche Moorlandschaft nicht aus. Die überwiegende Mehrheit ist entwässert und wird 
landwirtschaftlich genutzt. Dabei haben wiedervernässte Moore viele positive Auswirkungen.

Foto: BS/Foto-stuemper.de, stock.adobe.com
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Klimanotstand  
in Konstanz
(BS/ab) Der Gemeinderat der 
Stadt Konstanz hat den Kli-
manotstand ausgerufen. Dies 
bedeutet, dass folgende Maß-
nahmen zur Beschleunigung der 
Klimaschutzziele überprüft und 
dem Rat erneut zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden müs-
sen: Mobilitätsmanagement für 
die Reduktion des motorisierten 
Verkehrs in der gesamten Stadt, 
Einsparpotenziale im Energiema-
nagement für städtische Gebäu-
de, Überarbeitung des Zielkatalo-
ges für die Stadtwerke Konstanz, 
Anreizprogramm und weitere 
Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sanierungsrate im Stadtgebiet, 
klimaneutrale Energieversorgung 
von Neubauten und potenzielle 
Maßnahmen, um die Ziele des 
European Energy Awards zu 
erreichen. Zudem erklärt der 
Gemeinderat, dass ab sofort bei 
allen Entscheidungen die klima-
positivere Lösung gewählt werde. 

Grundsteuerstreit
(BS/kh) Die von Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz (SPD) vor-
geschlagene eingeschränkte 
Öffnungsklausel bei der Grund-
steuerreform stößt bei der Uni-
onsfraktion auf Ablehnung. 
Damit fehlt den Kommunen 
weiterhin Planungssicherheit, 
um die bereits vor einem Jahr 
vom Bundesverfassungsgericht 
getroffene Entscheidung zur Neu-
regelung der Grundsteuer bis 
Ende 2019 umzusetzen. Wäh-
rend der Gesetzentwurf bisher 
einen bundesweit einheitlichen 
Wert vorsah, solle nun den Län-
dern erlaubt werden, die Steuer-
messzahl, welche die Höhe der 
Grundsteuer bestimmt, selbst 
festzulegen. Die kommunalen 
Spitzenverbände fordern eine ra-
sche Einigung. “Gerade in finanz-
schwachen Gemeinden werden 
ohne eine zügige Reform buch-
stäblich die Lichter ausgehen”, 
so Dr. Gerd Landsberg, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes.

Die Informations- und Diskussionsplattform für mehr Verkehrssicherheit
durch Infrastruktur, Prävention und Geschwindigkeitsüberwachung
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Und selbst, wenn das nicht 
der Fall ist, verschickt die 

Verkehrspolizei der 300.000-Ein-
wohner-Stadt in Baden-Würt-
temberg ein Hinweisschreiben 
mit einer Gelben Karte. Dem 
Fahrzeughalter wird darin mit-
geteilt, dass er nach mehrfacher 
polizeilicher Kontrolle im Rahmen 
des Vorgehens gegen das soge-
nannte Posing unter besonderer 
Beobachtung steht. Außerdem 
wird er dazu aufgefordert, aktiv 
an der Unterlassung des Prot-
zens, unnötigen Umherfahrens 
und Zurschaustellung seines PS-
starken Wagens mitzuwirken. 
Das Vorgehen gegen die Poser, 
meist junge Männer mit Migra-
tionshintergrund, zeige positive 
Effekte, so Dieter Schäfer vom 
Mannheimer Polizeipräsidium. 
Es gibt aber weitere Probleme 

in der Stadt, von deren rund 
320.000 Einwohnern mehr als 
143.000 einen Migrationshinter-
grund haben. Über 80.000 von 
ihnen besitzen nicht die deut-
sche Staatsbürgerschaft. Bei den 
minderjährigen Bürgern haben 
sogar 61 Prozent einen Migrati-
onshintergrund. So kam es zu 
Vergewaltigungen, Morden und 
anderen schweren Kapitalver-
brechen. 
Außerdem liegt Mannheim, was 

die Häufigkeitszahl, also die Zahl 
der Straftaten pro 100.000 Ein-
wohner, betrifft, landesweit auf 
dem zweiten Platz. 2018 gab es 
dort 10.560 Delikte pro 100.000 
Einwohner (ohne Verstöße ge-
gen das Ausländerrecht). Nur in 
Freiburg war die Häufigkeitszahl 
noch höher. Das führt zu Verun-
sicherung bei Alt und Jung, die 
sich auch in Wahlergebnissen 
niederschlagen kann. Der nächs-
te Urnengang zu den Gemeinde-
ratswahlen steht in Mannheim 
Ende Mai an, zeitgleich mit der 
Europawahl.

Rechtzeitig ansetzen

“Eine Stadt muss alle öffent-
lichen  Akteure aus Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebe-
ne einbeziehen, um Sicherheit 
garantieren zu können”, sagt 
daher Mannheims Erster Bür-
germeister Christian Specht 
(CDU). Entwicklungen wie das 
Auto-Posing, der Zuzug von Aus-
ländern, Problemimmobilien, in 
denen prekäre Wohnverhältnisse 
herrschen, oder die Entwicklung 
des Grundstückmarktes müssten 
sehr frühzeitig erkannt werden. 
“Wir müssen einfach vor die Lage 
kommen”, verlangt der Christde-
mokrat, der gleichzeitig Dezer-
nent für Sicherheit und Ordnung 
ist. Es brauche ein Frühwarnsys-
tem. Denn, so Specht: “Lediglich 
zu reagieren und damit auf ein 

Ex-post-Vorgehen zu setzen, hilft 
nicht.” Wichtig sei Prävention 
(siehe Seite 38 dieser Ausgabe). 
Eines jedenfalls steht für den 

Kommunalpolitiker fest: “Laissez-
faire ist der falsche Weg. Denn 
unser Ziel ist es, das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürgerin-
nen und Bürger zu stärken.” 
Dafür erhält er Zuspruch. 
Auch Bürger und Gastronomen 

äußern sich positiv. Pizzeria-Be-
treiber Luigi Giordano, dessen 
Großeltern in den 1960er-Jahren 
als Gastarbeiter nach Mannheim 
kamen: “Seit die Behörden hier 
stärker gegen die Fahrer der 
hochmotorisierten Autos vorge-
hen, fühlen sich unsere Gäste 
unbelästigt, ja sicherer. Das ist 
gut fürs Geschäft.” Auch die ver-
stärkte Reinigung der Straßen 
helfe, so der Gewerbetreibende.
Mannheims langjähriger Po-

lizeipräsident, Thomas Köber, 
postuliert: “Um Sicherheit ge-
währleisten zu können, müssen 
Netzwerke geknüpft werden.” 
Darin müssten sich neben der 
Polizei auch Einrichtungen wie 
das Jugend- oder das Sozial-
amt, aber auch Wissenschaftler 
und Bürger wiederfinden. Köber 
ist sich jedenfalls sicher: “Ohne 
urbane Sicherheit, eine große 
Verbundenheit und eine sehr 
enge fachliche Kooperation zwi-
schen allen Akteuren ist keine 
lebens- und liebenswerte Stadt 
möglich.” 
In Mannheim arbeiten alle Be-

teiligten daran, dieses Ziel zu 
erreichen. Der Polizeichef sei 
de facto Mitglied des Stadtvor-
standes. Dadurch erfahre er viel 
über neue Entwicklungen im Ge-
meindeleben. Andererseits bringe 
dies auch ein Verständnis für die 
Möglichkeiten von und die Anfor-
derungen an Kommunalpolitik, 
so Bürgermeister Specht. 
Das Sicherheitsgefühl der Bür-

ger hat abgenommen. Dafür gibt 
es viele Gründe. “Auch die Größe 
eines städtischen Raumes und 
dessen Übersichtlichkeit wirken 
sich auf die Wahrnehmung durch 
den Nutzer aus”, erläutert Frank 
Eckardt, Professor für sozialwis-
senschaftliche Stadtforschung an 
der Bauhaus-Universität Weimar. 
Enge Räume könnten Ängste ver-
ursachen. Das zeigt das Beispiel 
des Auto-Posings in Mannheim 

eindrücklich. Schließlich findet 
es in einem sehr eng bebautem 
Bereich der Innenstadt, dem 
Parkring, statt, wo die Enge 
den bedrohlichen Eindruck, der 
durch die lauten Motorgeräusche 
entsteht, verstärkt. 
Eckardt identifiziert noch ande-

re Faktoren, die das subjektive 
Sicherheitsgefühl maßgeblich 
beeinflussen. Dazu gehören zum 
einen biografische Faktoren. 
“Menschen, die noch relativ neu 
in einer Stadt leben, fühlen sich 
dort oft sicherer als Personen, 
die dort schon länger wohnen.” 
Angsträume würden erst schritt-
weise als solche wahrgenommen, 
erläutert der Wissenschaftler. 
Zum anderen seien soziologische 
Faktoren relevant. “Ältere Men-
schen sind prinzipiell ängstlicher 
als jüngere”, so Eckardt. 

Öffentliche Räume:  
belebt – nicht überbelebt

Des Weiteren von Bedeutung 
seien situativ-städtebauliche 
Bedingungen. Dazu gehörten 
unter anderem das Schaffen von 
Sichtachsen, eine ausreichende 
nächtliche Beleuchtung sowie die 
allgemeine Belebung des öffentli-
chen Raumes. Eckardt verlangt: 
“Öffentliche Räume sollten be-
lebt, aber nicht überbelebt sein.” 
Sie seien sicherer und lebhafter, 
wenn sie nicht nur einen Auf-
enthalts-, sondern auch einen 
Durchgangsraum darstellten. 
“Die Durchlebung öffentlicher 
Räume erhöht das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Menschen”, 
so der Hochschullehrer. 

Kontraproduktiv seien hingegen 
sogenannte “Incivilities”. “Dabei 
handelt es sich entweder um 
Angehörige sozialer Randgruppen 
oder um Phänomene, die den 
Eindruck erwecken, falsches, 
von den Normen abweichendes 
Verhalten würde nicht mehr 
sanktioniert”, erklärt Prof. Dr. 
Dieter Hermann. Werde hier nicht 
gegengesteuert, zögen sich Men-
schen aufgrund der fehlenden 
informellen sozialen Kontrolle 

ins Private zurück und die Kri-
minalitätsfurcht steige, so der 
Kriminologe von der Universität 
Heidelberg. In Mannheim wurde 
deswegen nicht nur gegen Auto-
Poser vorgegangen, sondern auch 
die Beseitigung von Schmutz und 
Müll im öffentlichen Raum in-
tensiviert.

Das subjektive Sicherheitsge-
fühl der Bürger korrespondiere 
mit der Angst vor Opferwerdung. 
Mangele es dann zusätzlich noch 
an Sozialkapital beziehungsweise 
gesellschaftlichem Zusammen-
halt und Vertrauen in staatliche 
Institutionen, verschärfe sich 
die Lage. Hermann sagt: “Hier 
müssen die Kommunen anset-
zen und die jeweiligen Ursachen 
für Kriminalitätsfurcht identifi-
zieren.” Diese könnten sich von 
Stadtteil zu Stadtteil und von 
Personengruppe zu Personen-
gruppe unterscheiden. Ziel müs-
se immer eine individualisierte 
Kriminalprävention sein.

Kommunalpolitiker gefragt

Auch Prof. Claudius Ohder, 
Kriminologe an der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin, meint: “Das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bürger 
ist ein Thema, mit dem sich die 
Kommunalpolitik beschäftigen 
muss.” Oftmals gehe es bei der 
Sicherheit im öffentlichen Raum 
um Streit über die Nutzung von 
eben diesem. Schwierig werde 
es, wenn hier einzelne Gruppen 
hegemoniale Ansprüche erheben 
würden. Auch wenn derartige 
Auseinandersetzungen nicht 
gänzlich zu vermeiden seien, 
könne im Wege von Kommu-
nikation schon vieles erreicht 
werden. “Anderenfalls wird sich 
die in dem konkreten Streit um 
das Nutzungsrecht unterlegene 
Partei im jeweiligen öffentlichen 
Raum unsicher fühlen”, erläutert 
Ohder. 
Der Professor ist sich mit Mann-

heims Bürgermeister und dem 
ehemaligem Polizeipräsidenten 
der Stadt einig, dass es auch 
darauf ankomme, Randgruppen 
in die Gestaltung und Nutzung 
des öffentlichen Raumes einzube-
ziehen. Und das unabhängig von 
der Größe der Stadt. “Denn auch 
in Mittel- oder Kleinstädten wol-
len die Angehörigen der sozialen 
Randgruppen wahrgenommen 
werden”, meint der Kriminologe. 
“Probleme im öffentlichen Raum 
dürfen nicht verdrängt werden”, 
fordert Ohder. 
Die Verantwortlichen in Mann-

heim haben sich dieser He-
rausforderung gestellt und sind 
immer wieder – im Sinne einer 
“Politik der tausend Nadelstiche” 
– gegen die Auto-Poser vorgegan-
gen. Und das, obwohl das unnüt-
ze Hin- und Herfahren innerorts 
pro Verstoß laut aktuellem Buß-
geldkatalog nur 20 Euro kostet. 
Höhere Strafen drohen nur, wenn 
die Poser auch rasen. 
“Großstädte verunsichern 

Menschen grundsätzlich, weil 
für sie nicht erahnbar ist, was 
dort passieren wird.” In größeren 
Städten wie Berlin, Dortmund, 
Essen oder Bremen seien die 
Bürger zudem vor allem im ei-
genen und in den benachbarten 
Bezirken unterwegs. Dies ha-
be zur Folge, dass unbekannte 
Wohnviertel regelmäßig als un-
sicherer eingeschätzt werden als 
das eigene – unabhängig davon, 
was in der einen oder der anderen 
Nachbarschaft wirklich passie-
re, so Jan Wehrheim, Professor 
für Soziologie an der Universität 
Duisburg-Essen.
Prof. Dr. Hermann von der Uni-

versität Heidelberg weist darauf 
hin, dass eine individualisierte 
Kriminalprävention in Großstäd-
ten und Metropolen aufgrund 
der Komplexität schwieriger zu 
erreichen sei und deutlich mehr 
Ressourcen binde als eine pau-
schale Kriminalprävention. Auch 
er mag keine allgemeine Grenz-
größe hinsichtlich des erlebbaren 

Erfahrungsraums einer Person 
angeben. Er betont: “Subjektive 
Sicherheit entsteht unter ande-
rem in den Köpfen der Menschen. 
Je weniger Kenntnisse jemand 
über einen Stadtteil oder eine 
Personengruppe hat, desto be-
deutsamer werden Stereotype 
– und dies kann zu einer ho-
hen Kriminalitätsfurcht führen.” 
Grundsätzlich gelte allerdings, 
dass die Kriminalitätsfurcht in 
Gebieten mit einem überproporti-
onalen Migrantenanteil höher sei. 
Angst vor Migranten ist das eine. 
Das andere: Mi grantinnen hätten 
mehr Angst, Opfer von Straftaten 
zu werden. Und Eckardt meint: 
“In Mittelstädten funktionieren 
öffentliche Räume oft am besten.” 
In Metropolen seien sie meist 
entweder zu groß oder auf der 
Stadtteilebene dann schon wieder 
zu klein. In Kleinstädten seien sie 
unter Umständen bereits wieder 
zu privat und zu wenig durchlebt.
“Unsere Untersuchungen haben 

gezeigt, dass das Unsicherheits-
gefühl in der Wohnumgebung 
in mittelgroßen Städten größer 
ist als in Großstädten mit über 
500.000 Einwohnern und dass 
es im Vergleich zu 2012 insbe-
sondere in mittelgroßen Städten 
noch einmal signifikant zuge-
nommen hat”, widerspricht Dr. 
Dina Hummelsheim-Doss vom 
Max-Planck-Institut für aus-
ländisches und internationales 
Strafrecht in Freiburg. Die Mit-
autorin des aktuellen “Deutschen 
Viktimisierungssurveys 2017” 
erläutert, dass dies vor allem 
für Ortschaften mit 50.000 bis 
100.000 Personen sowie für Städ-
te gelte, deren Einwohnerzahl 
zwischen 100.000 und einer hal-
ben Million liege. 
Außerdem sei deutlich gewor-

den, so die Forscherin: “Frauen 
fühlen sich generell unsicherer 
als Männer. Ihre allgemeine Kri-
minalitätsfurcht hat seit 2012 
allerdings noch einmal stärker 
zugenommen als die der Män-
ner.” Signifikante Steigerungen 
beim Unsicherheitsgefühl habe 
es zudem in den mittleren Al-
tersgruppen zwischen 25 und 
64 Jahren gegeben. Auch Licht, 
Beleuchtung und städtische Ge-
staltung sind für das subjektive 
Sicherheitsgefühl entscheidend. 
So meint Prof. Ralf Kölbel, Inha-
ber des Lehrstuhls für Strafrecht 
und Kriminologie an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen: “Menschen fühlen sich in 
hellen und freundlich gestalteten 
Räumen sicherer.” Wichtig seien 
die Identifizierung von Problem-
Hotspots und die Aufklärung der 
Bürger über diese. “Es muss bei 
den Ursachen der Entwicklun-
gen angesetzt werden. Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass die 
Probleme nur verdrängt werden.” 
Auch die Sauberkeit von Plät-

zen und Straßen hat Einfluss 
auf die Kriminalitätsfurcht der 
Menschen. Allerdings existieren 
unterschiedliche Höhen von Ver-
warnungs- und Bußgeldern für 
ein und dieselbe Ordnungswid-
rigkeit in verschiedenen Städ-
ten und Gemeinden. Während 
das Auf-den-Boden-Werfen von 
Zigarettenkippen in Mannheim 
mindestens 75 Euro kostet, sind 
es in Köln nur 35 Euro und in 
Düsseldorf sogar nur zehn Euro. 
In Bonn werden 25 Euro fällig.
Was die Verfolgung von Auto-

Posing betrifft, könnte es jedoch 
bald zu bundeseinheitlichen 
Verschärfungen kommen. Im 
Beschlussprotokoll der letzten 
Verkehrsministerkonferenz, die 
jüngst in Saarbrücken tagte, 
heißt es: “Die Verkehrsminis-
terkonferenz sieht […] auch beim 
aggressiven und sicherheitsge-
fährdenden Zurschaustellen PS-
starker Fahrzeuge dringenden 
Handlungsbedarf.” Die Ressort-
chefs halten es in diesem Zusam-
menhang auch für erforderlich, 
“das Sanktionsniveau für Verur-
sachung unnötigen Lärms so zu 
erhöhen, dass dem Verhalten von 
Auto-Posern wirksam begegnet 
werden kann.” 
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Vernetzt für urbane Sicherheit
Behörden müssen gemeinsam gegen Fehlverhalten vorgehen

(BS/Marco Feldmann) Als er den Motor seines getunten Wagens zum fünften Mal an diesem Abend vor einer Kneipenmeile aufheulen lässt, sieht 
er die Polizeikelle. Der Fahrer des Mercedes-AMG wird gestoppt. Jetzt steht ihm in der Mannheimer Innenstadt eine eingehende Kontrolle seines 
Fahrzeugs bevor. Die Beamten prüfen besonders: Auspuff, Reifen, deren Profiltiefe sowie den Unterboden. Finden sie auch nur eine Unregelmä-
ßigkeit, wird der Wagen sofort vorübergehend stillgelegt und abgeschleppt.

Die Mannheimer Verkehrspolizei hat Gelbe Karten (Foto) an Halter von Fahr-
zeugen verschickt, die wiederholt bei Posing-Kontrollen auffällig wurden. Die 
Aktion zeigte Erfolg. Foto: BS/Polizeipräsidium Mannheim

Will vor die Lage kommen und sieht 
Sicherheit als ganzheitliche Aufgabe: 
Mannheims Erster Bürgermeister Chris-
tian Specht (CDU). Foto: BS/Feldmann



“Für große Firmen ist die Büro
gestaltung zu einer Art Visi
tenkarte geworden. Sie sollen 
offene Strukturen und flache 
Hierarchien verdeutlichen”, sagt 
Ingo Haerlin, Büroinhaber des 
Büros DesigninArchitektur in 
Darmstadt. Da Freizeit gerade 
bei den jüngeren Generationen 
eine immense Bedeutung habe, 
rücke diese bei der Bürogestal
tung in den Fokus, um gerade 
junge Menschen anzulocken. In 
der öffentlichen Verwaltung sei 
der Wunsch nach einem eige
nen, individuellen Büro hingegen 
sehr hoch ausgeprägt und die 
damit verbundene individuelle 
Gestaltung. Das sei mit einer 
MultiSpaceStrategie nicht zu 
vereinbaren, so das Mitglied im 
Bund deutscher Innenarchitek
ten (bdia). 

Tisch und Papiermenge ist 
entscheidend

Für ihn ist der Trend zu offenen 
Bereichen übertrieben und in 
einigen Bereichen auch nicht rea
lisierbar. Selbst aus dem Sillicon 
Valley, der Quelle neuer Ideen für 
die Arbeit von morgen, gebe es 
gerüchteweise wieder Tendenzen, 
dass MultiSpaceBüros durch 
kleinere Zellenstrukturen ergänzt 
werden. Gerade in Behörden, in 
denen viele vertrauliche Gesprä
che mit Einwohnern, Antragstel
lern bzw. Kunden geführt wür
den und auch der Datenschutz 
äußerst relevant sei, müsse es 
die dafür notwendigen Räumlich
keiten geben. “Entscheidend für 
die Verwaltungsarbeit ist nach 
wie vor der Tisch” so Haerlin. 
Dem entgegnet Monika Lepel, 

Inhaberin des Architekturbüros 
Lepel & Lepel: “Natürlich kann 
die öffentliche Verwaltung bei 
der Raumgestaltung viel un
ternehmen. Sie wird den Trend 
aufgreifen, weil sie es muss.” 
Damit meint die Innenarchitek
tin nicht die Anschaffung von 
Sport und Freizeitgeräten oder 
einer Räumlichkeit für eine Hap
py Hour. Sondern sie stellt auf 
die veränderten Arbeitsprozesse 
durch die Digitalisierung ab. “Die 
Form der Arbeit wird sich nach 
der Menge des Papiers entschei
den”, ist Lepel überzeugt. Die 
typische Sachbearbeitung werde 
reduziert, stattdessen werde sich 
die Art der Aufgabenstellung än
dern, die Projektarbeit weiter zu
nehmen. Und: Die Arbeit müsse 
nicht mehr dort angesiedelt sein, 
wo die Akten liegen. Schließlich 

habe jeder Mitarbeiter digital 
von jedem Ort Zugriff auf diese. 
Dass müsse sich auch in den 
Arbeitsorten widerspiegeln. Diese 
Ansicht teilt Alexander Hand-
schuh, Sprecher des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes 
(DStGB). Die Verwaltung befinde 
sich im Wandel von einer funk
tionsorientierten hin zu einer 
fallorientierten Struktur. Dies 
müsse sich auch in den Arbeits
orten widerspiegeln.

Drei Raumkonzepte für krea-
tiven Workflow

Es müsse eine Antwort auf die 
zentrale Frage gefunden werden, 
so Lepel, wie die Beschäftigten 
in einen kreativen Workflow 
kämen. Dazu gebe es, je nach 
Typ und Aufgabe, drei Arten von 
Raumkonzepten. Das erste sei 

die Wohnküche, die durch eine 
entspannte, legere Atmosphä
re gekennzeichnet sei und den 
Dialog fördere. Das zweite Kon
zept überschreibt die Innenarchi
tektin mit den Begriffen “Werk
statt” bzw. “Garage”: Hier seien 
alle notwendigen Arbeitsmittel 
vorhanden, um gemeinsam an 
einem Projekt zu arbeiten, wie 
Flipcharts, Whiteboards etc. Die 
dritte Variante sei hingegen ei
ne Bibliothek oder Denkerzelle, 
in der ein ruhiges, konzentrier
tes Arbeiten möglich sei. Dabei 
muss es sich keineswegs um ein 
Einzelbüro handeln, der Raum 
könne auch die Form eines Lese
saals einer Universitätsbibliothek 
haben, mit mehreren verteilten 
Arbeitsplätzen. 
“Überhaupt sind Einzelbüros 

vor allem ein Statussymbol, Zwei

erbüros sogar die Höchststrafe 
für einen Mitarbeiter”, sagt Lepel. 
Gerade in einem Zweierbüro sei 
effizientes Arbeiten nicht möglich. 
Der Faktor Zusammenarbeit sei 
zu gering, der Faktor Störung zu 
hoch. Und bei Einzelbüros? Ne
ben dem Status würden sie eher 
von Menschen bevorzugt, die bei 
der Arbeit auf einen bestimmten 
Komfort Wert legten. Doch selbst 
die Räume von Führungskräften 
zeichneten sich dadurch aus, 
dass der Schreibtisch mit einem 
weiteren Besprechungstisch 
kombiniert sei. 

Erste Beispiele

Allgemein lasse sich für die Ver
waltung festhalten, dass Einzel
büros, in denen die Mitarbeiter 
residieren würden, diese indivi
duell gestaltet seien. während 
gemeinsame Bereiche wie Flure 
oder Besprechungsräume leblos 
eingerichtet seien, so Lepel. Sie 
würde deshalb zwei Drittel aller 
Wände in einem Verwaltungsge
bäude entfernen und vor allem 
die Flure in die Raumkonzepte 
integrieren. Erste Verwaltungen 
hätten dies bereits erkannt und 
würden reagieren. Unter ande
rem die Stadtverwaltung Köln, 
die bei ihrer Verwaltungsreform 
bei den Räumen ansetze. Oder 
auch die Gesellschaft für In
ternationale Zusammenarbeit 
(GIZ), die ebenfalls sogenannte 
Open-Office-Lösungen konzipiert 
habe. Kommunen und Behörden 
sollten beherzt an diese Aufgabe 
herangehen, wenn nicht, würden 
die sogenannten HighPerformer 
bei den Nachwuchskräften nicht 
im Öffentlichen Dienst landen. 
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Projektbüros statt Einzelzimmer
Arbeitsplätze als Faktor für die Nachwuchsgewinnung

(BS/Jörn Fieseler) Ein Blick auf die Inneneinrichtung von Unternehmen zeigt: Statt zahlreicher kleiner Büroeinheiten gibt es große, meist lichtdurchflutete Räume. Neben Schreibti-
schen existiert eine Vielzahl von anderen Sitzgelegenheiten, die manch einer eher im Wohnzimmer verorten würde. Sport- und Spielgeräte wie Tischkicker, Flipper, Poolbillard oder 
eine Tischtennisplatte runden das Bild ab, vereinzelt sind sogar schon Bars mit Cocktail-Angebot am Arbeitsplatz zu finden. Und die öffentliche Verwaltung? Muss sie diesen Trend 
mitmachen? Und kann sie das auch?

 MELDUNG

Große Aufgaben für 
den DigitalPakt
(BS/ab) In lediglich 36 Prozent 

der Klassen und Fachräume 
an Schulen sind schnelles In
ternet und WLAN zugänglich, 
so ein zentrales Ergebnis einer 
forsaUmfrage, die vom Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) 
im Auftrag gegeben wurde. Die 
Studie untersucht die digitale 
Ausstattung in Schulen. Zudem 
verfügten nur 19 Prozent aller 
Lehrkräfte an Schulen über einen 
dienstliche Computer. Bei 47 Pro
zent der Schulen sind zumindest 
einige dienstlichen Computer 
im Einsatz, während in 33 Pro
zent der Fälle überhaupt keine 
zur Verfügung stünden, wie die 
befragten Schulleiter angaben. 
Dafür wiederum könnten 34 Pro
zent der Schüler auf Klassensätze 
an Tablets und Smartphones 
zurückgreifen. 2014 gaben dies 
noch zwölf Prozent an. Auch 
die Aufgabenwahrnehmung der 
ITAusstattung, Sicherheit und 
Wartung hat sich leicht verän
dert. 2014 wurden diese Aufga
ben zu 71 Prozent von einzelnen 
Lehrkräften und zu 47 Prozent 
vom ITFachpersonal wahrge
nommen. 2019 sind es noch 
62 Prozent der Lehrkräfte, aber 
59 Prozent des Fachpersonals, 
womit sich eine Umverlagerung 
erkennen lässt. 
“Wenn sich die Digitalisierung 

an Schulen in der gleichen Ge
schwindigkeit vollzieht wie in 
den letzten fünf Jahren, werden 
wir erst 2034 erreicht haben, 
dass es an allen Schulen ein
zelne Klassensätze an digitalen 
Endgeräten gibt. Damit führt 
sich die Politik selbst vor”, kom
mentiert der Bundesvorsitzende 
des VBE, Udo Beckmann, die 
Ergebnisse. Neben den Geldern 
aus dem DigitalPakt bräuchte es 
auch “kräftige Investitionen der 
Länder und Kommunen”. 

Die öffentliche Hand kann viel in Sachen Raumgestaltung unternehmen. Ob am Ende Besprechungsräume mit Wohn-
zimmerflair, wie hier in einem Verwaltungsgebäude einer Filmgesellschaft, eingerichtet werden, muss am Ende jede 
Kommune oder Behörde für sich entscheiden.  Foto: BS/Lepel & Lepel
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Premiere des Petersberger Kämmerer-Gipfels
(BS/gg) Der Behörden Spiegel 
und die Bundesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Finanz-, 
Kassen- und Rechnungsbeamten 
führen am 18. und 19. Juni 2019 
erstmals den Petersberger Käm-
merer-Gipfel durch. Die Veran-
staltung im Gästehaus der Bun-
desregierung auf dem Petersberg 

in Königswinter bei Bonn richtet 
sich insbesondere an Kämmerer 
und Finanzdezernenten sowie 
weitere Führungskräfte aus den 
Fachbereichen Finanzen, Betei-
ligungsmanagement sowie Ver-
antwortliche aus kommunalen 
Beteiligungsunternehmen.
www.kaemmerergipfel.de

 “Für unsere Beratungs- und 
Prüfungstätigkeit bietet DATEV 
Prüfung ÖR eine flexible Platt-
form zum Austausch und zur 
Weiterverarbeitung”, ist Andre 
Poth von der örtlichen Rech-
nungsprüfung in Wipperfürth 
überzeugt. 
“Besonders wichtig für die Ent-
scheidung war uns, dass bei 
Technik und Methodik gleiche 
Systeme zum Einsatz kommen 
und wir Systemgleichheit mit 
Wirtschaftsprüfern und dem In-
stitut der Rechnungsprüfer (IDR 
e. V.) erreichen. Schließlich ist 
ein gutes Zusammenspiel mit 
der Jahresabschlussprüfung, die 
unsere Wirtschaftsprüfer durch-
führen, wichtig – da stört jeder 
Systembruch.”

Basis für zukunftsweisende, 
moderne Prüfung

So war ein maßgebliches Krite-
rium für die Software-Auswahl, 
dass das IDR bei der Entwicklung 
des Systems eng mit DATEV und 
der Beratungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Part-

ner kooperiert. Das Programm 
geht auf eine Kooperation dieser 
drei Partner zurück, die dafür 
ihre Software-, Fach- und Be-
ratungskompetenzen gebündelt 
haben. 

Risiko-, Prozess- und We-
sentlichkeitsgrundsätze

Aufbau und Systemführung 
unterstützen den beratenden 
und begleitenden Prüfansatz 
und tragen den Prinzipien der 
Risiko-, Prozess- und Wesent-
lichkeitsgrundsätze Rechnung. 
Auch die bestehenden Planun-
gen, die Software in Richtung 
technische Prüfung/Vergabe-
prüfung, Projektprüfung und 
laufende Prüfung der Finanz-
buchhaltung auszubauen, fan-
den in der Hansestadt Anklang. 
In der Kämmerei arbeiten dort 
nun zwölf Mitarbeiter mit dem 
System, weitere zwei in der ört-
lichen Rechnungsprüfung.
Über die neue Software-Plattform 
können nun beide Seiten ein-
ander bestmöglich zuarbeiten: 
Die unterjährige Prüfung der 

örtlichen Rechnungsprüfung 
wird via DATEV an die Wirt-
schaftsprüfer übergeben. Von 
diesen erfolgt ein Re-Transfer der 
Jahresabschlussprüfung an die 
Rechnungsprüfung. Auch die Er-
kenntnisse der IKS-Prüfung ge-
hen aus dem DATEV-Programm 
an die Wirtschaftsprüfergesell-
schaft. 

Automatisierte Berichte

Auf dieser Basis lassen sich bei-
spielsweise ein gemeinsamer Prü-
fungsplan aufstellen und anhand 
der identifizierten Risikofelder 
unterjährig die betreffenden 
Bereiche abarbeiten. Außerdem 
können Berichtspflichten mit der 
modernen Software automati-
siert aus Arbeitspapieren und 
Zahlenmaterial in das Berichts-
wesen übernommen werden. So 
werden die Berichte zu zentralen 
Informationsmedien für Rat und 
Verwaltung.

*Benedikt Leder ist im Bereich 
Kommunikation für das Nürnber-
ger Softwarehaus DATEV tätig. 

NRW setzt Transpa-
renzkommission ein
(BS/gg) Die Landesregierung 

will eine Transparenzkommission 
zur Aufgabenkritik, zum weite-
ren Bürokratieabbau und zur 
Standard-Überprüfung einrich-
ten. Ein Schwerpunkt der Arbeit 
soll auf den Leistungsbereichen 
und Standards liegen, die für das 
kommunale Handeln besonders 
bedeutsam sind. “Gemeinsam 
mit den Kommunen wollen wir 
dabei für einen weiteren Abbau 
belastender bürokratischer Hür-
den sorgen. Dabei wird auch ein 
Ländervergleich zu den Ursachen 
unterschiedlich hoher, gesetzlich 
veranlasster Sozialausgaben an-
zustellen sein, die insbesondere 
die kommunalen Haushalte in 
Nordrhein-Westfalen belasten”, 
erklärte NRW-Kommunalminis-
terin Ina Scharrenbach.
An die Spitze der Transpa-

renzkommission wurde Prof. 
Dr. Martin Junkernheinrich be-
rufen. Das Gremium soll am 5. 
Juni seine Arbeit aufnehmen. 
Die Kommission setzt sich aus 
einem Lenkungskreis und einer 
Arbeitsgruppe zusammen. 
Neben Prof. Junkernheinrich ge-

hören dem Lenkungskreis aus 
dem Bereich der Wissenschaft 
Prof. Dr. Janbernd Oebbecke 
(em.), ehemaliger langjähriger 
Direktor des Kommunalwissen-
schaftlichen Instituts an der 
Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster und Dr. Falk 
Ebinger, Institute for Public Ma-
nagement and Governance an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, 
an. Aus der kommunalen Praxis 
sind die Gelsenkirchener Stadt-
kämmerin Karin Welge und der 
ehemalige Kämmerer der Stadt 
Essen, Lars-Martin Klieve, heute 
Vorstand der Stadtwerke Essen 
AG, im Lenkungskreis vertreten.

Die Überörtliche Prüfung kom-
munaler Körperschaften in Hes-
sen hat bereits vor sieben Jah-
ren die Träger der hessischen 
Sparkassen geprüft. Schon da-
mals hatten wir den Kommunen 
empfohlen, mehr Gewinnanteile 
einzufordern. Ob und wie das 
umgesetzt wurde, haben wir 
überprüft. In der Übersicht wer-
den die von uns festgestellten 
Werte für die Jahre 2009 und 
2016 verglichen.

Die Tabelle zeigt deutlich: Die 
hessischen Sparkassen stehen 
finanziell solide da und haben 
die Auswirkungen der Finanz-
krise sowie die aktuelle Niedrig-
zinsphase gut überstanden. Die 
Jahresüberschüsse der hessi-
schen Sparkassen sind gestiegen. 
Noch deutlicher gestiegen sind al-
lerdings sowohl das Eigenkapital 

(um 1.100 Mio. Euro) als auch 
die Abführungen an den Fonds 
für allgemeine Bankrisiken (um 

2.600 Mio. Euro). Bezieht man 
diesen Fonds mit ein, so er-
gibt sich im Durchschnitt eine 
Quote für das harte Kernkapi-
tal für 2016 von 10,6 Prozent. 
Damit erfüllen die hessischen 
Sparkassen die Anforderungen 
nach BASEL III (harte Kern-
kapitalquote von 4,5 Prozent 
und Gesamtkapital von acht 

Prozent) deutlich. Parallel stieg 
auch noch das Stiftungskapital 
um 58,9 Mio. Euro.
Dennoch wurde insgesamt 

nicht deutlich mehr ausge-
schüttet. Die Kommunen profi-
tierten nur wenig (Plus von 12,3 
Mio. Euro), wenn auch die Zahl 
der ausschüttenden Sparkassen 
von neun auf dreizehn anwuchs. 
Und auch die Sparkassenstif-
tungen schütteten kaum mehr 
aus (Plus von 0,2 Mio. Euro).
Da die Eigenkapitaldecke der 

hessischen Sparkassen mehr 
als ausreichend ist, sollten sie 
die Ausschüttungen an die 
Kommunen erhöhen. Parallel 
sollten die Kommunen stärker 
darauf drängen, an den Jahres-
überschüssen auch angemes-
sen beteiligt zu werden. Dies 
gilt insbesondere, weil die Kom-
munen faktisch für “ihre” Spar-
kassen in Krisenzeiten auch in 
die Verantwortung genommen 
werden dürften.
Gleichzeitig könnten die 

Einnahmepotenziale aus den 
Sparkassen-Ausschüttungen 
die Bürger entlasten. So pro-
fitierten rein rechnerisch die 
Bürger in Hanau, weil die Aus-
schüttungen ihrer Sparkasse es 
der Stadt erlaubten, den Hebes-
atz der Grundsteuer B 2016 bei 
460 Punkten zu lassen, statt 
ihn theoretisch auf 543 Punk-
te anzuheben. Dies entspricht 
einer prozentualen Entlastung 
der Bürger von rund 15 Prozent.

Lesen Sie mehr zum Thema 
“Betätigung bei Sparkassen” 
im 32. Zusammenfassenden 
Bericht, Hessischer Landtag, 
Drucksache 20/318 vom 10. 
April 2019. Dieser Bericht ist 
kostenfrei unter rechnungshof.
hessen.de abrufbar.

Teil der kommunalen Familie – Teil der kommunalen Verantwortung!
von Dr. Ulrich Keilmann

“Sparkassen”

Dr. Ulrich 
Keilmann leitet 
die Abteilung 
Überörtliche  Prü
fung kommuna
ler Körper schaf

ten beim Hessischen Rechnungs
hof in Darmstadt. Foto: BS/privat

2009 2016

Summe der Jahres-
überschüsse

145,5 Mio. Euro 183,9 Mio. Euro

Davon verfügbar
(§ 16 Absatz 3 HSpkG)

97,0 Mio. Euro 122,6 Mio. Euro

Abführung an die 
Träger

20,3 Mio. Euro 32,6 Mio. Euro

Quote 13,9 Prozent 17,7 Prozent

Weiteres Abführungs-
potenzial

32,9 Mio. Euro 37,2 Mio. Euro

Eigenkapital 4.000 Mio. Euro 5.100 Mio. Euro

Fonds für allgemeine 
Bankrisiken

260 Mio. Euro 2.900 Mio. Euro

Stiftungskapital der 
Sparkassen-Stiftungen

118,3 Mio. Euro 177,2 Mio. Euro

Quelle: BS/ Jahresabschlüsse der Sparkassen sowie Angaben der Träger; eigene Erhebungen und Berechnungen

Wipperfürth prüft komplett digital
Stadt setzt auf flexible Software-Plattform

(BS/Benedikt Leder*) Die Hansestadt Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen geht bei der Prüfung öffentlich-
rechtlicher Einrichtungen, für das laufende Controlling und für die Dokumentation im Bereich des internen 
Kontrollsystems (IKS) neue Wege. Die rund 21.200 Einwohner zählende Kommune im Oberbergischen Kreis 
setzt dafür auf die DATEV-Software Prüfung ÖR. Das anpassungsfähige System deckt alle wesentlichen Prü-
fungstätigkeiten und Arbeitsprozesse öffentlich-rechtlicher Prüfer ab: die Prüfung des Jahresabschlusses, die 
integrierte Mehrjahresplanung auf Produktebene, die Prüfung des Gesamtabschlusses, die Vergabeprüfun-
gen, die Prüfung der Zahlungsabwicklung und die Berichterstattung.
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Als erster Verteilnetzbetreiber 
hatte sich 2017 die Strom-

netz Hamburg GmbH zertifizieren 
lassen. Die Vorarbeiten begannen 
jedoch schon 2015, noch bevor 
die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
die konkreten Anforderungen im 
IT-Sicherheitskatalog für Netz-
betreiber festgeschrieben hatte. 
“Die Branche wusste, dass die 
Zertifizierungspflicht kommen 
wird”, erinnert sich Gero Boom
gaarden, Geschäftsbereichsleiter 
Netzbetrieb bei der Stromnetz 
Hamburg GmbH. “Während an-
dere erst mal abwarten wollten, 
was kommt, hatten wir schon 
begonnen, unsere Prozesse in 
einem Handbuch abzubilden. 
Damit besaßen wir schon zu ei-
nem frühen Zeitpunkt ein wichti-
ges Element, auf das wir bei der 
ISMS-Einführung zurückgreifen 
konnten.” Die Dokumentation 
der Unternehmensstrukturen 
und Abläufe sei ein erheblicher 
Teil des Aufwandes, um sich auf 
das ISMS-Audit vorzubereiten. 
erzählt Boomgaarden. “Es ist 
nicht gerade wenig, was uns der 
Anforderungskatalog ins Stamm-
buch schreibt. Neben der ISO 
27001 und der konkretisierenden 
ISO 27002 müssen wir auch die 
ISO TR 27019 erfüllen, die die 
Prozesssteuerung in der Energie-
versorgung konkretisiert.” Dabei 
brauche es nicht nur erhebliche 

projektbezogene Ressourcen für 
die ISMS-Umsetzung, sondern es 
müsse auch darüber hinaus Bud-
get kurzfristig einplanbar sein. 
“Die Verantwortlichen benötigen 
ein Stück weit freie Hand, um 
auf unvorsehbare Probleme, wie 
eine kritische Sicherheitslücke 

in einer Firewall, reagieren zu 
können”, so der ISMS-Verant-
wortliche weiter.

Rüsten für den Ernstfall

Bei Stromnetz Hamburg ist die 
Trennung der normalen Verwal-
tungs-IT von der betrieblichen, 

sicherheitsrelevanten IT mit 
einem Zonenmodell realisiert 
worden. Daten von unterneh-
mensweiter Relevanz würden 
ausschließlich über speziell ge-
sicherte Schnittstellen zwischen 
den abgeschotteten Netzen über-
tragen, so Boomgaarden. Für die 
Steuerzentrale des Verteilungs-
netzes gibt es ein vollständiges 
Reservesystem an einem eigenen 
Standort. Die Ersatzzentrale wer-
de permanent mit allen Informa-
tionen versorgt, sodass bei einem 
Betriebsausfall schnell gewech-
selt werden könne. Dabei wird 
nichts dem Zufall überlassen. 
“Ein Notfallkoffer steht immer 
bereit”, erzählt Boomgaarden. “Er 
enthält alles, was für den Umzug 
in die Ersatzzentrale gebraucht 
wird. Auch Taxigutscheine, damit 
es im Ernstfall nicht an der lie-
gengelassenen Brieftasche schei-
tert.” Solche Lektionen habe man 
bei Übungsdurchgängen gelernt. 
Regelmäßig getestet wird auch 
die Funktion der Notstromlösung 
auf Dieselbasis. Auch der Black-
out, ein langanhaltender, über-
regionaler Stromausfall, wurde 

schon technisch durchgespielt. 
Boomgaarden: “Ein ISMS erfor-
dert, dass in allen Bereichen ein 
ordentliches Risikomanagement 
etabliert wird. Man muss nach-
weisen können, wie man zur Be-
wertung von Risikofaktoren und 
konkreten Ereignissen kommt 
und wie man strukturiert mit den 
Erkenntnissen umgeht.”
Richtig angegangen sei das In-

formationssicherheitsmanage-
ment eine lohnende Investition, 
findet Patrick Sulewski, CISO 
(Chief Information Security Of-
ficer) bei der Duisburger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH (DVV). “Zu Beginn müssen 
Sie sich fragen, ob Sie damit nur 
die Regeln erfüllen oder tatsäch-
lich einen Mehrwert generieren 
wollen.” 

Gelegenheit zur Optimierung

Ein gutes ISMS würde viele Auf-
gaben erleichtern, auch über die 
IT-Sicherheit hinaus. “Durch klar 
definierte Prozesse und Doku-
mentation können zum Beispiel 
neue Mitarbeiter viel besser und 
strukturiert eingearbeitet wer-
den.” Bei der DVV ist Sulewski 
als konzernweiter CISO nicht 
nur für die IT-Sicherheit der 
Stadtwerke, sondern auch bei 
der Duisburger Verkehrsgesell-
schaft, bei den IT-Dienstleistern 
und weiteren Tochtergesellschaf-
ten verantwortlich. Die DVV hat 
zwei ISMS eingeführt und 2018 
zertifizieren lassen. Eines nach 
IT-Grundschutz gilt für die ge-
samte Holding. Ein zweites für 
die Netze Duisburg GmbH folgt 
den Vorgaben des BNetzA-Si-
cherheitskatalogs. 
Die ISMS-Einführung starte-

te 2016 mit dem Aufbau eines 
Projektteams. “Um die Anforde-
rungen an uns im Detail zu ver-
stehen und den konkreten Hand-
lungsbedarf festzustellen, haben 
wir auch externe Unterstützung 

hinzugeholt”, so Sulewski. “Wir 
haben uns aber entschieden, den 
Scope nicht vorsätzlich gering zu 
halten, um das Zertifikat leichter 
zu erhalten.” Vielmehr müsse 
man das ISMS auch als Chance 
begreifen, durch Standards und 
Qualitätsmanagement Betriebs-
prozesse zu optimieren.
Die größte Herausforderung sei 

es, bei alldem die Mitarbeiter 
mitzunehmen. “Die Informations-
sicherheit muss am Ende von den 
Menschen gelebt werden”, betont 
der DVV-CISO. “Daher legen wir 
großen Wert auf gezielte und re-
gelmäßige Schulungen und Sen-
sibilisierungsmaßnahmen, die 
auch Spaß machen müssen.” Alle 
IT-Anwender müssten Bewusst-
sein für Risiken entwickeln und 
die Vorgaben aus dem ISMS auch 
in der täglichen Arbeit umsetzen.
Das spielt auch eine erhebliche 

Rolle für die ISO-Zertifizierung. 
Auditoren sichten nicht nur 
die Dokumentation zum ISMS, 
sondern begehen die Räum-
lichkeiten, überprüfen Firewall-
Konfigurationen und schauen 
sich das Passwortmanagement 
an.  Außerdem werden Mitar-
beiter unangekündigt befragt: 
An welchen Schulungen haben 
Sie teilgenommen? Wie verhalten 
Sie sich bei einer sicherheitsre-
levanten Störung? 
Ist das Audit überstanden, hat 

sich das Thema Informationssi-
cherheit nicht erledigt, wie Su
lewski klarstellt. “Meist erhält 
man Empfehlungen, an welchen 
Stellen noch Verbesserungspo-
tenzial ist.” Um das Zertifikat 
aufrechtzuerhalten, erfolgen 
jährliche Überwachungsprüfun-
gen. Sulewski: “Wir befinden uns 
in einem kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess. Die Prozesse 
werden dauernd überprüft und 
nachgeregelt, gleichzeitig haben 
wir permanent Informationen zu 
neuen Sicherheitslücken und 
Angriffsmethoden im Blick und 
prüfen unsere Systeme darauf-
hin.” Bei Netzbetreibern und 
Stadtwerken gilt wie überall: 
Informationssicherheit ist eine 
Daueraufgabe. Ein Management-
system hilft bei der strukturierten 
Umsetzung.

Sicherheit organisieren
Pflichten und Kür beim Informationssicherheitsmanagement

(BS/Benjamin Stiebel) Immer mehr Stadtwerke führen ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) ein. Bis März 2021 müssen Ener-
gieproduzenten, die als Kritische Infrastruktur definiert sind, eine Zertifizierung nach ISO-Standard 27001 vorweisen können. Für die gut 900 
Stromnetzbetreiber in Deutschland gilt diese Pflicht schon seit Anfang 2018. Noch sind aber nicht alle so weit. Die ISMS-Einführung ist schließlich 
aufwendig und nicht ganz billig. Mit der richtigen Zielvorstellung angegangen, lohnt sie sich jedoch, wissen diejenigen, die frühzeitig gestartet sind.

Die Voraussetzungen für eine 
Unternehmensgründung der öf-
fentlichen Hand sind durch Art. 
28 Abs. 2 GG und die Gemeinde-
ordnungen der Länder normiert. 
“Aber es hat noch keinen Fall 
gegeben, wo ein Gründung ab-
gelehnt wurde”, kritisiert Peter 
Kurth, Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft e. V. (BDE). Der Fehler 
liege im System. Erstens seien 
öffentliche Unternehmen umsatz-
steuerbefreit und damit immer 
preisgünstiger. Zweitens finde 
die gesetzliche Kontrolle nur auf 
dem Papier statt, so Kurth. 
Damit werde das Subsidiaritäts-

prinzip der sozialen Marktwirt-
schaft ausgehöhlt. Zudem dürfe 
nicht von Rekommunalisierung 

gesprochen werden. “Der Begriff 
ist viel zu freundlich, es handelt 
sich um Verstaatlichung”, betont 
der BDE-Präsident. Stattdessen 
bedürfe es einer dringenden, zeit-
gemäßen Interpretation des Be-
griffes Daseinsvorsorge und einer 
differenzierten Betrachtung je 
nach Region und Einwohnerzahl. 
Nicht die Wirtschaftlichkeit, 

sondern die strategische Rele-
vanz einer Aufgabe müsse die 
Grundlage sein, unterstreicht 
Prof. Dr. Christina Schaefer von 
der Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr in Hamburg. 
Damit meint sie die Notwendig-
keit für den Erhalt des Gemein-
wohls. Erst danach sei zu klären, 
wie diese erbracht werden könne. 
Zudem gebe es keine Studien, 
die belegen würden, dass pri-

vate Unternehmen effizienter 
seien als öffentliche. “Öffentli-
che Unternehmen lassen sich 
wunderbar effizient führen”, so 
Schaefer. Allerdings werde das 
Portfolio der Aufgabenerfüllung 
zu wenig kritisch durchleuch-
tet. “Die Aufgabenerfüllung der 
Daseinsvorsorge wird parteipoli-
tisch entschieden”, sagt Prof. Dr. 
Eckhard Schröter, Vorsitzender 
der Gesellschaft für Programm-
forschung.

Zu wenig Strategie, zu viel Politik 
Öffentliche Unternehmen zwischen Privatisierung und Re-Kommunalisierung

(BS/jf) Wer soll wie staatliche Aufgaben erfüllen, wenn sie auch am Markt erbracht werden können? Je nach 
Interesse fällt die Antwort unterschiedlich aus.

Beihilfenrechtstage 2019
Herausforderungen des EU-Beihilfenrechts im öffentlichen Sektor

25. bis 26. Juni 2019, Bonn 

Fotos: ©Yvonne Bogdanski, stock.Adobe.com, ©Claudia Paul, stock.Adobe.com, ©Petair, stock.Adobe.com, ©starush, stock.Adobe.com

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.beihilfenrechtstage.de

Lästige Pflicht oder Gelegenheit zur Optimierung? Netzbetreiber und große Energieproduzenten müssen ein Informa-
tionssicherheitsmanagement vorweisen können.  Foto: BS/MACLEG, stock.adobe.com



Eine große Herausforderung 
stellt die Anpassung der 

Radverkehrsinfrastruktur an 
die heutigen Bedürfnisse dar. 
“Durch E-Bikes und Pedelecs 
ist der Radverkehr wesentlich 
schneller geworden”, betont 
Laura Dacken vom Bocholter 
Fachbereich Tiefbau, Verkehr, 
Stadtgrün und Umwelt. Deshalb 
brauche es breitere Radwege, 
um beispielsweise ein komfor-
tables und sicheres Überholen 
zu ermöglichen. Aber diese im 
Bestand umzusetzen, sei an vie-
len Stellen schwierig. 
Platzschwierigkeiten hat auch 

Karlsruhe, die sich vor allem 
durch notwendige Eingriffe in 
die Naturräume zeigen. Hierbei 
hofft die Stadtverwaltung auf die 
Unterstützung der übergeordne-
ten Behörden, um dies lösen zu 
können. Genauso wie Emmen-
dingen: An den innerstädtischen 
Landes- und Bundesstraßen 
bestünden die gravierendsten 
Defizite der Radinfrastruktur, 
kam die Rückmeldung von Jac-
queline Schoder aus der Stadt-
verwaltung. Die Stadt könne dort 
nicht ohne Zustimmung bzw. 
finanzieller Beteiligung der zu-
ständigen Straßenbaulastträger 
wie dem Land bzw. dem Bund 
tätig werden. Jahrelange von 
der Stadt betriebene und finan-
zierte Planungen, die intensiv 
mit allen Akteuren abgestimmt 
wurden, konnten bislang nicht 
umgesetzt werden. 

Image verbessern

Dass schlechte Nachrichten 
nicht immer gute Nachrichten 
sind, zeigt sich exemplarisch 
anhand der baden-württem-
bergischen Stadt Emmendin-
gen. Beim Fahrradklima-Test 
des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs (ADFC) wurde 
kritisiert, dass in den Medien 
meist negativ von Fahrradfah-
rern im Kontext von Unfällen 
und Fehlverhalten berichtet 

würde. Dies wirkt sich negativ 
auf das Gesamtbild aus, dem 
die knapp 28.000-Einwohner-
Stadt entgegentritt und deshalb 
die Pressearbeit intensivieren 
möchte. Hierfür würden einer-
seits die umfangreichen, bereits 
umgesetzten Maßnahmen aus 
dem Radwegekonzept aufgezeigt 
und andererseits die positiven 
Effekte des Fahrradfahrens mit-
tels einer medialen Bandbreite 
städtisch begleitet, heißt es aus 
der Verwaltung. Dafür wiederum 
zeigt Dacken auf, dass der Rad-
verkehr in der Planung der Stadt 
Bocholt mitberücksichtigt wird. 
Exemplarisch hierfür sei unter 
anderem die Signalplanung, bei 
welcher Fahrradfahrer Vorrang 
vor dem motorisierten Indivi-
dualverkehr hätten, um sicher 
vorfahren zu können. Zudem 
finde sich in der nordrhein-west-
fälischen Stadt ein umfassendes 
Radverkehrsnetz nahezu ohne 
Lücken wieder. “So sind auf 
vielen Strecken die Wege kür-
zer und schneller mit dem Rad 
als mit dem Kfz zurückzulegen. 
Hinzu kommen erste Abschnitte 
städtischer Radschnellwege, die 
einen breiten Querschnitt von 
vier Metern umfassen”, erläutert 
Dacken. 

Fahrradmitnahme im ÖPNV

Daneben seien “beinahe flä-
chendeckend die typischen 
Elemente der Radverkehrspla-
nung gemäß der Empfehlung für 
Radverkehrsanlagen wie Rad-
wege, Schutzstreifen, Radver-
kehrsstreifen und aufgeweitete 
Aufstellflächen an den Knoten-

punkten vorzufinden”. Obwohl 
die knapp 71.000-Einwohner-
Stadt Bocholt einen Fahrrad-
fahreranteil von circa 40 Prozent 
hat, wurde bei der Umfrage die 
schwierige Mitnahme von Fahr-
rädern im ÖPNV kritisiert. Da-
cken merkte an, dass dies ein in 
den Kommunen weitverbreitetes 
Problem sei. “Dieses Problem 
kann nicht von der Verwaltung 
gelöst werden. Dies ist ein The-
ma für die Verkehrsbetriebe”, 
sagt Dacken. Während hier die 

Verkehrsbetriebe mit der Kom-
mune an einen Strang ziehen 
müssten, hat Karlsruhe hinge-
gen in diesem Sinne Glück: In 
den Straßenbahnen (Stadtbah-
nen) existieren genügend Mul-
tifunktionsflächen, auf denen 
die Mitnahme von Fahrrädern 
außerhalb der Morgenspitze 
kostenfrei möglich ist. 

Ede Langfinger geht um

Dafür steht in größeren Städ-
ten ein nationales Problem im 
Fokus: der Fahrraddiebstahl. 
“Karlsruhe wird hier vom eigenen 
Erfolg überrollt: Immer mehr 
Menschen fahren mit dem Fahr-
rad und die Nachrüstung mit 
sicheren Abstellanlagen muss 
hier Schritt halten”, äußert sich 
Helga Riedel, Sprecherin der 
Stadt, zum Großstadtproblem. 
Deshalb werde in einem kontinu-
ierlichen Prozess das Angebot an 
sicheren Fahrradabstellanlagen 
erweitert. Zuletzt geschehen am 
Hauptbahnhof-Südausgang mit 
circa 680 Stellplätzen.

Neuer Konkurrent am  
Firmament? 

Die ohnehin enge Situation auf 
Geh- und Fahrradwegen erhält 
mit den EKFs einen neuen Ak-
teur. Auch wenn Parteien wie 
Bündnis90/Die Grünen die 
Fahrzeuge sehr loben, betrachtet 
die Praxis die neuen Fahrzeuge 
unterschiedlich. Grundsätzlich 
werde die Nutzung der Elektro-
kleinfahrzeuge nur dann unter 
den vorgesehenen Rahmenbe-
dingungen (Nutzung von Geh-
wegen bis 12 km/h zulässiger 
Höchstgeschwindigkeit) funktio-
nieren, wenn den Nutzern dieser 
neuen Verkehrsmittel auch klar 
sei, dass gerade auf dem Gehweg 
viele schwache Verkehrsteilneh-
mer, wie ältere Menschen, Kin-
der und Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen, unterwegs 
seien, merkt Schoder an. Dies 
erfordere ein erhebliches Maß an 

Rücksichtnahme. Wobei dieser 
Aspekt ebenso in den Städten 
Karlsruhe und Bocholt geteilt 
wird. 

Zwischen Abwarten und 
Umbau der Infrastruktur

Denn schon heute kommt es 
wegen der fehlenden Rücksicht-
nahme zu einer verstärkten 
Verunsicherung dieser Bevöl-
kerungsgruppen auf den kom-
munalen Radwegen, sobald ver-
schiedene Verkehrsformen auf 
einer Fläche zusammentreffen. 
Wobei die Verwaltung von Em-
mendingen die Position vertritt, 
dass einfache Rücksichtnahme 
und Verständnis für die Belange 
des Anderen genügen sollten, um 
ein konfliktfreies Miteinander zu 
gewährleisten. 
Die Stadtverwaltung in Karls-

ruhe setzt ebenso auf Abwarten, 
ob die EKF sich überhaupt auf 
den Gehwegen etablieren wer-
den. Kritischer hingegen wird 
die Addition von abgestellten 
Gegenständen bzw. Fahrzeugen 
im öffentlichen Raum gesehen. 
“Natürlich nimmt ein Tretroller 
wesentlich weniger Platz weg 
als ein Fahrrad, aber aufgrund 
der vielen konkurrierenden 
Nutzungen wird der Platz auf 
Straßen und Gehwegen langsam 
knapp und abgestellte Fahrzeu-
ge behindern Fußgänger und 
Tretroller-Fahrer unabhängig 
vom Antrieb”, merkt Riedel an. 
Der Bundesgeschäftsführer des 

Allgemeinen Deutschen Fahrrad 
Clubs (ADFC), Burkhard Stork, 
sieht die Lösung der Konkur-
renzsituation folgendermaßen: 
“Wir fordern die Hälfte der Fahr-
bahn für saubere Zweiradmobi-
lität, dann vertragen sich auch 
E-Scooter, Pedelecs und Fahr-
räder auf gemeinsamen Wegen.”

EKF als modernes  
Dienstfahrzeug?

Unabhängig davon, ob die EKFs 
auf den deutschen Gehwegen 

einziehen, könnten sie Einzug 
in die kommunalen Fuhrparks 
halten. Dies hat jedoch noch 
nicht jede Kommune für sich be-
antwortet. Karlsruhe beispiels-
weise fördert als fahrradfreund-
liche Arbeitgeberin aktuell die 
Nutzung des Rades durch ihre 
Mitarbeiter mittels eines Zu-
schusses für einen Fahrradhelm. 
Zudem gewährt sie einen zinslo-
sen Vorschuss zur Beschaffung 
eines privaten Fahrrades oder 
Pedelecs. Für Diensttermine ste-
hen zudem Diensträder (und 
Pedelecs) zur Verfügung. Mit 
elektrischen Kleinstfahrzeugen 
hat man sich jedoch noch nicht 
beschäftigt. In Bocholt wird dem 
aufgeschlossener gegenüberge-
standen. Neben E-Pkws und E-
Bikes sei grundsätzlich auch der 
dienstliche Einsatz von EKFs 
vorstellbar, vermutlich vorrangig 
für jüngere Beschäftigte und 
zum Beispiel bei der Straßen-
kontrolle, sagt Gisbert Jacobs, 
Leiter des Entsorgungs- und Ser-
vicebetriebes der Stadt Bocholt. 

Bürgerbeteiligung an den 
Plänen

Damit der Fahrradverkehr 
vorankommt, wird nochmals 
deutlich, dass es eine ganzheit-
liche Planung und Konzeption 
braucht, die immer wieder über-
prüft werden muss. 
Sowohl Bocholt als auch Karls-

ruhe setzen auf integrierte Mo-
bilitätskonzepte, die die Bür-
ger beteiligen. Das Konzept der 
nordrhein-westfälischen Stadt 
soll Mitte 2020 fertiggestellt sein. 
Wohingegen Karlsruhe sein Kon-
zept neu betrachtet. Das neue 
Radverkehrsförderkonzept wür-
de ab Herbst 2019 in Bezug auf 
die konzeptionelle Grundlage 
erneuert. “Die Einbeziehung aller 
Akteure ist ein Grund für die 
Akzeptanz sowie konsequente 
Umsetzung der Radförderziele”, 
erläutert Riedel. Die Ergebnis-
se aus dem Fahrradklima-Test 
würden momentan genauer 
analysiert und fließen in das 
neue Radförderkonzept der Stadt 
ein. Die Bürgerbeteiligung fän-
de dabei wieder als “Bycicle-
Policy-Audit” statt, da “wir mit 
diesem Beteiligungsformat in 
der Vergangenheit gute Erfah-
rungen gemacht haben”. Zu-
künftig werde der Fokus nicht 
nur auf dem innerstädtischen 
Radverkehr, sondern auch auf 
der Anbindung der Region durch 
Radschnellwege liegen. 

Kooperationen und  
finanzielle Mittel

“Ansonsten ist es für die Städte 
natürlich immer wichtig und von 
Vorteil, wenn für Projekte der 
Fahrradverkehrsförderung sowie 
im Bereich des Mobilitätsma-
nagements entsprechende För-
dermittel bereitgestellt werden”, 
merkt Dacken an. Insbesondere 
bei den “neueren” Themen solle 
auf die Erfahrung anderer Städte 
zurückgegriffen werden. Dafür 
nutzten Bocholt z. B. die Angebo-
te des Zukunftsnetzes Mobilität 
NRW oder der Arbeitsgemein-
schaft fußgänger- und fahrrad-
freundlicher Städte, Gemeinden 
und Kreise in NRW, die vom 
dortigen Verkehrsministerium 
unterstützt werden. 
Auch Emmendingen greift auf 

Expertise zurück, nämlich als 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Fahrrad- und Fußgängerfreund-
licher Kommunen (AGFK.)
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Bitterer Beigeschmack beim Radfahren
Wie Kommunen daran arbeiten, fahrradfreundlicher zu werden

(BS/Adrian Bednarski) In Deutschland zeichnet sich ein ernüchterndes Bild hinsichtlich des Radverkehrs und dessen Infrastruktur ab, die teils fehlt 
oder nur schwierig auszubauen ist. Bei den neuen Alternativen für die “letzte Meile” – den Elektrokleinstfahrzeugen (EKF) – ist noch ungewiss, ob 
ein Durchbruch gelingt. Ein Blick in die kommunale Landschaft offenbart Baustellen, Gegenmaßnahmen und Potenziale, auch für die EKF. 

Kommunale Infrastruktur

Obwohl Fahrradfahren viele Vorteile für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt mit sich bringt, offenbaren 
Studien wie jene vom ADFC, dass hinsichtlich eines radfreundlichen Klimas noch Verbesserungsbedarf herrscht, damit 
die Fahrräder auch wirklich fahren und nicht aus Unsicherheit in den Ecken verrotten.  Foto: BS/Coralrose, CC0, pixabay.com

Seecontainer als Lärmschutz
Finden Großveranstaltungen statt, bedeutet dies für 
Anwohner eine hohe Geräuschkulisse und für die Stadt 
Beschwerden. Die Bloedorn Container GmbH liefert deutschlandweit Seecontainer, die 
als effektiver Lärmschutz eingesetzt werden. Der Aufbau erfolgt schnell und unkompliziert. 
Auch die Kosten sind gering. Geeignet sind die Container für Veranstaltungen, aber ebenso 
als Lärmschutz auf Baustellen.

Informationen zu den Seecontainern gibt es auf www.bloedorn-container.de
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Grundsätzlich stehen alle 
drei kommunalen Spitzen-

verbände der verpflichtenden 
Beschaffungsquote kritisch ge-
genüber: Die Ziele seien vor allem 
zeitlich überambitioniert und 
würden eine unverhältnismä-
ßige Belastung des klimascho-
nenden ÖPNV gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr 
bedeuten, ist der Tenor. “Neben 
den erhöhten Kosten für die Neu-
anschaffung teurer Fahrzeuge 
sind umfangreiche Infrastruk-
turinvestitionen und langwierige 
Planungsverfahren durch eine 
Umstellung auf neue Technolo-
gien notwendig, beispielsweise 
für den Umbau von Bus-Depots 
sowie den Aufbau von Ladeinfra-
struktur oder Netzanschlüssen”, 
erörtert Handschuh. Deshalb for-
dert der DStGB: “Ohne flankie-

rende Fördermaßnahmen sind 
Kostensteigerungen und somit 
möglicherweise sogar eine daraus 
resultierende höhere Belastung 
der Nutzer die Folge. Dies ist im 
Sinne einer nachhaltigen Ver-
kehrswende nicht zielführend.”

Schwieriger auf dem Land

Dr. Markus Brohm, Verkehrsre-
ferent des Deutschen Landkreis-
tags (DLT), sieht aufgrund der 

Fläche der Landkreise und des 
ländlichen Raums die Situation 
noch kritischer: “Das Angebot an 
E-Bussen ist noch überschaubar 
und die Technik für den Einsatz 
im Überlandverkehr insbesonde-
re mit Blick auf Reichweite und 
Ladezeiten nicht vorhanden oder 
nicht hinreichend ausgereift.” 
Ähnliches gelte für Wasserstoff-
Antriebe und Nutzfahrzeuge. 
Im ÖPNV würden daher gera-
de im ländlichen Bereich sehr 
anspruchsvolle Planungen der 
Betriebsabläufe erforderlich, wie 
Busse beispielswiese bei langen 
Linienwegen und bewegter To-
pografie im Betrieb nachgeladen 
werden könnten. 
“Im Zweifel wird die Umsetzung 

hier noch schwieriger als im städ-
tischen Bereich sein”, so Brohm. 
Während die künftige Richtlinie 
noch in nationales Recht umge-

setzt werden muss, “erwartet der 
DLT von der Bundesregierung 
auch umsetzbare Lösungen, die 
die Besonderheiten sowie die 
tatsächlichen und technischen 
Voraussetzungen in den ländli-
chen Räumen berücksichtigen”, 
appelliert der Verkehrsreferent 
an den Gesetzgeber. 

Fördergelder nicht versiegen 
lassen

Das hannoversche Verkehrs-
unternehmen Üstra hat sich 
zum Ziel gesetzt, bis 2023 die 
Buslinien im Innenstadtbereich 
Hannovers komplett elektrisch 
zu betreiben. Für die betreffen-
den sechs Linien werden deshalb 
zurzeit die notwendige Ladein-
frastruktur und 48 Elektrobusse 
ausgeschrieben. Möglich ist die 
Elektrobusoffensive der Üstra 
durch die Fördermittelunterstüt-

zung von Bund und Land in Höhe 
von 28,1 Millionen Euro. Katja 
Raddatz von der Üstra GmbH re-
sümiert: “Wir sind mit der derzei-
tigen Fahrzeugbeschaffungsstra-
tegie der Üstra auf einem guten 
Weg.” Trotzdem sei es eine große 
Herausforderung. Es bräuchte 
auch deshalb weiterhin Förder-
mittel durch den Bund und die 
Länder. “Denn die zusätzlichen 
Kosten, die durch die Busse und 
Ladeninfrastruktur auf die Ver-
kehrsunternehmen zukommen, 
können nicht alleine durch diese 
getragen werden”, betont die Un-
ternehmenssprecherin. 

Höherer Druck auf den Ver-
kehrsunternehmen?

Jens Kloth von der Ruhrbahn 
GmbH in Essen sieht die He-
rausforderung vor allem bei 
den Herstellern. Ferner müsse 

gleichzeitig die erforderliche Ver-
sorgungs-Werkstattinfrastruktur 
aufgebaut werden. Trotzdem, 
sehen die Verkehrsbetriebe sich 
nicht stärker unter Druck ge-
setzt. Kloth verneint dies, weil 
“die Marktentwicklung seit Jah-
ren intensiv beobachtet wird, um 
ab 2023 in die Elektromobilität 
einzusteigen, soweit die Finan-
zierung sichergestellt ist”. Wohin-
gegen die Üstra sich selbst das 
Ziel gesetzt hat, ab 2030 einen 
komplett emissionsfreien ÖPNV 
anzubieten. Dementsprechend 
werde mit Druck an der Umset-
zung gearbeitet, sagt Raddatz, 
und “die geplante EU-Richtlinie 
ist eine Bestätigung der Rich-
tung, die die Üstra eingeschlagen 
hat”. 
Demgegenüber betont Verkehrs-

referent Brohm, dass es “klare 
Regelungen für die Anrechnung 
von Nachrüstungen und von Hy-
bridfahrzeugen auf die Vergabe-
quote” bräuchte. Außerdem: In 
Ansehung von Erwägungsgrund 
13 der Richtlinie werde davon 
ausgegangen, dass die Pflicht zur 
Beschaffung von sauberen und 
energieeffizienten Fahrzeugen 
vorrangig auf Gebiete mit hoher 
Luftverschmutzung konzentriert 
werde.

Schuss in den emissionsfreien Bus?
Wie eine neue Richtlinie für Spannung sorgt

(BS/ab) Bis zum Jahr 2025 sollen 45 Prozent der neu beschafften Busse “sauber” im Sinne des Beschlusses (2018/0143(COD)) vom Europäischen 
Parlament sein. Bis 2030 sollen es 65 Prozent sein. “Durch die Vorgabe von Beschaffungsquoten sind kommunale Unternehmen gezwungen, 
entsprechende Fahrzeuge in einem derzeit noch unterentwickelten Markt zu erwerben”, wirft Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) kritisch ein. Viele Akteure betrachten die neue Richtlinie mit Skepsis, haben aber erste Umsetzungsvorschläge geäußert. 

Die vom Kompetenzzentrum Öf-
fentliche Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge e. V. 
herausgegebene Untersuchung 
hält dabei auch fest: “Insgesamt 
verdeutlicht die Studie noch-
mals die heterogene Struktur 
des Breitbandausbaus, was 
Ausbaufortschritt, Eigentums- 
und Organisationsstruktur und 
Netzabdeckung anbetrifft. Diese 
Heterogenität unterstreicht die 
Bedeutung des Ausbaus von 
Know-how und des intensiven 
Austauschs zwischen allen Be-
teiligten.” 

Betreibermodell nicht en 
vogue

Der Breitbandausbau steht und 
fällt vor allem mit der Finanzie-
rung, die in den meisten Fällen 
auf drei Arten erfolgen kann: 
Entweder es kommt zum eigen-
wirtschaftlichen Ausbau ohne 
Fördermittel, zur geförderten 
Wirtschaftlichkeitslücke, zum 
geförderten Betreibermodell oder, 
in seltenen Fällen, auch zu einer 
Kombination aus den letzten bei-
den Varianten. 
Denn die Befragung der Kom-

munen habe gezeigt, dass kom-
munale Breitbandprojekte bisher 
mehrheitlich im Wege eines geför-
derten Wirtschaftlichkeitslücken-
modells ausgeschrieben wurden. 
Das Betreibermodell liege noch 
hinter dem eigenwirtschaftlichen 
Ausbau ohne Fördermittel.
Für die Auswahl des Betrei-

bermodells argumentieren die 
Befragten aufgrund des Netz-
eigentums als langfristigem 
Vermögenswert sowie der Mög-
lichkeit der unmittelbaren Ein-
flussnahme die Planung und die 
eingesetzte Technologie. Aber 
entsprechend wurde bei der Ri-
sikobewertung auch das Risiko 
der Kosten- und Bauzeitenüber-
schreitung als hoch deklariert. 
Das Wirtschaftlichkeitslücken-

modell mittels Fördermitteln hin-
gegen wird aufgrund des gerin-
geren Verwaltungsaufbaus und 
Finanzierungsbedarfs positiv be-
trachtet. Die Risiken der Laufzei-
ten- und Kostenüberschreitung 
sowie das Vergaberisiko wurden 
dabei “deutlich niedriger einge-
stuft als im Betreibermodell”, 
heißt es in der Studie. 

Wirtschaftliche Gründe brem-
sen

Hätten sich die befragten Kom-
munen wiederum noch nicht im 
Breitbandausbau engagiert, so 
sei dies im Wesentlichen auf 
wirtschaftliche Gründe zurück-
zuführen. Die Mehrzahl der un-
tersuchten Projekte befindet sich 
derzeit noch in der Umsetzungs-

phase, also in der Vergabe- oder 
der Bauphase.
Bei umgesetzten Projekten wür-

den hauptsächlich Landes- und 
Bundesfördermittel in Anspruch 
genommen worden. Andere För-
derprogramme, wie exemplarisch 
das Sonderprogramm Gewerbe-
gebiete, seien von untergeordne-
ter Bedeutung, kommt die Studie 
zum Schluss. 
Überwiegend positiv von den 

Kommunen bewertet wurden die 
im Förderprozess in Anspruch ge-
nommenen Unterstützungsleis-
tungen wie Beratung durch Dritte 
oder den Fördermittelgeber. Ne-
gativ hingegen wurden bei den 
Unterstützungsleistungen von 
Fördermittelgebern die langen 
Bearbeitungsdauern genannt. 

Handlungsempfehlungen

Bei der Entscheidung für ein 
Wirtschaftlichkeitslückenmodell 
sollten die Kommunen eine um-
fassende Analyse durchführen, 
um insbesondere Folgeinvestitio-
nen (z. B. Nachrüsten von Fiber-
to-the-Curb (FTTC) auf Fiber-to-
the-Border/Home (FTTB/H)) zu 
vermeiden. Hilfreich wäre auch, 
den Breitbandausbau in eine 
übergeordnete “digitale Strategie” 
einzubetten. Zudem müssten die 
FTTC-Netze mittel- bis langfristig 
auf FTTH/B umgerüstet werden, 
um die wachsende Bandbreiten-
nachfrage erfüllen zu können. 
Derweilen verweist die Studie 
auf ein Modellkonzept: “Das 
bayerische Modell könnte hier 
ein Pilotprojekt werden, welches 
im Erfolgsfall auch bundesweit 
umgesetzt werden kann.” Hierbei 
handelt es sich um ein baye-
risches Pilotprojekt mit sechs 
Gemeinden, die EU-Beihilfe er-
halten, um Upgrades von FTTC 
auf FTTB/H zu ermöglichen. 

Parallelausbau vermeiden

Zeitgleich mit der Beschleu-
nigung des Ausbaus müssten 
Anreize für einen Parallel- oder 
Überbau minimiert werden: Dies 
könne nur durch eine konse-
quente Unterbindung oder Sank-
tionierung von Fehlverhalten er-
folgen. Insbesondere dann, wenn 
Unternehmen absichtlich un-
vollständige Aussagen bezüglich 
ihrer Ausbauabsichtigen äußern.
Um den parallelen Ausbau von 
Breitbandinfrastrukturen zu ver-
meiden, sollte eine Erweiterung 
der Ablehnungsmöglichkeiten 
bei Mitverlegungen und Mitbe-
nutzungen bei geförderten oder 
kommunal initiierten Projekten 
geprüft werden. Sofern vorab kein 
privatwirtschaftlicher Ausbau 
gemeldet und eine Ausbauver-
pflichtung eingegangen wurde.

Eingepfercht in Heterogenität 
Neue Fördererkenntnisse beim Breitband?

(BS/ab) “Als mögliche Hemmnisse eines beschleunigten Breitbandaus-
baus wurden die fehlende Unterstützung der Kommunen bei der Umset-
zung der Förderprogramme, der strategische Überbau, ein unsicheres 
Regulierungsumfeld, insbesondere der regulatorische Rahmen von 
Mitnutzungen und Mitverlegungen, sowie fehlende Finanzierungs-
möglichkeiten identifiziert”, so die zentralen Ergebnisse der Studie zur 
“Förderung des Breitband-Ausbaus im ländlichen Raum”.



Häufig blickt man ernüchtert 
auf die Umsetzung von Event
sicherheit. Weniger liegt es an 
planerischen Ideen. Oft sind die 
Möglichkeiten oder die Ernsthaf
tigkeit der Umsetzung ein echtes 
Manko. Hinzu kommt das Argu
ment der Kosten, mit dem sich 
Veranstalter allzu oft der Sicher
heit entgegenstellen. Dabei findet 
eine ernsthafte Kostenanalyse 
bisher nicht statt – unabhängig 
davon, was Eventsicherheit im 
Einzelfall bedeutet, leistet oder 
wert ist.
Entwicklungen im Sicherheits

gewerbe wie Mindestlohn oder 
Führungszeugnis verbessern 
die Qualität, sind jedoch auch 
für höhere Aufwendungen und 
weniger vorhandenes Personal 
verantwortlich.  Hinzu kommt, 
dass Sicherheitskonzepte in der 
Umsetzung oft äußerst heraus
fordernd sind. 

Behörden haben kaum  
praktikable Lösungen

Behörden verfügen über hilf
reiche Genehmigungsgrundla
gen (Art. 19 LStVG BY: Besu
cherzählung, netzunabhängige 
Sicherheitsbeleuchtung, Not
falldurchsagen, Wetterüberwa
chung, Dokumentationssystem 
sowie Lenkung von Besucher
strömen, Sicherheitspersonal, 
Einsatzkräften etc.), weniger über 
praktikable Lösungen. Auch die 
Frage, was Eventsicherheit vo
raussetzt, bleibt in vielen Fällen 
unbeantwortet. Aspekte wie Füh
rungsfähigkeit, Echtzeitlagebild 
oder Entscheidungsgrundlage 
sind Begrifflichkeiten, die in 
ihrer Bedeutung häufig unter
schätzt werden oder im Kontext 
mit Eventsicherheit gänzlich un

bekannt sind. Wie also können 
Städte und Kommunen in die
ser Situation agieren? Ein Weg, 
diesen Herausforderungen zu 
begegnen, sind zum Beispiel 
technische Systeme. Damit wird 
die Eventsicherheit deutlich ver
lässlicher und zugleich erheblich 
preiswerter. Außerdem wird Zeit 
und Platz gespart, was bei inner
städtischen Events von großer 
Bedeutung ist.

Zahlreiche Ersparnisse

Der Spezialist für EventSicher
heitstechnik ist MOVETOS. Die 
Systeme sparen neben Zeit, Platz 
und Geld auch jegliche Notwen
digkeit von Verkabelungen und 
alle damit verbundenen Aufwen
dungen. Ferner werden die Pla
nung und Ausschreibung, die 
Inbetriebnahme sowie die Auf 
und Abbauzeiten in drastischem 
Maße vereinfacht und reduziert. 
Mit der Integration von wichti
gen Sicherheitskomponenten in 
ein Gesamtsystem werden neue 
Standards bei der Umsetzung von 
Sicherheitskonzepten definiert. 

Die Standardisierung gewähr
leistet zudem einen reibungslosen 
Einsatz der Technik, unabhängig 
von der Art des Events. Damit 
erhalten Veranstalter erstmals 
eine einsatzfähige Lösung für die 
Eventsicherheit. Im integrierten 
Lagezentrum (MOVETOSOCC) 
laufen alle wichtigen Informa
tionen koordiniert zusammen. 
MOVETOS hat 2018 die UCI 
Rad WM in Innsbruck operativ 
begleitet und auf mehr als zwölf 
Hektar im Stadtzentrum eine 
strom und datennetzautarke 
Sicherheitsinfrastruktur aufge
baut. Die Echtzeitlagebilder wur
den live in das lokale MOC des 
Veranstalters und in die Leitstelle 
Tirol übertragen. Zudem gab es 
Schnittstellen zu weiteren Sicher
heitsbehörden vor Ort. Täglich 
waren zum Teil über 200.000 
Besucher vor Ort. MOVETOS 
hat damit die Leistungsfähigkeit 
des Gesamtsystems unter Beweis 
gestellt.

*Nicolas Schlumprecht arbeitet 
im Marketing von MOVETOS.

Innovationen – besonders wenn 
sie den öffentlichen Raum be
treffen – erfordern immer auch 
eine gesellschaftliche Diskussion 
und Änderungen von oftmals 
komplizierten Rahmenbedin
gungen, bevor sie überhaupt 
flächendeckend zum Einsatz 
kommen können. Das immer 
noch ungeklärte Dilemma beim 
Unfallverhalten eines autonom 
fahrenden Autos ist da ein fast 
schon klassisches Beispiel. Beim 
Einsatz von KI in der Videosi
cherheitstechnik gibt es ähnliche 
Fragen: Wieviel an Entschei
dungsfreiheit erhält ein System? 
Welche Qualitätskriterien wer
den zum Beispiel bei der Ob
jektklassifizierung angesetzt? 
Wer ist zur Verantwortung zu 
ziehen, wenn etwa eine Attacke 
eben gerade nicht aufgezeichnet 
wird, weil die KI keinen Vorgang 
erkannt und dadurch die Auf
zeichnung in Gang gesetzt hat? 
Welche Reaktionszeiten gelten 
für Einsatzkräfte bei einem “KI
Alarm”? Stehen diese überhaupt 
zur Verfügung? Wie verhält es 
sich mit den vielen “False Posi
tives”, wenn beispielsweise über 
Gesichtserkennung nach einem 
Verdächtigen gesucht wird? Bei 
einer Erkennungsquote von zum 
Beispiel 80 Prozent sind das bei 
1.000 Personen immerhin 200 
Verdächtige.

KI ist keine Insellösung

Technische Systeme werden 
zunehmend komplex. Deswegen 
ist es notwendig, alle Parameter 
einer Gesamtlösung zu beur
teilen. Der ITGrundsatz “Gar
bage In, Garbage Out” hat in 
diesem Zusammenhang höchste 
Relevanz: Neuronale Netze zur 
Objekt oder Vorgangsklassi
fizierung und auch die beste 
Gesichtserkennungssoftware 
können nur so viel leisten, wie 
das eingespeiste Videobild her
gibt. Dementsprechend wichtig 
ist die Qualität der Kamerasys
teme. Besonders wesentlich wird 
hierbei etwa die Möglichkeit sein, 
Mindestbildqualitäten in allen 
Bereichen des Videobilds defi
nieren und planen zu können 
sowie viele andere Detailaspekte. 
Aber auch der Mensch hinter 

dem System und organisatori

sche Fragestellungen müssen 
in die Gesamtbetrachtung mit
einbezogen werden. Nur durch 
ein gut orchestriertes Zusam
menspiel aller Faktoren ist die 
Einhaltung der – übrigens noch 
nicht definierten – Standards von 
Gesamtsystemen überhaupt zu 
gewährleisten.

KI leistet bereits 
gute Dienste

Bei aller Vorsicht: Künstliche 
Intelligenz wird in der Videotech
nik eine wesentliche Rolle spie
len – wenn sie sich nicht sogar 
zu einer Kernkomponente ent
wickelt. Erste Einsatzszenarien 
und funktionierende Lösungen 
gibt es bereits. Sei es in der Op
timierung und Analyse analoger 
Prozesse, wie an einem Casino
Spieltisch, bei der verbesserten 
Objektklassifizierung im Peri
meterschutz oder bei der unter
stützten Personenverfolgung im 
Bereich der Stadtüberwachung. 
Wichtig ist aber bei allen Sys

temen: Heute und wahrschein
lich noch für lange Zeit steht 
nach wie vor der Mensch – der 
Operator, der Polizist oder der 
Forensiker – im Mittelpunkt. 
Und für diesen stellt KI in der 
Videotechnik nützliche Assis
tenzsysteme zur Verfügung. 
Sie werden schnell besser und 
werden zunehmend mühsame 

und fehleranfällige Vorarbeiten 
übernehmen. Vom automati
schen Auffinden eines stehen
gelassenen “Bombenkoffers” in 
komplexen Zusammenhängen 
ist die Technik trotz aller You
Tube-Werbefilme aber noch weit 
entfernt.

Der Unterschied zwischen 
Produkt und Forschung

Jede technische Neuerung geht 
mit Definitionsunschärfen und 
überzogenen Erwartungen ins 
Rennen: So “richtig Bescheid” 
weiß keiner, aber alle Beteiligten 
haben etwas zu sagen. Umso 
wichtiger ist es, zu hinterfra
gen: Welche Funktionen sind 
mehr oder weniger marktreif 
und – wenn auch mit Anpas
sungsaufwand – implementier
bar, was befindet sich hingegen 
noch im reinen Forschungszu
stand? Vor allem im Hinblick 
auf strategische Entscheidungen 
und Investitionen sollten sich 
interessierte Anwender fragen, 
ob ein bestimmtes Resultat in 
zwölf Monaten, in fünf Jahren 
oder überhaupt zu erwarten ist. 
Ansonsten droht die Gefahr, na
heliegende Lösungen für drin
gende Probleme aus den Augen 
zu verlieren.

*Josua Braun ist Senior Product 
Marketing Manager bei Dallmeier.
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Videotechnik und Künstliche Intelligenz
Zwischen Hype und Realität unterscheiden können

(BS/Josua Braun*) Hohe Erwartungen und Versprechungen finden sich derzeit allerorten, wenn es um Künstli-
che Intelligenz (KI) in der Videosicherheitstechnik geht: Vom Erkennen auffälliger Verhaltensweisen wie etwa 
Angriffen auf Personen über das Erkennen einzelner Gesichter in Menschenmassen bis zum automatischen 
Detektieren des berühmten “Bombenkoffers” reichen die Vorstellungen. Entscheider tun gut daran, genau 
unterscheiden zu lernen zwischen Hype und Realität.

 MELDUNG

Neue Sicherheitspartnerschaft
(BS/mfe) Im Saarland ist eine 
weitere Sicherheitspartnerschaft 
zwischen einer Kommune und 
dem Land geschlossen worden. 
Die Stadt Dillingen hat einen 
entsprechenden Vertrag mit dem 
Saarbrücker Innenministerium 
unterzeichnet. Darin ist unter 
anderem vorgesehen, dass die 
Kräfte der in der 20.000 Einwoh
ner zählenden Stadt geplanten 

CityWache mit dem Polizeire
vier abgestimmte Maßnahmen 
durchführen. Die Einrichtung 
der Stadtverwaltung soll künftig 
als Anlaufstelle für die Bürger 
dienen. Im Saarland existie
ren Sicherheitspartnerschaften 
auch mit der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, mit Sulzbach, Ne
unkirchen und Merzig. Sicher
heitspartnerschaften zwischen 

Land und Kommunen gibt es 
unter anderem auch in Baden
Württemberg, Bayern und Nie
dersachsen. Dillingens Bürger
meister Franz-Josef Berg (CDU) 
sagte zu dem nun geschlossenen 
Kontrakt: “Mit der heutigen Ver
einbarung dokumentieren wir 
als Stadt, wie wichtig uns die 
Themen Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit sind.” 

Kommunale Ordnung

Bundeskongress

Kommunale Ordnung
24. − 25. September 2019 in Darmstadt

Eine Veranstaltung desInformationen und Anmeldung unter: www.kommunale-ordnung.de

TOP-REFERENTEN und KEYNOTES 2019:

•   Zielbild 2020 – Maßnahmen zur Stärkung des 
 städtischen Ordnungsdienstes der Stadt Köln
 Ilka Schuhmacher und Christina Drees, Amt für öffentliche Ordnung, Stadt Köln
• Optische Darstellung des KOD unter Sicherheitsaspekten
 Ronald Mikkeleitis, Leiter Außendienst, Bezirksamt Mitte, Berlin
• Umstrukturierung des Bürger- und Ordnungsamtes der 
 Wissenschaftsstadt Darmstadt
 Heikea-Kristina Öpping und Roland Ohlemüller, Leitung Bürger- und Ordnungsamt 
 der Wissenschaftsstadt Darmstadt

•  Re-Kommunalisierung polizeilicher Tätigkeitsbereiche mittels 
 Kommunaler Ordnungsdienste
 David Beck, Alumnus der Hochschule für Wirtschaft und Recht,
•  Gemischte Teams im Einsatz der Kommunalen 
 Ordnungsdienste
 Ilona Vogel, ehem. Ordnungsamtsleiterin, und Martina Schröder,  
 Polizei Nordrhein-Westfahlen
•  Organisation und Einsatz der Mobilen Überwachungsgruppe der 
 Landeshauptstadt Innsbruck
 Elmar Rizzoli, Amtsleiter Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen,  
 Landeshauptstadt Innsbruck

Nicht automatisch gegeben
Eventsicherheit bleibt Herausforderung für Städte und Kommunen

(BS/Nicolas Schlumprecht*) Was ist nach Duisburg, Berlin und Ansbach übrig geblieben? Viele Städte und 
Kommunen stellen sich in ihrer Funktion als Genehmigungsbehörde und Veranstalter diese Frage noch im-
mer. Zwar gilt in den meisten Bundesländern ein Sicherheitsrahmen für Veranstaltungen. Nur ist damit die 
Eventsicherheit nicht automatisch vorhanden.

Im MOVETOS-OCC (Operation Control Center) laufen bei Veranstaltungen alle 
relevanten Informationen zusammen. Foto: BS/MOVETOS

In der Videotechnik ist KI die Grundlage für hilfreiche Assistenzsysteme. Dennoch 
wird noch für lange Zeit der Mensch im Mittelpunkt stehen.
 Foto: BS/Shutterstock



Ministerium für Inneres,
Digitalisierung und Migration

Kabinettsausschuss Digitalisierung
Leitung: Thomas Strobl

stv. Leitung Theresia Bauer 
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Vor ziemlich genau drei Jah-
ren  ist  das Thema  Digitali-

sierung in Baden-Württemberg 
mit all seinen Facetten zur 
Chefaufgabe ernannt worden. 
Am 12. Mai 2016 wurde das 
Ministerium für Inneres, Digi-
talisierung und Migration unter 
Leitung des stellvertretenden Mi-
nisterpräsidenten Thomas Strobl 
ins Leben gerufen, wo seitdem 
alle Fäden rund um den digitalen 
Wandel, die Verwaltungsdigita-
lisierung und die Cyber-Sicher-
heit zusammenlaufen. Um das 
gesellschaftsumfassende Quer-
schnittsthema Digitalisierung 
mit allen anderen Ressorts ge-
stalten und koordinieren zu kön-
nen, richtete die Landesregie-
rung Anfang 2017 zudem einen 
Kabinettsausschuss Digitalisie-
rung ein. Dieser agiert ebenfalls 
unter Leitung von Digitalminis-
ter Strobl und setzt sich – analog 
zum Digitalkabinett im Bund – 
aus sämtlichen Mitgliedern der 
Landesregierung zusammen. 
Hauptaufgabe des Ausschusses 
ist es, die Projektmittel zu ver-
walten, um die mehr als 80 von 
der Landesregierung gestarteten 
Projekte und Modellvorhaben ef-
fektiv aus einer Hand steuern 
zu können. Bis zum Ende der 
Legislaturperiode im Jahr 2021 
will das Land auf diesem Weg 
insgesamt eine Milliarde Euro in 
die Digitalisierung investieren.

CIO/CDO als Schnittstellen-
aufsicht

Eine zweite Säule, die direkt aus 
dem Digitalisierungsministeri-
um erwächst, ist die des Beauf-
tragten der Landesregierung für 
Informationstechnologie, Stefan 
Krebs. Der als Chief Information 
Officer (CIO) und Chief Digital 
Officer (CDO) in Personalunion 
agierende Krebs ist bereits seit 
Mitte 2015 für die Entwicklung 
und Umsetzung der Digitalisie-
rungsstrategie des Landes ver-
antwortlich, die er im Sommer 
2017 unter dem Titel “digital@
bw” gemeinsam mit seinem di-
rekten Vorgesetzten Thomas 
Strobl   vorstellen  konnte. Zusätz-
lich übernimmt Krebs eine Reihe 
weiterer ressortübergreifender 
Leitungsfunktionen. An erster 
Stelle steht dabei die Aufsicht 
über die ihm zugeordnete “Koor-

dinierungsstelle CIO”. So übt er 
innerhalb des Ministeriums die 
Fachaufsicht über die Abteilung 
5 (IT, E-Government, Verwal-

tungsmodernisierung) aus, in 
deren Referat 52 nicht nur alle 
Fragen rund um E-Government 
und Verwaltungsdigitalisierung 
zusammenlaufen, sondern 
auch die zentrale IT-Plattform 
für die baden-württembergische 
Verwaltung, service-bw, betrie-
ben wird. Im Referat 51 wird 
zudem die gesamte IT der Lan-
desverwaltung koordiniert und 
geplant, während im Referat 53 
der Rechtsrahmen der digitalen 
Verwaltung abgesteckt wird. 
 Zudem ist er in seiner Funktion 
als Landes-CIO für die Leitung 
des zentralen IT-Dienstleisters 
für die Verwaltung, IT Baden-
Württemberg (BITBW), sowie 
der sogenannten Interministe-
riellen Arbeitsgruppe (IMA), die 

die Sitzungen des Kabinettsaus-
schusses vor- und nachbereitet, 
zuständig.
In der Funktion des CDOs hat 
Krebs außerdem die Fachauf-
sicht über die Abteilung 7 (Di-
gitalisierung) inne, die für den 
finanziellen und rechtlichen 
Rahmen der Digitalisierung 
(Referat 71) sowie die “Digitale 
Infrastruktur” (Referat 74) zu-
ständig ist. Im Referat 73 wird 
die Digitalisierungsstrategie des 
Landes weiterentwickelt und 
umgesetzt. Hierhin wurde im 
Sommer des vergangenen Jah-
res auch die von Dr. Natalia Ja-
ekel verantwortete Stabsstelle 
Digitalisierung überführt. Das 
Referat 72 kümmert sich zudem 
um die Grundsatzkommunika-

tion und die Cyber-Sicherheit 
im Land.

Führungsaufgabe Cyber-
Sicherheit

Hier wird seit einiger Zeit an 
einer ganzheitlichen Cyber-
Sicherheitsstrategie für das 
Land gearbeitet. Mit dieser 
soll eine Architektur geschaf-
fen werden, die den Heraus-
forderungen durch alle Arten 
der Cyber-Kriminalität gerecht 
wird. Neben der Erstellung ei-
ner solchen Strategie gliedert 
sich das Sicherheitsthema in 
Baden-Württemberg in einige 
Richtungen auf. Hauptakteur 
ist dabei der Beauftragte für In-
formationssicherheit  der Lan-
desregierung (CISO), Jochen 

Wellhäußer. Er untersteht di-
rekt der Landesregierung und 
ist vom Innenministerium Ba-
den-Württemberg berufen. Sei-

ne Aufgabe liegt insbesondere in 
der Förderung, Weiterentwick-
lung und Koordinierung aller 
Aspekte des Informationssi-
cherheitsmanagementsystems 
(ISMS) der Landesverwaltung.
Ein zweiter zentraler Akteur 
ist erneut Digitalisierungsmi-
nister Strobl, dessen Ministeri-
um den ressortübergreifenden 
“Steuerungskreis Cyber-Si-
cherheit” leitet. Gemeinsam 
mit zwei weiteren Ministerien 
sowie dem Landesbeauftragten 
für Datenschutz und der Ko-
ordinierungsstelle für Kritische 
Infrastrukturen (KoST KRITIS) 
im Innenministerium werden  
aus dem Steuerungskreis die 
zen tralen Projekte der Cyber-
Sicherheit gelenkt.

So wurde Anfang 2018 das 
Computer Emergency Respon-
se Team Baden-Württemberg 
(CERT-BWL) neu aufgestellt 
und als zentrale Einsatzein-
heit für präventive und reaktive 
Maßnahmen bei Sicherheitsvor-
fällen konzipiert.
Im Landeskriminalamt (LKA) 
gibt es bereits seit 2012 eine 
eigene Abteilung für “Cyber-Kri-
minalität und Digitale Spuren”, 
aus der heraus im Jahr 2013 die 
Zentrale Ansprechstelle Cyber 
Crime (ZAC) für Behörden und 
Unternehmen ins Leben gerufen 
wurde. Das Landesamt für Ver-
fassungsschutz soll zudem digi-
tale Angriffe von fremden Nach-
richtendiensten abwehren.
Eines von bundesweit drei vom 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung initiierten 
Zentren für digitale Sicherheit 
ist das Kompetenzzentrum für 
angewandte Sicherheitstechno-
logie (KASTEL). Dieses ist am 
Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) angesiedelt und wird 
mit weiteren Partnern betrieben, 
um die Auswirkungen der zu-
nehmenden Vernetzung auf die 
IT-Sicherheit von Systemen zu 
erforschen und Theorie und Pra-
xis möglichst  zu verknüpfen.
Ebenfalls an KASTEL beteiligt 
ist das Forschungszentrum In-
formatik (FZI). Dieses arbeitet 
außerdem am Digitalen Innova-
tionszentrum (DIZ) mit, das die 
Aufgabe hat, spezifische Sicher-
heitslösungen für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(KMU) im Zuge der wachsenden 
Vernetzung zu entwickeln. Zu-
sätzlich stellt das FZI den KMU 
in Baden-Württemberg die so-
genannte “Cyberwehr” zur Ver-
fügung. Diese wurde im vergan-
genen Sommer aufgebaut, um 
schnelle Notfallhilfe bei Cyber-
Angriffen zu leisten. Die Cyber-
wehr wird vom Digitalisierungs-
ministerium gefördert und steht 
unter Betreuung des Referats 
72. Um noch schneller und flexi-
bler helfen zu können, gibt es seit 
Februar dieses Jahres eine kos-
tenlose Notrufnummer (0800 – 
Cyberwehr). Die aus zertifizier-
ten IT-Sicherheitsunternehmen 
bestehende Task Force greift im 
Ernstfall ein, um Soforthilfe zu 
bieten und Schäden zu beheben.
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Mit gewachsenen Strukturen zum Erfolg
Vorreiter Baden-Württemberg baut schrittweise an seiner Digitalarchitektur 

(BS/Wim Orth) Im Bund ist mit der Neuauflage der Großen Koalition spürbar Fahrt in die Digitalisierung gekommen. Eine Vielzahl neuer Agenturen, 
Kommissionen und Behörden wurde eingerichtet und zusätzlich wurde das Thema mit der Staatsministerin Dorothee Bär zentral im Bundeskanz-
leramt gebündelt. Viele dieser Schritte und Konzepte haben direkte Vorbilder in den Ländern, wo der digitale Wandel schon eine ganze Weile aktiv 
angegangen wird. Eines der Vorreiterländer ist dabei Baden-Württemberg, wo viele Digitalstrukturen schon seit einer ganzen Weile bestehen.
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Zudem arbeiten wir im Zuge 
der Verwaltungsdigitalisie-

rung im Bereich “Bauen” bereits 
seit 2016 eng mit dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg zusam-
men. Dieser ist zurzeit – unter-
stützt durch Fördermittel des Mi-
nisteriums – dabei, ein virtuelles 
Bauamt einzurichten. In diesem 
Projekt hat der Landkreis fachbe-
reichsinterne Abläufe analysiert 
und optimiert, um zeit- und res-
sourcenintensive Prozessschritte 
zu vermeiden. Das Projekt ist 
schon gut vorangekommen: Zur-
zeit finden Nutzer online bereits 
eine Themenwelt vor, die sie von 
der ersten Idee bis zum Antrag 
begleiten soll. Seit dem 1. Januar 
2019 können Bauanträge digital 
gestellt werden – bis Ende März 
haben bereits 25 Bauherren aus 
Nordwestmecklenburg von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
Und bis zum Jahresende soll 
unter anderem die Authentifi-
zierung per elektronischer Per-
sonalausweis-ID möglich sein. 
Voraussichtlich soll den Bürgern 
und Unternehmen im kommen-
den Jahr neben digitalisierten 
Bauleitplanverfahren auch eine 
beschleunigte Antragstellung zu 
Ausnahmegenehmigungen ange-
boten werden. 

Digitalisierungslabor zu Bau-
antrag und -genehmigung

Auf Basis dieser “Vorarbeit” 
konnten wir im Oktober 2018 
mit unserem Pilot-Digitalisie-
rungslabor “Bauantrag/Bauge-

nehmigung” an den Start gehen. 
In den Digitalisierungslaboren 
werden unter Beteiligung von 
Fachexpertise, E-Government-
Experten, Designern sowie Nut-
zern digitale und nutzerfreund-
liche Lösungen für Leistungen 
entwickelt. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Bund und dem 
Beratungsunternehmen McKin-
sey, den Bundesländern Bayern, 
Baden-Württemberg, Hamburg, 
dem Saarland und Nordrhein-
Westfalen sowie der kommunalen 
Ebene – insbesondere vertreten 
durch den Landkreis Nordwest-
mecklenburg – sind wir dabei, 
die Ergebnisse des Projekts aus 
Nordwestmecklenburg mit de-

nen des Digitali-
sierungslabors zu 
verschmelzen, um 
für Bürger und 
Unternehmen op-
timierte OZG-On-
line-Dienste an-
bieten zu können. 
Mittlerweile gibt es 
erste Klickprototy-
pen, die den digita-
len Bauantrag und 

die Navigation durch naheliegen-
de Leistungen wie Kampfmittel-
beräumung und Grundstücks-
teilung abbilden. Die Prototypen 
konnten wir bereits in mehreren 
Runden mit Nutzern und Fach-
leuten wie Architekten und Mitar-
beitern in Bauaufsichtsbehörden 
aus ganz Deutschland testen 
und auf Basis ihres Feedbacks 
weiterentwickeln. Im Mai 2019 
soll das finale Konzept für den 
nutzerfreundlichen, digitalen 
Bauantrag stehen und ein Um-
setzungsplan erarbeitet werden. 
Bei der Arbeit im Digitalisie-

rungslabor haben sich insbe-
sondere die Durchmischung der 
Teilnehmer aus verschiedenen 

Körperschaften sowie deren ver-
schiedene Blickwinkel bewährt. 
Die Zusammenarbeit aller Ebe-
nen – Kommune, Landkreis, Land 
und Bund – ist deshalb so wich-
tig, weil auch die Zuständigkeit 
für die einzelnen Verwaltungs-
leistungen verteilt ist. Dadurch, 
dass wir beispielsweise bereits 
im Labor die Anforderungen ver-
schiedener Landesbauordnun-
gen in unsere Arbeit einbeziehen 
konnten, sind unsere Ergebnisse 
voraussichtlich in verschiedenen 
Bundesländern nutzbar. Einen 
ersten Test zur Umsetzung der 
Laborergebnisse in einem kom-
pletten Bundesland planen wir 
noch in diesem Jahr.

Portfolio umfasst 58 Verwal-
tungsleistungen

Im Themenfeld “Bauen und 
Wohnen” sind der Bauantrag 
und die Baugenehmigung bei 
Weitem nicht die einzigen OZG-
Leistungen, die es bürgerfreund-
lich zu digitalisieren gilt. Insge-
samt umfasst das Portfolio 58 
Verwaltungsleistungen, von der 
Baugenehmigung bis hin zur 

Ummeldung nach Umzug. Insge-
samt planen wir, die Leistungen 
in zehn bis fünfzehn Laboren 
gezielt zu bearbeiten. In Eigen-
regie haben wir beispielsweise 
das Digitalisierungslabor “Denk-
malschutz und Denkmalpflege” 
initiiert und sind hier bereits auf 
einem guten Weg. In Planung 
ist das Labor “Bauleitplanung”, 
für das ein Kick-off im Mai 2019 
vorgesehen ist.
Die übrigen Labore, die wir für 

die vollständige Bearbeitung 
unseres Themenfelds aufbauen 
müssen, werden sukzessive star-
ten. Dazu läuft aktuell die The-
menfeldplanung in enger Abstim-
mung mit dem Bund und dem 
Beratungsunternehmen McKin-
sey. Wir haben zudem die Exper-
tise unseres IT-Dienstleisters, 
dem Datenverarbeitungszen trum 
M-V (DVZ), mitgenutzt. Die bis-
herige enge Zusammenarbeit 
wollen wir auch künftig wahren, 
da daraus insbesondere bei der 
Arbeit im Digitalisierungslabor 
entscheidende Synergien entste-
hen. Die erfolgversprechendsten 
Faktoren sind für uns daneben 

die frühzeitige Einbindung so-
wohl der Nutzer als auch der 
Vollzugsbehörden. Auf diesem 
Wege wollen wir sicherstellen, 
dass unsere Arbeit dazu beiträgt, 
die momentan teils sehr aufwen-
digen Verfahren für Bürger und 
Unternehmen im Themenfeld 
einfacher zu gestalten. Ziel ist 
es, dass künftig mit einem Antrag 
nicht nur eine Leistung bearbeitet 
wird, sondern alle Leistungen, die 
direkt damit zusammenhängen. 
Damit bringt die Digitalisierung 
auch für diejenigen Vorteile, die 
ihre Anträge nicht online stellen. 
Mit der Ummeldung des Wohn-
sitzes könnte beispielsweise die 
Ummeldung des Fahrzeugs oder 
des Anwohnerparkausweises ver-
bunden werden. Um diese Ver-
knüpfungen zu berücksichtigen, 
orientieren wir uns bei der Digi-
talisierung der Leistungen nicht 
an der Verwaltungssicht, sondern 
an der Lebens- und Geschäftslage 
der Bürger und Unternehmen.

Lesen Sie zum Thema OZG-Um-
setzung auch den Beitrag von Dr. 
Hartmut Schubert, Finanzstaats-
sekretär und CIO des Freistaats 
Thüringen, auf der Seite 7. 

Diese Situation untermauern 
Zahlen aus dem Sächsischen 

Verwaltungsnetz eindrucksvoll: 
Im Jahr 2018 haben unsere Si-
cherheitssysteme knapp 80 Mil-
lionen Spam-Mails abgewiesen. 
Gegenüber 2017 ist dies ein An-
stieg von über 60 Prozent. Im 
Internetverkehr wurden 2018 
über 35.000 Viren erkannt, was 
einer Steigerung um 44 Prozent 
zum Vorjahr entspricht. Rund 
100.000 Viren haben unsere Si-
cherheitssysteme im behördlichen 
E-Mail-Verkehr erkannt. Allein im 
November 2018 sahen wir uns mit 
so vielen Schadcodes in E-Mails 
konfrontiert wie im gesamten Vor-
jahr. Am Ende des Jahres 2018 
hatten wir 170 Prozent mehr Auf-
kommen als noch im Jahr 2017. 
Die Bedrohungslage hat sich also 
drastisch verschärft. Dabei stehen 
wir nicht einmal im besonderen 
Fokus der Angreifer. Attacken, 
die zielgerichtet nur uns galten, 
haben wir bislang nicht registriert.
Dass wir etwas für die Stärkung 

der Informationssicherheit tun 
müssen, steht außer Frage. Das 
unberechtigte Abfließen von 
staatlichen oder kommunalen 
Informationen stellt zusätzlich zur 
Verletzung des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ei-
ner Person auch ein Risiko für die 
administrative Grundordnung des 
Staates dar. Daraus erwachsen 
grundrechtliche Schutzpflichten 
des Staates, die mit konkreten 

Maßnahmen zu gewährleisten 
sind.
Mit dem Gesetz zur Neuordnung 

der Informationssicherheit in 
Sachsen, das noch vor der Som-
merpause vom Sächsischen 
Landtag beschlossen werden soll, 
reagiert der Freistaat auf diese He-
rausforderungen. Das Gesetz ver-
bindet technische und organisa-
torische Umsetzungsmaßnahmen 
und rechtliche Regelungen. Das 
erste Ziel dabei ist: Wir müssen 
einen viel umfassenderen Einblick 
erhalten, was in den IT-Systemen 
der Verwaltungen passiert. Die 
zentralen Stellen der IT-Sicherheit 
sollen daher genauer und um-
fassender als bisher die Daten-
ströme in den Verwaltungen auf 
gefährliche Inhalte untersuchen 
und auswerten, um danach die 
Schutzmaßnahmen wirkungsvol-
ler auszurichten. Hierfür braucht 
es eine Rechtsgrundlage, weil z. B. 
E-Mails auch personenbezogene 
Daten enthalten können bzw. nur 
noch verschlüsselt ausgetauscht 
werden. Wir müssen aber unter 
Wahrung der informationellen 
Selbstbestimmung des Einzel-

nen E-Mails analysieren dürfen, 
um einen wirkungsvollen Schutz 
aufrechtzuerhalten. Das Gesetz 
ermächtigt daher alle Behörden 
im Freistaat, moderne Erken-

nungs- und Abwehrtechnologien 
einzusetzen. Nur so kann zu je-
dem Zeitpunkt ein hochaktuelles 
Gefahrenabwehrsystem bestehen.

Kompetenzen und Ressourcen 
ausbauen

Das zweite Ziel ist die Stärkung 
der Sicherheitsorganisation. Sie 
wird strategisch und operativ mit 
ausreichenden Handlungskompe-
tenzen ausgestattet. Wir haben in 

Sachsen dazu ein zentrales Com-
puternotfallteam, das SAX.-CERT 
im Sächsischen Staatsbetrieb 
für Informatikdienste, das als 
IT-Dienstleister direkt der Staats-

kanzlei unterstellt 
ist. Wir werden 
das SAX.-CERT 
nicht nur mit den 
notwendigen Kom-
petenzen, sondern 
auch dem Personal 
ausstatten. Zudem 
wird das CERT eine 
Servicestelle auch 
für den kommuna-
len Bereich darstel-
len, der in diesem 
Bereich Unterstüt-

zung erbeten hat und diese auch 
erhalten soll.
Das Gesetz unterstützt zudem 

den personellen Aufwuchs in den 
einzelnen Ressorts im Bereich 
der Informationssicherheit. Wir 
wollen in allen Ressorts und 
den IT-Behörden einen festen 
Sicherheitsbeauftragten instal-
liert wissen. Damit wollen wir in 
der obersten Landesverwaltung 
ein einheitliches Sicherheitsni-

veau erreichen. Zugleich stellt 
das Gesetz heraus, dass jeder 
einzelne Mitarbeiter jeder Be-
hörde zu sensibilisieren und zu 
schulen ist. Dafür haben wir An-
gebote, wie z. B. Hacker-Shows, 
an denen seit 2012 über 11.000 
Mitarbeiter teilgenommen ha-
ben. Ein weiterer Baustein ist 
ein E-Learning-Angebot zur In-
formationssicherheit. Auch der 
IT-Sicherheitstag Sachsen soll 
regelmäßig durchgeführt werden, 
um interessierten Kolleginnen 

und Kollegen vertiefte Einblicke 
zu ermöglichen.
Mit dem Gesetz zur Neuordnung 

der Informationssicherheit, den 
technischen Schutzmaßnahmen 
und den Anstrengungen zur Sen-
sibilisierung aller Bediensteten 
stellt sich der Freistaat Sachsen 
gut auf. Wir kommen damit unse-
rer Pflicht nach, ein starker und 
sicherer Partner im Vertrauens-
verbund der Verwaltungen von 
Bund, Ländern und Kommunen 
zu sein. Nicht zuletzt wollen wir 
auch dem Vertrauensvorschuss 
gerecht werden, mit dem uns 
Bürger und Unternehmen be-
gegnen. Wenn diese die Pflicht 
haben, der Verwaltung ihre Daten 
z. B. im Rahmen eines Antrags 
mitzuteilen, dann hat die Ver-
waltung die Pflicht, diese Daten 
zu schützen!

Mehr als 200 Kommunen sei-
en am Programm beteiligt, 

über 800 Hotspots würden mit 
dem Geld finanziert, so das Land. 
Finanzminister Dr. Thomas Schä-
fer und die Ministerin für Digitale 
Strategie und Entwicklung, Prof. 
Dr. Kristine Sinemus, legten im 
Finanzamt Korbach-Frankenberg 
den symbolischen Grundstein für 
die WLAN-Offensive des Landes, 
indem sie den dortigen Hotspot 
gemeinsam für die Öffentlich-
keit freischalteten. Auch die 
Dienststellen Bad Schwalbach 
und Dieburg gehören zu den ers-
ten Steuerverwaltungen, welche 
das HessenWLAN bereits nutzen. 
Somit sind die Steuerverwaltun-
gen die Vorreiter bei der neuen 
Hotspot-Offensive im Land. Sie 
bilden das Pilotprojekt für die 
Behörden-Hotspots, dem sich 
in Zukunft die weiteren Dienst-

stellen sukzessive anschließen 
sollen. Finanzminister Schäfer 
erklärte im Rahmen der Korbach-
Frankenberg, warum diese Be-
hörden besonders gut geeignet 
für das Pilotprojekt seien: “Die 
Finanzämter sind für dieses Pi-
lotprojekt besonders gut geeignet, 
da wir in den Finanzservicestellen 
in der Regel ein hohes Besucher-
aufkommen haben.”

Bürgerservice verbessern
Der Finanzminister des Landes 
hob zudem die hohe Bedeutung 
der Investitionen in die moderne 

WLAN-Infrastruktur in Hessen 
hervor: “Unsere Ämter und Be-
hörden halten auch im Bereich 
des Bürgerservices mit der fort-
schreitenden Digitalisierung 
schritt. Mit dem Pilotprojekt in 
unseren Finanzämtern ist die 
Steuerverwaltung ein Vorreiter 
beim HessenWLAN.”
Schäfer warb für den komfor-
tablen neuen Digitalzugang, der 
sowohl den Bürgern als auch 
den Verwaltungsmitarbeitern 
die Kommunikation mit der öf-
fentlichen Verwaltung erheblich 
erleichtere: “Wer direkt vor Ort 

in den Ämtern und Behörden die 
digitalen Angebote des Landes 
nutzen möchte, der kann das 
zukünftig tun. Manche Fragen 
lassen sich so sicherlich noch 
viel schneller und anschaulicher 
klären. Das HessenWLAN ist ein 
wichtiger Beitrag für noch mehr 
Bürgerservice.” Aber auch Ver-
waltungsakte sollen auf digitalem 
Weg ermöglicht werden: “Mit ei-
nem Schritt und einem Klick ist 
man drinnen. Im Finanzamt und 
im HessenWLAN.”
Die Ministerin für Digitale Stra-
tegie und Entwicklung des Lan-

des, Prof. Sinemus, ergänzte, dass 
nicht nur der städtische Raum 
von der WLAN-Offensive Hes-
sens profitieren solle, sondern 
auch in der Fläche die im Vorfeld 
verabschiedete Gigabitstrategie 
Hessens greifen müsse: “Der 
Ausbau von frei zugänglichen, 
öffentlichen WLAN-Infrastruk-
turen ist eine wichtige Säule der 
Gigabitstrategie für Hessen. Mit 
der “Digitalen Dorflinde” soll der 
WLAN-Ausbau insbesondere in 
den ländlichen Regionen vorange-
trieben werden. Denn öffentliches 
WLAN trägt zur Attraktivität von 

Kommunen bei und ist somit ein 
wichtiger Standortfaktor.” 100 
Hotspots seien bereits seit dem 
Programmstart im September 
2018 durch das Programm “Di-
gitale Dorflinde” aufgebaut und 
freigeschaltet worden.

Tourismus, Bildung und Kul-
tur profitieren

Aber nicht nur innerhalb der 
Behörden soll das Angebot in 
Zukunft ur Verfügung stehen. 
Auch an öffentlichen Plätzen, 
Kulturstätten und Bildungsein-
richtungen soll das HessenWLAN 
nutzbar für die Bürger und Be-
sucher des Landes sein.
So ist es im Studienzentrum der 
Finanzverwaltung und Justiz in 
Rotenburg bereits über 1.000 
Studenten möglich, auf das 
HessenWLAN zugreifen. Weitere 
Standorte sollen folgen.

Von der ersten Idee bis zum Umzug
Digitale und nutzerfreundliche Angebote für “Bauen und Wohnen”

(BS/Ina-Maria Ulbrich) Mecklenburg-Vorpommern hat bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) die Federführung im Themenfeld 
“Bauen und Wohnen” übernommen. Diese Entscheidung haben wir aus verschiedenen Gründen getroffen: Das Digitalisierungsministerium in M-V 
ist gleichzeitig oberste Baubehörde und damit zuständig für Wohnungs- und Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnungsrecht. Die Übernahme 
der Federführung war für uns naheliegend, denn das Themenfeld fällt sozusagen doppelt in unsere Zuständigkeit. 

Schutzpflichten des Staates gewährleisten
Neues Gesetz zur Informationssicherheit für den Freistaat Sachsen

(BS/Thomas Popp) Zu Beginn dieses Jahres war Cyber-Sicherheit wieder einmal in aller Munde, nachdem personenbezogene Daten von Politikern 
und Mandatsträgern im Netz veröffentlicht wurden. Für Experten, die sich tagtäglich mit der Informationssicherheit in Staat und Verwaltung beschäf-
tigen, ist das nicht neu. Sie wissen, dass die Bedrohungslage im Cyber-Raum schon seit mehreren Jahren angespannt ist – und zwar permanent 
und mit Attacken, die zwar selten in die Öffentlichkeit dringen, aber keinen Deut weniger bedrohlich sind.

“Mit einem Schritt und einem Klick ins HessenWLAN”
Bundesland will flächendeckendes Netz von Behörden-Hotspots aufbauen

(BS/har/wim) Die Landesverwaltung Hessen startet eine WLAN-Offensive, die 6,5 Millionen Euro für ihre Kommunen bereithält, um die digitale 
Durchdringung in Stadt und Land zu erhöhen. Vom kostenlosen Zugang ins HessenWLAN sollen vorrangig die hessischen Bürger und Verwaltungs-
mitarbeiter, aber auch Touristen, an fast 800 Standorten des Landes bis spätestens 2024 profitieren. 

SERIE: DIE OZG-UMSETZUNG
Themenfeld 
“Bauen und Wohnen”

Ina-Maria Ulbrich 
ist Staatssekretärin im Minis-
terium für Energie, Infrastruk-
tur und Digitalisierung Meck-
lenburg-Vorpommern.

Foto: BS/Scherer

(BS) Mit dem 2. IT-Sicherheitstag Sachsen am 19. Juni 2019 in 
Dresden widmen sich die Sächsische Staatskanzlei und der Behör-
den Spiegel den drängenden Fragen zur Informationssicherheit in 
Staat und Verwaltung. In seiner Eröffnungsrede wird Thomas Popp 
die Maßnahmen des Freistaats zum Schutz des Verwaltungsnetzes 
vorstellen. Am Beispiel Sachsens wird Arne Schönbohm, Präsident 
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 
Perspektiven der Zusammenarbeit von Bund und Ländern aufzeigen. 
In einer Podiumsrunde werden u. a. Oliver Schenk, Staatsminister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten, und Gordian Meyer-Plath, 
Präsident des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, über 
Fake News als Bestandteil der Cyber-Sicherheit diskutieren. 

Mehr auf dem IT-Sicherheitstag Sachsen

Thomas Popp
ist Amtschef der Sächsischen 
Staatskanzlei und CIO des 
Freistaats Sachsen.

Foto: BS/Sächsische Staatskanzlei, 

Matthias Rietschel





B ehörden Spiegel: Herr Hal-
vorsen, die technische Kom-

munikation entwickelt sich rasant 
weiter. Was ist in Bezug auf den 
öffentlichen Sektor momentan der 
wichtigste Trend?

Halvorsen: Das Thema Num-
mer eins ist ganz klar die 5G-
Technologie. Wir arbeiten gerade 
daran, uns für ein umfassendes 
5G-Ökosystem der Zukunft zu 
rüsten. Dieses Ökosystem wird 
in alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens vordringen. Die Basis 
für dieses System legt eben 5G, 
denn diese Netzwerktechnologie 
braucht keine Glasfaserinfra-
struktur bis zum Kunden und 
ermöglicht gleichzeitig hohe Über-
tragungsgeschwindigkeiten bei 
extrem geringen Latenzzeiten. 
Dazu kommen die stetig wach-
senden Speicherkapazitäten bei 
immer kleiner werdenden Chips. 
Abschließend haben wir eine 
sich immer besser entwickelnde 
Künstliche Intelligenz (KI). Diese 
ist wichtig, da die Verwaltung 
durch die schnellen Netze und 
großen Speicherkapazitäten in 
Zukunft enorme Mengen an Daten 
haben wird, die vom Menschen 
schon heute nicht mehr adäquat 
verarbeitet werden können. Heute 
werden nur rund 25 Prozent al-
ler erhobenen Daten überhaupt 
verarbeitet und für weitergehende 

Entscheidungen aufbereitet und 
in Zukunft wird die Datenmenge 
immer größer werden. An dieser 
Stelle wird KI einen wichtigen 
Faktor ausmachen, denn sie kann 
viel mehr Daten als menschliche 
Mitarbeiter verarbeiten und wird 
somit in Zukunft genutzt wer-
den, um eine auf Algorithmen 
basierende Voreinschätzung zu 
liefern, auf die der Mitarbeiter 
in der Verwaltung dann zurück-
greifen kann, um eine letztliche 
und rechtliche Entscheidung zu 
treffen.

Behörden Spiegel: Wie können 
diese neuen Technologien vor allem 
den Entscheidungsträgern in der 
Sicherheit helfen?

Halvorsen: Zunächst werden 
die neuen Technologien für ei-
ne Entlastung von Polizei und 
Sicherheitsmitarbeitern sorgen, 
wodurch die weitere Arbeit mit 
einem besseren Fokus auf die 
wirklich wichtigen Themen der 
aktiven Einsatzarbeit erledigt wer-
den kann. Die Arbeit wird zwar 

durch die Technik nicht weniger 
werden, aber fokussierter. So kön-
nen die Einsatzkräfte die meisten 
Datensätze von Maschinen aus-
werten lassen und sich gleich-
zeitig auf die relevante Arbeit im 
aktuellen Einsatz konzentrieren. 
Ein Beispiel ist der Polizist, der 
bislang am Ende seiner Schicht 
noch stundenlang am Schreib-
tisch sitzen muss, um Berichte 
zu schreiben. Zukünftig kann er 
diese sofort nach dem Einsatz im 
Fahrzeug an den mobilen End-
geräten fertigstellen und dann 
abschicken. So hat er mehr Zeit 
für die konkrete Einsatzarbeit 
und die Daten können im System 
in Echtzeit verarbeitet und an 
relevante Stellen weitergeleitet 
werden. Das macht die Arbeit 
gleichermaßen effizienter und ef-
fektiver als bisher und kann somit 
in Großschadenslagen dabei hel-
fen, einen besseren Überblick für 
alle beteiligten Kräfte zu schaffen.

Behörden Spiegel: Bei der Kom-
munikation von Sicherheitskräften 
ist ein zentraler Punkt die Sicher-
heit der Systeme. Wie kann diese 
zukünftig bei 5G gewährleistet 
werden?

Halvorsen: Durch die allgemei-
nen Eigenschaften von 5G-Netzen 
wird es deutlich einfacher, eine 
nachhaltige Sicherheit zu ge-
währleisten. Bei der aktuellen 
4G-Technik kann man nur sehr 
wenige Sicherheitssensoren zur 
Überwachung des Netzes einset-
zen, weil diese durch den Einsatz 
der Sensoren spürbar verlang-
samt wird und gleichzeitig die 
Latenzzeiten sehr hoch sind. Bei 
5G ist es hingegen kein Problem, 
bei einer Geschwindigkeit von ei-
nem Gigabit pro Sekunde für die 
Sicherheitssysteme 100 Megabit 
zu blockieren. Diese 100 Megabit 
merkt man in der Kommunikation 
faktisch überhaupt nicht, da ja 
noch 900 Megabit übrig bleiben. 
Außerdem helfen die extrem ge-
ringen Latenzzeiten dabei, sofort 
Quarantänemaßnahmen einzulei-

ten, wenn irgendwo im Netzwerk 
ein Problem registriert wird. So 
nimmt man der Schadsoftware 
die Möglichkeit, sich überhaupt 
im Netzwerk ausbreiten zu kön-
nen.
Zudem arbeiten wir derzeit an 

einem völlig neuen Sicherheits-
system, das noch in der Entwick-
lung steckt. Wenn dieses fertig 
ist, kann es in Zukunft 27 der 28 
Hauptgefahren der IT-Sicherheit 
komplett unschädlich machen. 
Dieses Sicherheitssystem wird 
ebenfalls durch die neue Netz-
struktur mit hohen Geschwindig-
keiten, großen Speicherkapazitä-
ten und der Einbindung von KI 
überhaupt erst möglich gemacht. 
Die neuen Technologien geben 
uns die Möglichkeit, IT und die 
dazugehörige Sicherheit komplett 
neu denken und gestalten zu 
können.

Behörden Spiegel: Die deutsche 
Polizei hätte gerne Geräte, die ihre 
Einsatzkräfte als normales Smart-
phone, gleichzeitig aber auch im 
Polizeifunk nutzen können. Ist 
so etwas Fiktion oder wird es so 
etwas in Zukunft geben?

Halvorsen: Es gibt heute schon 
ein Gerät, mit dem man so ar-
beiten kann. Das sieht aus wie 
ein normales Smartphone und 
ist auch von der Handhabung 
her genauso intuitiv, es hat aber 
zusätzlich einen Push-to-Talk-
Knopf, mit dem man über das 
LTE-Netz entweder mit Einzelper-
sonen oder im Gruppenverbund 
funken kann. Es fühlt sich für 
den Beamten also genauso an wie 
ein herkömmliches Funkgerät, 
läuft technologisch aber eben 
über das LTE-Netz. Das Gerät hat 
vor kurzer Zeit seine Testphase 
hinter sich gelassen und wird 
derzeit unter anderem bei der 
Polizei im Vereinten Königreich 
von uns ausgerollt.

Behörden Spiegel: Also wird 
es in Zukunft für Einsatzkräfte 
möglich sein, ihre Einsatzgeräte 
in kommerziellen Mobilfunknetzen 
zu benutzen?

Halvorsen: Beim Funken im 
4G-Bereich der LTE-Netze müs-

sen die Endgeräte noch speziell 
gebaut und programmiert sein, 
um selber für die Sicherheit der 
Verbindung zu sorgen. Bei der 
Arbeit in 5G-Netzen wird das 
deutlich einfacher, denn hier 
lässt sich die Frequenz mithilfe 
von “Slicing” in mehrere Bereiche 
aufteilen. Das Netz wird also 
“zerschnitten” und in verschie-
dene, voneinander unabhängige 
Bereiche unterteilt, die verschie-
dene Sicherheitsstufen haben 
können. Bei Samsung haben 
wir beispielsweise drei solcher 
Sicherheitsstufen: Zum einen 
das Netz für unsere Kunden, 
dann das Netz für unsere loka-
len Intranets in den einzelnen 
Ländern und ein Netz mit extrem 
hoher Sicherheit für den weltwei-
ten Unternehmensverbund von 
Samsung. All diese Sicherheits-
stufen können mit der neuen 
5G-Technologie auf einer einzi-
gen Frequenz betrieben werden, 
während man bislang für jede 
Stufe ein eigenes Netz mit dazu-
gehöriger Infrastruktur aufbau-
en musste. Diese Möglichkeiten 
sind gerade für die Sektoren der 
Inneren und Äußeren Sicherheit 
eine wichtige Neuerung, weil es 
den Organisationen ermöglicht 

wird, alle Sicherheits- und Ver-
schlüsselungsstufen der Kom-
munikation zentral über eine 
Infrastruktur laufen zu lassen.

Behörden Spiegel: Die Sicher-
heit der Netze und der dazuge-
hörigen Infrastrukturen ist ein 
Thema, bei dem Geld eine große 
Rolle spielt. Wird Sicherheit immer 
mehr Geld kosten? 

Halvorsen: Grundsätzlich kann 
man das Thema Geld natürlich 
nicht komplett ausklammern, 
denn wenn das gesamte Budget 
für die IT-Sicherheit verbraucht 
wird, habe ich keine Finanzen 
für die eigentlichen Aufgaben 
oder andere Entwicklungsfelder 
in meiner Behörde mehr übrig. 

Allerdings sollte man sich von- 
seiten der Behördenleitungen 
überlegen, wer die größten Feinde 
der IT-Sicherheit sind. Aktuell ist 
es für Cyber-Kriminelle extrem 
einfach, mit geringem finanziel-
lem Einsatz einen Cyber-Angriff 
zu starten und erheblichen Scha-
den damit in den nationalen Netz-
infrastrukturen zu verursachen. 
Diese digitalen Kleinkriminellen 
machen mit Abstand den größten 
Anteil bei Schäden durch Cyber-
Angriffe auf Infrastrukturen und 
Netze aus. Solche Angriffe könnte 
man bereits heute durch den Ein-
satz von entsprechend konfigu-
rierten 5G-Netzen quasi komplett 
abblocken. Dann wären für die 
nächsten Jahre nur noch andere 
Nationen mit professionellen bzw. 
finanziell hochgerüsteten Teams 
von Hackern in der Lage, Scha-
den in den Netzen anzurichten. 
Alle anderen Angreifer müssten 

gegenüber 5G-Netzen mit erheb-
lichen Kostensteigerungen rech-
nen, ohne Garantie auf Erfolg. 
Eine Investition in gesicherte 5G-
Netzarchitekturen würde damit 
also enormen Schaden durch die 
Angriffe unterbinden und gleich-
zeitig viele Hacker grundsätzlich 
dazu bringen, das Netz gar nicht 
mehr zu attackieren, da ja noch 
genügend Netze auf Basis von 
4G verfügbar sind, die höhere 
Erfolgsaussichten versprechen.

Behörden Spiegel: Seit einigen 
Monaten gibt es Diskussionen 
über Backdoors und Kill Switches. 
Gibt es Vorkehrungen, die ein 
Staat treffen kann, oder muss 
er mit dem Risiko leben lernen?

Halvorsen: Wenn ich als Nation 
Netzwerktechnik in Auftrag gebe, 
kann ich einige Regeln vorher be-
stimmen und sollte das auch tun. 
So muss ich darauf bestehen, 
dass ich alleine die Souveränität 
über meine Daten habe und dass 
auch alle Verschlüsselungen nur 
mir gehören. Zu einem solchen 
Regelwerk gehört natürlich auch, 
dass nirgendwo irgendwelche 
Backdoors verbaut sein dürfen. 

Um das zu gewährleisten, kann 
man von jeder Firma einen de-
taillierten Plan verlangen, wie 
sie für meine Sicherheit sorgen 
will. Außerdem sollte man bei 
der Auftragsvergabe ein breites 
Feld von Kontrollmöglichkeiten 
festlegen, mit dem man jederzeit 
testweise auf sämtliche Codes 
zugreifen sowie alle Fabriken 
besuchen kann, die Teile für 
den Aufbau und Betrieb mei-
nes Netzes herstellen. Wenn eine 
Firma nichts zu verstecken hat, 
sollten solche Sonderwünsche bei 
der Arbeit mit einem staatlichen 
Großkunden kein Problem dar-
stellen. Samsung ist bereit, sich 
einem solchen Kontrollregime zu 
unterwerfen, um insbesondere im 
Bereich der Inneren und Äußeren 
Sicherheit wie auch in Kritischen 
Infrastrukturbereichen eine si-
chere Kommunikationsbasis zu 
gewährleisten.

Zentrale Themen in diesem Jahr 
sind vor allem Achtsamkeit im 
Netz, Künstliche Intelligenz, 
digitale Geschäftsmodelle so-
wie der Wissensaustausch in 
der digitalen Transformation. 
Die Hauptveranstaltung, der 
Digital Dialog, findet am 22. 
Mai (19:00 – 22:30 Uhr) zum 
Thema: “Braucht das Internet 
einen Neustart?” in der FOM 
(Hochschule für Ökonomie und 
Management) statt. 
Im interaktiven Kreativ-Work-

shop “Dein digitales Stadtportal. 
Gemeinsam. Gestalten.” (21. 
Mai 2019, 17.30 - 20.30 Uhr, 
kostenlos) kann, begleitet von 
Fachexperten der Landeshaupt-
stadt München und Design Thin-
king Experten von Accenture, 
gemeinsam eine Vision für das 
digitale Stadtportal Münchens 
erarbeitet werden.
Zur Diskussion über technologi-

sche Trends und Herausforderun-

gen zu smarten Lösungen für die 
Stadt laden die Landeshauptstadt 
München, der IT-Dienstleister 
CGI und andere Partner bei 
“München von oben – Potenzial 
von Bildern und Nutzung durch 
Digitalisierung” (21. Mai, 19:00 
– 21:00 Uhr, kostenlos) ein. An-

hand von Vorträgen und Bei-
spielen zu Geodatendiensten, 
Bildanalysen, Visualisierungs-
verfahren, Sensorik/IoT und KI 
stellen sie deren Einsatz bei der 
innovativen Entwicklung einer 
SmartCity vor.
Um das Thema Digitalisierung 

auch einer breiten Öffentlichkeit 
präsenter zu machen, werden 
2019 erstmalig die 100 führen-
den Köpfe der Münchner Digital- 
und Kreativszene gekürt.
Damit will die MucDigital auf-

zeigen, wer München digital 
voranbringt, kreativ bereichert 
und neue Impulse setzt. Aus al-
len Nominierungen (eingereicht 
werden konnten Vorschläge bis 

Ende April) kürt eine Jury dann 
die 100 führenden Köpfe Mün-
chens. Die komplette Liste wird 
am 22. Mai auf dem Münchner 
Digital Dialog der Öffentlichkeit 
vorgestellt und online auf der 
Webseite publiziert.

So treffe das kostenfreie Digi-
talangebot zur Unterstützung 
der Gründer genau den Bedarf 
der Menschen. Laut eines ge-
meinsamen Statements wurde 
die Gründerplattform seit dem 
Start im April 2018 von mehr als 
einer halben Million Menschen 
besucht. Mehr als 30.000 Men-
schen registrierten sich zudem in 
dem Angebot, das Gründungswil-
lige von der Ideenfindung über 
die Geschäftsmodell- und Busi-
nessplanentwicklung bis hin zur 
konkreten Finanzierungsanfrage 
unterstützt.

Mehr Gründungsmut für eine 
starke Wirtschaft

Die Plattform soll für Gründer al-
ler Branchen, aus jedem Lebens-
feld und aus jeder Altersklasse 
Beratungstipps und Werkzeuge 
zur erfolgreichen Gründung be-
reitstellen. “Wir brauchen mehr 
Gründerinnen und Gründer, die 
mit Mut zur Selbständigkeit und 
ihrer Begeisterung die Innova-
tionsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft stärken. Mit unserem 
Engagement bei der Gründer-
plattform gehen wir mit der KfW 
neue Wege und denken Förde-
rung neu”, erklärt dazu Dr. Ingrid 
Hengster, Mitglied des Vorstandes 
der KfW. Auch Peter Altmaier, 
Bundesminister für Wirtschaft 

und Energie, sieht die  Grün-
derplattform als einen wichtigen 
“Baustein der von mir gemeinsam 
mit den Wirtschaftsverbänden 
gestarteten Gründungsoffensive 
“GO!”. Sie begleitet Gründungs-
willige umfassend und digital 
auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit. Menschen, die sich 
selbstständig machen, stärken 
mit ihren Ideen, Produkten und 
Dienstleistungen unsere Soziale 
Marktwirtschaft. Sie verdienen 
unsere Wertschätzung.”

Motivation für  Gründer und 
Gründungswillige schaffen

Das Bundeswirtschaftsminis-
terium und die KfW begleiten 
die Plattform konzeptionell und 
binden wichtige Partner im Um-
feld der Gründungsunterstüt-
zung ein. Dabei erleben sie laut 
eigenen Angaben eine breite Un-
terstützung aus den Reihen der 
deutschen Gründungsförderer. 
So zähle die Gründerplattform 
nach einem Jahr bereits mehr als 
500 Partner, darunter sämtliche 
Förderbanken und Bürgschafts-
banken der Länder, mehr als 50 
Prozent aller Kammern, jeweils 
deutlich über 100 Sparkassen 
und Volksbanken sowie etliche 
private Banken und regionale 
Wirtschaftsförderer.
Die inhaltliche und technische 

Entwicklung sowie den Betrieb 
übernimmt die BusinessPilot 
GmbH. Die drei Partner arbeiten 
eng zusammen, um den Erfolg der 
Initiative zu gewährleisten. Sie ei-
ne das Ziel, Gründen in Deutsch-
land einfacher zu machen und 
dadurch mehr Menschen zu die-
sem Schritt zu ermutigen.
Für die Nutzer soll die vernetzte 

digitale Infrastruktur die Wege 
verkürzen: Nach Eingabe der 
Postleitzahl finden sie zum Bei-
spiel sofort passende Bank- oder 
Förderinstitute in ihrer Nähe. Sie 
können direkt mit den Partnern 
interagieren und ihr Gründungs-
vorhaben frühzeitig prüfen las-
sen. Die Plattform möchte zum 
Gründen motivieren und zeigt 
zu diesem Zweck auch positive 
Beispiele: In Videos beschreiben 
erfolgreiche Gründerinnen und 
Gründer, wie sie den Start ge-
schafft haben.

Mehr Informationen unter:
https://gruenderplattform.de/

Mehr Sicherheit bei weniger Infrastruktur
Polizeiliche Möglichkeiten wandeln sich durch neue Technologien

(BS) Um bei den aktuellen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, muss auch der Sicherheitssektor neue Wege in der Arbeit gegen Katas-
trophen und Verbrechen gehen. Gleichzeitig ist es gerade in diesem Bereich wichtig, Kanäle zu nutzen, die abhörsicher und leistungsstark sind. Im 
Gespräch mit dem Chefredakteur und Herausgeber des Behörden Spiegel, R. Uwe Proll, erläutert Terry Halvorsen, Chief Information Officer / EVP; 
IT & Mobile Communication B2G(B) von Samsung Electronics, die technischen Möglichkeiten von Gegenwart und Zukunft sowie die besonderen 
Herausforderungen in der digitalen Arbeit von Sicherheitsbehörden.

Die digitale Vernetzung vorantreiben
MucDigital will Digitalisierung gestalten

(BS/wim/gg) Die MucDigital (ehemals Münchner Webwoche), initiiert von Isarnetz, steht in diesem Jahr unter 
dem Motto “Erleben, Gestalten, Vernetzen”. Über die Stadt und die Region verteilt finden an verschiedenen 
Standorten vom 16. bis 25. Mai über 50 Events und Aktionen zur Vernetzung der digitalen und kreativen 
Münchner Szene statt.

Gründerplattform erfolgreich gestartet
BMWi und KfW mit dem ersten Jahr zufrieden

(BS/wim) Die im vergangenen Jahr vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ins Leben gerufene Gründerplattform zieht zum einjährigen Bestehen eine 
positive erste Bilanz.

Terry Halvorsen ist Chief Information 
Officer / EVP; IT & Mobile Communica-
tion B2G(B) von Samsung Electronics.  

Foto: BS/Samsung
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“Das Thema Nummer eins ist ganz klar die 
5G-Technologie.”

“Wenn ich als Nation Netzwerktechnik in 
Auftrag gebe, kann ich einige Regeln vorher 

bestimmen und sollte das auch tun. “

Im Rahmen von Networkingveranstaltun-
gen wollen die Veranstalter die digitale 
und kreative Szene der bayerischen Lan-
deshauptstadt besser vernetzen.  

Foto: BS/MucDigital

Grafik:BS/BMWi/KfW
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Sicher mobil anmelden

Wenn es darum geht, teilweise sehr sen-
sible Daten zu schützen, bedienen wir uns 
oft überholter Methoden. IT-Sicherheits-
experten empfehlen seit Langem, auf 
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung um-
zusteigen. Doch warum ist dieser Umstieg 
nicht schon längst geschehen? Fehlen die 
Alternativen oder sind sie zu kompliziert? 
Oft wird ein Widerspruch zwischen Usabi-
lity und Sicherheit angeführt. Dabei sind 
Passwörter alles andere als nutzerfreund-
lich. Denn für halbwegs sichere Passwör-
ter empfiehlt das BSI eine Passwortlänge 
von mindestens acht Zeichen, sie sollten in 
keinem Wörterbuch stehen, keine Namen 

oder Geburtsdaten enthalten, für jeden 
Dienst unterschiedlich sein und regelmäßig 
geändert werden. Bequem geht anders.

Die Verwaltung als Vorreiter
Gerade die Verwaltung ist in vielen Be-

reichen von einer vertrauenswürdigen 
Identifizierung und Authentifizierung 
abhängig. Nicht zuletzt deshalb wurde 
bereits 2010 der Personalausweis mit eID-
Funktion eingeführt. Basierend auf zu-
kunftsfesten technischen Verfahren, erfüllt 
die eID-Funktion noch heute die höchsten 
Schutzniveaus und setzt Maßstäbe für Da-
tenschutz und Sicherheit. Gleichwohl ist ihr 
Weg in die mobile Welt langwierig. Zwar 
ist der Ausweis auch mit Smartphones 
nutzbar, allerdings nur mit jenen, die be-
stimmte technische Voraussetzungen wie 
eine NFC-Schnittstelle mitbringen. Daher 
wird über Alternativen, zum Beispiel abge-
leitete Identitäten, nachgedacht. Zudem 
werden flächendeckend Servicekonten für 
Bürger/-innen und Unternehmen einge-
führt, die einen sicheren, übergreifenden 
Zugang zu digitalen Verwaltungsangebo-
ten ermöglichen sollen.

Zwischen Benutzbarkeit und Sicherheit
Auch im privatwirtschaftlichen Sektor 

beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, 
dass das Login per Passwort oft nicht aus-
reicht. In den letzten Jahren sind daher vie-
le unterschiedliche Verfahren entstanden.
Am bekanntesten sind wohl ergänzende 

mTAN-Verfahren. Sie sind aus Nutzersicht 
relativ benutzerfreundlich und daher po-
pulär. SMS-TANs können jedoch mit relativ 
geringem Aufwand ausgespäht werden. 
Als Alternative hat sich daher das Push-

TAN-Verfahren etabliert. Hierzu installie-
ren die Nutzer eine App, über die TANs 
empfangen werden. Einen zweiten Faktor 
stellen sie jedoch nur dann dar, wenn die 
eigentliche Transaktion auf einem anderen 
Gerät als dem empfangenden Smartpho-
ne stattfindet.
Anwendungen mit höheren Schutzanfor-

derungen setzen daher auf Hardware-ba-
sierte Lösungen. Einen sehr starken Schutz 
bietet bspw. ein im Mobilgerät verbautes 
Sicherheitselement (Secure Element). Und 
dies selbst, wenn das Smartphone z. B. 

durch Malware kompromittiert ist. Auch 
externe Hardware-basierte Lösungen ste-
hen zur Verfügung. Neben dem Personal-
ausweis können auch andere Smartcards 
oder elektronische Sicherheitstoken einge-
setzt werden. Wesentlicher Knackpunkt ist 
stets die Schnittstelle zum Smartphone.

Wer kann das Passwort ablösen?
Wegen der Vielzahl alltäglich genutzter 

Dienste wird die Einheitlichkeit der Authen-
tifizierungsprozesse für die Nutzer/-innen 
immer wichtiger. Daher wurde eine Reihe 

unterschiedlicher Standards entwickelt, 
wie OAuth, OpenID Connect, WebAuthn 
oder FIDO, wobei die letzten beiden per-
spektivisch in einem Standard aufgehen. 
Die Kombination von OAuth und OpenID 
Connect bildet eine gute Basis für die Au-
thentifizierung. Beide werden bereits viel-
fach eingesetzt. 
FIDO wird ebenfalls großes Potenzial zur 

Etablierung einer Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung zugeschrieben. Der Client-seitige 
Teil kann einerseits komplett in Software 
realisiert werden, z. B. als Komponente ei-
ner App, andererseits erlaubt der Standard 
auch die Nutzung zusätzlicher Sicherheits-
hardware. Hinter dem Standard steht ein 
großes Konsortium namhafter Internet-
konzerne. Auch das BSI ist seit 2015 mit 
dabei und arbeitet an der Verbindung mit 
dem Personalausweis: Die eID-Funktion 
dient dabei der Erstregistrierung, anschlie-
ßend erhält der Nutzer einen Token für die 
mobile Authentifizierung. 
Eine entscheidende Voraussetzung für 

die breite Nutzung dieser Ansätze ist die 
Unterstützung durch die Mobil-Plattfor-
men. Google hat kürzlich eine FIDO2-
Zertifizierung für die gesamte Android-
Plattform ab Version 7 erhalten. Ob Apple 
für iOS eine Unterstützung ermöglicht, ist 
noch unklar. Bis dahin kann FIDO nur mit-
tels externer Hardware genutzt werden.

Welche weiteren Lösungsansätze es 
gibt, wie sie funktionieren und zu be-
werten sind, erfahren Sie im neuen 
ÖFIT- White-Paper “Sichere mo bile 
Auhentifizierung”: 
www.oeffentliche-it.de/publikationen.

Mit dem Smartphone ist das 
Internet ein ständiger Beglei-
ter geworden. Doch während 
Online-Dienste immer smar-
ter und ausgefeilter werden, 
bleibt eines konstant: die 
Authentifizierung. 87 Prozent 
der deutschen Internetnutzer 
verwenden zum Login Benut-
zername und Passwort. Wäh-
rend wir überall nach mehr 
Sicherheit verlangen, verlassen 
wir uns bei Online-Diensten 
auf ein Konzept, das mehr als 
30 Jahre alt ist und ähnlich 
lange als anfällig gilt. 

Bei der Authentifizierung für Online-Dienste herrscht bei den Nutzern im-
mer noch eine gewisse Sorglosigkeit. Die überwiegende Mehrheit verlässt 
sich nach wie vor auf sicherheitsanfällige Benutzername-Passwort-Lösun-
gen. Doch gerade die Verwaltung ist in vielen Bereichen von einer vertrau-
enswürdigen Identifizierung und Authentifizierung abhängig.
  Foto: BS/Gitta Zahn, flickr, CC BY 2.0



Mit dem E-Government-
Gesetz Berlin (EGovG Bln) 

zielt der Gesetzgeber auf zwei-
erlei: Gegenüber Bürgern und 
Unternehmen soll die Berliner 
Verwaltung benutzerfreundlicher 
und schneller werden. Unter-
nehmensintern soll eine stan-
dardisierte IT-Infrastruktur für 
effizienten Betrieb und ein hohes 
Maß an IT-Sicherheit sorgen. 
Das ITDZ Berlin spielt dabei 

eine Schlüsselrolle für die Ber-
liner Verwaltung: In wenigen 
Jahren sollen über 37.000 IKT-
Arbeitsplätze in der Berliner 
Verwaltung mithilfe des ITDZ 
Berlin standardisiert werden. Alle 
technischen Komponenten, dar-
unter BerlinPC, Telefonie, Dru-
cker und Netzwerk, werden dann 
in gleicher Ausführung von den 
Behörden und Organisationen 
genutzt. Planung, Organisation, 
Rollout und Migration der Daten 
bei dieser bundesweit einzigar-
tigen Standardisierung liegen 
komplett beim ITDZ Berlin. 
Bereits 2010 hatte das ITDZ 

Berlin zusammen mit Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) die 
private “BerlinCloud” aufgebaut: 
Eine standardisierte Automa-
tisierungsumgebung, um den 
Kunden im Land Berlin über ein 

Selbstbedienungs-Portal stan-
dardisierte IT-Dienste anzubie-
ten. Das umfangreiche Angebot 
des ITDZ Berlin reicht über die 
Bereitstellung von Infrastruk-
tur bis zum vollautomatisierten 
Softwarebetrieb (SaaS) und ist in 
seiner Breite bisher einzigartig 
im Angebot der öffentlichen IT-
Dienstleister. 

Großprojekt landesweite  
IT-Standardisierung 

Noch gibt es in den Berliner Be-
hörden eine kaum überschauba-
re Vielfalt an heterogenen IT-Sys-
temen. Unzählige Fachverfahren 
laufen über die Stadt verteilt auf 
tausenden von Servern. Die Stan-
dardisierung und Zentralisierung 
dieser heterogenen Landschaft 
ist beides: Eine Mammutaufgabe 
ebenso wie eine große Chance 
für den zukunftssicheren Betrieb 
einer modernen, effizienten und 

flexiblen Landes-IT mit hoher 
IT-Sicherheit.
Insgesamt geht es um ca. 4.000 

Server, auf die die rund 37.000 
Arbeitsplätze mit teils physi-
schen, teils virtualisierten Desk-
tops künftig zugreifen werden. 

Die Roadmap sieht vor, in den 
nächsten Jahren durchschnitt-
lich bis zu 6.000 Arbeitsplätze 
pro Jahr in die standardisierte 
IT-Umgebung zu überführen. 
Deshalb ersetzt das ITDZ Berlin 

seine bisherige Infrastruktur jetzt 

sukzessive durch eine sogenann-
te “Composable Infrastructure”, 
bereitgestellt auf der Grundlage 
des Systems HPE Synergy. Der 
Begriff “composable” bezeichnet 
die Eigenschaft dieser Infrastruk-
tur, für Software-Anwendungen 
maßgeschneiderte Infrastruktur-
Ressourcen zusammenstellen zu 
können. Während in traditionel-
len IT-Infrastrukturen Server, 
Speicher und Netzwerk getrennte 
und starre Blöcke bilden, vereint 
eine Composable Infrastructure 
diese Ressourcen in einem Pool, 
der nach Bedarf angezapft wer-
den kann.
Bei der bevorstehenden Mas-

senmigration soll die neue In-
frastruktur ihre Stärken un-
ter Beweis stellen. Für jedes 
Fachverfahren – zum Beispiel 
die Liegenschaftsverwaltung im 
Katasteramt oder die Berech-
nung des Elterngelds in den 

Jugendämtern – ist zunächst 
ein Testsystem aufzusetzen, da-
nach ein Referenz- und letztlich 
das Produktionssystem. Mit der 
Composable Infrastructure kann 
das ITDZ Berlin diese Systeme 
automatisiert erzeugen und spä-
ter, sobald sie nicht mehr benö-
tigt werden, wieder in den Pool 
zurückgeben. Eine Platform-as-
a-Service-Umgebung lässt sich 
künftig innerhalb von 30 Minuten 
bereitstellen. Das Onboarding 
neuer Kunden wird so nur drei 
Tage dauern.

Fehlendes Fachpersonal

Wichtig sind solche Automa-
tismen für das ITDZ Berlin aus 
einem weiteren Grund: dem 
branchentypischen Fachperso-
nalmangel. In den nächsten Jah-
ren soll der Personalstamm des 
ITDZ Berlin von 780 auf 1.200 
Mitarbeiter wachsen. Selbst wenn 
es gelingt, alle Stellen zu besetzen 
– die Aufgaben werden sich im 
gleichen Zeitraum verfünffachen. 
Ohne ein hohes Maß an Automa-
tion im IT-Betrieb ist dies nicht 
umsetzbar.

*Andreas Gundlack ist Abtei-
lungsleiter für Infrastruktur und 
Basisdienste im ITDZ Berlin.
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Die BerlinCloud
Hauptstadt rüstet sich für die große IKT-Migration 

(BS/Andreas Gundlack*) Das ITDZ Berlin ist der zentrale IT-Dienstleister der Berliner Verwaltung und gemäß E-Government-Gesetz mit der Stan-
dardisierung der landesweiten IKT beauftragt. Ein Mammutprojekt für mehrere 10.000 Arbeitsplätze und tausende Server. Schon heute verfügt das 
Unternehmen als erster kommunaler IT-Dienstleister über eine private Cloud-Infrastruktur. Jetzt baut es seine “BerlinCloud” weiter aus.

Informationstechnologie

Das ITDZ Berlin rüstet die “BerlinCloud” mit einer neuen IT-Plattform für die 
bevorstehende Massenmigration aus.  Foto: BS/ITDZ Berlin, Mila Hacke

Initiative D21 präsentiert die Zahl des Monats

“Anni, schließe bitte das Fenster.”
Selbstständig bis ins hohe Alter dank technischer Unterstützung
(BS/Sabrina Dietrich) Anni wurde zu Beginn des Jahres 79. Sie ist rüstig und 
aktiv, dennoch lassen sich knapp acht Jahrzehnte Leben nicht verleugnen. 
Letztens rückten die Enkel mit vielem technischen Krimskrams an. Einige 
Stunden später war das selbstständige Leben wieder einfacher. 

Annis Augen sind nicht mehr 
die besten, Kontraste kann sie 
nicht mehr so gut ausmachen. 
Nun gehen im Kleiderschrank 
automatisch Leuchten an, wenn 
sie die Türen öffnet. So kann sie 
die Farben ihrer Kleidung wieder 
besser erkennen. Auch im Flur 
geht das Licht automatisch an, 
wenn sie ihn betritt. Da sie auf 
eine Gehhilfe angewiesen ist, 
ist es in bestimmten Situatio-
nen mühsam, den Lichtschalter 
bedienen zu müssen. Der neue 
Herd schaltet ab, wenn er an 
ist, aber nicht genutzt wird. Ein 
Saugroboter fährt selbstständig 
mehrmals die Woche. Geht Anni 
mit ihrem Hund Gassi, erinnert 
sie ein Alarm, dass noch ein 
Fenster offensteht und sie trägt 
ein Notfallarmband, das mit dem 
Smartphone ihres Enkels ver-
bunden ist, ihre Vitalzeichen im 
Blick behält und sofort für Hilfe 
sorgt, wenn sie sie braucht.

Technik für Enthusiasten

Smart Home – schlaues Zuhau-
se – so nennt sich dieser “techni-
sche Krimskrams”, den Anni nun 
nutzt, um sicherer und einfacher, 
damit auch länger in ihrem Zu-
hause leben zu können. Für sie 
funktioniert es sogar ganz ohne 
Smartphone. Vernetzt man die 

Geräte über das Internet, bieten 
sich noch mehr Vorteile, bspw. 
die Steuerung von Haushaltsge-
räten, Licht und Heizung aus der 
Ferne. Ein Saugroboter oder ein 
sprachgesteuerter Assistent kön-
nen im stressigen Familienalltag 
Erleichterung bieten. 
Allerdings bleiben die Pro-

dukte bisher Nischenproduk-
te. Ein Drittel der Bevölkerung 
hält Datenschutzbedenken von 
einer Nutzung ab. Und in der 
Tat, zum großen Teil sammeln 
entsprechende Geräte private 
Daten, die nicht für die Funk-
tion notwendig sind, dafür aber 
Rückschlüsse auf Gewohnhei-
ten und Wohnumstände ziehen 
lassen. Außerdem wird oftmals 
über unverschlüsselte Netzwerke 
kommuniziert, was den Zugriff 
Dritter ermöglicht. 
Ein Sprachassistent muss im 

Standby quasi mithören, um er-
kennen zu können, wann er “an-

gesprochen” wird. Aber müssen 
Stimme und Sprachprotokolle 
gespeichert werden? Ein Saug-
roboter, der mit System durch 
die Wohnräume fährt, muss sich 
orientieren können. Aber müssen 
die Grundrisse an die Anbieten-
den übermittelt werden? 

Bisher “ganz oder gar nicht”

Leider bleibt bisher nur die 
Ganz-oder-gar-nicht-Variante, 
wenn man entsprechende Pro-
dukte nutzen möchte. So lange 
es hier keine neuen Wege gibt, 
bspw. die Möglichkeit, über die 
Sammlung der Daten, die über 
die benötigten hinaus erhoben 
werden, gesondert zuzustimmen, 
bleibt es dabei: Jedes mit dem 
Internet verbundene Gerät muss 
immer einer Kosten-Nutzen-
Abwägung unterzogen werden. 
Welche Funktionen benötige ich, 
welche Risiken birgt die Nutzung, 
gibt es Alternativen auf dem 
Markt, die weniger datenhung-
rig sind? Welche Sicherheitsvor-
kehrungen kann ich treffen, um 
smarte Technik datensouveräner 
nutzen zu können? 
Blinde Technikglorifizierung ist 

genauso unsinnig wie die voll-
ständige Verweigerung. Denn 
viele Smart-Home-Anwendungen 
machen das Leben angenehmer, 
sicherer, einfacher – gerade für 
ältere Menschen wie Anni eröff-
nen sich neue Freiheiten dank 
technischer Unterstützung.

* Sabrina Dietrich ist Leiterin der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Initiative D21.

36% 
36 Prozent der Bevölkerung nutzen Smart-Home-
Anwendungen wegen Bedenken zum Datenschutz 
nicht. (D21-Digital-Index 2018/19)

Die Einführung der E-Rechnung 
in der öffentlichen Verwaltung 
und der Wirtschaft steht derzeit 
im Fokus. Seit November 2018 
muss die unmittelbare Bundes-
verwaltung elektronische Rech-
nungen akzeptieren und setzt 
dabei auf die vom IT-Planungsrat 
beschlossene X-Rechnung. Die 
weiteren Bundesbehörden fol-
gen im November 2019. Auch 
Kommunen müssen unter be-
stimmten Voraussetzungen in 
der Lage sein, elektronische 
Rechnungen zu empfangen und 
zu verarbeiten, um damit bis 
zum 18. April 2020 zumindest 
die Vorgaben der Europäischen 
Richtlinie (2014/55/EU) zu er-
füllen – sofern es darüber hinaus 
keine spezifischen Vorgaben des 
Landesgesetzes gibt.
Die elektronische Rechnungs-

stellung bietet Chancen sowohl 
für eine wettbewerbsfähige Wirt-
schaft als auch für eine moderne 
Verwaltung. Die Vorteile wie Effi-
zienzgewinne, Kosteneinsparun-
gen und weniger Papierverbrauch 
liegen klar auf der Hand. Doch 
zunächst kommen auf Kommu-
nen initiale Aufwände bei der Ein-
führung und Prozessumstellung 
auf die E-Rechnung zu.

Viele Kommunen sind längst 
noch nicht so weit

Wie das Forschungsinstitut 
ibi research in seiner Studie 
vom November 2018 zum Um-
setzungsstand der E-Rechnung 
bei kommunalen Institutionen 
herausfand, sind sich Kommu-
nen der Relevanz des Themas 
zwar durchaus bewusst, aber 
in der Umsetzung längst noch 
nicht so weit, Rechnungen auch 
elektronisch zu empfangen und 
weiterzuverarbeiten.
Gerade mal jede fünfte Kom-

mune (19 Prozent) konnte zum 
Erhebungszeitpunkt (Mitte Sep-
tember 2018) bereits Rechnun-
gen elektronisch empfangen und 
weiterverarbeiten. Und allen Di-
gitalisierungsanstrengungen zum 
Trotz drucken 68 Prozent der 
Empfänger digitaler Rechnungen 
diese nach Erhalt aus und be-
arbeiten sie manuell weiter. Ein 
ebenso hoher Anteil (68 Prozent) 

gibt die Daten aus einer elektro-
nischen Rechnung manuell in 
das behördeneigene IT-System 
ein. Durch den Medienbruch geht 
viel Potenzial zur Zeit- und Kos-
teneinsparung verloren, wie die 
Studie belegt: Beträgt die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer 
einer Rechnung vom Eingang 
bis zur Zahlung bei einem rein 
papierbasierten Prozess fast 21 
Stunden, sind es nur noch 13 
Stunden, wenn Papierrechnun-
gen in einen digitalen Workflow 
überführt werden. Wird der ganze 
Vorgang vollständig digital erle-
digt, reduziert sich der Zeitauf-
wand auf lediglich neun Stunden.
39 Prozent der befragten Kom-

munen waren zum Erhebungs-
zeitpunkt noch überhaupt nicht 
bereit für die E-Rechnung, weil 
sie weder konkrete Umsetzungs-
schritte eingeleitet (28 Prozent) 
mit dem Thema beschäftigt hat-
ten (sieben Prozent) noch sich 
oder glaubten, die Umsetzung 
nicht pünktlich bis zum Stich-
tag abschließen zu können (vier 
Prozent). 
Immerhin 43 Prozent der Be-

fragten hatten zum Erhebungs-
zeitpunkt bereits mit der Um-
setzung begonnen und waren 
zuversichtlich, die Vorgaben zur 
E-Rechnung bis April 2020 zu 
erfüllen.
Diese Ergebnisse zeigen ei-

nerseits, dass zahlreiche Kom-
munen bereits auf einem guten 
Weg zur Verwaltungsmoderni-
sierung sind. Andererseits legen 
sie auch offen, dass vielerorts 
noch Handlungsbedarf besteht. 

Dabei drängt die Zeit, denn bis 
zum Stichtag sind es weniger als 
12 Monate.

Einfache, schnelle und sichere 
Lösung für die Verwaltung

Als spezialisierter Lösungsan-
bieter der Sparkassen-Finanz-
gruppe für E-Government ar-
beitet GiroSolution eng mit den 
Sparkassen zusammen, um den 
Kommunen vor Ort die Umstel-
lung auf elektronische Rechnun-
gen zu erleichtern. Gemeinsam 
wurde der S-Rechnungs-Service 
erarbeitet, eine Lösung in Zu-
sammenarbeit mit dem Koope-
rationspartner crossinx, mit der 
Rechnungen schnell, sicher und 
einfach elektronisch empfangen, 
verarbeitet und versendet werden 
können. Durch den Einsatz von 
elek tronischen Rechnungen er-
geben sich für Kommunen neben 
hohen Kosteneinsparungspoten-
zialen beim Rechnungseingang 
und -ausgang weitere Vorteile, 
wie z. B. eine Verschlankung 
von Verwaltungsprozessen, Re-
duktion von Fehlern bei der Er-
fassung und Verarbeitung von 
Rechnungen und damit verbun-
dene Zeiteinsparungen. Gleich-
zeitig kommen Kommunen auf 
dem Weg zur digitalen Kommune 
einen großen Schritt voran und 
setzen die Gesetzesvorgaben um.
Weitere Informationen zum S-

Rechnungs-Service gibt es bei 
den Sparkassen vor Ort oder 
unter www.girosolution.de.

*Volker Müller ist Geschäftsfüh-
rer der GiroSolution GmbH.

Umstellung auf E-Rechnung
Studie zeigt vielerorts hohen Handlungsbedarf

(BS/Volker Müller*) Der Fachkongress Digitaler Staat war auch in diesem Jahr wieder gelungener Anlass, 
um sich über die neuesten Trends für die öffentliche Verwaltung auszutauschen und über neue Lösungen zu 
informieren. Als Kompetenzcenter für E-Government aus der Sparkassen-Finanzgruppe war GiroSolution vor 
Ort, um das Leistungsangebot für die öffentliche Verwaltung vorzustellen. Im Fachforum zur E-Rechnung, in 
dem GiroSolution neben Vertretern aus Politik und Wirtschaft vertreten war, wurde das Thema E-Rechnung 
umfassend diskutiert und es wurden Lösungen für die öffentliche Verwaltung aufgezeigt, die bei der Umstel-
lung auf elektronische Rechnungen unterstützen.

 MELDUNG

Arbeitsgerichte stellen komplett auf E-Akte um
(BS/wim) Seit Mitte April arbei-
ten alle Arbeitsgerichte in Baden-
Württemberg ausschließlich mit 
elektronischen Akten.
Die Arbeit auf rein digitalem 

Weg soll zum einen den Infor-
mationsaustausch zwischen Ge-
richten und Anwälten beschleu-
nigen, zum anderen aber auch 
den Mitarbeitern der Gerichte die 
Arbeit von Zuhause ermöglichen.

Baden-Württembergs Justiz-
minister Guido Wolf sieht die 
Umstellung der Aktenführung 
als “weiteren Meilenstein bei der 
Digitalisierung der Justiz”. Neben 
der Entlastung der Mitarbeiter 
erleichtert die vollelektronische 
Übermittlung und Bearbeitung 
von Daten auch die Einreichung 
von Anträgen bei Gericht und 
beschleunigt die Verfahren.





“Dabei handelt es sich um 
eine im Aufbau befindliche 

Gruppe von Impulsgebern aus 
Gesellschaft, Wissenschaft, Wirt-
schaft und Sport, die behördliche 
Digitalisierungslösungen kommu-
nikativ begleiten sollen”, erläutert 
Sven Stephen Egyedy, CTO des 
Auswärtigen Amtes. Egyedy ist 
NExT-Gründungsmitglied und lei-
tet im Netzwerk die Werkstatt “Di-
gitale Projekte”. Er ist überzeugt, 
dass mit einer zukunftsweisenden 
Digitalisierungsarbeit auch eine 
neue Kommunikationsstrategie 
einhergehen muss. Impulsgeber 
könnten die Nutzer orientierung 
von Lösungen erhöhen und auch 
durch medienwirksame Beglei-
tung innovative Lösungen “vor-
antreiben”. Hierdurch könnten 
ein positiver selbstverstärkender 
Prozess aus mehr Aufmerksam-
keit und höhere Akzeptanz für 
Innovationen erzeugt werden.
Ihm pflichtet Hans-Günter Gaul 

bei. Der IT-Direktor der Bundes-
notarkammer leitet die NExT-
Werkstatt “Neue Technologien” 
und ist überzeugt, dass die öf-
fentliche Diskussion rund um 
das Thema Digitalisierung oft zu 
problemorientiert ist. “Hier wol-
len wir mit dem Soundingboard 
bewusst einen Gegenpunkt set-
zen und neue Wege gehen”, so 
Gaul weiter. Digitalisierung sei 
ein Querschnittsthema, das alle 
Lebenslagen berühre. Es bedürfe 
guter adressatengerechter Lösun-
gen und einer Grundakzeptanz in 
der Gesellschaft. An beidem werde 
im Netzwerk intensiv gearbeitet.

Ein virtueller Tag der offenen 
Tür

Das Netzwerk setzt sich zudem 
für einen “Tag der Digitalisierung” 
ein. “Solch ein Tag ändert zwar 

zunächst einmal nicht viel in 
der Wahrnehmung”, erläutert 
Flottillenadmiral Roland Ober-
steg, Abteilungsleiter Führung 
im Kommando Cyber- und Infor-
mationsraum der Bundeswehr. 
Er leitet die NExT-Werkstatt “Di-
gitale Fähigkeiten” und meint, 
es komme darauf an, wie ein 
solcher Tag ausgefüllt werde. 
Das Netzwerk kann sich unter 
anderem einen virtuellen Tag der 
offenen Tür vorstellen, bei dem 
Bürgerinnen und Bürger digitale 
Lösungen ausprobieren und neue 
Einblicke in den “Maschinen-
raum” von Behörden gewinnen 
können.
Im April traf sich das Netzwerk 

zu seiner zwei Mal im Jahr statt-
findenden Panelsitzung. Dabei 

ging es neben dem Sounding-
board vor allem um die Finalisie-
rung weiterer Arbeitsergebnisse. 
Bisher waren bereits ein Leitfa-
den zur digitalen Transformati-
on von Behörden, Whitepaper 
und Projekte, wie zum Beispiel 
im Bereich Messenger-Dienste, 
entstanden. 
Jetzt lag ein Schwerpunkt auf 

dem Thema der Künstlichen In-
telligenz (KI). Dazu wurde die 
KI-Strategie der Bundesregierung 
mit Blick auf den öffentlichen 
Sektor durchgearbeitet. Das 
Netzwerk hat Handlungsbedarfe 
sowie bereits initiierte Projekte 
festgehalten und verfolgt diese 
weiter.
Zudem wurden im Bereich 

des Talentmanagements Mög-

lichkeiten diskutiert, wie ein 
zumindest zeitweiser Wechsel 
von Kräften aus der Wirtschaft 
zu Behörden realisiert werden 
kann. Dazu gibt es in Europa 
einige Beispiele. “Ohnehin kann 
ein Austausch mit Vorreitern 
aus anderen Staaten zusätzli-
che Impulse generieren”, meint 
Jürgen Renfer, Abteilungsleiter 
bei der Kommunalen Unfallver-
sicherung Bayern (KUVB). Er 
leitet die Werkstatt “Kooperatio-
nen” und verfolgt unter anderem 
den strukturierten Austausch 
mit der Wissenschaft. Zudem 
waren jüngst die Niederlande 
mit der Idee eines kontinuierli-
chen Austausches zwischen den 
Vorreitern in Europa auf NExT 
zugekommen.

Erfahrungen austauschen –
Impulse setzen 

Der behördenübergreifende 
Austausch und der Ideenaus-
tausch mit Bereichen der Wirt-
schaft seien Schnittstellen für 
Verwaltungen, die zunehmend 
Bedeutung erlangt, sagt Vincent 
Patermann vom ITDZ Berlin, der 
zusammen mit dem Statistischen 
Bundesamt die NExT-Werkstatt 
“Organisation und Arbeitsweise” 
leitet. Die Werkstatt hat Eck-
punkte für neue Arbeitsweisen 
erarbeitet, die aktuell weiter aus-
gearbeitet werden. Hier geht es 

um die Unterstützung des Wan-
dels von starren Strukturen und 
Abläufen hin zu zukunftssiche-
ren neuen Arbeitsweisen. “Das 
Thema beschäftigt uns Vorreiter 
aktuell stark, wir tauschen Er-
fahrungen aus und leiten daraus 
weitere Handlungsbedarfe ab”, 
so Patermann.

Dieser Wandel war auch Thema 
des ersten Parlamentarischen 
Abends, den das Netzwerk in 
Partnerschaft mit der Bundes-
druckerei am 9. April im Berliner 
Hotel Adlon ausgerichtet hat. Der 
Abend stieß auf unerwartet hohes 
Interesse. Es nahmen rund 60 

Mitglieder des Deutschen Bun-
destages, Behördenvertreter und 
Netzwerkmitglieder teil. In sei-
nem Impuls richtete Staatsse-
kretär Vitt den Blick zurück auf 
ein Jahr NExT und hielt fest, 
dass das Netzwerk die richtigen 
Impulse setze und dabei sehr 
ergebnisorientiert arbeite. Das 
bekräftigte auch Martin Deeg, 
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung des IT-Systemhauses der 
Bundesagentur für Arbeit. Er 

zeigte die Vorteile einer engeren 
Zusammenarbeit der Behörden 
am Beispiel von KI und kunden-
orientierter Entwicklungsarbeit 
auf. Das Netzwerk prüft aktuell 
auch eine behördenübergreifende 
Entwicklungsarbeit im Bereich 
georeferenzierter Daten.

Die neue Einrichtung hat die 
zentrale Aufgabe, “bahnbrechen-
de Technologien schneller zu er-
kennen und besser zu bewerten”, 
um diese möglichst schnell für 
die Praxis nutzbar zu machen, 
wie Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn bei der Vorstel-
lung des neuen Hubs erklärte. 
Grundsätzlich solle das Potenzial 
der digitalen Transformation so 
nutzbar gemacht werden, dass 
Patienten auf eine bessere Ver-
sorgung zurückgreifen könnten. 
Die Leitung der Expertengruppe 
wurde Professor Jörg Debatin 
übertragen, der ein breites Er-
fahrungsfeld mitbringt. So hat 
er zum einen die Digitalisierung 
des Uniklinikums Hamburg-
Eppendorf vorangetrieben und 
die Klinik zum papierärmsten 
Krankenhaus Deutschlands 
gemacht und andererseits eine 
breite Expertise als ehemaliger 
Vice President von GE Health-
care sammeln können.

Digitale Pioniere

Der Hub wurde von Spahn direkt 
an die Digitalisierungsabteilung 
des BMG angegliedert, damit neue 
Erkenntnisse aus der Expertenar-
beit ohne Transferverluste sofort 
ins Ministerium gelangen können. 
Dabei sollen auch neue Ideen und 
Möglichkeiten untersucht wer-
den, die aus anderen Bereichen 
kommen und für das Gesund-
heitswesen adaptiert werden kön-
nen. Grundsätzlich geht es dem 
Minister darum, Ideen möglichst 
schnell in die digitale Praxis zu 
bringen. Ein Kernthema sei dabei 
die Entwicklung einer vom Staat 
angebotenen Gesundheits-App. 
Diese könne grundsätzlich auch 
von einem Start-up gebaut wer-
den, solange die Berücksichtigung 
aller Sicherheits- und Funkti-
onsaspekte sichergestellt sei. Der 
Health Innovation Hub ist auf eine 

Projektlaufzeit von drei Jahren 
angesetzt und sitzt in einem Co-
Working-Space in der Berliner 
Torstraße, in unmittelbarer Nähe 
zum BMG.

Ehrgeizige Ziele

Grundsätzlich will Spahn bis 
zum Ende der Legislaturperiode 
einige Dinge erreichen, die seine 
Vorgänger nicht final erreichen 
konnten, allen voran die elektro-
nische Gesundheitskarte. Diese 
soll nun fest zum 1. Januar 2021 
eingeführt werden und zum Start 
nicht nur die digitale Patienten-
akte und digitale Rezepte, son-
dern auch für den Patienten aktiv 
erlebbare digitale Angebote wie 
Videosprechstunden mitbringen.
Um die Umsetzung ab sofort 

vonseiten des Bundes aktiv und 
mit Nachdruck vorantreiben zu 
können, hat Spahn ein Gesetz 
verabschieden lassen, nach dem 
sich die Mehrheitsverhältnisse an 
der Gesellschaft für Telematikan-
wendungen der Gesundheitskarte 
(gematik) zum 1. Mai so gewandelt 
haben, dass der Bund nun 51 
Prozent der Anteile hält und somit 
den Kurs vorgeben kann. Dem-
nach soll die gematik ab sofort 
nicht mehr selbst an konkreten 
Digital-Health-Lösungen arbeiten, 
sondern lediglich den Rahmen in 
Sachen Datenschutz und Daten-
sicherheit vorgeben. Konkrete Lö-
sungen sollen die Krankenkassen 
dann im freien Wettbewerb selbst 
entwickeln.
Aber nicht nur die Gesundheits-

karte will Spahn vorantreiben, 
sondern das gesamte digitale Ge-
sundheitswesen. Dabei soll Da-
tensicherheit weiterhin ganz oben 
auf der Prioritätenliste stehen, 
gleichzeitig soll es aber leichter 
für Patienten werden, ihre Daten 
auf anonymisierte Art und Weise 
für die Forschung zur Verfügung 
zu stellen.
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Für einen “Tag der Digitalisierung”
Bundeswirtschaftsminister Altmaier Schirmherr des NExT-Soundingboards 

(BS/NExT) Die Digitalisierungstreiber der öffentlichen Verwaltung erfahren immer stärkeren Rückenwind: Inzwischen haben sich rund 30 Behörden 
aus Bund, Ländern und Kommunen in dem Netzwerk NExT zusammengeschlossen, das unter der Schirmherrschaft von Staatssekretär Klaus Vitt, 
CIO des Bundes, im Jahr 2018 gegründet wurde. Jetzt erhalten die Vorreiter unter den Behörden weitere Unterstützung: Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier übernimmt die Schirmherrschaft für das NExT-Soundingboards. 

Das Netzwerk NExT tauscht sich zweimal jährlich im Rahmen von Panelsitzungen 
intensiv aus.  Fotos: BS/NExT

 

Die digitalen Vorreiter suchen bewusst den Kontakt zur Politik, wie hier bei 
einem Parlamentarischen Abend in Berlin.  

BMG startet Innovation Hub
Zwölf Experten für die digitale Gesundheit

(BS/wim) Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat eine neue 
Ideenfabrik zur Erarbeitung digitaler Lösungen ins Leben gerufen. Im 
sogenannten “Health Innovation Hub” soll ein Team aus zwölf Experten 
neue Möglichkeiten digitaler Gesundheitslösungen ergründen.

Der Behörden Spiegel ist 
Medienpartner des Netzwerks



Seite 31InformationstechnologieBehörden Spiegel / Mai 2019

Ausgangspunkt für das Pro-
jekt war die Einführung des 

E-Government-Gesetzes NRW 
(E-GovG NRW). Ziel ist es unter 
anderem, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die elek-
tronische Kommunikation mit 
und innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung erleichtert wird und 
die Prozesse in der öffentlichen 
Verwaltung weitgehend elekt-
ronisch und medienbruchfrei 
durchgeführt werden können. 
Die Umsetzung des E-GovG 

NRW erfolgt in einer Programm-
struktur, dem “Programm Digi-
tale Verwaltung NRW”, an dem 
sämtliche Ministerien mit ih-
ren nachgeordneten Bereichen 
beteiligt sind. Daneben haben 
sich die nordrhein-westfälischen 
Bezirksregierungen dazu bereit 
erklärt, in eigener Verantwortung 
digitale Modellprojekte umzuset-
zen und deren Ergebnisse der 
gesamten Landesverwaltung als 
Best Practices zugänglich zu ma-
chen. Eines dieser Modellprojekte 
ist die TR-RESISCAN zertifizierte 
und damit rechtssichere Digita-
lisierung des Posteingangs der 
Bezirksregierung Detmold. 

Rechtssicheres Scannen nach  
TR-RESISCAN 

Ein wichtiger Teilaspekt der Um-
setzung des E-GovG NRW besteht 
darin, bis zum Jahr 2022 die 
elektronische Akte in den Landes-
behörden einzuführen. Derzeit 
arbeiten bereits 702 und damit 
80 Prozent der Beschäftigten der 
Bezirksregierung Detmold mit der 
elektronischen Akte. Notwendi-
ge Voraussetzung für die elek-
tronische Aktenführung ist die 
Digitalisierung der Posteingänge. 
Das E-GovG NRW stellt an den 

Scanprozess von Papierdoku-
menten Qualitätsanforderungen. 
Ein Aspekt lautet: “Bei der Über-

tragung in elektronische Doku-
mente ist nach dem Stand der 
Technik sicherzustellen, dass die 
elektronischen Dokumente mit 
den Papierdokumenten bildlich 
und inhaltlich übereinstimmen, 
wenn sie lesbar gemacht wer-
den, und nachvollzogen werden 
kann, wann und durch wen die 
Unterlagen übertragen wurden”. 
Entscheidend ist hier die For-
mulierung “nach dem Stand der 
Technik”. Im Bereich der Digita-
lisierung von Papierdokumenten 
definiert die “Technische Richt-
linie Ersetzendes Scannen” (TR-
RESISCAN) des BSI gegenwärtig 
den Stand der Technik. 
Deshalb verständigte sich die 

Bezirksregierung Detmold mit 
dem Innenministerium und dem 
CIO der Landesregierung da rauf, 
den Scanprozess der eigenen 
Behördenpost TR-RESISCAN 
konform aufzusetzen. Ziel soll 
es sein, die dabei gewonnenen 
Erfahrungen in das Programm 
“Digitale Verwaltung NRW” ein-
zubringen, um so die gesamte 
Landesverwaltung daran teilha-
ben zu lassen. 

Umsetzung des Projekts 

Mit dem Ziel, den bereits eta-
blierten Scanprozess auch TR-
RESISCAN-konform zu gestalten, 
hat die Bezirksregierung im März 
2018 ein Projekt aufgesetzt. Die 

Kriterien der TR-RESISCAN be-
schreiben technische und orga-
nisatorische Anforderungen an 
ein rechtsicheres ersetzendes 
Scannen entlang eines struk-
turierten Scanprozesses. Dabei 
geht es insbesondere um die Si-
cherung der Integrität. Dies trägt 
wiederum zur Informations- und 
Rechtssicherheit bei. 
Die Maßgabe für die Bezirks-

regierung war, eine individuelle 
Lösung für die spezifischen Be-

darfe der Behörde zu erarbeiten. 
Dabei galt es, zur Identifikation 
der für den Scanprozess maß-
geblichen Anforderungen die IT-
Grundschutz-Vorgehensweise 
des BSI anzuwenden. Die Aus-
wahl der umzusetzenden Si-
cherheitsmaßnahmen erfolgte 
anhand des Schutzbedarfs der zu 
digitalisierenden Informationen, 
der im Scanprozess eingesetzten 
Informationstechnik und des or-
ganisatorischen Umfelds. 

Schutzbedarf der Dokumente 

Entsprechend der Grundschutz-
vorgehensweise wurde zunächst 
der Informationsverbund analy-

siert, indem sämtliche im Prozess 
eingesetzte Software, Informa-
tions- und Netzwerktechnik sowie 
die verwendeten Räumlichkeiten 
im Rahmen einer Strukturana-
lyse erfasst wurden. Hierzu hat 
das Projektteam den technischen 
Ablauf des Scanprozesses mit den 
hierbei entstehenden Daten, den 
jeweils beteiligten Softwarekom-
ponenten, IT-Systemen und 
Kommunikationsverbindungen 
entlang des Informationsflusses 
modelliert. 
In diesem Zusammenhang 

wurde auch der Schutzbedarf 
der zu scannenden Dokumen-
te ermittelt. Der Schutzbedarf 
beschreibt den zu erwartenden 
Schaden, falls die Vertraulich-
keit, Integrität oder Verfügbarkeit 
der Dokumente beeinträchtigt 
wird. Da der Posteingang einer 
Bündelungsbehörde sehr vielfäl-
tig ist, wurden für die Bewertung 
des Schutzbedarfs die bekannten 
Dokumentenklassen und die be-
troffenen Rechtsgebiete zugrunde 
gelegt. 

Lösung umfasst 520 Kriterien 

Auf Basis der Ergebnisse aus 
dieser Strukturanalyse und der 
Schutzbedarfsfeststellung, al-
so dem Wissen, wie und durch 
welche Technik die Verarbeitung 
erfolgt und wie hoch die Sicher-
heitsanforderungen an diesen 
Prozess sind, hat das Projektteam 
die umzusetzenden Maßnahmen 
bestimmt. Dabei zeigte sich, dass 
die Lösung für die Bezirksre-
gierung 520 Kriterien erfüllen 

muss. Der Maßnahmenkatalog 
setzte sich zum einen aus den 
allgemeinen Anforderungen der 
TR-RESISCAN sowie aus den 
spezifischen, für den vorliegen-
den Informationsverbund des 
Posteingangsscans ermittelten 
Maßnahmen des Grundschutz-
kompendiums zusammen. 
In der Umsetzung wurden die 

technischen Maßnahmen für die 
identifizierten Anwendungssyste-
me realisiert. Die neuen Prozesse 
und Abläufe wurden geschult 
und umgesetzt. Dies betrifft bei-
spielsweise die Handlungsanwei-
sungen zum Öffnen von Briefen, 
zum Scannen der Dokumente 
und der Qualitätskontrolle. Bei 
diesen Arbeitsschritten wird zu-
dem stets nach dem Vier-Augen-
Prinzip gearbeitet.

Vernichten der Papierorigi-
nale 

Das Ergebnis dieses Projekts ist 
ein rechtssicherer Prozess für ein 
ersetzendes Scannen. Bei diesem 
Prozess wurden alle von der TR-
RESISCAN geforderten Aspekte 
berücksichtigt – beispielsweise 
die Schulung des Personals, die 
Anschaffung von Hard- und Soft-
ware und deren Inbetriebnahme. 
Ferner zählt dazu der eigentliche 
Scanprozess, bestehend aus der 
Dokumentenvorbereitung, dem 
Scannen und der Qualitätssi-
cherung bis hin zur vorüberge-
henden Archivierung und der 
anschließenden Vernichtung der 
Papieroriginale. Die Qualität die-
ses Prozesses wurde im Rahmen 
einer Auditierung geprüft und am 
31. Januar 2019 vom BSI durch 
die Bescheinigung der Konformi-
tät mit der TR-RESISCAN zerti-
fiziert. Auf Basis des Zertifikats 
stellt die Bezirksregierung den 
Digitalisierungsprozess ihres ei-
genen Posteingangs derzeit auf 
das ersetzende Scannen um. Zu-
dem setzt sie einen Posteingangs-
Scanprozess für das Landesamt 
für Finanzen sowie das Wirt-
schaftsministerium NRW auf.

Die Mitarbeiter der Bezirksregierung Detmold freuen sich über das Zertifikat 
für das rechtssichere Scannen der Eingangspost (von links): Dr. Malte Wietfeld, 
Leiter des Dezernats für Organisationsangelegenheiten und E-Government-
Beauftragter, Wilfried Laufer, Beauftragter für den Haushalt, Vergabe, Justitiariat, 
Innerer Dienst, und Jan Henrik Heerde, Informationssicherheitsbeauftragter. 
 Foto: BS/Bezirksregierung Detmold

Digitaler Posteingang zertifiziert 
BSI bescheinigt Bezirksregierung Detmold Konformität gemäß TR-RESISCAN 

(BS/Dr. Malte Wietfeld/Jan Henrik Heerde) Die Bezirksregierung Detmold hat einen Meilenstein auf dem Weg zur papierlosen Aktenführung erreicht: 
Die Verwaltungsbehörde ist jetzt für das rechtssichere Scannen der Eingangspost zertifiziert worden. Die Digitalisierung der Posteingänge ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die elektronische Aktenführung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) hat die Konfor-
mität des Digitalisierungsprozesses nach dem Standard “BSI TR-03138 Technische Richtlinie Ersetzendes Scannen (TR-RESISCAN)” Ende Januar 
2019 bescheinigt. Damit schließt die Bezirksregierung einen jahrelangen Prozess zur Optimierung der Scanstruktur der eigenen Behördenpost ab. 
Die Erfahrungen aus diesem Modellprojekt werden der gesamten Landesverwaltung als Best Practices zugänglich gemacht. 

Smart Cities, Smart Regions, Smart Country
Digitalisierung macht nicht an der Stadtgrenze halt

(BS/Dr. Christopher Meinecke) In vielen deutschen Kommunen herrscht Aufbruchsstimmung. Überall im Land 
machen sich Städte, Gemeinden und Regionen auf den Weg ins digitale Zeitalter. Von Rostock bis Konstanz, 
von Aachen bis Cottbus hat sich eine Smart-City-Landschaft entwickelt, die bereits auf 50 Städte angewachsen 
ist – und es werden immer mehr.

Von Metropolen über Großstädte 
bis zu Kommunen in peripheren 
Lagen bemühen sich Vertreter 
von Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft um 
die intelligente Vernetzung des 
öffentlichen Raums. Die Vision ist 
klar: Aus Städten werden Smart 
Cities, aus Regionen Smart Regi-
ons und Deutschland wird zum 
Smart Country. Die Initialzün-
dung gab 2017 der Wettbewerb 
“Digitale Stadt”, den Bitkom und 
Deutscher Städte- und Gemein-
debund gemeinsam veranstaltet 
haben. Die Gewinnerstadt Darm-
stadt setzte in ihrer Bewerbung 
Maßstäbe und gehört heute zu 
den führenden Smart Cities in 
Deutschland.
Die digitalen Vorreiter um Darm-

stadt stießen auf großes öffentli-
ches Interesse. Schnell wurde der 
Ruf nach einer Plattform für den 
Erfahrungsaustausch rund um 
die digitale kommunale Transfor-
mation laut. Also ging 2018 die 
Smart Country Convention an den 
Start. Die Veranstaltung vereint 
Messe, Kongress und Workshops 
und findet 2019 erneut in Berlin 
statt, vom 22. bis 24. Oktober 
im CityCube. An spannenden 
Inhalten fehlt es nicht. Es geht 
um die Frage, wie das digitale 
Zeitalter unser öffentliches Leben 
neu definiert.

An internationalen Leuchttür-
men orientieren

Digitale Technologien können 
das öffentliche Leben effizient und 
bequem, bürgernah und umwelt-
freundlich machen. Wie es geht, 
zeigen internationale Leuchttür-
me wie Amsterdam, Wien oder 
Kopenhagen. Dänemark ist allge-
mein ein gutes Stichwort. Nicht 
ohne Grund war der nordische 

Nachbar erstes Partnerland im 
Premierenjahr der Smart Country 
Convention: Die Dänen gehen on-
line zum Bürgeramt, empfangen 
digitale Arztbriefe und machen ih-
re elektronische Steuererklärung 
in weniger als zehn Minuten. Mit 
98,5 Prozent nutzen nahezu alle 
Bürger die elektronische Signatur 
des Personalausweises – und das 
freiwillig.
Vorreiter Dänemark macht deut-

lich, dass die Digitalisierung nicht 
an der Stadtgrenze halt macht, 
sondern auch für Regionen und 

das ganze Land wichtige Impulse 
setzen kann. Der Einsatz digita-
ler Technologien ist kein Selbst-
zweck. Smart Cities und Smart 
Regions stehen für die intelligen-
te Vernetzung aller Lebens- und 
Wirtschaftsbereiche im kommu-
nalen Raum. Den Schlüssel für 
innovative Lösungen bilden etwa 
siloübergreifende Datenplattfor-
men und IoT-Netzwerke, kun-
denorientierte und transparente 
Verwaltungsprozesse, zusätzliche 
Dienstleistungen kommunaler 
Unternehmen und neue Partner-
schaften zwischen kommunalen 
Akteuren und der Wirtschaft.
Digitalisierung erschöpft sich we-

niger darin, bislang analoge Pro-
zesse mittels neuer Technologien 

in digitale Prozesse zu überführen. 
Vernetzung heißt vielmehr, den 
Datenaustausch zwischen bislang 
getrennten Systemen zu ermögli-
chen. Voraussetzung sind Koope-
rationen auf organisatorischer, 
prozessualer, kommerzieller, 
rechtlicher und technischer Ebe-
ne. In den Kommunen braucht es 
dafür entsprechende Strategen, 
Organisationsstrukturen und die 
Bereitschaft, gewohnte Pfade zu 
verlassen. Als kommunale Koor-
dinatoren entstehen Stabsstellen, 
Digitalagenturen und Funktionen 

wie die des Chief 
Digital Officers. 
Digitalisierung 
heißt: digitale 
Technolog ien, 
neue Prozesse 
und kultureller 
Wandel.

Traditionelle 
Strukturen auf-
brechen

Lange Wartezei-
ten auf dem Amt 

oder beim Arzt, Staus und Ver-
kehrsunfälle, Lärm und Abgase 
werden der Vergangenheit an-
gehören, wenn die einmaligen 
Möglichkeiten digitaler Techno-
logien genutzt werden. Die ersten 
Schritte zur intelligenten Vernet-
zung öffentlicher Daseinsvorsorge 
und Aufgabenfelder wie Mobilität, 
Energie, Wohnen oder Gesundheit 
sind getan. Nun geht es darum, 
diesen Weg couragiert weiterzu-
gehen. In vielen Rathäusern und 
Landratsämtern werden traditi-
onelle Strukturen aufgebrochen. 
Es gibt noch viel zu tun, aber es 
mangelt nicht an Ideen. Sie müs-
sen nur umgesetzt werden. Damit 
die Vision vom Smart Country 
schnell Wirklichkeit wird.

Dr. Christopher Meinecke 
ist Leiter Digitale Transfor-
mation beim Bitkom. 
 Foto: BS/Bitkom



Seit Anwendbarkeit der DS-
GVO am 25. Mai 2018 stehen 

die Datenschutzaufsichtsbehör-
den unter enormer Belastung. So 
habe die Landesbeauftragte für 
Datenschutz (LfD) Nordrhein-
Westfalens (NRW) vor und nach 
dem Stichtag eine “nie dagewese-
ne Flut” an Eingaben erreicht. Ei-
nige Behörden sprechen von einer 
Verdoppelung der Posteingänge, 
in NRW sei es eine Verdreifa-
chung auf rund 12.000 gewesen. 
Am deutlichsten war dabei der ge-
stiegene Beratungsbedarf seitens 
der Datenschutzverantwortlichen 
zu spüren. Beim hessischen LfD 
habe sich die Zahl der Anfragen 
gegenüber dem Vorjahr sogar 
mehr als verdreizehnfacht. Beim 
nur für Unternehmen zustän-
digen Bayerischen Landesamt 
für Datenschutzaufsicht (LDA) 
sind 2018 im Schnitt 384 Fälle 
pro Planstelle bearbeitet worden. 
2016 waren es noch 192. 
In Berlin habe es in der Zeit 

vor und nach Mai 2018 so viele 
telefonische Anfragen gegeben, 
dass ein normaler Arbeitsablauf 
nicht mehr möglich gewesen sei. 
Bis jetzt werde man dem Bera-

tungsbedarf nicht gerecht. In 
Bremen wurde eine Priorisie-
rung der grundrechtsrelevanten 
Bereiche bei der Abarbeitung 
vorgenommen. Der rheinland-
pfälzische LfD habe seine tele-
fonischen Erreichbarkeitszeiten 
eingeschränkt, um Kernaufgaben 
angemessen erfüllen zu können. 
Der LfD Mecklenburg-Vorpom-
merns sah sich aufgrund des 
hohen Arbeitsaufkommens zu 
keiner ausführlichen Auskunft 
im Stande. Der umfangreiche 
Beratungsbedarf sei mit der 
derzeitigen Ausstattung seiner 
Behörde nicht zu bewältigen.
Auch die Zahl der Datenschutz-

beschwerden persönlich Betrof-
fener ist deutlich gestiegen. Die 
Aufsichtsbehörden in Hessen, im 
Saarland und in Thüringen spre-

chen von einer Verdoppelung. In 
Sachsen-Anhalt und in Berlin 
habe man eine Verdreifachung 
seit Mai 2018 festgestellt. Dass 
mehr Menschen von ihren Betrof-
fenen- und Beschwerderechten 
Gebrauch machen, sehen viele 
auch als gutes Zeichen für den 
Datenschutz. So sagt die saar-
ländische LfD Monika Grethel: 
“Entscheidern in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Verwaltung 
dürfte nicht entgangen sein, 
dass Bürgerinnen und Bürger 
in einem zunehmenden Maße für 
das Thema Datenschutz sensibi-
lisiert sind.” Gleichzeitig sei aber 
festzustellen, dass die DSGVO-
Umsetzung gerade kleinere Un-
ternehmen überfordere. Auch 
in der öffentlichen Verwaltung 
ist das Bild geteilt. So zeigt sich 

der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte Ulrich Kelber im Behörden 
Spiegel-Interview (S. 33 in dieser 
Ausgabe) weitgehend zufrieden 
mit dem Umsetzungsstand in 
der Bundesverwaltung. Der für 
die öffentlichen Stellen in Bayern 
zuständige LfD Prof. Thomas Petri 
stellt dagegen fest: “Einige Stellen 
haben die DSGVO nahezu kom-
plett umgesetzt, einige wenige 
weisen ein völlig unzureichendes 
Datenschutzniveau auf und müs-
sen zu erheblichen Anstrengun-
gen angehalten werden.” 

Keine Entspannung in Sicht

Seit Gelten der Meldepflicht hat 
sich die Zahl der registrierten 
Datenschutzvorfälle teils mehr 
als verzehnfacht. Bei der bran-
denburgischen LfD wurden 2018 
mehr als 120 Datenpannen ge-
meldet, davon die Hälfte bei öf-
fentlichen Stellen. 2019  waren 
es bereits 89 Fälle, im gesamten 
Jahr 2017 waren es 17. Weit 
mehr Meldungen, vor allem aus 
dem privaten Sektor, gingen zum 
Beispiel bei den Amtskollegen 
in Sachsen (375), Hessen (630), 
Baden-Württemberg (774) und 
Nordrhein-Westfalen (über 1.200) 
ein.

Einen signifikanten Rückgang 
erwarten die Datenschutzbehör-
den in den nächsten Jahren we-
der bei den Beratungsanfragen 
noch bei Beschwerden und Mel-
dungen. “Wegen des hohen Abs-
traktheitsgrades der DSGVO, der 
zunehmenden Behandlung von 
Datenschutzfragen durch Gerich-
te mit interpretationsbedürftigen 
Urteilen und wegen der schnel-
len Technikentwicklung werden 
auch in zwei Jahren noch viele 
Nachfragen bestehen”, ist sich die 
LfD Schleswig-Holsteins, Marit 
Hansen, sicher. Die Situation 
bei den Aufsichtsbehörden dürfte 
also weiter angespannt bleiben. 
Bei vielen ist den letzten Monaten 
Mehrarbeit in erheblichem Um-
fang angefallen. Der hamburgi-
sche LfD, Prof. Johannes Caspar, 
sieht hier den Knackpunkt für 
das Gelingen der europäischen 
Datenschutzreform. Einerseits 
hätten sich zwar Sanktionsmög-
lichkeiten erhöht. Andererseits 
gelinge es international agieren-
den Unternehmen noch zu leicht, 
unter der DSGVO hindurchzu-
tauchen. “Die Schere zwischen 
Sein und Sollen hat sich nach 
der EU-Datenschutzreform ins-
gesamt weiter massiv geöffnet. 

Verantwortlich, diese Lücke zu 
schließen, sind zumeist schlecht 
ausgestattete Aufsichtsbehörden, 
bei denen sich die Eingänge seit 
einem Jahr häufig verdoppelt 
haben.”

Das Jahr der Kontrollen

Prüftätigkeiten außer der Reihe 
sind seit Mai 2018 weitgehend 
unterblieben. In NRW, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt sind seit 
Anwendung der DSGVO keine 
anlasslosen Prüfungen durchge-
führt worden. Auch andernorts 
waren über gesetzlich vorge-
schriebene Prüfungen hinaus 
kaum Kontrollen möglich. Beim 
Hamburger LfD habe es schon in 
den Vorjahren an Kapazitäten 
für ausreichende Prüftätigkeiten 
gefehlt. Zumindest in einigen 
Ländern sollen sich die Priori-
täten aber wieder verschieben. 
“2018 war das Jahr der Bera-
tung”, heißt es vom baden-würt-
tembergischen LfD Dr. Stefan 
Brink. Der Kontrollbereich sei 
über regelmäßige Treffen mit 
Unternehmen sowie Veranstal-
tungen und Fortbildungen stark 
vernachlässigt worden. “Das wird 
sich ändern: 2019 wird das Jahr 
der Kontrollen.” Dem schließt 
sich sein Amtskollege in Sachsen-
Anhalt, Dr. Harald von Bose, an: 
“Es werden wieder anlasslose 
Prüfungen angestrebt, auch in 
Kooperation mit anderen Auf-
sichtsbehörden. Zudem wird sich 
eine angemessene Sanktionspra-
xis etablieren müssen.” Auch der 
Bundesbeauftragte kündigt mehr 
Kontrollen im laufenden Jahr an.
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Nie dagewesene Flut
Ein Jahr DSGVO / Land unter bei der Datenschutzaufsicht

(BS/Benjamin Stiebel) Ein Ziel der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Verbesserung der Rechtsdurchsetzung. Doch im ersten Jahr der 
Anwendbarkeit waren die Aufsichtsbehörden vor allem mit dem Abarbeiten von Eingaben beschäftigt. Kontrollen fanden kaum statt. Einige sehen 
nun eine Trendwende kommen. Andere befürchten, es werde nicht gelingen, geltendes Recht in der Breite durchzusetzen.

Die rasante Digitalisierung 
in Unternehmen, staatlichen 
Dienststellen, Verkehrs- und 
Versorgungseinrichtungen, 
insbesondere in Kritischen In-
frastrukturen, macht diese zu 
Angriffszielen für den spurlo-
sen Datenraub. Die Gefahr des 
spurlosen Datendiebstahls, so 
nennen Spezialisten den direk-
ten Angriff auf IT-Arbeitsplätze 
während des unverschlüsselten 
Eingabeprozesses am Rechner, 
wird zunehmend zu einer kri-
tischen Bedrohungslage und 
kann in Verbindung mit der 
DSGVO und weiteren gesetzli-
chen Grundlagen nicht länger 
ignoriert werden. Neben den Si-
cherheitsrisiken entstehen durch 
ungeschützte IT-Hardware auch 
erhebliche Haftungsrisiken für 
die Geschäftsleitungen von Un-
ternehmen und Behörden. 
Der spurlose Datenraub erfolgt 

über:
• Auffangen von in das Stromnetz 

abfließenden Informationen,
• Radaranstrahlung von Daten-

leitungen und IT-Geräten,

• Abfangen elektromagnetischer 
Abstrahlung der IT-Geräte. 

Heinen ICS empfiehlt allen IT-
Verantwortlichen und Geschäfts-
leitungen zu dieser Problematik 
das aktuelle Whitepaper zum 
Thema “Gesetzliche Pflichten 
und Haftungsrisiken im Zu-
sammenhang mit mangelnder 
Absicherung von IT-Hardware”. 
Die gesetzlichen Auflagen zur 
Umsetzung der IT-Sicherheit 
nach DSGVO verpflichten die 
Unternehmen, staatlichen 
Dienststellen und Kritischen 
Infrastrukturen (KRITIS), geeig-
nete und dem Stand der Technik 
entsprechende technische und 
organisatorische Maßnahmen 
zur Umsetzung eines angemes-
senen datenschutzrechtlichen IT-
Sicherheitsstandards zu treffen. 
In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass die Risi-
ken mangelhaft gesicherter IT-
Hardware seit Langem bekannt 
sind und intensiv für Angriffe 
genutzt werden. Daher ist heute 
von einer mittleren bis hohen 

Eintrittswahrscheinlichkeit für 
das Risiko, dass die unzureichen-
de IT-Hardware-Absicherung für 
einen Angriff genutzt wird, aus-
zugehen.   
Durch den wirkungsvollen 

Einsatz der Heinen-ICS-NoSpy-
Hardware-Produkte kann die 
Informationssicherheit durch 
effektiven IT-Hardwareschutz 
in Behörden und staatlichen 
Einrichtungen vom Homeoffice 
bis zum Arbeitsplatz mit Geheim-
haltungseinstufung signifikant 
verbessert werden, weil der spur-
lose Datenraub unmöglich wird. 

*Dipl.-Ing. Joachim Stäcker ist 
Bereichsleiter bei Heinen ICS.

Whitepaper

UNGESICHERTE IT-HARDWARE – EIN UNTERSCHÄTZTES RISIKO

Cyber-Sicherheit ist ohne wirkungsvoll geschützte IT-Hardware nicht möglich

(BS/Joachim Stäcker*) In Verbindung mit der aktualisierten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewinnt 
das Thema IT-Sicherheit auch auf der Hardware-Ebene zunehmend an Bedeutung.

Cyber-Erpressung ist weiter 
auf dem Vormarsch. Kranken-
häuser waren bereits in großem 
Stil betroffen, ebenso Verwal-
tungs- und Regierungsinstitu-
tionen. Derzeit verunsichert eine 
großangelegte Spamwelle mit 
dem Verschlüsselungstrojan-
er Gandcrab gastronomische 
Betriebe. In frei erfundenen 
Fake-E-Mails wird behaupt-
et, dass sich ein Besucher im 
entsprechenden Restaurant 
eine Lebensmittelvergiftung 
zugezogen hätte. Wird der An-
hang geöffnet, verschlüsselt 
der Trojaner bei mangelhafter 
IT-Security-Lösung bestimmte 
Dateien auf dem Computer 

seines Opfers bzw. in einem 
Unternehmensnetzwerk. So-
bald die Verschlüsselung ab-
geschlossen ist, erhält das Opfer 
eine Meldung mit einer Zah-
lungsaufforderung, direkt auf 
dem Bildschirm des betroffenen 
Gerätes. Stimmt der Nutzer den 
Zahlungsbedingungen zu, erhält 
er (meist) eine E-Mail mit dem 
Code zur Entschlüsselung der 
Daten. Allerdings ist die Zah-
lung des Lösegeldes keinesfalls 
eine Garantie dafür, dass der 
Entschlüsselungscode auch 
tatsächlich funktioniert oder 
dass der Betroffene in Zukunft 
nicht erneut zum Erpressungs-
opfer wird. Der wirtschaftliche 

Schaden durch ausfallende 
IT-Systeme ist immens. 
Entsprechend wichtig ist der 

Schutz durch eine fortschritt-
liche Lösung auf höchstem tech-
nischen Niveau. Mit ei ner lück-
enlosen und kontinuierlichen 
Überwachung aller laufenden 
Prozesse innerhalb eines Fir-
mennetzwerkes können Cryptol-
ocker und ihre Varianten erkan-
nt und automatisch unmittelbar 
blockiert werden, bevor Daten 
auf dem Computer verschlüs-
selt werden. So wird mit der 
richtigen IT-Security-Strategie 
den Erpressern die Grundlage 
entzogen.

Ihr Jan Lindner

Keine Chance den Cryptolockern
von Jan Lindner,  Vice President Northern Continental Europe bei Panda Security



Behörden Spiegel: Wie lautet 
Ihr Fazit nach einem Jahr 

Datenschutzgrundverordnung? 

Kelber: Die Datenschutzgrund-
verordnung hat schon einige ih-
rer Stärken ausspielen können. 
Darum erweist sie sich auch als 
Exportschlager. Japan und Ka-
lifornien orientieren sich bereits 
daran und weitere Länder infor-
mieren sich über die Verordnung. 
Ich bin ziemlich sicher, dass wir 
einige ihrer Grundparameter 
auch in weiteren Gesetzen in 
Asien, Afrika und Lateinamerika 
wiederfinden werden. 
Ein weiterer Punkt ist, dass 

sich mehr mit Datenschutz be-
schäftigt wird. Das sehen wir 
an der gestiegenen Zahl der 
Eingaben und der gemeldeten 
Datenschutzverstöße. Es ist ja 
nicht so, dass plötzlich mehr 
Datenschutzverstöße begangen 
werden als vorher. Aber der Um-
gang mit Datenschutz ist jetzt 
ein anderer und Prozesse werden 
angepasst. Das sind eindeutige, 
positive Ergebnisse. Es gibt na-
türlich auch noch Schwächen 
in der DSGVO. Ich glaube, die 
Bereiche Scoring und Profiling 
müssen möglichst schnell noch 
deutlich besser geregelt werden. 
Außerdem wird man sich sicher 
darüber unterhalten müssen, 
ob in manchen Bereichen der 
Bürokratieaufwand für Doku-
mentation und Information zu 
hoch ist. 

Behörden Spiegel: Angesichts 
der “Datenskandale” der letzten 
Monate allein bei Facebook hat 
man den Eindruck, dass sich an 
der Durchsetzbarkeit des Da-
tenschutzrechts nichts geändert 
hätte. 

Kelber: Früher hätte Facebook 
einfach behauptet, es würde gar 
nicht dem europäischen Recht 
unterliegen. Das ist nun geklärt. 
Ob wir es schaffen, das Recht 
gegen die Großen durchzusetzen, 
wird aber tatsächlich der Test für 
die DSGVO sein. Wir hoffen, dass 
Ende dieses Halbjahrs die ersten 
Entscheidungen der federführen-
den irischen Datenschutzbehörde 
vorgelegt werden. Wir sind mit 
den Kollegen im Gespräch und 
machen da durchaus Druck. Und 
wenn wir die Ergebnisse der iri-
schen Kollegen für falsch halten, 
können wir auch widersprechen. 
Dann werden die Fragen vor dem 
Europäischen Datenschutzaus-
schuss entschieden. 

Behörden Spiegel: Wie schät-
zen Sie den Stand der Umsetzung 
in ihrem Zuständigkeitsbereich 
ein? 

Kelber: Ich glaube, die Bun-
desbehörden haben sich in der 
Tat intensiv damit beschäftigt 
und gute Arbeit zum Beispiel im 
Bereich von Verarbeitungsver-
zeichnissen geleistet. Trotzdem 
ist der Prozess noch nicht abge-
schlossen. Spezialgesetzgebung 
muss noch angepasst werden. In 
Zukunft muss der Datenschutz 
bei der Entwicklung von Geset-
zen noch besser von Anfang an 
einbezogen werden. 

Behörden Spiegel: Sie hatten 
schon gestiegene Zahlen von Ein-
gaben erwähnt. Wie fordert die 
DSGVO Sie als Aufsichtsbehörde 
heraus? 

Kelber: Auch wir werden uns 
noch weiter an die neuen Auf-
gaben anpassen müssen. Auf-
wand und Personalbedarf sind 
gestiegen. Neben Beschwerden 
hat auch der Beratungsbedarf 
zugenommen. Das wird auch in 
weiteren Stellenzuwachs münden 
müssen. Allerdings auch in die 
Verbesserung der Prozesse. Wie 
können wir es erleichtern, Da-
tenschutzverstöße zu melden? 
Wo können wir Muster erkennen, 
bei denen sich durch Beratung 
oder Anordnungen Prozesse ver-
bessern lassen? 

Behörden Spiegel: Wie schät-
zen Sie die neuen Sanktionsmög-
lichkeiten der DSGVO ein? 

Kelber: Im Bereich der Behör-
den sind die Möglichkeiten relativ 
beschränkt. Geldbußen gibt es 
nicht, da es keinen Sinn machen 
würde, das Geld aus der linken 
Tasche zu nehmen, um es direkt 
wieder in die rechte zu stecken. 
Ich würde mir eher verstärkte 
Durchsetzungsmöglichkeiten 
bei Behörden bis hin zu den Si-
cherheitsbehörden wünschen. 
Es wäre für die Glaubwürdigkeit 
nicht nur des Datenschutzes, 
sondern auch der Sicherheitsbe-
hörden und ihrer Kompetenzen 
förderlich, wenn wir zum Bei-
spiel ein Anordnungsrecht bei 
Polizei und Nachrichtendiensten 
hätten, statt Dinge, die wir für 
rechtswidrig halten, nur bean-
standen zu dürfen. Der nationale 
Gesetzgeber könnte und sollte 
mir diese Kompetenzen gesetzlich 
zuweisen. 

Behörden Spiegel: Wie gehen 
Sie mit Behörden um, die nicht-
rechtskonforme Dienste nutzen? 
So betreiben einige Behörden 
 Facebook-Fanpages, ohne dabei 
den Schutz der Daten ihrer Besu-
cher gewährleisten zu können. 

Kelber: Das Ziel muss am 
Ende natürlich sein, dass die 
Dienstleistungen selbst daten-
schutzkonform sind. Aber bis 
dahin stehen die Behörden in 
der Pflicht – auch um mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Die Kon-
ferenz der unabhängigen Daten-
schutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder hat gerade eine 
Stellungnahme herausgegeben, 
nach der es aktuell im Rahmen 
dessen, was Facebook anbietet, 
nicht möglich ist, eine Fan page 
rechtskonform zu betreiben. Die-
se Information werden wir noch 
einmal zusätzlich erläutern und 
den Bundesbehörden zur Verfü-
gung stellen. 

Behörden Spiegel: Diese Neu-
ffassung ist schon länger bekannt 
und bisher wurden keine Face-
book-Seiten geschlossen. Wird es 
nun Konsequenzen geben? 

Kelber: Der Europäische Ge-
richtshof hat sich hier klar po-
sitioniert und nun muss das 
Bundesverwaltungsgericht final 
entscheiden. Wir Aufsichtsbehör-
den haben hier eine klare Position 
bezogen und werden diese im 
Zweifel auch durchsetzen. Jedes 
Ressort muss nun mit seinen 
nachgeordneten Behörden bewer-
ten, wie damit umgegangen wird. 

Behörden Spiegel: Kürzlich gab 
es Diskussionen um die Nutzung 
von Amazon Web Services für Bo-
dycam-Daten der Bundespolizei. 
Dabei ist der Cloud-Dienstleister 
nach dem C5-Katalog des Bun-
desamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) testiert. 
Ist das nicht ausreichend?

Kelber: Nein. Was personen-
bezogene Daten angeht, ist das 
C5-Testat allein nicht aussage-
kräftig genug. Es trifft eine gute 
Aussage über die IT-Sicherheit 
eines Dienstes, die natürlich 
auch Teil des Datenschutzes 
ist. Allerdings besteht bei einem 
Dienstleister, der nicht nur euro-
päischem, sondern auch ameri-
kanischem Recht unterliegt, die 
Gefahr, dass er irgendwann in die 
Zwangslage kommt, gemäß US-
Cloud-Act Daten herausgeben 
zu müssen und damit im Wider-
spruch zur DSGVO zu handeln. 
Zudem sind die Daten in der 

Cloud auch nicht durchgehend 
verschlüsselt, sondern werden 
dort zumindest zeitweise auch 
unverschlüsselt bearbeitet. Das 
hat die Bundesregierung mitt-
lerweile sogar offiziell bestätigt. 

Behörden Spiegel: Um diese 
Anbieter kommt eine Behörde 
herum. Anders bei Microsoft-Be-
triebssystemen, die wegen ihres 

intrasparenten Datentransfers in 
der Kritik stehen.

Kelber: Die SiSyPHuS-Studie 
zu Windows 10 des BSI zeigt 
diese Probleme sehr deutlich auf. 
Dienste, die Informationen über 
die Nutzung des Systems mit Mi-
crosoft teilen, sind so eng mit dem 
Betriebssystem verbunden, dass 
es schwierig ist, diese zu entfer-

nen oder vollstän-
dig zum Schweigen 
zu bringen. Zudem 
gibt es auch noch 
Office 365, wo auch 
Telemetriedaten mit 
Microsoft geteilt 
werden. Letztend-
lich muss man sich 
die Frage stellen, ob 
man von Microsoft 
die notwendigen 
Zusicherungen be-
kommt, um die Pro-

dukte auf Dauer rechtskonform 
betreiben zu können. Andernfalls 
müssen wir uns fragen, wie wir 
eine für alle nutzbare Alternative, 
zum Beispiel auf Open-Source-
Basis, gestalten können. Wir als 
BfDI haben vor, noch in diesem 
Halbjahr eine datenschutzrecht-
liche Einschätzung abzugeben. 
Dass es hier einige Bedenken 
gibt, zeichnet sich bereits ab. 

Behörden Spiegel: Werden Sie 
bei Digitalisierungsvorhaben oder 
Projekten wie der IT-Konsolidie-
rung des Bundes eigentlich früh-
zeitig mit ins Boot geholt? 

Kelber: Bei der IT-Konsoli-
dierung sind wir zwar mit im 
Boot, aber wir werden nicht an 
allen Stellen frühzeitig einge-
bunden. In Zukunft wollen wir 
eine aktivere Rolle übernehmen. 
Grundsätzlich haben wir einen 
klaren gesetzlichen Auftrag zur 
Beratung und auf der anderen 
Seite besteht die Verpflichtung, 
uns einzubinden. In der Praxis 
ist das unterschiedlich. 
Es gibt Behörden, die uns schon 

einbinden, wenn sie erste grund-
sätzliche Überlegungen anstel-
len. Dann gibt es andere, die mit 
einem riesigen Ressortentwurf 
und einwöchiger Frist zur Stel-
lungnahme kommen und dann 
regelrecht beleidigt sind, wenn sie 
nachbessern müssen und es da-
durch vielleicht teurer wird. Mein 
dringender Vorschlag daher: So-
wohl die Datenschutz- als auch 
die Sicherheitsaspekte sollten 
von Anfang an mit einbezogen 
werden. Meistens gibt es eine 
gute Lösung, die datenschutz-
konform ist.
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Exportschlager mit Schönheitsfehlern
Viel Licht und etwas Schatten bei DSGVO-Umsetzung

(BS) Seit Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anwendbar. Sie soll den Datenschutz in der EU harmonisieren und die Rechtsdurch-
setzung erleichtern. Im Interview mit Benjamin Stiebel spricht der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber über Stärken und Schwächen der 
neuen Regulierung sowie über datenschutzrechtliche Schwierigkeiten bei der Nutzung amerikanischer IT-Produkte und -Dienste durch Behörden.

“Ich würde mir verstärkte 
Durchsetzungsmöglich-
keiten bei Behörden bis 
hin zu den Sicherheits-
behörden wünschen.”

Ulrich Kelber (SPD) ist seit Januar 2019 
Bundesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit.

Foto: BS/Stiebel

IT-Sicherheit
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Themenseite in Kooperation mit:

Mai 2019Neues aus der
Cyber Akademie

“Ein relevanter Beitrag zum 
 Wirtschaftsschutz in Deutschland”

Der Wirtschaftsschutz hat sich zu einem 
höchst relevanten Bereich nicht nur in 
Deutschland, sondern in der gesamten 
westlichen Welt entwickelt. Physische und 
digitale Angriffe auf Unternehmen und de-
ren Vertreter haben stark zugenommen: 
Allein Cyber-Kriminalität löst Schäden von 
rund 55 Milliarden Euro jährlich aus, dazu 
kommen unter anderem Desinformations-
kampagnen, zunehmender Extremismus 
von links und rechts und Ausnutzung der 
Schwächen beim Faktor Mensch, um krimi-
nelle Ziele zu erreichen. 
“Wirtschaftsschutz in der Praxis bedeutet 

die Summe aller Maßnahmen, die Einrich-
tungen jedweder Art ergreifen, um Mitar-
beiter und Vermögenswerte zu schützen 
und eine prosperierende ökonomische Ent-
wicklung möglich zu machen. Wirtschafts-
schutz adressiert alle sicherheitsrelevanten 
Unternehmensprozesse und dezidiert den 
Schutz von Beschäftigen, aber auch den Ri-
sikofaktor Mensch insgesamt. Damit wer-
den tragfähige Lösungen zur Verfügung 

gestellt, um sämtliche Ressourcen best-
möglich vor internen und externen Risiken 
zu schützen. Auf diese Weise entsteht ein 
stabiles Gebilde, das auch Krisenszenarien 
standhält und dem Management in jeder 
Situation alle Entscheidungswege offen-
hält“, sagt Christian Vogt, Vorstandsvor-
sitzender der Allianz für Sicherheit in der 
Wirtschaft Nordrhein-Westfalen e. V. (ASW 
NRW). Er hat gemeinsam mit dem ASW-
NRW-Geschäftsführer Dr. Christian Endreß 
und dem Pressekoordinator des Landes-
verbandes, dem Kommunikationsberater 
Dr. Patrick Peters, den Sammelband “Wirt-
schaftsschutz in der Praxis“ initiiert, der sich 
aus verschiedenen Perspektiven mit dem 
Wirtschaftsschutz befasst und Aufsätze 
zahlreicher Experten aus ganz verschiede-
nen Fachbereichen versammelt. 
Der erste Sammelband “Wirtschaftsschutz 

in der Praxis“ gibt einen Überblick über die 
Herausforderungen von Organisationen 
im Wirtschaftsschutz im Alltag und stellt 
Ansätze und Szenarien vor, die für Unter-
nehmen und andere Einrichtungen eine 
hohe Relevanz haben. Der interdisziplinäre 
Band richtet sich vorrangig an die mittel-
ständische Wirtschaft sowie an die öffentli-
che Hand, politische Akteure, Berater, Wis-
senschaftler, Studierende, Journalisten und 
gemeinnützige Organisationen, die mit 
Sicherheit befasst sind. “Wirtschaftsschutz 
in der Praxis“ erscheint voraussichtlich im 
Sommer bei Springer Professional.
“Wir wollen mit dem Sammelband, der 

den Auftakt zu einer Reihe bilden wird, 

einen relevanten Beitrag zum Wirtschafts-
schutz in Deutschland leisten und auf 
vielen Ebenen für die Bedeutung sensibi-
lisieren. Wirtschaftsschutz entwickelt durch 
protektive Maßnahmen reaktive Möglich-
keiten und ohne umfassende Konzepte im 
Wirtschaftsschutz können Unternehmen 
schwere Schäden erleiden und sogar ihre 
Existenz auf's Spiel stellen“, betont Chris-
tian Vogt. “Wirtschaftsschutz in der Praxis” 
soll die Bandbreite dieser Diskussion und 
spezifische Lösungsmöglichkeiten aufzei-
gen.

(CAk) Der Sammelband “Wirt-
schaftsschutz in der Praxis” er-
scheint im Sommer bei Springer 
Professional und befasst sich aus 
verschiedenen Perspektiven mit 
dem Wirtschaftsschutz und den 
Herausforderungen von Organi-
sationen.

“Wirtschaftsschutz in der Praxis“ er-
scheint voraussichtlich im Sommer 
bei Springer Professional.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Seminaren unter: 
www.cyber-akademie.de

Digitale Souveränität – 
Cyber-Risiken erkennen, analysieren 
und beheben

Beraterverträge rechtssicher vergeben
24.06.2019, Berlin

IT-Sicherheit und Datenschutz – neue Schwerpunkte 
für die IT-Vergabe
25.06.2019, Berlin

Personalrat und Datenschutz
25.06.2019, Berlin

Cyber Security Management: Cyber-Sicherheit praxisnah 
steuern
27.06.2019, München

EU-Datenschutzgrundverordnung und das neue BDSG
27.06.2019, München

Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0
02.07.2019, Berlin

Smartphones – digitale Spuren, Analyse und Ermittlungen
04.-06.09.2019, Bonn

Mobile Device Security – Risiken und Schutzmaßnahmen
10.-12.09.2019, Bonn

Datenschutz-Praxis – IT-Grundlagen für 
Datenschutzbeauftragte
12.09.2019, Bonn

Netzwerkforensik IPv6
17.-18.09.2019, Frankfurt am Main

Hacking-Methoden in der Praxis: 
Vorgehen des Angreifers und Schutzmaßnahmen
17.-18.09.2019, München

IT-Risikomanagement – Identifi kation, Bewertung und 
Bewältigung von Risiken
17.09.2019, Hamburg

Netzwerk- und WLAN-Sicherheit
17.-19.09.2019, Düsseldorf

Herausforderung IT-Sicherheitsbeauftragte/r
18.09.2019, Berlin

IT-Notfallplanung – vorausschauende Vorbereitung auf 
den IT-Notfall
18.-19.09.2019, Hamburg

Dem Phänomen „Innentäter“ auf der Spur
18.09.2019, Frankfurt am Main

Zentrum für 
Informationssicherheit

Mit dem Gesetzesentwurf, der sich aktuell 
in der Ressortabstimmung befindet, soll 
den zukünftigen IT-technischen Bedro-
hungen angemessen begegnet werden. 
Zudem wird die Rolle des BSI bei der Be-
kämpfung von Cyber-Angriffen erheblich 
ausgeweitet. Dies wird bereits anhand der 
864 neuen Planstellen für das BSI mit Perso-
nalkosten in Höhe von jährlich 55,5 Million 
Euro deutlich. 

Neue KRITIS-Sektoren und -Bereiche

Während nach dem bisherigen IT-Sicher-
heitsgesetz der Anwendungsbereich eng 
definiert wurde, soll mit dem IT-SiG 2.0 
eine erhebliche Erweiterung erfolgen. Zum 
einen wird der Bereich der Abfallentsor-
gung ausdrücklich in die Liste der KRITIS-
Sektoren aufgenommen. Außerdem sollen 
in einem neuen § 2 Abs. 14 Infrastrukturen 
im besonderen öffentlichen Interesse dem 
Anwendungsbereich des Gesetzes unter-
worfen werden. Zu diesen Infrastrukturen 
gehören beispielsweise die Rüstungsin-
dustrie, Bereiche aus Kultur und Medien 
sowie Unternehmen, deren Ausfall oder 
Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit er-
hebliche volkswirtschaftliche Schäden nach 
sich zieht. Einige DAX- und Xetra-Unter-
nehmen sowie Unternehmen aus den Be-
reichen Chemie und Automobilherstellung 
sollen ebenfalls zukünftig zu den Kritischen 
Infrastrukturen gehören. Das BSI kann 
ergänzend einzelnen Unternehmen die 
Pflichten des Gesetzes auferlegen, wenn 
eine Gefährdung der Gesellschaft durch die 

Störung der IT-Sicherheit eines solchen Un-
ternehmens zu befürchten ist.

Auch Dienstleister im Fokus

Die Hersteller von IT-Produkten sollen 
nach den gesetzlichen Neuregelungen eine 
verstärkte Meldepflicht gegenüber dem 
BSI haben, wenn bestimmte, im Gesetz 
definierte KRITIS-Anlagen betroffen sind. 
Auch die Hersteller von KRITIS-Kernkom-
ponenten werden neuen Meldepflichten 
unterworfen. Damit sind nicht mehr nur die 
Kritischen Infrastrukturen selbst Adressaten 
des Gesetzes, sondern auch die “Zulieferer“.

Freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen

Ergänzt wird der Maßnahmenkatalog 
durch ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzei-
chen. Das Kennzeichen soll zum einen eine 
Erklärung des Herstellers der jeweiligen 
Produkte enthalten, in welcher der Herstel-
ler bestimmte IT-Sicherheitseigenschaften 
des Produktes für zutreffend erklärt. Des 
Weiteren soll das BSI Informationen über 
Sicherheitslücken oder sonstige Informa-
tionen über sicherheitsrelevante IT-Eigen-
schaften erhalten. Hier wird sich zeigen, 
ob beispielsweise im Vergabeverfahren 
zukünftig generell und grundsätzlich die 
Beibringung des freiwilligen IT-Sicherheits-
kennzeichens verlangt werden kann und 
auch soll.

Neue Bußgeldvorschriften

In dem Referentenentwurf zum IT-SiG 2.0 
ist vorgesehen, dass die Bußgelder, wie in 
der DSGVO, ebenfalls zwei Stufen enthal-
ten. In der ersten Bußgeldstufe ist ein Buß-
geld von bis zu zehn Mio. Euro oder von 
bis zu zwei Prozent des gesamten weltweit 
erzielten jährlichen Unternehmensumsat-
zes möglich, in der zweiten Bußgeldstufe 
erhöht sich die Geldbuße auf 20 Mio. Euro 
oder auf bis zu vier Prozent des gesamten 
weltweit erzielten jährlichen Unterneh-
mensumsatzes. Mit diesen neuen Bußgel-
dern ist auch das Risikomanagement in den 
Unternehmen neu zu justieren.

Langer Strafkatalog
Mit dem IT-SiG 2.0 werden die Strafvor-

schriften erweitert.  Bei dem bereits beste-
henden Hacker-Paragrafen wird das Straf-
maß deutlich erhöht. Der Hacker-Paragraf 
bezieht sich beispielsweise auf die Comput-
ersabotage, das Verbreiten oder Zugänglich-
machen von Passwörtern oder den unbefug-
ten Zugang zu besonders gesicherten Daten 
und kann somit auch IT-Sicherheitsmaß-
nahmen betreffen. Darüber hinaus soll ein 
Straftatbestand für das Betreiben illegaler 
Darknet-Handelsplätze geschaffen werden. 

Weitere Maßnahmen

Weiterhin ist geplant, Host-Providern zu-
sätzliche Pflichten aufzuerlegen, um rechts-
widrig weiterverbreitete Daten unverzüglich 
von den Plattformen zu löschen. Auch die 
Befugnisse des BSI zum Verbraucherschutz 
sollen erweitert werden. Daneben wird 
das BSI ermächtigt, die Sicherheit der Kom-
munikationstechnik des Bundes und ihrer 
Komponenten sowie die Schnittstellen zu 
Dritten zu überprüfen und zu kontrollieren. 
Das neue Gesetzespaket zum IT-SiG 2.0 ist 
erheblich weitreichender als die bisherigen 
gesetzlichen Regelungen aus dem IT-SiG 1.0. 
Mit vielschichtigen Maßnahmen soll das IT-
Sicherheitsniveau in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Verwaltung erhöht werden. Eine ge-
naue Analyse und Bewertung des Entwurfes 
bietet das Seminar der Cyber Akademie am 
2. Juli 2019 in Berlin. Die Teilnehmer können 
mit Blick auf die eigene Organisation prüfen, 
welche Maßnahmen im Vorfeld der neuen 
gesetzlichen Regelungen angestoßen wer-
den sollen und wie sich die Vorschriften auf 
das Risikomanagement und die Organisa-
tion der IT-Sicherheit auswirkt.

IT-Sicherheitsgesetz 2.0: neue KRITIS,  
viele Maßnahmen und ein langer Strafkatalog
(CAk) Das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat 
hat einen Referentenentwurf 
vom 27.03.2019 zum Entwurf 
eines zweiten Gesetzes zur 
Erhöhung der Sicherheit infor-
mationstechnischer Systeme (IT-
Sicherheitsgesetz 2.0) vorgelegt. 

Thomas Feil
ist Fachanwalt für IT-
Recht und Dozent der 
Cyber Akademie.

Foto CAk/privat



Allein für die kommenden Mo-
nate sind mehrere 25-Millionen-
Vorlagen des BMVg geplant. Eine 
Reihe dieser Vorhaben ist für die 
sogenannte “NATO-Speerspit-
ze” VJTF (“Very High Readiness 
Joint Task Force ) im Jahr 2023 
vorgesehen, wenn Deutschland 
deren Führung übernimmt, und 
umfasst ein geplantes Finanzvo-
lumen von rund vier Milliarden 
Euro.
Die “Agenda Rüstung”, die Ver-

teidigungsministerin Dr. Ursula 
von der Leyen und die damalige 
beamtete Staatssekretärin Dr. 
Katrin Suder 2014 auf den Weg 
gebracht hatten, sollte einen 
“substanziell neuen Ansatz” auf 
den Feldern der Rüstung und 
Beschaffung darstellen. Ihr Ziel 
war es, das gesamte Rüstungs-
wesen der Bundeswehr in den 
Bereichen Planung, Ausrüstung 
sowie Cyber/IT “zu modernisie-
ren und zu optimieren”.
Ein wesentlicher Bestandteil 

dieser Modernisierung und Op-
timierung sollte dabei von ex-
ternen Unternehmensberatern 
kommen. In den vergangenen 
Jahren beanstandete jedoch der 
Bundesrechnungshof wiederholt 
Rechts- und Regelverstöße im 
Zusammenhang mit der Nutzung 
derartiger Leistungen. Aufgrund 
dieser sog. “Berateraffäre” kon-
stituierte sich der Verteidigungs-
ausschuss Ende Januar dieses 
Jahres auf Antrag der Fraktio-
nen der FDP, der Linken sowie 
von Bündnis 90/Die Grünen als 
Untersuchungsausschuss. Sein 
Auftrag ist es, den Umgang mit 
externer Beratung und Unter-
stützung im Geschäftsbereich 
des BMVg aufzuklären.
Zuvor zeigten sich bereits große 

Probleme bei der Einsatzfähigkeit 
der Ausrüstung. 2017 wurde – 
in begrifflicher Anlehnung an 
Königin Elisabeth II. – zum “an-

nus horribilis”: Auf der Berliner 
Sicherheitskonferenz (BSC) im 
November jenes Jahres berich-
tete der damalige Inspekteur 
Luftwaffe, Generalleutnant Karl 
Müllner, dass ihm von den bis 
dahin ausgelieferten Schweren 
Transportflugzeugen vom Typ 
Airbus A400M kein einziges als 
einsatzfähig gemeldet wurde. In 
der Marine sah es nicht besser 
aus: alle sechs U-Boote der Klas-
se 212A waren nicht fahrtüchtig. 
Noch nicht einmal jeder zweite 
Kampfpanzer “Leopard 2” war 
einsetzbar.
Der Wehrbeauftragte des Deut-

schen Bundestages, Dr. Hans-
Peter Bartels, stellte in seinem 
letzten Bericht von Ende Janu-
ar dieses Jahres fest: “Die Ein-
satzbereitschaft von Großgerät 
blieb auch im Berichtsjahr (2018) 
überwiegend unbefriedigend.” 
Diese Situation habe weiterhin 
“erhebliche Auswirkungen auf 
Ausbildung, Übungen und Ein-
sätze” der einzelnen Teilstreit-
kräfte und Organisationsberei-

che. Dass die “Agenda Rüstung” 
mit ihren Kontrollmechanismen 
wirke, so das BMVg in einer Ver-
lautbarung von Mitte April, zeig-
ten bspw. die geplanten Zuläufe.

Geplante Zuläufe

Der Luftwaffe sollen 2019 fünf 
Mehrzweck-Kampfflugzeuge “Eu-
rofighter” – und damit die letzten 
aus der aktuellen Tranche – aus-
geliefert werden. Auch das Mitt-
lere Transportflugzeug C-130J 
“Super Hercules” von Lockheed 
Martin, mit dem Deutschland 
und Frankreich eine gemeinsame 
Staffel in Evreux (Normandie) 
betreiben wollen, ist eingeplant.
Außerdem seien für dieses Jahr 

sieben Transportflugzeuge vom 
Typ Airbus A400M für die Aus-
lieferung vorgesehen. Ebenso 
befinde sich die Multinationale 
MRTT-Flotte (“Multi-Role Tan-
ker Transport”) von Airbus im 
Plan. Diese Tankerflotte soll ge-
meinsam von Deutschland, den 
Niederlanden, Norwegen, Belgien 
und Luxemburg bereitgestellt 

werden. Die Übergabe des ers-
ten Flugzeuges ist für das erste 
Halbjahr des kommenden Jahres 
vorgesehen.
 Ein weiteres Bespiel für ein 

großes aktuelles Beschaffungs-
projekt der Luftstreitkräfte ist der 
Hubschrauber H145M (LUH SOF 
– “Light Utility Helicopter Special 
Operations Forces”) von Airbus 
Helicopters für Spezialkräfte. Der 
H145 konnte sich zusätzlich als 
Plattform im Wettbewerb für den 
neuen Rettungshubschrauber 
(LUH SAR – “Search and Rescue”) 
durchsetzen. Den Vertrag hier-
für über sieben Drehflügler hat 
die Bundeswehr im vergangenen 
Jahr geschlossen.
Bei den Landstreitkräften sollen 

in diesem Jahr u. a. 67 Schüt-
zenpanzer “Puma” und 51 Rad-
panzer vom Typ GTK “Boxer” 
ausgeliefert werden. Gebaut wird 
der “Puma” von der Firma Projekt 
System & Management GmbH 
(PSM) in Kassel, einem Joint 
Venture (zu je 50 Prozent) von 
Rheinmetall Landsysteme (RLS) 

und Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW). Der “Boxer” kommt von 
der ARTEC GmbH, ebenfalls ein 
Joint Venture von Rheinmetall 
(mit einem Anteil von 64 Prozent) 
und KMW (36 Prozent).
Für das Heer ist in diesem Jahr 

auch die Auslieferung von zehn 
Mittleren Transporthubschrau-
bern vom Typ NH90 geplant. 
Hersteller ist die NH Industries 
S.A.S. mit Sitz in Aix-en-Pro-
vence, deren Aktienanteile sich 
auf Airbus Helicopters (62,5 Pro-
zent), Leonardo Helicopters (32 
Prozent) und Fokker (5,5 Prozent) 
verteilen. Bei der Marineversion 
des NH90, dem “Sea Lion”, ist  
2019 die Auslieferung von drei 
Luftfahrzeugen geplant.
Die Marine soll in diesem Jahr 

auch eine neue Fregatte bekom-
men, und zwar die erste von 
vier des Typs F125 der “Baden-
Württemberg”-Klasse. Für deren 
Entwicklung und Bau haben sich 
die Werften Thyssen-Krupp Mari-
ne Systems (TKMS) und Lürssen 
zur Arbeitsgemeinschaft Fregatte 
125 (ARGE F125) zusammen-
geschlossen. TKMS ist mit 80 
Prozent und Lürssen ist mit den 
verbleibenden 20 Prozent betei-
ligt. Im Dezember 2013 wurde 
die 750 Millionen Euro teure 
Fregatte “Baden-Württemberg” 
im Hamburger Hafen getauft; 
deren Indienststellung war ur-
sprünglich für 2017 vorgesehen.
Im Verlauf dieser Legislatur-

periode sollen außerdem bspw. 
33.500 Endgeräte moderner 
Funksysteme, 50.000 Schutz-
westen, 34.500 neue Gefechts-
helme und fast eine Million 
Kampfstiefelpaare beschafft wer-
den. Ob all diese Vorhaben im 
Zeitplan die genannten Probleme 
beheben, wird sich zeigen.

Mehr Informationen zum Thema 
auf Seite 42 dieser Ausgabe.

BMVg: “Die Trendwende wirkt.”
Rüstungsbeschaffung bei der Bundeswehr

(BS/Dr. GerdPortugall) Zumeist hat die wehrtechnische Beschaffung für die deutschen Streitkräfte hierzulande eine negative Presse. Dem versucht das Bundesministerium der Vertei-
digung (BMVg) entgegenzusteuern. Mitte April verwies das Ressort in einer Pressemitteilung darauf, dass seit 2014 insgesamt 35 Milliarden Euro für Investitionen in die Ausrüstung 
und Ausstattung freigegeben wurden. Allein 90 Rüstungsprojekte davon waren sogenannte “25-Mio”-Vorlagen des BMVg. Alle Beschaffungsprojekte der Bundeswehr, deren Gesamt-
volumen die Summe von 25 Millionen Euro übersteigt, bedürfen der gesonderten Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
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KNAPP

Erweiterte  
Zuständigkeiten 
(BS/mfe) Oranienburg soll Mo-
dellregion bei der Kampfmittelbe-
seitigung werden. Vorgesehen ist, 
dass der Zentraldienst der Polizei 
mit seinem Kampfmittelbesei-
tigungsdienst (KMBD) auf dem 
Gebiet der Stadt im branden-
burgischen Landkreis Oberhavel 
als Sonderordnungsbehörde für 
zunächst drei Jahre probewei-
se zusätzliche Aufgaben erhält. 
So müssten seine Mitarbeiter 
dann Räumverfahren gewerb-
licher Kampfmittelräumfirmen 
freigeben und die fachliche Aus-
führung der Kampfmittelbesei-
tigung kontrollieren. Außerdem 
würde dort dann nur noch der 
KMBD Kampfmittelfreiheitsbe-
scheinigungen ausstellen. Zudem 
würde es der Stadt freigestellt, 
bei Kampfmittelverdacht auch in 
niedrigeren Gefahrenlagen tätig 
zu werden. Innenminister Karl-
Heinz Schröter (SPD) erklärte: 
“Oranienburg ist wie keine ande-
re Stadt in Deutschland von der 
Kampfmittelbeseitigung betrof-
fen. Mit der Gesetzesänderung 
schaffen wir die Voraussetzun-
gen, hier neue Wege zu gehen.”

Verbesserungen für 
Sicherheitswacht
(BS/mfe) Die Mitglieder der 
Bayerischen Sicherheitswacht 
sind mit neuen Einsatzjacken 
und Warnwesten ausgestattet 
worden. Außerdem führen sie 
nun ein Funkgerät, ein Reizstoff-
sprühgerät zur Eigensicherung 
sowie eine Taschenlampe mit 
Holster sowie ein Erste-Hilfe-Set 
mit sich. Darüber hinaus wurden 
landesweit einheitliche Schu-
lungsunterlagen entwickelt. Des 
Weiteren wurde das Höchstalter 
von 65 auf 67 Jahre erhöht. Zu-
gleich wurden die monatliche 
Mindesteinsatzzeit von 15 auf 
fünf Stunden reduziert und das 
Wohnortprinzip gestrichen. Ziel 
der Staatsregierung ist es, die 
Bayerische Sicherheitswacht von 
momentan 1.064 Mitgliedern auf 
rund 1.500 auszubauen. 

Ein Schützenpanzer “Puma” in den Farben der Bundeswehr Foto: BS/Portugall

Eine Veranstaltung des Fachliche Leitung

Beschaffertage 2019
 6. – 7. Juni 2019

Geplante Themen, u. a.:

•  Die Selbstreinigung im Vergaberecht – Auswirkungen des LKW-Kartells 
auf die Vergabeverfahren

•  Revison von Fahrzeugbeschaffungen durch Aufsichtsbehörden
•  Die Beschaffung von Flugfeldlöschfahrzeugen – Praxisbericht

• Anforderungserhebung bei BOS-Beschaffungen: Wie gehe ich vor? 
Worauf kommt es an?

•  Aktuelle vergaberechtliche Rechtsprechung in BOS-orientierter Auslese
•  Die rechtliche Bedeutung technischer Normen als Sicherheitsmaßstab

www.bos-beschaffertage.de
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So sind in Berlin und Branden-
burg die Senatsverwaltung 

beziehungsweise das Ministerium 
für Wirtschaft zuständig. Kontrol-
liert werden dort unter anderem 
Finanzunternehmen, bei denen 
es sich nicht um Banken han-
delt, Versicherungsvermittler, 
Immobilienmakler, Treuhänder 
und sogenannte Güterhänd-
ler. Dazu gehören zum Beispiel 
Autohändler und Buchmacher. 
Auch in Hamburg, Hessen und 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
das Wirtschaftsresort zuständig. 
Sowohl den Verpflichteten selbst 
als auch den Aufsichtsbehörden 
ist es gesetzlich vorgeschrieben, 
Verdachtsfälle von Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung 
unverzüglich der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchun-
gen (FIU) zu melden. Diese ist 
mittlerweile bei der Generalzolldi-
rektion (GZD) angesiedelt. Zuvor 
war sie beim Bundeskriminalamt 
(BKA) ressortiert. 

Weiter zerfasert

Im Land Bremen ist die Zustän-
digkeitsverteilung hingegen noch 
etwas differenzierter. Während 
in Bremen selbst der Senator 
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
die zuständige Aufsichtsbehörde 
bildet, ist es in Bremerhaven die 
Ortspolizeibehörde, und damit de 
facto der Oberbürgermeister. In 
Schleswig-Holstein ist hingegen 
das Finanzministerium die Auf-
sichtsbehörde für Versicherungs-
vermittler, Treuhänder, Immobi-
lienmakler und Güterhändler. 
Anders in Bayern und Baden-

Württemberg: Hier fällt die Auf-
gabe in die Ressortzuständigkeit 
der jeweiligen Innenministerien. 
Im Freistaat nehmen sie operativ 
die Regierungen von Mittelfran-
ken und Niederbayern wahr. 
Erstere ist dabei für die Regie-
rungsbezirke Oberpfalz, Ober-, 
Mittel- und Unterfranken sowie 
Schwaben zuständig. Letzte-
re trägt Verantwortung in den 
Regierungsbezirken Ober- und 
Niederbayern. Das Münchner 
Innenministerium unterstützt die 
Regierungen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgabe und ist für 
die landesrechtliche Umsetzung 
des Geldwäschegesetzes (GwG) im 
Bereich des Nicht-Finanzsektors 
zuständig. Aus diesem Grunde 
vertritt es den Freistaat auch in 
entsprechenden Bund-Länder-
Gremien. In Nordrhein-Westfalen 
obliegt die Geldwäscheaufsicht 

im Nicht-Finanzbereich den ein-
zelnen Bezirksregierungen. In 
Niedersachsen sind die Verant-
wortlichkeiten für den Bereich 
noch weiter zerfasert. Dort sind 
laut Wirtschaftsministerium die 
Landeshauptstadt Hannover, die 
Stadt Göttingen, die Region Han-
nover und die Landkreise bezie-
hungsweise kreisfreien Städte 
zuständig. 
In Rheinland-Pfalz wiederum 

richten sich die Zuständigkeiten 
nach der Art des Verpflichteten. 
Die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektorin (ADD) in Trier 
kontrolliert Finanzunternehmen, 
die über keine Bankenlizenz 
verfügen, Dienstleister für Ge-
sellschaften und Treuhandver-
mögen sowie Treuhänder. Des 
Weiteren soll sie künftig für die 
Aufsicht über Veranstalter und 
Vermittler von Glücksspielen 
zuständig sein. Für Versiche-
rungsvermittler, Immobilienmak-
ler und Güterhändler sind die 
einzelnen Kreis- beziehungsweise 
Stadtverwaltungen als Ordnungs-
behörden verantwortlich. Dort 
fungiert die ADD ausschließ-
lich als Fachaufsichtsbehörde. 
Als Begründung für diese breit 
gefächerte Aufsicht im Nicht-
Finanzbereich wird angeführt, 
dass nur vor Ort die Möglichkeit 
bestehe, die Verpflichteten zu 
überwachen und zu prüfen, ob sie 
ihren Sorgfaltspflichten auch tat-
sächlich nachkämen. In Sachsen 
obliegt die Geldwäscheaufsicht 
im Nicht-Finanzsektor der Lan-
desdirektion. In Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und dem Saarland ist 
das jeweilige Landesverwaltungs-
amt zuständig. 

Personalausstattung oftmals 
nicht allzu gut

Genauso unterschiedlich wie 
die Zuständigkeiten gestaltet 
sich die Personalausstattung für 
die Wahrnehmung der Geldwä-
scheaufsicht im Nicht-Finanz-
bereich. Generell ist diese nicht 
allzu üppig. So kümmern sich 
etwa im sachsen-anhaltinischen 
Landesverwaltungsamt zwei Mit-

arbeiter in einem Referat um die-
se Aufgabe. Gleiches gilt für Thü-
ringen und das Saarland. Dort 
kommen noch drei Beschäftigte 
des aufsichtsführenden Wirt-
schaftsministeriums hinzu. Sie 
sind mit dem Thema Geldwäsche-
prävention allerdings nur neben 
ihren sonstigen Aufgaben befasst. 
In Bremen kümmern sich ein 

Stabsbereichsleiter sowie eine 
Referentin um das Thema. Im 
Potsdamer Wirtschaftsministe-
rium sind zur Zeit ebenfalls zwei 
Mitarbeiter in einem Referat zu-
ständig. Identisch ist die Situati-
on in der Hamburger Wirtschafts-
behörde. In Schwerin sind es nur 
1,5 Vollzeitäquivalente Dort ist 
eine weitere Stelle momentan 
ausgeschrieben. In Bayern be-
fassen sich im Innenministerium 
rechnerisch 1,35 Vollzeitstellen 
damit. Hinzu kommen in den 
beiden aufsichtsbehördlich ver-
antwortlichen Regierungen 13,3 
Vollzeitäquivalente. 

In Sachsen nur ein VZÄ 
verfügbar

In der ADD Trier sind es 1,3 
Mitarbeiter in einem Referat und 
in der Landesdirektion Sachsen 
steht im zuständigen Referat 23, 
das seinen Sitz in Leipzig hat, 
sogar nur ein Vollzeitäquivalent 
(VZÄ) zur Verfügung. 

Im Kieler Finanzministerium 
wiederum sind es drei Vollzeit-
äquivalente. Noch etwas besser ist 
die Personalausstattung teilweise 
in den nordrhein-westfälischen 
Bezirksregierungen. Im zustän-
digen Dezernat der Detmolder 
Bezirksregierung kümmern sich 
momentan vier Beschäftigte mit 
unterschiedlichen Stellenanteilen 
um die Geldwäscheaufsicht im 
Nicht-Finanzbereich. Gleiches 
gilt für Köln und Münster. In 
Düsseldorf sind es drei Stellen, 
von denen sich eine aktuell je-
doch noch in der Ausschreibung 
befindet. 

Anderes Modell durchaus 
möglich

Das Geldwäscheaufsicht auch 
anders organisiert werden kann, 
zeigt sich im Bankenbereich. 
Dort ist bundesweit und aus-
schließlich die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) zuständig. Ihre Mitar-
beiter beaufsichtigen unter an-
derem Kreditinstitute, Finanz-
dienstleistungsunternehmen, 
Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten und Zahlungsinstitute. Sie 
kontrollieren die elektronisch an 
sie übermittelten Berichte der 
Jahresabschlussprüfer der ein-
zelnen Einrichtungen zur Geld-
wäscheprävention. 

Zudem führen sie selbständig 
entsprechende Prüfungen durch. 
Stellen die etwa 100 Mitarbeiter 
dabei Unregelmäßigkeiten oder 
Verstöße fest, können sie Anord-
nungen treffen, Bußgelder ver-
hängen oder im Extremfall sogar 
die Bankenlizenz aufheben. Dazu 
ist es bisher jedoch noch nicht 
gekommen. Möglich und auch 
bereits geschehen ist allerdings, 
dass die BaFin Verpflichtete zur 
Be- oder Abberufung eines Geld-
wäschebeauftragten auffordert 
oder die Vorlage eines Plans zur 
Geldwäscheprävention verlangt. 
Und für Rechtsanwälte, Wirt-

schaftsprüfer, Steuerberater und 
Notare sind bundesweit einheit-
lich schließlich die jeweiligen 
Kammern beziehungsweise Ge-
richtspräsidenten verantwortlich.

Nächste FATF-Prüfung steht 
2020 an

Mit Spannung erwartet wird das 
Urteil der Prüfer der “Financial 
Action Task Force” (FATF) über 
das Geldwäscheaufsichtssystem 
in Deutschland. Bei der FATF 
handelt es sich um eine Exper-
tengruppe innerhalb der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). Die nächste Kontrolle 
steht 2020 an. In Vorbereitung 
darauf baut das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) derzeit ein 
spezielles Referat auf. Fällt das 
Urteil der internationalen Kont-
rolleure sehr schlecht aus, dürfte 
die Bundesrepublik mit bestimm-
ten Staaten nur noch beschränkt 
Handel betreiben. Dies wäre der 
Fall, wenn Deutschland auf der 
Liste jener Staaten landen würde, 
die sich nach Einschätzung der 
FATF im Kampf gegen Geldwä-
sche unkooperativ zeigen. 
Als problematisch könnte sich 

da unter Umständen unter an-
derem erweisen, dass insgesamt 
17 Verdachtsmeldungen nicht 
innerhalb der für die Verpflichte-
ten maßgeblichen Frist von drei 
Tagen von der FIU an die zustän-
digen Strafverfolgungsbehörden 
übermittelt wurden. Das musste 

die Bundesregierung zuletzt auf 
Anfrage der Linken-Fraktion im 
Deutschen Bundestag einräu-
men. Dieses Versäumnis könnte 
laut dem Bundesvorsitzenden des 
Bundes Deutscher Kriminalbe-
amter (BDK), Sebastian Fiedler, 
strafbewährt sein. Es könnte sich 
möglicherweise um Strafverei-
telung im Amt oder Beihilfe zur 
Geldwäsche durch Unterlassen 
handeln. 

Rückschritt nach Wechsel?
Die Bundesregierung plant ei-

genen Angaben zufolge in der 
momentan laufenden Legislatur-
periode auch keine Gesetzesiniti-
ative, um den Zugriff der FIU auf 
alle polizeilichen Datenbestände 
der Länder zu ermöglichen. Dies 
sei “aus rechtlichen Gründen 
(Datenhoheit der Länder, Föde-
ralismusprinzip) und technischen 
Restriktionen (Heterogenität der 
Datensysteme) gegenwärtig nicht 
umsetzbar”, heißt es in der Ant-
wort auf die Anfrage weiter. 
Auch existiert weiterhin keine 

Möglichkeit des automatisierten 
Datenabrufs durch das Bundes-
amt für Verfassungsschutz (BfV) 
und die Strafverfolgungsbehör-
den bei der FIU. Zu Zeiten, als die 
FIU noch im polizeilichen Bereich 
angesiedelt war, sei ein solcher 
Austausch hingegen noch sehr 
wohl erfolgt, so Fiedler. 

Forderung bisher unerhört 
geblieben

Personen aus den Geldwä-
scheaufsichtsbehörden im 
Nicht-Finanzbereich bemängeln 
zudem, dass die Formulare für 
Verdachtsmeldungen an die FIU 
nicht allzu anwenderfreundlich 
seien. Darauf führen sie auch 
die im internationalen Vergleich 
geringe Zahl an Verdachtsmel-
dungen hierzulande zurück. 
Und sie kritisieren, dass Notare 

laut GwG bisher kaum zu ent-
sprechenden Hinweisen verpflich-
tet seien. Sie müssten nur bei 
aktiver Kenntnis von Geldwäsche 
Verdachtsmeldungen erstatten. 
Übrigens: Schon 2012 forderte 
der Bundesrat die Bundesre-
gierung und damit den Bund 
auf, die Zuständigkeit für die 
Geldwäscheaufsicht im Nicht-
Finanzsektor zu übernehmen. Die 
Aufgabe sollte dem Zoll zufallen. 
Erhört wurde die Bitte bisher 
nicht. Dafür wurde die Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit (FKS) des 
Zolls personell verstärkt.

Ein ziemliches Durcheinander
Zuständigkeiten für Geldwäscheprävention sehr unterschiedlich verteilt 

(BS/ Marco Feldmann) Bei der Geldwäscheaufsicht und -prävention im Nicht-Finanzsektor zeigt sich der deutsche Föderalismus in seiner Reinform. 
Je nach Bundesland ist diese Aufgabe in ganz verschiedenen Behörden und Gebietskörperschaften angesiedelt. Dem effektiven Informationsaus-
tausch ist diese Zersplitterung nicht unbedingt förderlich. Hinzu kommt eine sehr unterschiedliche Personalausstattung.

Die Zuständigkeiten für die Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzbereich sind in 
Deutschland ein einziges Wirrwarr. Je nach Bundesland sind unterschiedliche 
Ministerien und Behörden verantwortlich. Dies erschwert den Informationsaus-
tausch und ein gemeinsames Vorgehen. Foto: BS/ Henning Hraban Ramm, pixelio.de

Das kritisiert Dirk Peglow, 
stellvertretender Bundes-

vorsitzender des Bundes Deut-
scher Kriminalbeamter (BDK) 
und hessischer Landeschef der 
Gewerkschaft. Er sagt: “Die au-
diovisuelle Beschuldigtenverneh-
mung ist ab dem 1. Januar 2020 
Pflicht, sofern der Befragung der 
Vorwurf eines vorsätzlichen Tö-
tungsdelikts zugrunde liegt oder 
die schutzwürdigen Interessen 
des Beschuldigten dadurch bes-
ser gewahrt werden können.” Dies 
sei etwa bei allen minderjährigen 
Verdächtigen der Fall, denen auf-
grund des vorgeworfenen Ver-
gehens oder Verbrechens eine 
Haftstrafe drohe. Gleiches gelte 
für Beschuldigte, die erkennbar 
eingeschränkte geistige Fähig-
keiten aufwiesen oder an einer 
schwerwiegenden seelischen 
Störung litten. Bisher könne in 
solchen Fällen eine audiovisuel-
le Vernehmung erfolgen, müsse 
aber noch nicht, erläutert Peglow.

Wahrscheinlich auch mobile 
Anlagen vonnöten

Die Umsetzung der neuen, in der 
Strafprozessordnung verankerten 
Pflicht könnte jedoch schwierig 
werden, meint der Gewerkschaf-
ter. So sei entsprechende Technik 
zum Teil zwar bereits im Einsatz. 
Aber dies noch keineswegs flä-
chendeckend. “Es werden mas-
sive Beschaffungen erforderlich 
sein. Schließlich brauchen wir 
unter Umständen neben stati-

onären auch mobile Lösungen, 
zum Beispiel bei Vernehmungen 
in Gefängnissen oder Kranken-
häusern”, prognostiziert Peglow. 
Die vom Deutschen Bundestag 

veranschlagten Gesamtanschaf-
fungskosten für bundesweit 460 
Anlagen in Höhe von 8,6 Mil-
lionen Euro hält er für “illuso-
risch”. Außerdem bemängelt er, 
dass die Folgekosten, wie etwa 
für Wartungsarbeiten, in dem 
Betrag noch gar nicht berücksich-
tigt seien. Seiner Einschätzung 
nach müssten allein in Hessen 
acht Hauptdienststellen die neue 
Verpflichtung umsetzen und mit 
jeweils zwei bis fünf Videover-
nehmungsräumen ausgestat-
tet werden. Denn, so Peglow: 
“Alle Dienststellen, die sich mit 
Kapitalverbrechen und mit Ju-
gendkriminalität befassen, sind 
betroffen.”  

Probleme bei der Fortbildung
Der Gewerkschafter sieht weite-

re Probleme bei der verstärkten 
Realisierung audiovisueller Ver-
nehmungen, die Beschuldigte 
grundsätzlich dulden müssten. 
Zum einen müssten viele Polizei-
beamte seiner Einschätzung nach 

erst für die neue Vernehmungs-
führung fortgebildet werden. Hier 
gebe es erhebliche Defizite. Zum 
anderen dauerten audiovisuelle 
Vernehmungen deutlich länger 
als herkömmliche Befragungen. 
“Daraus resultieren längere Proto-
kolle, die abgetippt werden müs-
sen.” Schließlich ersetzten die 
Aufnahmen die Pflicht zur Ver-
schriftlichung noch nicht. Diese 
längeren Abschriften brächten 
größeren Aufwand aufseiten der 
Polizei mit sich. Hier könnte unter 
Umständen entsprechende Soft-
ware helfen. “Damit diese den Kol-
legen aber auch tatsächlich helfen 
kann, muss ihr Vorhandensein 
bei der Ausstattung der Verneh-
mungsräume berücksichtigt wer-
den”, verlangt der BDK-Vertreter. 
Dies gelte zum Beispiel mit Blick 
auf die genutzte Tontechnik oder 
die Position der Raummikrofone, 
so Peglow. 

Keine vollumfänglichen 
Zahlen 

In Hamburg verfügt das Poli-
zeipräsidium derzeit über zwei 
Videovernehmungsräume. Die-
se stünden grundsätzlich allen 
Dienststellen zur Verfügung. Da-

rüber hinaus ist in der Hansestadt 
die Beschaffung von zehn Koffern 
für die mobile Videovernehmung 
geplant. Dadurch sollen künftig 
auch außerhalb der allgemeinen 
Dienstzeiten stadtweit dezentral 
entsprechende Befragungen vor 
Ort durchgeführt werden können. 
In Hamburg wurden im vergan-
genen Jahr 910 vorab geplante 
audiovisuelle Befragungen durch-
geführt. Wie viele entsprechende 
Vernehmungen in Folge eines 
Einsatzgeschehens – etwa im 

Rahmen von Spät- oder Ruf-
bereitschaftsdiensten – durch-
geführt wurden, ist statistisch 
nicht erfasst. Bekannt ist aller-
dings, dass dort alle Studenten 
im Zuge der Ausbildung für den 
gehobenen Dienst ein Seminar 
absolvieren, das auch das The-
ma audiovisuelle Vernehmungen 
abdeckt. Außerdem weisen Mit-
arbeiter des Fachkommissariats 
für Sexualdelikte grundsätzlich 
in die Technik der stationären 
Videovernehmungsräume ein.
Überhaupt keine Statistiken zur 

Belegung des einen vorhandenen 
Vernehmungszimmers für audio-
visuelle Befragungen existieren 
im Polizeipräsidium Bonn. Be-
kannt ist nur, dass es von sechs 
Beamten für Vernehmungen nach 
Sexualdelikten genutzt wird. 
Ebenfalls nicht genau bezif-

fert werden kann die Anzahl 
der bisher durchgeführten au-
diovisuellen Vernehmungen im 
Polizeipräsidium Frankfurt am 
Main. Dort ist ein entsprechend 
ausgerüsteter, stationärer Be-
fragungsraum vorhanden. Im 
Wiesbadener Landeskriminal-
amt wurde unterdessen eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet. Deren 

Mitglieder sollen die künftigen 
Bedarfe der hessischen Polizei-
präsidien im Bereich audiovisu-
eller Vernehmungen ermitteln 
sowie eventuell damit verbun-
dene Beschaffungsmaßnahmen 
initiieren und bündeln.

Geringere Aussagebereit-
schaft?

Peglow erwartet noch an an-
derer Stelle Veränderungen bei 
Vernehmungen. So existiert ein 
Referentenentwurf des Bundes-
justizministeriums zur Neurege-
lung des Rechts der notwendigen 
Verteidigung. Dieser sieht vor, 
dass Beschuldigten in bestimm-
ten Ermittlungsverfahren schon 
bei der polizeilichen Erstverneh-
mung sofort von Amts wegen ein 
Anwalt zur Seite gestellt werden 
muss. Bisher ist dies erst vorge-
schrieben, wenn ein Verdächtiger 
einem Richter vorgeführt werden 
soll. Peglow sagt: “Das würde 
erhebliche Einschränkungen für 
die Polizei bedeuten. Dann gäbe 
es weniger Erstaussagen ohne 
anwaltlichen Beistand und die 
allgemeine Aussagebereitschaft 
von Beschuldigten würde ab-
nehmen.” 
Aus dem Bundesjustizministe-

rium heißt es, dass der Gesetzes-
entwurf auf Grundlage der einge-
gangenen Stellungnahmen sowie 
einer Bund-Länder-Besprechung 
momentan überarbeitet werde. 
Eine zeitnahe Kabinettsbefas-
sung werde angestrebt.

Künftig werden Vernehmungen noch 
seltener als bisher ohne audiovisuelle 
Unterstützung ablaufen. Grund dafür 
sind gesetzliche Änderungen. Diesen 
aber tatsächlich auch gerecht zu wer-
den, könnte für die Polizeibehörden 
mit Problemen verbunden sein. 
 Foto: BS/Rainer Sturm, pixelio.de

Technik noch nicht flächendeckend vorhanden
Probleme bei audiovisueller Vernehmung sehr wahrscheinlich

(BS/mfe) Ab Anfang kommenden Jahres ist sie bei einigen Beschuldigtenvernehmungen Pflicht. Bei ihrer Umsetzung durch die einzelnen Polizei-
dienststellen könnte es jedoch zu teilweise erheblichen Schwierigkeiten kommen. Die Rede ist von der audiovisuellen Befragung. Denn: Noch lange 
nicht überall sind die entsprechenden technischen Voraussetzungen geschaffen und die notwendigen Beschaffungen bereits vorgenommen worden.



Im Jahr 2018 wurden von der 
Polizei bundesweit insgesamt 

5.555.520 Straftaten erfasst und 
bearbeitet. Nachdem bereits 2017 
ein Rückgang der Kriminalität von 
rund 9,6 Prozent zu verzeichnen 
war, setzte sich dieser Abwärts-
trend 2018 mit einem Minus von 
3,6 Prozent fort. Nach Angaben des 
Bundeskriminalamtes (BKA) wur-
de 2018 eine vergleichbar “geringe” 
Zahl erfasster Straftaten letztmalig 
im Jahr 1992 ausgewiesen. Von 
2014 bis 2016 lag die Zahl der 
erfassten Straftaten jeweils über 
sechs Millionen. 

Zahlreiche Widerstände

Weniger Kriminalität, erheblicher 
Rückgang von Wohnungseinbrü-
chen, Taschen-, Fahrrad- und Au-
todiebstählen und eine konstante 
Aufklärungsquote – so lässt sich 
die aktuelle PKS für das vergangene 
Jahr aus Bundessicht zusammen-
fassen. Leicht gestiegen ist 2018 
die Zahl der Tankbetrugsdelikte. 
Etwas höhere Steigerungsraten 
weisen Sexual- und Drogendelikte 
sowie die Verbreitung pornogra-
fischer Schriften auf. Besonders 
bemerkenswert ist die deutliche 
Zunahme um fast 40 Prozent bei 
Widerstandshandlungen gegen die 
Staatsgewalt, etwa gegen Polizis-
ten und Vollstreckungsbeamte. 
In der PKS wurden 2018 insge-
samt 2.051.266 Tatverdächtige 
erfasst. Davon waren 1.342.886 
Tatverdächtige deutsche Staats-

bürger (65,5 Prozent). 708.380 
der Tatverdächtigen besaßen nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit 
(34,5 Prozent). Unter den nicht-
deutschen Tatverdächtigen waren 
281.628 Zuwanderer (39,8 Prozent 
der nicht-deutschen Tatverdäch-
tigen). Die Zuwanderung in den 
letzten vier Jahren von insgesamt 
rund 1,52 Millionen Asylsuchen-
den hat sich auf die Entwicklung 
der Kriminalitätslage, sowohl im 
Bereich der Allgemeinkriminalität 
als auch im Bereich der politisch 
motivierten Kriminalität, ausge-
wirkt. 

Kein höheres Sicherheitsge-
fühl

Rund 18,5 Prozent der insge-
samt Zugewanderten sind 2018 
als Tatverdächtige in Erscheinung 
getreten. Die absolute Zahl der 
Straftaten mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer stieg 
gegenüber dem Vorjahr wiederum 
leicht an. Während im Bereich 
der Diebstahlsdelikte und Vermö-
gens- und Fälschungsdelikte die 

Fallzahlen wieder zurückgingen, 
waren im Bereich der Rausch-
giftdelikte, der Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung 
sowie der sonstigen Straftaten 
teilweise deutliche Zunahmen im 
Vergleich zu 2017 zu verzeichnen. 
Leicht zugenommen haben die 
Fallzahlen mit tatverdächtigen 
Zuwanderern im Bereich der Roh-

heitsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit. 
Entgegen aller Erwartungen hat 

die insgesamt erfreuliche Entwick-
lung in den letzten beiden Jahren 
aber nicht zu einer Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls bei den Bür-
gern geführt. Während sich 2017 
noch 61,6 Prozent der Menschen 
in Deutschland sicher fühlten, wa-

ren es 2018 nur noch 56 Prozent, 
mithin 5,5 Prozent weniger als im 
Jahr zuvor. Die Zahl der Bürger, 
die sich unsicher fühlen, stieg im 
gleichen Zeitraum von 24,1 auf 
29,6 Prozent. Die Annahme vieler 
Menschen, dass die Kriminalität in 
den letzten Jahren nicht zurückge-
gangen, sondern konstant geblie-
ben oder sogar gestiegen sei, belegt 
auch das Bundeskriminalamt im 
Deutschen Viktimisierungssurvey 
(DVS), für den 2016/2017 mehr 
als 31.000 Menschen in Deutsch-
land repräsentativ befragt wurden. 
Als Ursachen für das sinkende 

Sicherheitsgefühl trotz rückläu-
figer Kriminalitätsentwicklung 
werden Vollzugsdefizite bei der 
Anwendung und Durchsetzung 
des Rechts angenommen. Mit 
zunehmender Tendenz sind Fäl-
le zu beobachten, in denen der 
Staat sein Gewaltmonopol nicht 
mehr angemessen wahrnimmt. 
Ein Vergleich der Kriminalitäts-
entwicklung in den einzelnen 
Bundesländern zeigt erhebliche 
Unterschiede. In Bayern stieg die 

Anzahl der Straftaten 2018 im 
Vergleich zum Vorjahr um 0,9 
Prozent. Im Saarland lag sie etwa 
auf dem gleichen Niveau wie 2017. 
Die Länder Sachsen (minus 13,7 
Prozent), Bremen (minus 8,2 Pro-
zent), Nordrhein-Westfalen (minus 
6,6 Prozent), Sachsen-Anhalt (mi-
nus 5,9 Prozent) und Niedersachen 
(minus 3,7 Prozent) verzeichneten 
hingegen über dem Bundesdurch-
schnitt liegende Rückgänge der 
Kriminalität. 
Als Messlatte für die Beantwor-

tung der Frage, in welchem Bun-
desland oder in welcher Stadt 
man am sichersten lebt oder wo 
es am unsichersten ist, wird von 
der Politik in der Regel die Häu-
figkeitszahl (Anzahl der Straftaten 
je 100.000 Einwohner) herange-
zogen. Danach schnitten im ver-
gangenen Jahr Bayern mit 4.889 
Straftaten, Baden-Württemberg 
mit 5.191 Straftaten, Hessen 
mit 5.971 Straftaten und Rhein-
land-Pfalz mit 6.001 Straftaten 
je 100.000 Einwohner am besten 
ab. Besonders viele Straftaten 
je 100.000 Einwohner wurden 
in den Ländern Berlin (14.160), 
Hamburg (11.941), Bremen 
(10.943), Sachsen-Anhalt (7.900) 
und Nordrhein-Westfalen (7.160) 
registriert. Frankfurt am Main 
wies 2018 mit 14.864 registrierten 
Straftaten pro 100.000 Einwoh-
ner die höchste Kriminalitätsbe-
lastung aller Städte mit mehr als 
200.000 Einwohnern auf. 
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Bevölkerung fühlt sich unsicherer
Aber weniger Kriminalität in der Statistik der Polizei 

(BS/Gerd Lehmann) In Sachen Kriminalität begegnet man meist zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise stützt sich auf die von Politikern alljährlich 
vorgetragenen Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Die zweite Sichtweise ist die, die sich aus Befragungen der Bevölkerung ergibt. 
Dass beide Sichtweisen nicht deckungsgleich sind, entspricht den Erwartungen. Dass aber das Sicherheitsgefühl der Bürger trotz rückläufiger 
Kriminalitätsentwicklung sinkt, wohl eher nicht.

Auch wenn die Zahl der polizeilich bekanntgewordenen Wohnungseinbrüche 
(Foto) im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen ist, wirkt sich das nicht 
positiv auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Bundesbürger aus. Objektive 
und subjektive Sicherheit klaffen weiterhin auseinander. 
 Foto: BS/Brian Jackson, Fotolia.com

Folgende Beispiele machen das 
deutlich: Etwa Mitte des Jahres 
soll auf dem Flughafen Frank-
furt/Main eine Erweiterung des 
Flugsteigs A in Betrieb gehen, 
die zusätzliche sieben Luftsicher-
heitskontrollspuren modernster 
Bauart fasst. Die zentrale Luft-
sicherheitskontrollstelle in der 
sogenannten Airport-Plaza des 
Flughafens Hamburg wird auf-
grund des erwarteten Fluggast-
wachstums in den kommenden 
Jahren komplett mit Kontrollli-
nien ausgestattet, mit denen auf 
der verfügbaren Fläche deutlich 
mehr Fluggäste kontrolliert wer-
den können.
Allein die Zahlen sprechen für 

sich. Der Flughafenverband 
ADV erwartet in diesem Jahr 
für den Standort Deutschland 
ein Passagierwachstum von 2,7 
Prozent auf etwa 250,9 Millionen 
Fluggäste. Dies wäre ein erneu-
tes Rekordjahr, auch wenn das 
Wachstum voraussichtlich etwas 
geringer als im Vorjahr ausfällt. 
Eine Abschwächung des Wachs-
tums ist nicht in Sicht: Für 2030 
erwarten die deutschen ADV-
Flughäfen über 300 Millionen 
Passagiere. Das sind über 55 
Millionen mehr als 2018. 
Die Bundespolizei steht auf den 

13 großen Flughäfen, auf denen 
sie für die Wahrnehmung der 
Luftsicherheitskontrollen ver-
antwortlich ist, für Sicherheits-
kontrollen, die höchsten Ansprü-
chen an Qualität genügen und 
der aktuellen Bedrohungslage 
wirkungsvoll begegnen. Hierzu 
hat sie in den vergangenen bei-
den Jahren fast alle 400 Kon-
trollstellen mit leistungsfähiger 
Technik zur Erkennung kleinster 
Mengen von Sprengstoff und an-
deren gefährlichen Substanzen 
ausgestattet. Und dies absolut 
“geräuschlos”, denn Softwarever-
besserungen sind äußerlich nicht 
erkennbar. Weiterhin hat die 
Bundespolizei bereits rund 200 
leistungsstarke Sicherheitsscan-
ner für die Personenkontrolle 
installiert, die die sogenannten 
Torsonden ersetzen. 
In den künftigen Verträgen 

der Bundespolizei mit den Si-
cherheitsdienstleistern, die die 
Luftsicherheitskontrollen im Auf-
trag und unter der Fachaufsicht 
der Bundespolizei durchführen, 
werden vermehrt wirtschaftlich 
spürbare Anreizsysteme, wie zum 
Beispiel Bonuszahlungen, aber 
auch Sanktionsinstrumente, wie 
etwa Vertragsstrafen, zu finden 

sein. Qualitativ hochwertige 
Kontrollen und effiziente Pro-
zesse mit moderaten Wartezeiten 
sind dabei kein Widerspruch: Die 
Bundespolizei erprobt fortlau-
fend neue Kontrollverfahren und 
Technologien für Luftsicherheits-
kontrollstellen, die dauerhaft den 
hohen Luftsicherheitsstandard 
gewährleisten und gleichzeitig 
eine zügige Abfertigung der Flug-
gäste in entspannter Atmosphäre 
ermöglichen.
Die Ergebnisse dieser Projekte 

und Erprobungen finden umge-
hend Eingang bei der Anpassung 
bestehender und Konfiguration 
neuer Kontrollstellen. Dies be-
trifft sowohl die eingesetzte Luft-
sicherheitstechnik als auch die 
Gestaltung der Kontrollprozes-
se. Eine europaweit einheitliche 
Messmethodik zur Erhebung von 
Fluggastdurchsätzen, die valide 
Vergleiche ermöglichen würde, 
gibt es allerdings nicht. Beim 
Vergleich der Durchsatzzahlen 
unterschiedlicher Flughäfen ist 
somit äußerste Vorsicht geboten, 
denn es besteht immer die Gefahr 
eines unseriösen Vergleiches.
Im Übrigen sind die Gründe für 

Wartezeiten an der Luftsicher-
heitskontrolle vielschichtig und 
liegen im Verantwortungsbereich 
aller Beteiligten an deutschen 
Flughäfen. Verbesserungen sind 
daher nur im Zusammenwirken 
aller Prozesspartner zu erreichen.
Das Fluggastwachstum verur-

sacht eine steigende Belastung 
in den durch die Flugplanung 
verursachten Peaks, auf die die 
Bundespolizei keinen Einfluss 
hat. Es wirkt sich aber unmittel-
bar auf die gesamte Flughafenin-
frastruktur und damit auch auf 
die Sicherheitskontrollen aus. 
Auch ist festzustellen, dass die 
Anzahl der Handgepäckstücke, 
die die Fluggäste mit zur Luft-
sicherheitskontrolle bringen, in 
den letzten Jahren stark ange-
stiegen ist. Die Bundespolizei 
erprobt daher derzeit sogenannte 
“Ein-Handgepäckstück-Spuren”, 
die Fluggästen, die mit wenig 
Handgepäck zur Kontrolle kom-
men, einen schnelleren Zugang 
zur Kontrollstelle ermöglichen.

Eine Entspannung der Sicher-
heitslage ist nicht zu erwarten. 
Die Gewährleistung von Si-
cherheit erfordert unter diesen 

Rahmenbedingungen qualitativ 
hochwertige Luftsicherheits-
maßnahmen und die ständige 
Bereitschaft zur gemeinsamen 

Weiterentwicklung von Kontroll-
prozessen und Umsetzung tech-
nischer Innovationen. Aus diesem 
Grund forciert die Bundespolizei 

die Implementierung struktu-
rierter Standortdialoge, die alle 
Prozesspartner verbindlich zu-
sammenführen und auf Basis 
eines etablierten Vertrauensver-
hältnisses Qualitätsaspekte mit 
Effizienzaspekten verknüpfen. 
Ein Ziel behält sie dabei fest im 
Auge: Luftsicherheitskontrollen 
auf höchstem Niveau.

*Markus Bierschenk ist Referats-
leiter im Bundespolizeipräsidium.

                29. Mai 2019 in Erfurt
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und digitalen Herausforderungen

  Veranstaltungsort
Radisson Blu Hotel, Erfurt, 
Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt
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  Tagungsprogramm, 29. Mai 2019

08:45 Begrüßung der Gäste
  Kai Christ, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der 
  Polizei Thüringen und
  R. Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber 
  des Behörden Spiegel
09:00 Eröffnungsrede
  Georg Maier, Thüringer Minister für Inneres und 
  Kommunales
09:30 Messenger als Mann-Ausstattung – Niedersachsen und   
  Hessen weisen den Weg
  Christopher Bick, CEO der stashcat GmbH
10:00  Ansicht der Gewerkschaft der Polizei zur Herausforderung  
  der Digitalisierung für die Thüringer Polizei
  Kai Christ, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der 
  Polizei Thüringen
10:30  Kopfschutz hat ein neues Level erreicht – VPAM 6 
  für die gesamte Polizeifamilie!
  Lothar Schuster, Strategic Account Manager International,  
  Ulbrichts GmbH

11:00  KAFFEEPAUSE 

11:30  Herausforderung Internetkriminalität    
  Heiko Schmidt, Ständiger Vertreter des Präsidenten, 
  Landeskriminalamt Thüringen
12:00  Fahrzeugschutz im europäischen Vergleich
  Adrian Jochum, Lieutenant Colonel (Res), Key Account   
  Manager KRD Sicherheitstechnik GmbH
12:30  Die Digitalisierung der Thüringer Polizei
  Michael Menzel, Leiter des Referates 43 | Grundsatzange- 
  legenheiten der Polizei, Thüringer Ministerium für Inneres  
  und Kommunales

13:00  Aus analog wurde digital – secunet macht mobil
  Julian Schwerdtfeger, Key Account Manager secunet AG

13:30  MITTAGSPAUSE 

14:30  Technische Umsetzung: Anforderungen und Grenzen
  Dr. Thomas Brückner*, Leiter des Thüringer Landes-   
  rechenzentrums
15:00  Von der Extraktion digitaler Quellen bis hin zur Analyse  
  von Massendaten
  Peter Zontek, Senior Sales Director Central Europe, 
  Cellebrite GmbH

15:20  KAFFEEPAUSE 

15:50  N.N.

16:10  Politische Diskussionsrunde
Leitung: R. Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des 
  Behörden Spiegel
Teilnehmer: Dirk Adams, MdL, Sprecher für Innenpolitik, Kommu-  
  nales und Demokratie, Bündnis 90/Die Grünen, Land-  
  tagsfraktion Thüringen
  Kai Christ, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der   
  Polizei Thüringen 

  Steffen Dittes, MdL, Innenpolitischer Sprecher der 
  Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
  Wolfgang Fiedler, MdL, Innenpolitischer Sprecher der   
  CDU-Fraktion im Thüringer Landtag 
  Dorothea Marx, MdL, Sprecherin für Innenpolitik, 
  Europa, digitale Gesellschaft und Kirchenpolitik (ev.) 
  der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag

17:15 Ende der Veranstaltung

Eine Veranstaltung des Behörden Spiegel 
und der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Sicherheit durch Qualität und Innovation
Kontrollen an Flughäfen werden kontinuierlich weiterentwickelt 

(BS/Markus Bierschenk*) Der Luftverkehr wird von herausragender Dynamik geprägt. Wir alle spüren das, wenn wir selbst Flugreisen antreten. Unsere 
großen Verkehrsflughäfen bewältigen das stetig wachsende Fluggastaufkommen bereits seit Längerem an der Grenze ihrer Belastbarkeit, obwohl 
die unterschiedlichen Verantwortlichen auf den Flughäfen nach Kräften dazu beitragen, dass die Kapazitäten stetig erweitert und die Prozesse – ohne 
Qualitätseinbußen – noch mehr auf Effizienz getrimmt werden.



Und dieser werde auch defini-
tiv stattfinden, erklärte der Par-
lamentarische Staatssekretär 
im BMI, Stephan Mayer (CSU). 
Entsprechende Gespräche zwi-
schen den Häusern über den 
Abschluss einer Verwaltungs-
vereinbarung liefen momentan 
auf Arbeitsebene. Zunächst solle 
jedoch noch das Bewacherregister 
beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in 
Eschborn finalisiert werden. Nach 
dem Ressortwechsel könnten die 
Daten dann voraussichtlich im 
Bundesverwaltungsamt (BVA) 
gepflegt werden, so Mayer. Vom 
BMWi wurde nur bestätigt, dass 
derzeit Gespräche stattfänden. 
Diese seien allerdings noch 
nicht abgeschlossen. Sollte es 
tatsächlich zu einem Zuständig-
keitswechsel kommen, gilt es als 
durchaus wahrscheinlich, dass 
die Mitarbeiter des für freie Berufe 
und Gewerberecht zuständigen 
BMWi-Referats VII B3 ins BMI 
wechseln.

Schwarze Schafe heraus
drängen 

Mayer verlangte von den im pri-
vaten Sicherheitsgewerbe tätigen 
Unternehmen und insbesondere 
von Firmen, die im Bundesver-
band der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW) organisiert sind, schwarze 
Schafe aus dem Markt zu drän-
gen. Außerdem dürften bei der 
erforderlichen Zuverlässigkeit der 
Mitarbeiter privater Sicherheits-
dienste keine Abstriche gemacht 
werden. 
Gleichzeitig betonte er jedoch 

auch, dass es ohne die Mitarbeit 
privater Sicherheitsdienste um 
die Sicherheit hierzulande deut-
lich schlechter stünde. Sie seien 
nicht umsonst ein wesentlicher 
Bestandteil der deutschen Sicher-
heitsarchitektur. Allerdings soll-
ten sich ihre Mitarbeiter weiterhin 

auf nicht-hoheitliche Aufgaben 
konzentrieren. Mit einer Ausnah-
me: den Luftsicherheitskontrollen 
an Flughäfen, wo sie als Beliehene 
fungierten.

Nicht am Bewacherregister 
scheitern lassen

Mit dem Zuständigkeitsüber-
gang vom BMWi ins BMI wür-
de eine langjährige Forderung 
seines Verbandes erfüllt, meint 
BDSW-Präsident Gregor Lehnert. 
Es brauche aber eine vernünftige 
Regelung zwischen den beiden 
Häusern. “Das Bewacherregister 
darf nicht zum Zankapfel beim 
Ressortwechsel werden”, verlangt 
Lehnert. Außerdem müsse mit der 
Zuständigkeitsübertragung unbe-
dingt ein eigenständiges Gesetz 
für das private Sicherheitsgewerbe 
einhergehen, wie es ebenfalls im 
Koalitionsvertrag vorgesehen sei. 
Eines steht für den BDSW-

Präsidenten jedenfalls fest: “Das 
Gewerberecht wird der großen 
Bedeutung privater Sicherheits-
unternehmen im Bereich der 
Gefahrenabwehr nicht gerecht.” 

Schließlich verfolge die Gewerbe-
ordnung eine ganz andere Ziel-
richtung.

Linke äußerst skeptisch

Kritik am geplanten Übergang 
kommt von der innenpolitischen 
Sprecherin der Linken-Bundes-
tagsfraktion, Ulla Jelpke: “Mit der 
Übertragung der Zuständigkeit 
ins BMI sollen die privaten Sicher-
heitsunternehmen die höheren 
Weihen erhalten. Sie sollen end-
gültig Teil der “Sicherheitsarchi-
tektur” werden. Die Sicherstellung 
der öffentlichen Sicherheit soll 
privaten Profitinteressen über-
antwortet werden. Das lehnen 
wir ab.” 
Sie sagt außerdem: “Ich habe 

starke Zweifel, ob das BMI tat-
sächlich in der Lage ist, politisch 
Verantwortung für die Aufsicht 
über ein ganzes Gewerbe zu über-
nehmen.” Was jetzt schon bei 
der Sicherstellung der Sicherheit 
an Flughäfen bestenfalls leidlich 
funktioniere, sollte nicht auf eine 
ganze Branche übertragen wer-
den, meint die Linken-Politikerin. 

Schließlich versuchen die Ter-
roristen in aller Regel, ihre 

Rolle im Dschihad zu beschönigen, 
ihre Rolle und ihr Engagement 
kleinzureden und ihre Verbre-
chen zu verschweigen. Das ist 
eindrucksvoll in der jüngsten Me-
dienberichterstattung zur Rück-
kehr gefangener Islamisten und 
deren Familien zu sehen: Fast 
jeder will angeblich nur im Sani-
tätsdienst gewesen sein, sich nur 
um die kommunale Verwaltung 
gekümmert oder handwerkliche 
Arbeiten geleistet haben. 
Die Beamten des Bundeskrimi-

nalamtes (BKA) vor Ort haben 
es zurzeit schwer, die tatsächli-
che Beweislage für die eventuelle 
Rückführung deutscher Terroris-
ten anhand unbestechlicher Sach-
beweise oder valider Zeugenaus-
sagen zu untermauern. Derartige 
Ermittlungen wären schließlich 
auch für einen speziellen “Inter-
nationalen Strafgerichtshof Da-
esh/ISIS” durchzuführen, den 
Bundesinnenminister Horst See-
hofer (CSU) jüngst in die Diskus-
sion brachte. Ob sich diese Idee 
durchsetzen kann, ist fraglich: 
Die völkerrechtliche Problematik 
der konkurrierenden nationalen 
Jurisprudenz von Syrien oder 
dem Irak sei hier nur angedeu-
tet, von anderen Aspekten ganz 
abgesehen. 

Zahlreiche Interviews geführt

Die Psychiaterin Dr. Anne 
Speckhardt hat das Ergebnis ih-
rer zehnjährigen weltweiten For-
schungen zu den psycho-sozialen 
Motivationen dschihadistischer 
Terroristen und Selbstmordat-
tentätern 2012 in ihrem damals 
einzigartigen Buch “Talking to 
Terrorists” veröffentlicht. Über 
400 Interviews hatte sie mit Ter-

roristen, deren Verwandten und 
Bekannten und sogar mit einigen 
derer Geiseln geführt. Sie wollte 
lernen, welche Manipulationen 
menschlicher Schwächen dazu 
führen, dass Menschen radikali-
siert, rekrutiert und zu Terroristen 
werden. Es ging ihr darum, das 
“Enigma terroristischer Gewalt” 
zu entschlüsseln, um daraus 
gegebenenfalls intelligente Anti-
Terror-Strategien, Präventions-, 
De-Radikalisierungs- und Reha-
bilationsprogramme abzuleiten. 
Das Buch wurde in der wis-

senschaftlichen Welt zwar hoch 

gelobt und kam sozusagen just 
in time. Schließlich war die Welt 
noch von den orchestrierten Al-
Qaida-Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 erschüttert. Aber die 
Lehren des Buches wurden leider 
nicht, nicht rechtzeitig und schon 
gar nicht umfassend gezogen. Es 
verhallte weitgehend, schlimmer: 
Unmittelbar danach gewannen 

die Al-Qaida-Terroristen unge-
hindert noch viel mehr Anhänger, 
bauten ihre “Filialen” weiter aus 
oder gründeten neue. Daneben 
gründeten fanatische abtrünni-
ge “Konkurrenten” den noch viel 
grausameren Daesh, der sich spä-
ter selbst zu einem “Islamischen 
Staat” (IS) ausrief. 

Hunderte Lebensläufe  
analysiert

Vor einigen Jahren begann 
Professor Peter Neumann, einer 
der profiliertesten europäischen 
Terrorexperten, mit Mitarbeitern 

seines 2008 ge-
gründeten Inter-
national Centre for 
the Study of Radi-
calisation (ICS) am 
Londoner King’s 
College, der Frage 
der Radikalisie-
rung durch ver-
tiefende Studien 
nachzugehen. 
In den Jahren 

von 2012 bis 2017 
analysierten sein Team und er 
die Lebensläufe von 800 europä-
ischen terroristischen Kämpfern 
einschließlich ihrer “digitalen Fuß-
abrücke” in den Sozialen Medien. 
Auch er stellte 2014 in einer Studie 
fest, dass die Radikalisierung zwar 
nicht ausschließlich online erfolge, 
das Internet als Informations- und 
Propagandaplattform aber eine 

sehr komplexe und bedeutsame 
Rolle spiele. Auch werde das In-
ternet als Medium der Anwerbung 
und Indoktrination genutzt. Dabei 
komme es auch zu einer Art “di-
gitalen Gehirnwäsche”. Die Vor-
gehensweise sei in den meisten 
Fällen eher subtil. Direkte Aufrufe 
zur Gewalt oder zur Teilnahme 
am Dschihad seien inzwischen 
seltener. Eher werde mit prinzi-
piellen, ideologisch-moralischen 
Argumenten ein schlechtes 
Gewissen suggeriert, nicht an 
diesem Kampf – etwa gegen die 
westlichen “Besatzungsmäch-
te” oder die Unterdrückung von 
Muslimen – teilzunehmen. 

Breiterer Ansatz erforderlich

Aber erst durch soziale Kontakte 
vor Ort, sozusagen “offline”, trete 
die Radikalisierung in die ent-
scheidende Phase. Erst der per-
sönliche Kontakt in der wirklichen 
Welt, mit dem verständnisvollen 
“Bruder”, innerhalb der liebevollen 
Gruppe gewaltbereiter Islamgläu-
biger, schaffe den Durchbruch in 
der Radikalisierung. Daher sei 
der Kampf gegen die Provider im 
Internet, die Hetze, Gewaltaufru-
fe, Terrorismuspropaganda oder 
-finanzierung zulassen, zwar 
weiterhin wichtig, aber eben nur 
die eine, die sicht- und leichter 
bekämpfbare Seite der Medaille. 
Der Kampf um die Herzen und 
Hirne verführbarer Menschen ist 

weit breiter, früher und intensi-
ver anzulegen, um die “Geburt”  
weiterer Foreign Terrorist Fighters 
(FTF) zu verhindern. 

Steiniger Weg

Dass die Verbreitung terroris-
tischer Inhalte über das Inter-
net, Soziale und analoge Medien 
unterbunden werden müsse, ist 
inzwischen internationaler Kon-
sens. Der Weg zu einer guten, 
allseits befriedigenden Lösung ist 
jedoch steinig. Das zeigten die 
jüngsten Diskussionen um den 
Verordnungsentwurf der EU-Kom-
mission (Stichworte: Uploadfilter, 
einstündige Löschfrist, Zensurvor-
wurf). Unzählige Wissenschaft-
ler, Netzwächter, Internetfirmen, 
NGOs, sogar die EU-Agentur für 
Grundrechte, der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres des Europäischen Parla-
ments und der UN-Sonderbericht-
erstatter sprachen sich gegen den 
ursprünglichen Entwurf aus. Sie 
entwickelten eine vielleicht akzep-
tablere Version, die jedoch gemäß 
nationaler Protokollvermerke in 
Teilen noch abgeschwächt umge-
setzt werden könnte. Kritisch ist, 
dass nunmehr sogar das Darstel-
len einer Terrorattacke als “terro-
ristischer Inhalt” gewertet werden 
könnte. Nach wie vor sehen viele 
Kritiker eine erhebliche Bedro-
hung für die Meinungsfreiheit. 
Auch in dieser “Lösung” stecken 

noch viel zu viele Unklarheiten 
und Probleme. Das wird sich 
vor allem in der Praxis zeigen. 
Die Gefahr einer weitreichenden 
Zensur besteht nach wie vor, die 
“privatisierte Rechtsdurchsetzung” 
stößt auf breiten Widerstand. Dies 
alles und die vorgesehenen rigi-
den Überwachungspflichten für 
Provider werden sich gerichtlicher 
Überprüfungen stellen müssen 
– insbesondere durch den Euro-
päischen Gerichtshof. 

Analoger Bereich nicht erfasst

Im Kern waren sie sich aber al-
le einig. Die Anschläge in Nizza, 
Paris, Manchester, Berlin oder 
Straßburg sprachen eine zu 
deutliche Sprache: Ungebrems-
te terroristische Online-Inhalte 
haben einen zu großen Einfluss 
auf Radikalisierung, Anwerbung 
und Aufstachelung zu Hass und 
Gewalt. Sie müssen kontrolliert 
und unverzüglich und umfassend 
gelöscht werden. Die 17 Minuten, 
die es dauerte, bis das GoPro-
Video des Massakers von Christ-
church gelöscht werden konnte, 
waren der Welt zu viel. 
Damit wäre aber nur der eine 

Teil, der virtuelle, der digita-
le Bereich der Indoktrination, 
der Radikalisierung und des 
Anwerbeprozesses erfasst. Der  
reale, der analoge Bereich, der 
via Peergroups in Gebetshäu-
sern und -stätten, Teehäusern 
und Shisha-Bars oder anderen 
Treff- und Sammelpunkten – und 
auch in Moscheen stattfindet, – ist 
damit nicht erfasst. Hier muss 
nachgebessert werden.

Aus diesem Grunde fordert die 
Pädagogin Prof. Dr. Marion Eich-
Born: “Die Bildungskette für Prä-
vention muss nicht nur viel früher 
starten, sondern auch über die 
Altersjahrgänge hinweg systema-
tisch logische Bezüge zu bereits 
erworbenem Wissen ermöglichen. 
Nur auf diese Weise entwickeln 
wir eine nachhaltige Ich-Stärke in 
der jungen Generation, zu Drogen 
nein zu sagen.” Daran mangele 
es in Deutschland jedoch oftmals 
noch: So in Schulen, wo fächer-
übergreifende, vernetzte Ansätze 
Sinn machen würden.  “Runde 
Tische zwischen Vertretern städti-
scher Behörden, der Schulen und 
aus der Elternschaft sind zudem 
wichtige Impulsgeber, um die La-
ge in einer Region realitätsnah 
einschätzen und entsprechende 
Maßnahmen zielgerichtet einset-
zen zu können”, so Eich-Born. Aus 
der städtischen Ebene sollten ihrer 
Meinung nach das Ordnungs-, 
das Jugend- und das jeweilige 
Sozialamt beteiligt sein. Von der 
Politik fordert sie: “Die Polizei 
muss noch mehr Präventionsar-
beit leisten können, weil sie mit 

ihren jungen Nachwuchspolizisten 
Kinder und Jugendliche über ihre 
authentischen Erfahrungsberichte 
aus der Szene nicht nur auf der 
Wissens- sondern auch auf der 
Gefühlsebene gut erreicht.” 

Aktiv, obwohl eigentlich nicht 
zuständig

Die sächsische Stadt Annaberg-
Buchholz verfolgt den von Eich-
Born verlangten Ansatz bereits. 
Das berichtet Annett Dietrich aus 
dem Sachgebiet Jugend und Bil-
dung der Stadtverwaltung. So gebe 
es einen kommunalpräventiven 
Rat. Dort säßen Vertreter aus allen 
Bereichen und Zuständigkeiten 
zusammen, um den gesamtge-
sellschaftlichen Ansatz auf lokaler 
Ebene noch weiter voranzutrei-
ben und um kurze Wege in der 
Prävention zu gehen. Außerdem 
führe man jedes Jahr ein Projekt 
zur primären Prävention durch, 
obwohl dies eigentlich Aufgabe des 
Landkreises sei. Es solle – insbe-
sondere in diesem Bereich, dessen 
Fokus klar auf der Vorbeugung 
liege – schlicht möglichst früh 
angesetzt werden. Das gelte insbe-

sondere für die Drogenprävention, 
da Annaberg-Buchholz aufgrund 
seiner Grenznähe diesbezüglich 
ein Brennpunkt sei. Dietrich räumt 
aber auch ein, dass bei der sekun-
dären und tertiären Prävention 
dann eher die Fachdienststellen 
des Landkreises gefordert seien. 
Da gehe es stärker um Inter-
vention und die Bewahrung vor 
Rückfällen.

Erfolge nicht immer direkt 
messbar

Auch der Sprecher für Prä-
vention und Opferschutz beim 
Bund Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK), Hermann-Josef Borjans, 
fordert gezielte Netzwerkarbeit 
in der Prävention. “Verbindliche 
Prävention kostet Geld und ist 
nicht immer messbar.”  Borjans 
kritisiert: “Die Drogenprävention 
wird hierzulande  stiefmütterlich 
behandelt. Einerseits ist die Trä-
gerlandschaft sehr zersplittert, 
andererseits fehlt das Geld für 
zukunftsorientierte ansprechende 
Prävention. Das Verteilen von 
Flyern reicht nicht, um zukunfts-
orientiert zu arbeiten.” 

Rechtzeitig ansetzen
Prävention muss früher starten

(BS/mfe) Präventionsangebote in deutschen Kommunen richten sich oftmals erst an Jugendliche und junge 
Erwachsene. Kinder im Kita und Grundschulalter können hingegen nur sehr selten von primärer Prävention 
profitieren. Dabei ist gerade diese Art der Vorbeugung, die noch vor dem Erstkontakt mit Drogen oder anderen 
Suchtmitteln beginnen und wirken soll, besonders wichtig.
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Wechsel wird kommen
Zuständigkeit für private Sicherheitswirtschaft soll auf BMI übergehen

(BS/mfe)  In nicht allzu ferner Zukunft wird wahrscheinlich das Bundesinnenministerium (BMI) für die private 
Sicherheitswirtschaft zuständig sein. Bisher ist diese noch im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ressor
tiert. Aber schon im aktuellen Koalitionsvertrag ist der Übergang vorgesehen. 

Kündigte die Zuständigkeitsübernahme für das private Sicherheitsgewerbe 
durch sein Haus an: Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium (BMI).

Foto: BS/Feldmann

 MELDUNG

(BS/mfe) Der Dresdner Landtag 
hat einer umfangreichen Novellie-
rung des sächsischen Polizeirechts 
zugestimmt. So wird es den Voll-
zugsbeamten im Freistaat künftig 
erlaubt sein, Bodycams zu tragen. 
Auch ist es in Zukunft erlaubt, im 
Rahmen der Gefahrenabwehr Te-
lekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen durchzuführen. So 
darf die Polizei im Einzelfall sowie 
mit Zustimmung eines Richters 
Verkehrs- und Nutzungsdaten 
eines Betroffenen bei Telekom-

munikationsanbietern sowie bei 
Betreibern von Online-Plattformen 
erfragen. Auch ist es dann statt-
haft, Gesprächsinhalte abzuhören. 
Des Weiteren enthalten die neu-
en Regelungswerke konkrete Ob-
servations- sowie neue Durch-
suchungsmöglichkeiten und 
strafbewährte Aufenthaltsanord-
nungen sowie Kontaktverbote. 
Ebenso enthalten sind Normen zur 
elektronischen Aufenthaltsüber-
wachung von Gefährdern mittels 
Fußfesseln sowie zur Erweiterung 

der Bewaffnung der Landespolizei. 
Demnach sollen Spezialkräfte in 
besonderen Einsatzsituationen 
über Waffen mit größerer Reich-
weite und höherer Durchschlags-
kraft als bisher verfügen dürfen. 
Auch ist eine Ausweitung von 
Videotechnik vorgesehen. So darf 
diese in Zukunft auch auf Ver-
kehrswegen eingesetzt werden, 
die der grenzüberschreitenden 
Kriminalität zur Verschiebung von 
Diebesgut oder als Tatorte, etwa 
für den Menschenhandel, dienen. 

Polizeirecht neu strukturiert

Niemand ist als Terrorist geboren
Was aber ist das “Enigma” terroristischer Gewalt?

(BS/Uwe Kranz) Die kriminologische Forschung zu dem Thema, wie jemand zum Terroristen wird, verdichtet sich. Die am häufigsten angewandte 
Methode, die zum Einsatz kommt, ist eigentlich einfach und gehört zum Repertoire wissenschaftlicher Arbeit: das Interview. In diesem Falle die 
Befragung gefasster Terroristen. Dieser Selbstauskunft muss man jedoch mit angemessener Skepsis begegnen. 

Uwe Kranz, Terrorismusex-
perte des Behörden Spiegel, 
fordert ein härteres Vorgehen 
gegen islamistische Hasspre-
diger.
 Foto: BS/Dombrowsky

Serie
TERRORZIELE (TEIL 31)



Seite 39Behörden Spiegel / Mai 2019 Katastrophenschutz

Im vergangenen Spätherbst 
hatten Einschränkungen der 
Schifffahrt aufgrund des Nied
rigwassers des Rheins zu Versor
gungsengpässen und schließlich 
zur Freigabe von Teilen der Ölre
serve durch die Bundesregierung 
geführt. Das Kernproblem lag 
seinerzeit insbesondere darin, 
dass für die Raffinerien wichtige 
Komponenten nicht ausgeliefert 
werden konnten. “Hier hatten wir 
die Versorgungslücke”, erklärte 
Ursula Mumpro aus dem für die 
Bevorratung zuständigen Bun
desministerium für Wirtschaft 
und Energie. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katas
trophenhilfe (BBK) wolle im Not

fall gerade die Lücken schließen, 
die in der Rettungskette aufgrund 
des Subsidiaritätsprinzips ent
stünden, so Dr. Julia Mayer aus 
dem Referat Risikomanagement 
KRITIS des BBK. 
Ein besonderes Problem kam in 

der Diskussion zur Sprache: So 
fordere die Berliner Senatsver
waltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz für die Notstromag
gregate der Stadt, dass diese die 
strenge Euro6Norm für Diesel
kraftstoffe erfüllten. Ein weiterer 
Teilnehmer meldete sich darauf
hin zu Wort und berichtete, dass 
es in RheinlandPfalz ähnliche 
Überlegungen gebe. Erschwerend 
komme hinzu, dass die Alterung 

des BiodieselAnteils ausreiche, 
um den Dieselkraftstoff insge
samt in verhältnismäßig kurzer 
Zeit so negativ zu verändern, 
dass die in Netzersatzanlagen 
(NEA) eingesetzten Dieselmotoren 
damit nicht mehr lauffähig seien.
Thomas Kölling aus dem Refe

rat für Katastrophen und Zi
vilschutz der Landesdirektion 
Sachsen berichtete von einem 
Experiment: Ein virtuelles Was
serwerk wurde ins Netz gestellt. 
Bereits nach relativ kurzer Zeit 
verzeichnete man mehr als 
50.000 CyberAngriffe – darun
ter auch Attacken aus Russland, 
der Volksrepublik China und 
Nordkorea.

Grundsätzlich krisensicher
Krisenpläne für Treibstoffsicherheit aber besser abstimmen

(BS/gg/por) “Die Treibstoffversorgung in Deutschland ist grundsätzlich krisensicher, allerdings sollten die 
verschiedenen behördlichen Krisen- und Notfallpläne noch besser aufeinander abgestimmt sein.” Dies forder-
te Frank Schaper, Geschäftsführer des Unabhängigen Tanklagerverbandes UTV, auf einer von Staatssekretär 
a. D. Fritz Rudolf Körper geleiteten Behörden Spiegel-Veranstaltung zum Thema Treibstoffsicherheit in Bonn. 

Ein solches System soll bis zum 
kommenden Jahr einheitlich für 
alle Leistungserbringer in der 
Berliner Notfallrettung eingeführt 
werden. Es würde das bisheri
ge, handschriftlich angefertigte 
Rettungsdienstprotokoll ablö
sen. Das derzeit genutzte Sys
tem weist Mängel hinsichtlich 
der Datenvollständigkeit, qua
lität und verfügbarkeit auf. In 
RIKS werden unterschiedliche 
Berichtswesen medienbruchfrei 
zusammengefasst. Außerdem 
wird das verwendete Protokoll 
zur Erfassung der Einsatzdaten 
auf einen anderen Standard, den 
international genutzten MIND3.1, 
umgestellt. Die Eingabe des di

gitalen Rettungsdienstprotokolls 
wird über mobile Endgeräte er
folgen. Dazu werden schrittweise 
alle Einsatzmittel des Berliner 
Rettungsdienstes mit solchen 
Devices ausgestattet. Geplant 
wird mit weit über 200 Tablets 
allein für dieses Projekt. 

Völlig ohne Papier

Dr. Janosch Dahmen, Teilpro
jektleiter für RIKS bei der Berliner 
Feuerwehr, sagt: “Ziel ist es, die 
Einsatzdokumentation komplett 
zu digitalisieren. Wir werden eine 
papierlose und Tabletbasierte 
Rettungsdienstdokumentation 
einführen, die spätestens Ende 
2020 flächendeckend  im Ein
satz ist.” Außerdem gehe es da
rum, die gesamte Prozesskette 
der Notfallrettung in der Bun
deshauptstadt zu digitalisieren. 
Angesichts von täglich 1.000 bis 
1.500 entsprechenden Einsätzen 
und 150 bis 180 regelhaft im 
Einsatz befindlichen Rettungswa
gen sowie zusätzlichen Notarzt
einsatzfahrzeugen sei das keine 
ganz einfache Aufgabe. Hinzu 
kommt, dass die Berliner Feuer
wehr zugleich Träger und einer 
der zwölf Leistungserbringer der 

Notfallrettung ist. Ebenfalls be
teiligt sind die Hilfsorganisatio
nen, Luftrettungsbetreiber, der 
Flughafen sowie die Bundeswehr.

Test startet im Sommer

“Im Sommer wird die erste Wa
che entsprechend ausgestattet”, 
kündigt Dahmen an. Dann wer
de das System im Alltagsbetrieb 
getestet. Bisher finde noch kein 
Regelbetrieb statt. “Es gibt nur 
schon Erprobungen auf einzelnen 
Fahrzeugen.” Perspektivisch sei 
eine Ausweitung auf alle Leis
tungserbringer vorgesehen, auch 
“um Datenpunkte zusammenzu
führen und Doppelerhebungen 
zu vermeiden”. 
Einen Wechsel des Berichtswe

sens soll es auch im Bereich der 
Brand und technischen Hilfeleis
tungseinsätze geben. Der Start 
eines Programms ist noch für 
dieses Jahr vorgesehen. In Ham
burg gibt es momentan ähnliche 
Überlegungen. Dahmen sagt: “Al
le Feuerwehren beziehungsweise 
Rettungsdienstträger in deut
schen Großstädten beschäftigen 
sich derzeit mit Digitalisierung 
und insbesondere digitaler Ein
satzdokumentation.”

Die Karten zeigen jedoch aus
schließlich die Folgen von 
Stark regen im urbanen Umfeld. 
Unberücksichtigt bleiben die 
Konsequenzen von Bach und 
Rheinhochwasser. Das daraus 
resultierende Überflutungsrisi
ko ist in anderen Karten, den 
HochwasserGefahrenkarten, 
dargestellt.
Berechnet wurden die bei Stark

regen vorkommenden Wassertie
fen durch Computersimulatio
nen. Ihre jeweilige Größe wird 
in den Karten mithilfe unter
schiedlicher Blautöne dargestellt. 
Differenziert wird zwischen den 
Wassertiefen bei einem selte
nen (statistisch alle 50 Jahre 
auftretenden), einem außerge
wöhnlichen (statistisch alle 100 
Jahre auftretenden) sowie einem 
extremen Starkregenereignis. Er
stellt wurden die Karten durch 
die Berechnung der Regenwas
serabflüsse an der Oberfläche. 
Zentrale Größen dafür sind die 

Geländeoberfläche sowie die Re
genstarken. Zusätzlich eingehen 
können in das Modell Daten zur 
Regenverdunstung, Versickerung 
und Fließgeschwindigkeit an der 
Oberfläche. Als Grundlage für 
den Niederschlag wurden 60mi
nütige Regenereignisse für ein 
seltenes, ein außergewöhnliches 
und ein extremes Starkregener
eignis definiert. Dafür wurde auf 
vom Deutschen Wetterdienst 
(DWD) ermittelte Statistikdaten 
zurückgegriffen.

Starkregen überall möglich

In anderen Kommunen sind 
oftmals noch keine separaten 
StarkregenGefahrenkarten vor
handen, obwohl insbesondere 
kleinräumige intensive Starknie

derschläge laut Dr. Andreas Be-
cker, Leiter des DWDReferats für 
Niederschlagsüberwachung, im 
Prinzip jede Gebietskörperschaft 
treffen können. Köln und Wup
pertal verfügen zwar über ent
sprechendes Material. In Sachsen 
hingegen haben die Landkreise 
und kreisfreien Städte solche 
Karten bisher nicht erstellt. Und 
das, obwohl derartige Ereignisse 
sehr wohl als allgemeines Risiko 
angesehen werden, von dem po
tenziell alle Kommunen betroffen 
sein könnten. 
Selbst in statistisch besonders 

von Starkregenereignissen betrof
fenen Regionen wie der Gegend 
um Aschau im Chiemgau exis
tieren nur Gefahrenzonenkarten, 
die Überschwemmungsflächen 
im Hochwasserfall ausweisen. In 
der Gemeinde aus dem Landkreis 
Rosenheim hat es seit der Einfüh
rung der flächendeckenden Wet
terradarmessung in Deutschland 
im Jahr 2001 mehr als 115 Stun
den Starkregen gegeben. Das ist 
bundesweite Spitze. Gleiches gilt 
für den bayerischen Landkreis 
Traunstein und die zugehörige 
Gemeinde Ruhpolding, die laut 
der DWDDaten ebenfalls stark 
von Starkregenereignissen be
troffen war. 

Erste Schritte in Bayern

Auch im bayerischen Landesamt 
für Umwelt sind noch keine expli
ziten StarkregenGefahrenkarten 
vorhanden. Dort gibt es momen
tan nur Material zu Hochwasser
bedrohungen und Überschwem
mungsgebieten. Zudem läuft ein 
Projekt zur Entwicklung und Er
probung eines Verfahrens zur 
Evaluierung und Klassifizierung 
der Gefährdung der Kommunen 

im Freistaat durch Oberflächen
abflüsse und Sturzfluten. Auch 
in der sachsenanhaltinischen 
Landeshauptstadt Magdeburg 
existieren bisher noch keine 
StarkregenGefahrenkarten.

Da passt ins Bild, was der Leiter 
der Abteilung Risikomanagement 
im Bundesamt für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe 
(BBK), Dr. Wolfram Geier, sagt: 
“In Deutschland verfügen weniger 
als zehn Prozent aller Kommunen 
über StarkregenGefahrenkar
ten.” In aller Regel besäßen nur 
größere Städte und Gemeinden 
derartiges Material. Das liege 
auch darin begründet, dass die 
Erstellung solcher Karten durch
aus erhebliche finanzielle Mittel 
binde und nicht verpflichtend sei. 
Sein Bundesamt habe ein Hand
buch zu Starkregenereignissen 
und Sturzfluten veröffentlicht. 
Dieses enthalte zahlreiche Vor
sorge und Schutzempfehlun
gen für Kommunen und Bürger, 
schließt Geier.

Elektronisches Einsatzberichtswesen kommt
Berliner Feuerwehr will Notfallrettung digitalisieren

(BS/mfe) Bei der Berliner Feuerwehr soll es künftig ein elektronisches Einsatzberichtswesen geben. In einem 
ersten Schritt ist vorgesehen, die Protokollierung von Rettungsdiensteinsätzen auf eine durchgängig digitale 
Bearbeitung umzustellen. Dies erfolgt im Rahmen des Projektes “Rettungsdienst Informations- und Kommu-
nikationssystem” (RIKS).

Bundesstadt geht voran
Starkregen-Gefahrenkarten für Bonn

(BS/mfe) In Bonn sind ab sofort Starkregen-Gefahrenkarten online abrufbar. Sie zeigen, wo in der Bundesstadt 
Probleme aufgrund von Sturzfluten und Starkregenereignisse auftreten können und bieten die Möglichkeit, 
rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es ist Material für die Bezirke Beuel, Bad Godesberg und Hardt-
berg im Internet abrufbar. 

Bei der Berliner Feuerwehr sollen  
Rettungsdiensteinsätze künftig durch-
gängig digital protokolliert werden.

Foto: BS/Berliner Feuerwehr, Anja Gögge
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yDer Europäische Katastrophenschutzkongress 

vom 27. bis 28. August 2019:

Dieser Kongress ist eine internationale Fachkonferenz, welche die 

verschiedenen Entscheidungsträger und Akteure des nationalen, 

europäischen und internationalen Katastrophenschutzes über die 

aktuellsten Entwicklungen informiert.

Themen der Fachforen, u. a.:
›› CBRN ›› Digitalisierung

›› Künstliche Intelligenz ›› Schutz Kritischer Infrastrukturen
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Veranstalter

Europäischer Katastrophenschutzkongress
„Climate Change – Herausforderungen für Europa“

DI / MI
27.- 28. August 2019

BCC Berlin
BERLIN CONGRESS CENTER

Damit Hausbesitzer ihre Immobilien 
künftig besser vor Überflutungen 
schützen können, sind in Bonn nun 
Starkregen-Gefahrenkarten online ab-
rufbar. Viele andere Kommunen in 
Deutschland sind diesbezüglich aber 
noch lange nicht so weit.

Foto: BS/Kurt Michel, pixelio.de

 MELDUNG

(BS/mfe) Experten der nieder
sächsischen Ministerien für In
neres sowie für Landwirtschaft 
haben die Waldbrandeinsatz
karten (WBEK) für die mittel 
und hochwaldbrandgefährder
ten Bereiche des Landes auf den 
neuesten Stand gebracht. Dabei 
wurden sie unter anderem vom 
Landesamt für Geoinformation 

und Landesentwicklung, örtli
chen Feuerwehren, kommunalen 
Waldbrandbeauftragten, Förstern 
und Waldbesitzern unterstützt. 
Die ersten niedersächsischen 

WBEK wurden 1975 entwickelt 
und zuletzt im Zeitraum zwi
schen 1997 und 2004 aktua
lisiert. Seither gab es jedoch 
bereits zahlreiche Änderungen 

in den Fachdaten. Nun wurden 
alle Daten kontrolliert und digi
talisiert zusammengeführt. Bis
her existierten die Karten nur 
im Papierformat. Sie liegen nun 
sowohl im klassischen Format 
als auch komplett digital im Maß
stab 1:50.000 vor und enthalten 
unter anderem Informationen zu 
Wasserentnahmestellen. 

Waldbrandeinsatzkarten aktualisiert



Wehrtechnik

Neues aus der Wehrtechnik
BSI erteilt vorläufige Zulassung
Rohde & Schwarz

Teilweise Übernahme
Hensoldt

(BS) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) erteilt die vorläufige Zulassung 
bis zur Geheimhaltungsstufe VS-NfD (Verschluss-
sache – Nur für den Dienstgebrauch) für das “R&S 
Trusted Mobile”. Es soll Nutzern sicheres mobiles 
Arbeiten unter Einhaltung der Sicherheitsanforde-
rungen deutscher Bundesbehörden ermöglichen. 
Mit R&S Trusted Mobile will die Rohde & Schwarz 
Cybersecurity GmbH eine Android-Plattform für 
Smartphones bereitstellen, die Voraussetzungen 
für einen sicheren Einsatz der Geräte schaffen soll. 
Die Grundlage ist ein gehärteter Sicherheitskern, 
der durch zusätzliche Mechanismen, Dienste und 
feingranulare Zugriffsregeln vor Angriffen wie 
“Zero-Day-Exploits” schützt.
Zusätzliche Sicherheit gewinnt R&S Trusted Mo-

bile mit einer strikten Trennung in einen offenen 
(“open”) und einen internen (“restricted”) Bereich. 
Die Trennung ermöglicht auch den sicheren Zu-
griff auf Anwendungen aus dem internen Bereich: 
Über einen sicheren VPN-Tunnel (“Virtual Private 
Network”) kann der Anwender auf Organisations-
ressourcen wie E-Mail, Kontakte, Kalender und 
Intranet zugreifen sowie Daten austauschen.
Auch der Zugriff auf externe Webseiten erfolgt im 

internen Bereich über die Organisations-Firewall, 
die gefährliche Inhalte ausfiltern kann. Durch eine 
sichere Verschlüsselung sämtlicher Daten, die 
zwischen dem Smartphone und dem Organisati-
onsnetzwerk ausgetauscht werden, sind alle Daten 
geschützt vor unberechtigtem Zugriff. Gleichzei-

tig bleibt jedoch 
die Flexibilität 
des Gerätes er-
halten. Im of-
fenen Bereich 
können Anwen-
der nach wie 
vor beliebige 
Apps installie-
ren, was kei-
nerlei Auswir-
kungen auf die 
Sicherheit des 
Organisations-
netzwerkes hat.
Mit der Zulas-

sung des BSI 
will das Mün-
chener Unter-
nehmen nun 
die Nutzung 
der seit 2016 
am Markt plat-
zierten mobilen Sicherheitslösung R&S Trusted 
Mobile auch für neue Anwenderkreise aus Be-
hörden und Unternehmen öffnen, die für die 
Verarbeitung von VS-NfD-Daten eine sichere und 
praktikable Lösung benötigen.

Mehr Informationen unter www.rohde-schwarz.
com

(BS) Das Sensorhaus Hensoldt übernimmt wesent-
liche Teile der Industriegruppe Nexeya in Chatenay 
bei Paris, einem Anbieter von Elektroniklösungen 
und Dienstleistungen für Militär- und Industrie-
kunden. Die Transaktion wird voraussichtlich im 
dritten Quartal dieses Jahres vollzogen, sofern alle 
erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Hensoldt 
übernimmt das Test-/Integrations- und Service-
geschäft sowie wesentliche Teile der Missionsma-
nagement- und Energieumwandlungsaktivitäten 
mit einem Umsatzvolumen von rund 95 Millionen 
Euro und etwa 620 Mitarbeitern von Nexeya. Das 
Raumfahrtgeschäft des französischen Unterneh-
mens sowie einige Verteidigungsaktivitäten sind 
nicht von der Transaktion betroffen und verbleiben 
beim bisherigen Inhaber.
“Nexeya stärkt unsere industrielle Basis, vor allem 

in Frankreich, wir verbessern mit der Übernahme 
unseren Zugang zum Kunden und erweitern auch 
unser Produktportfolio”, sagte Hensoldt-CEO 
Thomas Müller. “Zudem unterstützen wir damit 
unsere Strategie zur Erschließung kommerzieller 
Märkte, was neue Aufträge im Servicegeschäft 
mit sich bringen wird. Der jetzt vorgenommene 
Schritt steht zusammen mit den Übernahmen der 
beiden letzten Jahre in den Bereichen Avionik, 
Sicherheit und Industrietechnik im Zeichen des 
Wachstumskurses unseres Unternehmens.”
Hensoldt, so Müller weiter, “ist seit 2018 mit 

seiner Tochter Hensoldt France SAS und deren 
Produktpalette im Bereich der Kommunikation 

und Freund-Feind-Erkennung (IFF) in Frankreich 
präsent. Diese Transaktion ist ein aufregendes neu-
es Kapitel in der Geschichte unseres Wachstums 
auf dem so wichtigen französischen Markt. Mit 
der Zusammenführung unserer komplementären 
Produktportfolios ebnen wir den Weg für innovative 
Produktkombinationen und Neuentwicklungen. 
Nexeya profitiert dank des kontinuierlich wach-
senden Vertriebs- und Marketingnetzwerks von 
Hensoldt von einer höheren Investitionskraft, 
zusätzlichem Know-how und einem besseren 
Marktzugang, und zwar nicht nur im bisherigen 
Segment, sondern weltweit.”

Mehr Informationen unter www.hensoldt.net

Ein Smartphone vom Typ ”R&S 
Trusted Mobile” Foto: BS/Rohde & Schwarz
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Neue Beflaggung durch das deutsche Unternehmen
Foto: BS/Hensoldt

Besonders schätzte General 
Fleischmann den Dialog der 

unterschiedlichen Teilnehmer: 
Egal ob AFCEA-Mitglieder oder 
nicht, ob Kooperationspartner 
wie der Bundesverband der 
Deutschen Sicherheits- und 
Verteidigungswirtschaft (BDSV), 
der Digitalverband Bitkom oder  
der Deutsche Bundeswehrver-
band (DBwV), ob jung oder alt 
– jeder bereichere die Veran-
staltung.
Die AFCEA-Fachausstellung 

wächst weiter: Mit 165 Ausstel-
lern aus 17 Ländern und knapp 
2.800 Besuchern hat AFCEA 
Bonn bei der 33. Auflage der 
“olivgrünen” IT-Messe Mitte April 
erneut eine Rekordbeteiligung 
erreicht, so General Fleischmann. 
Sowohl die Aussteller- als auch 
die Besucherzahlen stiegen wei-
ter. Zum nunmehr dritten Male 
fand die Ausstellung im Maritim 
Hotel Bonn statt.

Stelldichein der IT- und 
Cyber-Industrie

Bei der diesjährigen Ausgabe der 
AFCEA-Fachausstellung zeigte 
bspw. die BWI GmbH, der IT-
Dienstleister der Bundeswehr 
und des Bundes, wie sie 
zukunftsfähige Lösungen für 
das digitale Zeitalter entwirft. 
Dabei wurden erste Erfahrungen, 
Chancen und Grenzen des 
Einsatzes von Künstlicher 
Intelligenz (KI) im User Support 
vorgestellt. Darüber hinaus 
erläuterte das Innovation 
Management der BWI anhand   
von “Use Cases”, welche Tech-
no logien bei der Bundes wehr 
sinnvoll eingesetzt werden 
können.
Thales France präsentierte 

u. a. einen Demonstrator für 
die Vernetzung der künftigen 
gepanzerten Fahrzeuge der 
französischen Landstreitkräfte im 
Rahmen des milliardenschweren 
Modernisierungsprogramms 
“Scorpion”. Die Einführung von 
“Synaps”, einer neuen taktischen 
Breitband-“Software-Defined-
Radio”-Familie (SDR), soll die 
verbundene Gefechtsführung 
beschleunigen. Die Exportversion 
“Synaps” basiert auf dem 
Programm “Contact”, das durch 
die französische Beschaffungs-

behörde DGA (“Direction générale 
de l‘armement”) beauftragt 
worden ist und mit dem die 
nationalen Streitkräfte ab diesem 
Jahr ausgerüstet werden sollen.
Sascha Giese von SolarWinds,  

zu dessen Kunden u. a. das briti-
sche Verteidigungsministerium 
zählt, fasste vor Ort die aktuell 
wichtigsten Herausforderungen 
und Trends im Bereich der IT-

Netzwerk-Sicherheit wie folgt 
zusammen: “Technikexperten 
in Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben müssen 
heute in der Lage sein, jede Art 
von Umgebung – On-Premise, 
Cloud oder Hybrid – effektiv 
zu überwachen und uneinge-
schränkte Transparenz, War-
nungen und forensische Daten 

bereitzustellen, damit sie ein 
Ereignis schnell auf seine Ur-
sache zurückführen und Fehler 
beheben können.”

Fachsymposium

Die gesamte Veranstaltung 
stand unter dem Motto “Smarte 
Führungsunterstützung im 21. 
Jahrhundert”. Mit Themen zur 
Künstlichen Intelligenz und 

Digitalisierung der Streitkräfte  
orientierte man sich am Jahres - 
thema des neutralen Anwender- 
forums.
Verschiedene Vorträge im aus- 

stellungs begleitenden Sympo- 
sium betrachteten dieses Thema 
aus unterschiedlichen Perspekti-
ven. Die Industrie war im Sympo- 
sium mit der Keynote “Zukunft 

und Chancen durch intelligen-
te Cloud-Dienste” von Sabine 
Bendiek, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Microsoft 
Deutschland GmbH, vertreten. 
Oberst i. G. Frank Pieper, neuer 
Chief Digital Officer (CDO) Heer 
im Kommando Heer (KdoH) in 
Strausberg, nahm das Publikum 
im vollbesetzten Vortragssaal 
“Reger” mit auf eine Zeitreise in 

die Zukunft, in der die landba-
sierten Streitkräfte bereits er-
folgreich digitalisiert sind. Das 
Projekt zur Digitalisierung gehöre 
zu den komplexesten Projekten 
der kommenden Jahre.
Dr. Olaf Theiler, Referatsleiter 

Zukunftsanalyse beim Planungs-
amt der Bundeswehr (PlanABw) 
in Berlin, setzte sich mit der  

Entwicklung der Künstlichen  
Intelligenz und autonomer Sys-
teme für künftige Szenarien 
auseinander und warnte vor 
allzu großen Erwartungen in 
den kommenden Jahren. Ge-
rade “menschliche Dummheit” 
überfordere häufig KI. Außerdem 
seien autonome Systeme dazu da, 
den Menschen zu unterstützen, 
nicht, dessen Verantwortung zu 

übernehmen. Gleichwohl scheine 
es, dass durch die Umbrüche 
der Digitalisierung die Zeit des 
“langen Friedens” in Europa vor-
bei sei.
Auch das diesjährige Karriere-

starterforum der Young AFCEANs 
beschäftigte sich mit der “Karriere 
in der digitalen Transformation”. 
Mit dieser Veranstaltung unter-

stützt AFCEA Bonn regelmäßig 
junge Fach- und Führungskräfte 
sowie Studierende zu den 
Themen “Berufseinstieg” und 
“Karrieregestaltung”.

Das “Cyber Security Cluster 
Bonn”

Mit der Vorstellung des “Cy-
ber Security Clusters Bonn” 
durch Prof. Dr. Peter Martini, 
Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Kommunikation, Infor-
mationsverarbeitung und Ergo-
nomie FKIE in Wachtberg sowie 
Ordinarius an der Universität 
Bonn, leistete auch die akade-
mische Community einen 
Beitrag auf der Fachausstellung. 
In  seiner Eigenschaft als 
stellvertretender Vorsitzender 
des “Cyber Security Clusters” 
betonte er, dass Bonn das 
“Herz der operativen Cyber-
Sicherheit in Europa” werden 
solle. Zusammenarbeit sei 
dabei das A und O. Die gebe 
es auch und gerade mit der 
Bundeswehr, ergänzte Prof. 
Martini. So unterzeichneten 
das FKIE und das Kommando 
Cyber- und Informationsraum 
im vergangenen November einen 
entsprechenden Kooperations-
vertrag. Ein Fregattenkapitän 
halte regelmäßig Vorlesungen 
an der Universität Bonn zum 
Thema “Cyber” u.v.m.
Per Videobotschaft sprach 

auch der Cluster-Vorsitzende 
Dirk Backofen zum Auditorium. 
Dabei verwies dieser auf die er-
schreckende Dimension der Ge-
fährdungen mit einem Beispiel 
aus seinem eigenen beruflichen 
Umfeld – er ist Leiter der Tele-
kom Security –, wonach täglich 
rund 24 Millionen Angriffe allein 
auf die weltweiten Telekomnetze 
stattfänden.
Neu waren in diesem Jahr 

auch die “Poster Sessions” 
verschiedener Hochschulen, 
die auf der Fachausstellung 
die Ergebnisse ihrer Forschung 
präsentierten.

Für die 34. Fachausstellung 
Anfang Apr i l  2020 wird 
AFCEA Bonn aufgrund der 
großen Nachfrage in das World 
Conference Center Bonn (WCCB) 
umziehen.

Bild 1: Blick von der Empore auf die Aussteller im Saal ”Maritim”. Bild 2: Vortrag von Oberst i. G. Frank Pieper im ausstellungsbegleitenden Symposium. Bild 
3: Die IT-Experten von morgen: eine Schulklasse vom Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim besuchte Ausstellung und Symposium. Bild 4: In eigener 
Sache: auch der Behörden Spiegel war mit eigenem Stand vertreten. (v.l.n.r.) Fotos: BS/Portugall

Smarte Führung
Rückblick auf die 33. AFCEA-Fachausstellung

(BS/Dr. Gerd Portugall) Brigadegeneral Armin Fleischmann, Vorsitzender von AFCEA Bonn e. V. und Abteilungsleiter im Kommando Cyber- und 
Informationsraum (CIR), charakterisierte in der Eröffnung die Fachausstellung als fachliche Weiterbildung und wichtigen Gedankenaustausch von 
Streitkräften, NATO, Ministerien, Behörden und dem akademischen Bereich.



Seite 41Behörden Spiegel / Mai 2019 Verteidigung

Den “integrierten Ansatz gegen 
ein breites Bedrohungsspek-

trum” vom Nah- und Nächst-
bereichsschutz (NNbS) bis zur 
Luftverteidigung mit mittlerer 
und großer Reichweite stellte 
Thomas Wehrhahn vor, Leiter des 
Programmbereichs “bodengebun-
dene Luftverteidigung Deutsch-
land” der Rheinmetall Electronics 
GmbH in Bremen. Zu den neu-
eren Bedrohungen zählten bei-
spielsweise ganze Schwärme von 
kleinen und Kleinstdrohnen, für 
die bisherige Systeme noch nicht 
ausgelegt seien. Für den NNbS 
setze Rheinmetall daher auf ei-
nen “Effektormix” mit Flugkörper 
und Kanone. Perspektivisch solle 
auch ein Hochenergielaser diesen 
Mix zu einem späteren Zeitpunkt 
ergänzen.
Der Effektor “Kanone” ist im 

Rahmen des NNbS-Programms 
bereits Bestandteil des sog. 
Teilprojekts 1 “Erstbefähigung 
Land”, die in der Lage sein soll, 
drei Brigaden und Divisionstrup-
pen einer Division schützen zu 
können. Das bodengebundene 
System dient dem beweglichen 
Einsatz zur Abwehr von Flug-
zeugen, Hubschraubern, Droh-
nen, taktischen Flugkörpern und 
Marschflugkörpern. Ab 2025 wird 
das Teilprojekt 3 ”Folgebefähi-
gung Land” avisiert. Dabei geht 
es um den stationären wie be-
weglichen Einsatz zum Schutz 
von insgesamt acht Brigaden 
und Divisionstruppen von drei 
Divisionen sowie einem Flug-
platz im Einsatzgebiet. Ab 2032 
ist die Befähigung zum Schutz 
von Korpstruppen eines Korps 
sowie eines weiteren Flugplatzes 
geplant. Teilprojekt 2 widmet sich 
übrigens dem Laser-Effektor für 
Seestreitkräfte.
Das bisherige Raketen-Modul 

LeFlaSys (Leichtes Flugabwehr-
system) – gebaut von Rheinmetall 
Defence – auf Basis des Flug-
abwehrraketen-Waffenträgers 
“Ozelot” wurde ab 1998 von der 
Bundeswehr beschafft und stößt 
damit allmählich an die Grenze 
seiner Einsatzdauer. Der neue 
Flakpanzer “Oerlikon Skyranger 
Boxer” – ebenfalls von Rheinme-
tall Defence – gilt als ein mögli-
ches Kanonen-Modul der künfti-
gen “Full Spectrum Air Defence” 

der Deutschen Luftwaffe, das 
insbesondere bei Auslandsein-
sätzen der deutschen Streitkräfte 
zum Tragen kommen solle.
Generalmajor a. D. Wolfgang 

Köpke, Präsident des Förderkrei-
ses Deutsches Heer e. V. und auf 
zahlreiche Flak-Verwendungen in 
seiner Laufbahn  zurückblickend, 
bemerkte in diesem Zusammen-
hang die Auffälligkeit, dass sämt-
liche Plattformen dieses Spekt-
rums – sowohl für die Luftwaffe 
als auch für das Heer – auf der 
entsprechenden Vortragsfolie 
Radfahrzeuge sind, d. h. kein 
einziges Kettenfahrzeug scheint 
hierfür eingeplant zu sein.
Die kontinuierliche Evolution 

beim Flugabwehrraketensystem 

(FlaRak) für große Reichweite 
“Patriot” hin zum “Next-Gene-
ration Patriot” betonte James 
E. Monroe, Vice President von 
Raytheon International aus Ber-
lin. In diesem Zusammenhang 
erwähnte er die jüngsten Aus-
wahlentscheidungen in Europa 
für “Patriot” durch Schweden, 
Polen und Rumänien – alle drei 
übrigens in relativer Nähe zu 
Russland. Es gibt dann insge-
samt 16 Nutzerstaaten dieses 
Systems, davon sieben in Europa 
– darunter Deutschland. Bedro-
hungen großer Reichweite könn-
ten “nur transatlantisch” und in-
teroperabel gelöst werden, so der 
Raytheon-Manager. Der ständige 
“Tech Refresh”, erläuterte Monroe 

weiter, erfolge nicht nur bei den 
Feuereinheiten, sondern auch bei 
der Radartechnologie in Form des 
von Raytheon finanzierten neuen 
“Active-Electronically-Scanned, 
Array”-Systems (AESA), d. h. mit 
aktiver elektronischer Strahl-
schwenkung. Das 360-Grad-
fähige, Galliumnitrid-basierte 
(GaN) Radar ist Teil von Raythe-
ons Angebot zur Leistungsstei-
gerung der deutschen “Patriot”-
Luftverteidigungssysteme.

Hintergrund

Im neuen Jahrhundert hat sich 
die Bundeswehr auf die Suche 
nach einem Nachfolger für die 
Flugabwehrraketensysteme “Ro-
land”, “Hawk” und teilweise auch 

für “Patriot” begeben. Daraufhin 
traten zwei Systeme in einen har-
ten Wettbewerb ein: eine moder-
nisierte “Patriot” von Raytheon 
gegen das noch in der Entwick-
lungsphase befindliche MEADS 
(“Medium Extended Air Defense 
System”) von Lockheed Martin 
und MBDA. Im April 2005 be-
schloss der Haushaltsausschuss 
des Bundestages mit den Stim-
men der damaligen rot-grünen 
Regierungsfraktionen und der 
Union die Beteiligung Deutsch-
lands an der Entwicklung des 
Raketenabwehrsystems MEADS.
Verteidigungsministerin Dr. 

Ursula von der Leyen gab im 
Juni 2015 gemeinsam mit dem 
damaligen Generalinspekteur, 
General Volker Wieker, bekannt, 
dass das zukünftige Taktische 
Luftverteidigungssystem (TLVS) 
der Bundeswehr auf MEADS ba-
sieren solle. Daraufhin hat die 
MBDA Deutschland GmbH im 
September 2016 ein Angebot für 
die Entwicklung des zukünftigen 
deutschen TLVS an das BAAINBw 
(Bundesamt für Ausrüstung, In-
formationstechnik und Nutzung 
der Bundeswehr) übermittelt. Im 
März des vergangenen Jahres 
gründeten dann MBDA Deutsch-
land und Lockheed Martin das 
transatlantische Joint Venture 
TLVS GmbH als Hauptauftrag-
nehmer für das Projekt.

Divergierende Angaben

Aktuelle Planungen der Bun-
deswehr, so Vertreter von Ray-
theon und Rheinmetall in Bonn, 
zielten darauf ab, “das Taktische 
Luftverteidigungssystem zu ei-
nem Gesamtvolumen von acht 
Milliarden Euro (inkl. Entwick-
lungsleistungen) zu beschaffen”. 
Raytheon und Rheinmetall hät-
ten ein Konzept für zwölf Feu-
ereinheiten basierend auf der 
Next-Generation-Patriot erstellt, 

das eine vergleichbare Lösung 
biete, “die weniger als die Hälfte 
des derzeitigen Ansatzes TLVS 
kostet”.
Dazu erklärte MBDA gegenüber 

dem Behörden Spiegel: “Eine se-
riöse Beurteilung der Kosten für 
TLVS ist nur in Kenntnis der 
Anforderungen des Kunden mög-
lich. Die konkreten Fähigkeits-
forderungen sind Bestandteil der 
Vertragsverhandlungen. Sie sind 
nur der TLVS Bietergemeinschaft 
(MBDA und Lockheed Martin) 
sowie dem Kunden (die Bun-
deswehr, vertreten durch das 
BAAINBw) bekannt.” Ziel von MB-
DA und Lockheed Martin sei es, 
einen Vertrag auszuhandeln, “der 
künftige Kosten klar kalkuliert 
und die zu erbringenden Leistun-
gen detailliert beschreibt”. TLVS 
gehe konform mit der “Agenda 
Rüstung” des BMVg von 2014 
und stelle Kosten- und Leistungs-
transparenz sicher. Das vermeide 
Überraschungen in den kom-
menden Jahren, so ein Vertreter 
von MBDA.
Bei der Bonner Veranstaltung 

von Raytheon und Rheinmetall 
wurde außerdem darauf hin-
gewiesen, dass TLVS/MEADS 
“mittlerweile veraltet” sei, weil der 
letzte Test vor knapp fünf Jah-
ren stattgefunden habe. Deshalb 
seien beide Industriepartner zu-
versichtlich, MEADS doch noch 
auf den letzten Metern abfangen 
zu können. Zum Thema “Obso-
leszenz” erwiderte MBDA, dass 
MEADS “bis heute” das einzige 
Luftverteidigungssystem sei, 
“das geforderte Fähigkeiten wie 
360-Grad-Rundumschutz und 
offene Systemarchitektur unter 
einsatznahen Bedingungen in 
Tests zeigen konnte”. TLVS baue 
auf Know-how und Technologi-
en aus dem MEADS-Programm 
auf, gehe aber “deutlich über 
die Fähigkeiten von MEADS hi-
naus.” Das Anforderungsprofil 
von TLVS sei mit der veränderten 
Bedrohungslage ebenfalls erwei-
tert worden.
Mit welchen Industriepartnern 

nun letztlich ein Beschaffungs-
vertrag der Bundeswehr für das 
künftige Taktische Luftvertei-
digungssystem in der Truppe 
zustande kommt, wird die Zeit 
weisen.

EU-weit sind bei den Land-
streitkräften derzeit 154 

unterschiedliche Waffensyste-
me im Einsatz sowie knapp 40 
bewaffnete Transportfahrzeuge 
wie der deutsche Schützenpanzer 
“Puma”. Ähnlich das Bild bei den 
Luftstreitkräften. 19 verschie-
dene Kampfflugzeuge sind im 
Einsatz und zwölf ungleiche Ty-
pen von Tankflugzeugen, nannte 
Brigadegeneral Martin Konertz, 
Director Capability, Armament 
& Planing (Director CAP) bei der 
European Defence Agency (EDA), 
während der Veranstaltung 
“EU-Innovationsförderung für 
Sicherheit und Verteidigung” vom 
Bundesverband der Deutschen 
Sicherheits- und Verteidigungs-
industrie (BDSV) und dem Be-
hörden Spiegel konkrete Zahlen. 
Diese müssten angesichts der 
multinationalen Einsätze rund 
um den Globus reduziert werden, 
um das Fähigkeitsprofil deutlich 
zu verbessern. 

Fristende: 29. August 2019

“Der EVF ist keine Unterstüt-
zung für alle nationalen Fähig-
keitsprogramme in Europa”, 
unterstreicht demzufolge Alain 
Alexis, Leiter der Abteilung Ver-
teidigung in der Generaldirekti-
on Binnenmarkt, Industrie, Un-
ternehmertum und KMU (engl. 
DG GROW) der Europäischen 
Kommission. Anfang April seien 
neun Aufrufe gestartet worden 
mit dem Ziel, Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte im Ver-
teidigungsbereich zu fördern. 
Am 29. August 2019 endet die 
Submissionsphase, nennt Alexis 

die weiteren relevanten Daten. 
“Warum diese Eile?”, fragte Dr. 
Stephanie Willmann, Head of In-
ternational Affairs von Rheinme-
tall. Die Voraussetzungen seien 
doch noch gar nicht gegeben. 
Zum einen sei die Rolle der EDA 
nicht geklärt, zum anderen hätte 
jeder Mitgliedsstaat seine eige-
nen Interessen, eine gemeinsame 
Prioritätensetzung gebe es nicht. 
Zudem fehle es an ausreichend 
Ansprechpartnern innerhalb der 
Mitgliedsstaaten. “Die Rolle der 
EDA ist die eines Standesamtes”, 
entgegnete Konnertz. Sie müsse 
die Mitgliedsstaaten fragen, ob 
sie eine Kooperation eingehen 
wollten und begleite diese dabei, 

gemeinsame Fähigkeitsforderun-
gen zu erarbeiten. Und auf nati-
onaler Ebene? “Wir sind weit von 
einer Förderberatungsstruktur 
entfernt”, gab Dr. Lutz Holländer, 
stellv. Referatsleiter Industrie, 
Markt, Export im Bundesminis-
terium der Verteidigung (BMVg), 
zu. Aktuell gebe es in seinem Re-
ferat nur einen Kollegen, der den 
Fonds begleite. Perspektivisch 
soll die Beratungsstruktur aufge-
baut und sowohl im Bundesamt 
für Ausrüstung, Infrastruktur 
und Nutzung (BAAINBw) als auch 
im BMVg angesiedelt werden. 
Konkret hängt die Vergabe von 

Geldern aus dem EVF von mehre-
ren Faktoren ab. In jeder Katego-

rie gebe es ein unterschiedliches 
Volumen von 6,5 bis 30,6 Mio. 
Euro, erläuterte Micha Comnick, 
einer von Alexis' Mitarbeitern. 
Jeder Projektvorschlag der ein-
gehe, werde unabhängig von den 
übrigen geprüft. 

Fokus KMU-Förderung

Teilnehmen könne jedes Unter-
nehmen mit Sitz und Inhaber in 
Europa. Bei Unternehmen, deren 
Eigentümer außerhalb von Eu-
ropa sei, gebe es eine Förderung 
nur in Ausnahmen, unterstrich 
Comnick. Zudem würden grenz-
überschreitende Förderungen 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMUs) besonders bezu-

schusst. “Das KMU darf nicht aus 
dem Staat kommen, in dem der 
Hauptauftragnehmer seinen Sitz 
hat”, so Comnick. Damit würden 
in der Industrie seit Langem er-
folgreiche Wertschöpfungsketten 
mit Partnerunternehmen oder 
Unterauftragnehmern kaputtge-
macht werden, kritisierte Ulrich 
Beck, Vice President Public Pro-
curement Policy bei Airbus. Nein, 
widersprach Comnick. Auch be-
stehende Kooperationen würden 
gefördert. Arbeite ein Unterneh-
men jedoch mit drei Partnern 
aus unterschiedlichen Ländern 
zusammen, würde die Förder-
summe um das 2,5-Fache erhöht 
werden. Zusätzlich gebe es wei-

tere fünf Prozent für disruptive 
Innovationen. 
Und was geschieht mit den 

Fördergeldern, wenn im Laufe 
der sechsjährigen Projektzeit die 
Eigentümerverhältnisse bei den 
geförderten Unternehmen sich 
grundlegend verändern? Dann 
ist das Konsortium aufgefordert, 
dies der EU-Kommission umge-
hend mitzuteilen. Diese fordere 
dann die Mitgliedsstaaten auf, 
Garantien für den Verbleib des 
Unternehmens einzufordern. 
Gebe es diese Garantien nicht, 
könne das Unternehmen nicht 
mehr Nutznießer der Gelder sein. 
Ebenso verhalte es sich, wenn 
ein KMU über die definitorischen 
Werte (bis zu 250 Mitarbeiter 
und einem Umsatz von 43 Mio. 
Euro) hinauswachse, antwortete 
Comnick. Allerdings sei es immer 
möglich, KMUs auszutauschen. 

Frage des Exports

Des Weiteren müssten die har-
monisierten Fähigkeitsforderun-
gen und gemeinsame technische 
Spezifikationen von mindestens 
zwei Staaten gezeichnet sein, 
nannte Comnick eine weitere 
Voraussetzung für die Vergabe 
von Geldern aus dem Fonds. 
“Und was ist mit dem Export?”, 
kam die berechtigte Frage von 
Dr. Christian Wildhagen, von 
Vicorion – Jenoptik Advanced 
Systems. Diese Frage müssten 
die Mitgliedsstaaten beantwor-
ten, entgegnete der Mitarbeiter 
der DG GROW. Doch ohne diese 
Möglichkeit werde sich die In-
dustrie nicht beteiligen, warnt 
Wildhagen.

Bodengebundene Luftverteidigung
Von wem kommt der bestmögliche Schutz im Einsatz?

(BS/Dr. Gerd Portugall) Ende April hatten die Unternehmen Rheinmetall und Raytheon zu einer Informationsveranstaltung zum Thema “mobile 
bodengebundene Luftverteidigung” nach Bonn geladen. Wie Firmenrepräsentanten dabei erklärten, wollten beide Unternehmen “in enger Part-
nerschaft” der Bundeswehr “für die gesamte bodengebundene Luftverteidigung zur Seite” stehen. Doch Rheinmetall und Raytheon sind nicht die 
einzigen wehrtechnischen Akteure auf diesem Feld, wie noch zu zeigen sein wird.

Von der Forschung zur Fähigkeit
Europäischer Verteidigungsfonds ist Herausforderung für Industrie

(BS/jf) Die Mitgliedsstaaten sollen ihre Verteidigungsausgaben besser aufeinander abstimmen, die Gelder effizienter eingesetzen, unnötige Mehr-
ausgaben vermeiden und gleichzeitig kostengünstiger wirtschaften. Dazu hat die EU-Kommission den Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) ins 
Leben gerufen. Die erste Bewerbungsphase mit neun Kategorien ist gestartet. Doch das Echo fällt unterschiedlich aus.

Bieten sich einen heftigen Konkurrenzkampf: die Luftverteidigungssysteme “Patriot” (l.) und TLVS/MEADS (r.). 
 Fotos: BS/Portugall

Während Brigadegeneral Martin Konertz, Director Capability, Armament & Planing bei der European Defence Agency (rechtes Bild), die Fähigkeitenlage der 
Europäischen Streitkräfte erläuterte und die Rolle der EDA hervorhob, zeigte sich in der anschließenden Diskussionsrunde, dass ein Lagebild über die Industrie 
nicht verfügbar ist.  Fotos: BS/Fieseler 



Das im April 2017 neu Auf-
gestellte Kommando Cyber- 

und Informationsraum (CIR) in 
Bonn erklärte auf Anfrage des 
Behörden Spiegel, dass zwar 
“Quantencomputer” durchaus 
ein Thema für die Bundeswehr 
darstelle, dies sei “jedoch aktuell 
nicht auf der Ebene des Kom-
mandos CIR” der Fall.
Das Verteidigungsministerium 

(BMVg) in Berlin erklärte dazu: 
“Angesichts der vielfältigen He-
rausforderungen für die äußere 
Sicherheit Deutschlands benötigt 
die Bundeswehr bestmögliche 
Fähigkeiten und Technologien, 
um ihre verfassungsgemäßen 
Aufgaben erfolgreich zu erfüllen.” 
Die allgemein für die sichere di-
gitale Kommunikation und ins-
besondere für die Vertraulichkeit 
und Integrität von Informationen 
benötigten Fähigkeiten und Tech-
nologien festigten “Deutschlands 
führende Position als krypto-
produzierende Nation bzw. als 
Verschlüsselungsstandort Nr. 1”, 
so ein Sprecher des Ministeriums 
gegenüber dem Behörden Spiegel.
Ein “hohes Innovations- und An-

wendungspotenzial” bieten aus 
Perspektive des BMVg insbeson-
dere Quantentechnologien, “da 
sie für die zunehmende Rolle der 
Digitalisierung und der Absiche-
rung digitaler Kommunikation 
eine herausragende Bedeutung 
haben”. Dabei sollen zunächst 
über eine “anwendungsnahe 
Grundlagenforschung” aus der 
Perspektive der Informations-
sicherheit bzw. der Informatik 
mögliche Anwendungsfelder 
identifiziert werden. Im Weiteren 
werde es darum gehen, “konkrete 
technologische Fähigkeiten aus 
dem Spektrum der Quantentech-
nologien, die für den geplanten 
Bedarf und die Einsatzfähigkeit 
der Bundeswehr relevant sind, 
in Abstimmung mit den bereits 
vorliegenden Erkenntnissen und 
Ergebnissen sowie ggf. bereits 
ressortübergreifend und in inter-
national laufenden Projekten mit 
eigenen Forschungsmitteln wei-
terzuentwickeln und zeitgerecht 
verfügbar zu machen”.
Mit dem Abschluss eines Koope-

rationsvertrags der Bundeswehr-
Universität München mit dem 
IT-Unternehmen IBM im Juli des 
vergangenen Jahres in der baye-

rischen Landeshauptstadt hätten 
die deutschen Streitkräfte “jetzt 
die einmalige und sehr exklusive 
Möglichkeit”, so das BMVg, “die 
technologische Teilhabe im Be-
reich Quantencomputer zu reali-
sieren”. Die Bundeswehr erhalte 
über das dortige ressorteigene 
Forschungsinstitut CODE (Cyber 
Defence und Smart Data) einen 
“sehr exklusiven Zugang zu den 
derzeit fortschrittlichsten Quan-
tencomputersystemen weltweit”. 
Als zweiter IBM-Q-Hub Europas 
erhält das Institut Zugang zu 

einem Quantencomputersystem 
sowie entsprechender Software 
und Entwicklerwerkzeugen. So 
bestehe für den gesamten Ge-
schäftsbereich die Möglichkeit, 
erste Erfahrungen und Erkennt-
nisse über Quantentechnologi-
en zu generieren und bis zur 
Verfügbarkeit marktreifer und 
entsprechend leistungsfähiger 
Quantencomputer eigene fach-
liche Expertise aufzubauen. Nur 
so könne nahtlos eine praktische 
Nutzung dieser Technologie er-
folgen, so ein Ministeriumsspre-
cher.

Technik und Anwendung

Quantum Computing basiert 
anders als die bisherige Infor-
matik auf quantenmechanischen 
Effekten. Das klassische Bit weist 
immer den Zustand 1 oder 0 auf. 
Anders beim Quantencompu-
ter: So, wie laut Quantenphy-
sik Atome an mehreren Orten 
gleichzeitig sein können oder 
Elektronen zugleich Welle und 
Teilchen sind, nehmen die Infor-
mationseinheiten, hier Qubits, 
einen Überlagerungszustand der 
beiden Zustände 0 und 1 ein. 
Physiker sprechen von Superpo-
sition. So können Berechnungen 
auf Grundlage geeigneter Algo-
rithmen in hohem Maße parallel 
durchgeführt werden – besser 
als in jedem Mehrkernprozessor.
Das bringt überall da Vorteile, 

wo man es mit der Berechnung 
komplexer Strukturen zu tun 
hat. So könnte das Auffinden von 
Informationen in extrem großen, 
uneinheitlichen Datenmengen 
durch Quantenalgorithmen ef-
fizienter gestaltet werden. Die 
gezielte und tiefgehende Aus-
wertung von Lageinformationen 
könnte so im Zusammenspiel 
mit künstlicher Intelligenz un-
terstützt werden – sei es bei der 
Suche von Objekten in großen 
Bilddatenbanken oder bei der 
Analyse von Cyber-Bedrohungen 
in der schon heute kaum mehr 
überschaubaren Masse an In-
formationen über Sicherheitslü-
cken, Schadcode-Varianten und 
Angriffs-Indikatoren sowie den in 
eigenen Systemen erhobenen Pro-
tokollierungsdaten. Und noch ein 
Anwendungsfeld ergibt sich aus 
der speziellen Arbeitsweise des 

Quantencomputers: die Lösung 
komplexer Optimierungsaufga-
ben. In großen Logistiksystemen 
sind die Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten von Abläufen 
so komplex, dass mit heutigen 
Mitteln noch viel Potenzial zur 
Verbesserung der Organisation 
brachliegt. “Mit Quantum Com-
puting wäre die Ermittlung der 
optimalen Prozessgestaltung in 
Sekundenschnelle möglich”, er-
klärt Jens Muschner, Leiter des 
Innovation Managements beim 
bundeseigenen IT-Dienstleister 
BWI GmbH. Interessant ist das 
auch mit Blick auf Organisati-
onsprozesse bei der Bundeswehr. 
“Im Grunde ist die Bundeswehr 
ein riesiges Logistikunterneh-
men”, so Muschner. “Egal ob beim 
Disponieren von Truppen, beim 
Fuhrparkmanagement, bei der 
Organisation von Nachschub 
oder bei der Führungsunter-
stützung – die meisten Kern-
aufgaben sind mit logistischen 
Herausforderungen verbunden. 
Optimierungspotenzial gibt es 
überall.” In einer ersten Analyse 
habe die BWI die Optimierung 
von Prozessen als ein relevantes 
Anwendungsfeld von Quantum 
Computing im Verteidigungsbe-
reich identifiziert. Die Auseinan-
dersetzung sei derzeit aber zu 
einem großen Teil theoretischer 
Natur. 
Schließlich gibt es noch keine 

praktisch anwendbaren Quan-
tencomputer mit entsprechender 
Leistung am Markt. In einigen 
Fällen werden daher Quan-
tumbits (Qubits) auf sog. High 
Performance-Computern simu-
liert. Algorithmen auf Basis von 
Quantenmechanik werden be-
reits seit Jahrzehnten erforscht, 
der Bau von Hardware steckt 
jedoch vergleichsweise in den 
“Kinderschuhen”. Das Erschaffen 
und Stabilisieren von Registern 
aus Qubits ist eine anspruchs-
volle Aufgabe. Je nach Ansatz 
werden entweder supraleitende 
Schleifen genutzt, die bis auf den 
absoluten Nullpunkt herunter-
gekühlt werden müssen, oder 
Ionen-Fallen, die im Hochvaku-
um betrieben und sorgfältig vor 
elektromagnetischen Störungen 
abgeschirmt werden müssen. 
Neben diesen bautechnischen 

Hürden gibt es aber auch noch 
ein ganz prinzipielles Problem: 
Für die Übertragung von Informa-
tionen in den Quantencomputer 
gibt es keine gute Lösung. Bisher 
werden für Forschungsversuche 
Daten einzeln “übersetzt”. Bei 
praktischen Anwendungsfällen 
mit größeren Datenmengen ist 
das keine Option.
Viele Experten mutmaßen, 

dass aufgrund dieser Unwäg-
barkeiten erste kommerzielle 
Angebote noch gut zehn Jahre 
auf sich warten lassen könnten. 
Allerdings ist zwischen Groß-
konzernen wie Google, IBM und 
Intel sowie Hochschulen und 
Forschungsinstituten ein regel-
rechter Wettlauf entstanden, der 
das Entwicklungstempo durch-
aus erhöhen könnte. Mit D-Wave 
gibt es bereits einen Anbieter, 
der mit einem speziellen Ansatz 
das Verhalten echter Qubits 
simuliert und konventionelle 
Hochleistungsrechner in einigen 
Anwendungen übertrifft. Auch 
Staaten investieren kräftig in die 
Forschung. In den USA werden 
über verschiedene Initiativen in 
den nächsten Jahren fast zwei 
Milliarden Dollar bereitgestellt. 
Im chinesischen Heifei soll ein 
Nationales Labor für Quanten-
forschung mit insgesamt zehn 
Milliarden Dollar zu Buche schla-
gen. Die EU fördert Quantentech-
nologie in den nächsten zehn 
Jahren mit einer Milliarde Euro, 
das Rahmenprogramm der Bun-
desregierung in der laufenden 
Legislaturperiode umfasst 650 
Millionen Euro.

Kommunikation in Gefahr?

Problematisch sind die Unwäg-
barkeiten in der Entwicklung vor 
allem in Bezug auf die Schatten-
seite der neuen Technologie: Die 
quantenmechanischen Vorteile 
greifen auch bei der Faktori-
sierung großer Zahlen. Damit 
könnten Quantencomputer einen 
Großteil der heute in der Breite 
eingesetzten kryptografischen 
Verfahren knacken. Um sicher-
heitskritische verschlüsselte 
Informationen vor dem Zugriff 
fremder Mächte zu schützen, sind 
Regierungen daher angehalten, 
auf resistente Verfahren, sog. 
Post-Quanten-Kryptografie, um-

zusteigen. Der Zeitdruck ist groß, 
denn in Erwartung einer zukünf-
tigen Möglichkeit der Entschlüs-
selung ist davon auszugehen, 
dass Nachrichtendienste bereits 
heute verschlüsselte Kommuni-
kation und Dokumente abfangen 
und speichern, die womöglich 
noch in mehreren Jahren hoher 
Vertraulichkeit bedürfen.
Es werden zwar schon einige 

Post-Quanten-Algorithmen in 
Stellung gebracht. So wertet die 
US-amerikanische Standardi-
sierungsbehörde NIST derzeit 
17 ausgewählte Kandidaten im 
Rahmen eines Wettbewerbs aus. 
Die Umsetzung in einsatzbereite 
technische Lösungen kann aber 
noch Jahre dauern. Bis dahin 
müssen Kommunikationsarchi-
tekturen auf den Wechsel vorbe-
reitet werden.
Im BMVg soll mit dem Projekt 

“Krypto-Modernisierung der Bun-
deswehr” in enger Abstimmung 
mit dem Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik 
(BSI) längerfristig die Umsetzung 
in einsatzbereite technische Lö-
sungen realisiert werden. Ziel 
ist Krypto-Agilität, d. h. die Fä-
higkeit, in laufenden Systemen 
mit möglichst geringem Aufwand 
Verschlüsselungsalgorithmen per 
Firmware-Update ersetzen zu 
können. Mit dem vom BSI mit-
entwickelten Krypto-System SINA 
(Sichere Inter-Netzwerk Archi-
tektur) verfügt die Bundeswehr 
bereits über eine entsprechend 
agile Lösung. Auch die Streit-
kräftegemeinsame verbundfähige 
Funkgeräteaustattung (SvFuA) 
soll multi-kryptofähig aufgestellt 
werden, wie es aus dem BMVg 
heißt.
Langfristig könnte die Quanten-

technologie selbst Teil der Lösung 
werden. Auf Grundlage des Phä-
nomens der Quantenverschrän-
kung kann Datenübertragung 
physikalisch sicher und damit 
für Hacker unangreifbar gemacht 
werden. Beim Quantenschlüssel-
austausch (Quantum Key Distri-
bution) wird neben dem eigentli-
chen Kommunikationskanal für 
die verschlüsselten Nachrichten 
ein Quantenkanal für den Aus-
tausch des geheimen Schlüssels 
verwendet. Übertragen werden 
Photonen, die quantenmecha-
nisch miteinander verschränkt 
sind. D. h., dass die Messung 
des Zustandes an einem Ende 
Auswirkungen auf den Zustand 
am anderen Ende hat – unab-
hängig von der Entfernung von 
Sender und Empfänger. Sicher 
ist der Schüsselaustausch, weil 
ein Angreifer durch das Abfan-
gen der Schlüssel unweigerlich 
eine Veränderung der Photonen 
bewirken würde.
“Durch die Verschränkung wäre 

jede Manipulation durch einen 
“Man in the Middle” sofort sicht-
bar”, erklärt Muschner von der 
BWI. Dann würden die gehei-
men Informationen gar nicht erst 
übertragen. Technisch möglich 
sei der Quantenschlüsselaus-
tausch bereits, bisher aber nur 
im Forschungsaufbau erprobt. 
2017 wurde eine abhörsichere 
Videokonferenz zwischen Wien 
und Peking realisiert. China ar-
beitet an einem ganzen Quanten-
Kommunikationsnetzwerk mit 
mehreren Stationen zwischen 
Peking und Shanghai. Im Westen 
liegt der Fokus mittelfristig eher 
auf der abhörsicheren Steuerung 
in Kritischen Infrastrukturen. 
Muschner: “Großes Potenzial bei 
der Quantenkryptografie sehen 
wir für die bundeswehr-interne 
Kommunikation und den Da-
tenaustausch in der NATO, wo 
es auf Vertraulichkeit besonders 
ankommt.” Auch die Forscher 
von CODE sehen eine auf Quan-
tentechnologie basierende Ver-
teilinfrastruktur für Verschlüs-
selungsinstrumente als Schlüssel 
für die Absicherung zukünftiger 
Informations- und Kommunika-
tionstechnik und legen darauf 
einen Fokus ihrer anwendungs-
orientierten wissenschaftlichen 
Untersuchungen.
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“Verschlüsselungsstandort Nr. 1”
Quantum Computing und Bundeswehr

(BS/Dr. Gerd Portugall, Benjamin Stiebel) Quantencomputer sind als die digitale Zukunftstechnologie in aller Munde. Der Vorteil beim Quanten-
computer liegt nicht etwa darin, dass er einzelne Rechenoperationen schneller ausführen würde als bisherige Systeme. Vielmehr nutzt er Effekte 
der Quantenmechanik aus, um bestimmte mathematische Probleme effektiver zu lösen. Die Digitalisierung macht natürlich auch nicht vor den 
deutschen Streitkräften halt. Doch ist auch schon Quantum Computing ein Thema für die Bundeswehr?

Nicht nur ein Amt reformieren
VBB fordert Blick auf gesamte Beschaffungstruktur

(BS/jf) Die Beschaffungen der Bundeswehr laufen auf vollen Touren 
(siehe Seite 35), doch hinter den Kulissen rumort es kräftig. Im Fokus 
steht die zentrale Beschaffungsstelle der Streitkräfte, das Bundesamt 
für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung – kurz BAAINBw. In-
zwischen hat sich die Personalvertretung dagegen gewehrt, das Amt als 
Sündenbock hinzustellen.

20.000 Beschaffungen werden in 
der Koblenzer Behörde jährlich 
abgewickelt. Über 95 Prozent 
werden reibungslos erledigt. 
Aber: gerade die High-Level-Pro-
jekte eben nicht. Zwischenzeit-
lich wurde im Bundesministeri-
um der Verteidigung (BMVg) eine 
Taskforce eingerichtet, die das 
BAAINBw und seine Dienststellen 
sowie Schnittstellen untersuchen 
und Optimierungsvorschläge er-
arbeiten sollte. Ein Expertenrat 
sollte diese im Anschluss bestä-
tigen. Doch es kam anders. Die 
Experten kamen zu dem Ergeb-
nis, dass die Taskforce weder 
kontextbezogene Umfeldanalysen 
noch prozessuale Betrachtungen 
der relevanten Funktionsträger 
in der Beschaffungsorganisation 
der Bundeswehr durchgeführt 
hatte, berichtet Wolfram Kamm, 
Bundesvorsitzender des Verban-
des der Beamten der Bundeswehr 
e.V. (VBB). Zudem gebe es keine 
empirisch belegten oder nach-
vollziehbar begründeten Argu-
mente für eine vorgeschlagene 
Umorganisation. Der Expertenrat 
sehe deshalb die Gefahr eines Ge-
samtsystemcrashs, so der Bun-
desvorsitzende weiter. Zudem 
müsse bei jeder Umorganisation 

das Grundgesetz beachtet wer-
den. “Dies sieht eindeutig eine 
klare Trennung zwischen den 
Streitkräften und einer bundes-
eigenen Verwaltung mit eigenen 
Unterbau vor”, zitiert Kamm Art. 
87b GG. 
Deshalb fordern die Gewerk-
schafter erstens eine weitere 
Defizit- und Prozessanalyse zur 
Optimierung der Beschaffungs-
prozesse durch die beiden Uni-
versitäten der Bundeswehr in 
Hamburg und München.
 Zum Zweiten soll die personelle 
Ausstattung im BAAINBw verbes-
sert werden. Rund 20 Prozent 
der Dienstposten, circa 1.600, 
seien unbesetzt. Zwar habe das 
Bundesamt für Personalwesen 
der Bundeswehr (BAPersBw) 
das Problem erkannt und be-
setze vordringlich die Stellen des 
BAAINBw, nach den derzeitigen 
Einstellungszahlen würde sich 
dieser Prozess aber noch über 
Jahre hinziehen. Zudem solle das 
Vergaberecht erleichtert werden, 
indem die Anwendung bestehen-
der Ausnahmeregelungen vom 
Vergaberecht ebenso konkreti-
siert werden wie die Erläuterun-
gen zur dringlichen Beschaffung.  
(siehe Seite 9).

Die “Revolution in Military Affairs” (RMA) geht weiter: Innerhalb der Digitalisierung beginnt das Quanten-Zeitalter. Grafik: BS/Dach
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B ehörden Spiegel: Die drei 
baltischen Staaten Estland, 

Lettland und Litauen sind die 
einzigen ehemaligen Sowjetre-
publiken, die Vollmitglieder von 
NATO und Europäischer Union 
(EU) geworden sind. Wie lautet 
Ihr bisheriges Resümee zu diesen 
Mitgliedschaften?

Garisons: Die Integration des 
Baltikums in NATO und EU ist 
vermutlich das beste Beispiel 
dafür, was es bedeutet, in die 
demokratische Welt und in den 
freien Welthandel aufgenommen 
zu werden. Vergleicht man die 
drei baltischen Länder mit den 
übrigen ehemaligen Sowjetrepu-
bliken, so wird der Unterschied 
deutlich.
Doch nicht nur die Aufnahme 

in NATO und EU ermöglicht uns 
ein breites Handlungsspektrum. 
Uns ist immer noch bewusst, 
dass wir bereits in den 1920er- 
und 1930er-Jahren unabhän-
gig waren und demokratische 
Institutionen besaßen. Darauf 
konnten wir 1990 aufbauen, als 
wir die staatliche Unabhängigkeit 
wiederherstellten. Mitglied der 
NATO – nicht nur der EU – zu 
sein, ist für uns sehr wichtig. In 
den 1930er-Jahren haben wir 
den historischen Fehler began-
gen, uns für neutral zu erklären. 
Wo das hingeführt hat, haben 

wir 1939 bzw. 1944 erleben 
müssen.

Behörden Spiegel: Welche Be-
deutung hat für Sie die Beistands-
initiative der NATO “Enhanced 
Forward Presence” (eFP) mit vier 
Kampfverbänden im Baltikum 
und in Polen, deren “NATO Battle-
group Latvia” unter kanadischer 
Führung steht?

Garisons: Die eFP ist sehr wich-
tig für uns, weil sie vor allem 
einen Ausdruck politischer So-
lidarität darstellt – und damit 
eine machtvolle Botschaft an je-
den verkündet, der gemeint sein 
könnte. Außerdem ist die eFP in 
unsere militärischen Strukturen 
integriert, die dadurch mehr Fä-
higkeiten erlangen. Die Partner-
staaten trainieren zunehmende 
Interoperabilität.
Wir haben mehr als ein Jahr-

zehnt Einsatzerfahrungen in Af-
ghanistan und im Irak gewonnen. 
Diese Erfahrungswerte lassen 
sich allerdings weder in Europa 
im Allgemeinen noch im Bal-
tikum im Besonderen eins zu 
eins übertragen. Mit den sechs 

Staaten der “Battlegroup” – ne-
ben Kanada sind dies Albanien, 
Italien, Polen, Slowenien und 
Spanien – wird die Interopera-
bilität der Einheiten in Lettland 
beständig verbessert. Außerdem 
werden mehr und mehr Kontak-
te der multinationalen Soldaten 

zur einheimischen Bevölkerung 
geknüpft.

Behörden Spiegel: Im vergan-
genen Herbst fand in Norwegen 
mit “Trident Juncture” das größte 
NATO-Manöver seit dem Ende 
des Kalten Krieges statt. Nimmt 

Russland solche Machtdemons-
trationen ernst? Wird es deswe-
gen sein Verhalten ändern?

Garisons: Ich glaube nicht, dass 
Russland sein Verhalten ändern 
wird. Schauen Sie sich die Zahlen 
der russischen Militärmanöver 
an. Die übersteigen die Zahlen 
der NATO um ein Vielfaches.
Aber: Beim Großmanöver “Tri-

dent Juncture 2015” in Itali-
en, Spanien und Portugal mit 
über 25.000 Soldaten konnten 
wir geografisch-logistisch noch 
nicht näher heran an Russland. 
Von “Trident Juncture 2018” in 
Norwegen unter Beteiligung von 
50.000 Soldaten ging deshalb 
ein sehr wichtiges Signal gestei-
gerter militärischer Fähigkeiten 
der NATO aus. Im vergangenen 
August fand mit 10.000 aktiven 
Soldaten und Reservisten auch 
die größte nationale Übung in 
Lettland statt.

Behörden Spiegel: Ihr Land hat 
eine gemeinsame Landgrenze mit 

Russland und mit rund 25 Prozent 
eine große russische Minderheit. 
In den vergangenen Jahren ha-
ben die baltischen Staaten ler-
nen müssen, was insbesondere 
hybride Kriegführung bedeutet. 
Welche Rolle spielt dabei Ihre 
russische Minderheit mit Blick 
auf die Hybrid-Strategie?

Garisons: Es ist klar, dass hy-
bride Kriegsführung die Integra-
tion der russischen Minderheit 
in unsere Gesellschaft behindert. 
Es geht aber nicht nur um die 
russische Minderheit, sondern 
um Gehirnwäsche von jeder-
mann. Offenkundiges Ziel ist es 
nämlich, Vertrauen in die eigene 
Regierung zu erschüttern und 
die russische Propaganda in den 
baltischen Staaten zu verbreiten, 
dass Lettland ein “gescheiterter 
Staat” sei, dass die NATO unfähig 
sei und deshalb das Baltikum 
nicht verteidigen würde. 
In Russland selbst lautet die 

gegenteilige Botschaft hinge-
gen, dass das Nordatlantische 
Bündnis Vorbereitungen treffe, 
Russland angreifen zu wollen. 
Beide Positionen passen nicht 
zusammen.
Die sogenannte “hybride Krieg-

führung” ist nichts Neues für 
uns. Wir erfahren diese seit den 
1990er-Jahren. Sie versucht, die 
Bevölkerung zu beeinflussen und 
dabei ihr Vertrauen in unseren 
Staat zu untergraben.

Der Vorsitzende der Werte - 
union, Alexander Mitsch, 

erklärte hierzu: “Die Werte- 
union betrachtet die Vertei-
digungsfähigkeit Deutschlands 
und einen aktiven Beitrag in der 
NATO und EU als unabdingbar. 
Deutschland hat durch den man-
gelnden Schutz seiner eigenen 
Grenzen insbesondere seit 2015 
Zweifel daran aufkommen las-
sen, seine Bürger wirkungsvoll 
gegen Sicherheitsbedrohungen 
von außen schützen zu können.”
Seit dem Gipfeltreffen der At-

lantischen Allianz im Jahre 2002 
in Prag habe sich die Bundesre-
publik Deutschland immer wie-
der dazu bekannt und politisch 
verpflichtet, zwei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 
Verteidigung ausgeben zu wollen. 
Während viele Mitgliedsstaaten 
des Nordatlantischen Bündnisses 
dieses Ziel inzwischen erreichten 
oder sich ihm annäherten, seien 
keine Maßnahmen erfolgt, die 
den Verbündeten zeigten, dass 
Deutschland diesen Zusagen 
Taten folgen lasse.
“Diese Ankündigungspolitik 

schadet Deutschlands Glaub-
würdigkeit in der NATO und in 

Europa. Die jahrzehntelange Aus-
zehrung der Bundeswehr und der 
damit verbundene Verfall ihrer 
Einsatzfähigkeit ist unverant-
wortlich gegenüber den Soldaten, 
der deutschen Bevölkerung und 
unseren Verbündeten. Wir müs-
sen aber unserer Verantwortung 
für Freiheit und Sicherheit wieder 
stärker gerecht werden”, so der 
Vorsitzende Mitsch. Von der Uni-
onsfraktion im Bundestag erwar-
te die Werteunion “den notwen-
digen Druck” für entsprechende 
Maßnahmen und einen angemes-
senen Ver teidigungshaushalt.

Ergänzung des Arbeitskreis-
leiters

Als spezifische Ergänzung 
wies der Leiter des Arbeits-
kreises Verteidigungs- und   
Sicher heitspolitik der Werte-
union, Rechtsanwalt und Oberst-

leutnant der Reserve Karl-Heinz  
Gimmler, gegenüber dem Behör-
den Spiegel noch auf Folgendes 

hin: “Es gibt natürlich neben dem 
eigentlichen Zwei-Prozent-Ziel 
auch eine Vielzahl von Feldern 

auf dem Gebiet der Verteidi-
gungspolitik, auf denen großer 
Handlungsbedarf besteht.”
So sei ein Musterbeispiel für 

die Erzielung größerer Effi-
zienz wie Effektivität  der Ver - 
teidigungsausgaben die “Ent-
bürokratisierung und das 
Zurück fahren überbordender, 
zum großen Teil überflüssiger 
Verrechtlichung”, so Gimmler 
weiter. Diese behindere sowohl  
die Beschaffung und Instand-
haltung von Material als auch 
die Führung und Einsatzfähigkeit 
der Truppe. 
Genannt werden dabei die Ar-

beitszeitverordnung der Soldaten 
(SAZV) sowie die Vergabeverord-
nung Verteidigung und Sicher-
heit (VSVgV). “Hier handelt es 
sich um typische Regelungen, 
mit denen sich die Truppe zu 
Tode verwaltet und die für den 

Zweck der Bundeswehr – Kriege 
zu verhindern und gegebenenfalls 
bei Einsätzen wie auch im Ver-
teidigungsfall siegfähig zu sein –, 
nicht nur nichts beitragen, son-
dern gar kontraproduktiv sind.” 
Bezeichnenderweise habe der 
Arbeitszeitverordnung vom 
November 2015 ein unter Ju-
risten durchaus umstrittenes 
Gutachten einer großen Bera-
tungsgesellschaft – der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
– zugrunde gelegen, “die zu der 
EU-weit bürokratischsten Rege-
lung für Soldaten führte”, so der 
Arbeitskreisleiter ab schließend.

Hintergrund

Der Dachverband der Werte-
union insgesamt wurde im Jah-
re 2017 als Zusammenschluss 
ver schiedener konservativer 
Initia tiven innerhalb der Union 
gegründet und ist mittlerweile 
in allen 16 Bundesländern mit 
Landesverbänden vertreten. Ihr 
erklärtes Ziel lautet, “konser-
vative und wirtschaftsliberale 
Kräfte stärker zu vernetzen und 
so zu erreichen, dass die Union 
wieder verstärkt konservative 
Positionen vertritt.”

An der seit dem Jahre 2010 
bestehenden multinationalen 

Übung, die stets vom “Coope-
rative Cyber Defence Center of 
Excellence” (CCDCOE) der At-
lantischen Allianz (NATO) in der 
estnischen Hauptstadt Tallinn 
organisiert und gesteuert wird, 
nahmen dieses Jahr wieder mehr 
als 20 Teams mit rund 1.000 
Experten aus unterschiedlichen 
Nationen teil. Auch zahlreiche 
IT-Experten des Organisations-
bereichs Cyber- und Informati-
onsraum (CIR) der Bundeswehr 
waren mit dabei. Das nationale 
Team Deutsch lands operierte 
aus der Luftwaffenkaserne in 
Köln-Wahn heraus.

“Red Team” gegen “Blue 
Teams”

23 Teams – um genau zu sein 
mit jeweils etwa 40 Mitgliedern 
– saßen in ihren jeweiligen Hei-
matländern und verteidigten das 
ihnen zugewiesene Segment des 
“Gamenets”. Sie wurden von ei-
nem “Red Team”, an dem neben 
Cyber-Spezialisten des NATO 
CCDCOE auch Experten aus den 
teilnehmenden Nationen und der 
Wirtschaft beteiligt waren, ange-

griffen. Das “Red Team” starte-
te seine Angriffswellen dabei in 
Echtzeit von einem Konferenzsaal 
im Hilton Hotel in Tallinn aus.
Die Cyber-Verteidiger in den 

“Blue Teams” versuchten, er-
kannte Schwachstellen in den 
ihnen anvertrauten Systemen zu 
schließen und die eingebrachten 
Schadprogramme aufzuspüren 
und zu analysieren.

Bundeswehr und EU sind 
eingebunden

Die “Locked-Shields”-Übung 
läuft im Prinzip wie ein großes, 
internationales Computerspiel 
ab. Dieses Jahr haben die IT-
Forensiker des Zentrums für Cy-
bersicherheit der Bundeswehr 
(ZCSBw) im Organisationsbereich 
Cyber- und Informationsraum  
zum vierten Mal in Folge die “IT 
Forensics Challenge” gewonnen. 
Während des Manövers haben 
Bundeswehr-Soldaten auch 

die Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) aus 
Bonn geübt.
Auch die Europäische Union 

(EU) ist in das digitale NATO-
Manöver eingebunden. So unter-
stützte dieses Jahr zum Beispiel 
die Europäische Verteidigungs-

agentur (EDA) in Ixelles bei Brüs-
sel den strategischen Anteil der 
Übung. Da die einzelnen Cyber-
Verteidiger stets nach Recht und 
Gesetz handeln müssen, gilt un-
ter anderem auch EU-Recht für 
sie als Handlungsrichtschnur.
Am zweiten Tag der “heißen Pha-

se” der Cyber Defence-Übung 

besuchte der Stellvertreter des 
Inspekteurs Cyber- und Infor-
mationsraum, Generalmajor 
Jürgen Setzer, die 55 Mitglieder 
des deutschen “Blue Teams” 
in Köln-Wahn. Er ist auch der 
Chief Information Security Officer 
(CISO) der Bundeswehr und hatte 
an der weltweit größten Übung 
dieser Art deshalb ein besonderes 
Interesse.

Was und womit wurde ange-
griffen?

Neben den ganz normalen 
IT-Netzwerken, wie sie in je-
der größeren Organisation zu 
finden sind, konnten auch die 
Wasserversorgung, die Telekom-
munikationssysteme oder die 
Versorgung mit Elektrizität des 
fiktiven Landes “Berylia” vom 
“Red Team” angegriffen werden. 
Auch Medien konnten als “Waf-
fensysteme” von den Angreifern 
genutzt werden, indem über sie 

Falschmeldungen an die fiktive 
Bevölkerung abgesetzt wurden.
Da das Übungsnetz bei Ma-

növerbeginn bereits mit einer 
Vielzahl von Schwachstellen 
und Schadprogrammen infiziert 
war, versuchten die Angreifer 
zunächst, diese Schwachstel-
len auszunutzen, die von den 
Verteidigern bislang noch nicht 
erkannt und geschlossen wur-
den. In erster Linie versuchten 
die Angreifer dabei, möglichst 
“lautlos”, also unbemerkt, in die 
Systeme einzudringen, um Infor-
mationen abzugreifen.
Auf diese Weise wurde unter an-

derem auch versucht, Kritische 
Infrastrukturen (KTITIS) zu stö-
ren. Das konnte bedeuten, dass 
in Wasserwerken die computerge-
steuerte Chlorzufuhr manipuliert 
und so das Trinkwasser vergiftet 
wurde. Auch Angriffe auf Elektri-
zitätswerke und Umspannwerke 
waren realistische Szenarien. So 
könnte die Stromversorgung in 
Stadt und Land unterbrochen 
werden. Angegriffen wurde aber 
auch mit “Fake News” in den 
“Social Media” oder auf geka-
perten Seiten von Regierungen 
und Behörden.

Lettischer Politiker spricht Klartext
“Wir erfahren hybride Kriegführung seit den 1990er-Jahren”

(BS) Die russische Außen- und Sicherheitspolitik im “nahen Ausland” verunsichert vor allem die Staaten Ost- und Mitteleuropas. Erschwerend 
kommen insbesondere bei den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen deren russisch sprechende Minderheiten hinzu. In diesem 
Zusammenhang sprach der Behörden Spiegel mit Jānis Garisons, Staatssekretär im lettischen Verteidigungsministerium in Riga. Die Fragen stellte 
R. Uwe Proll, Chefredakteur und Herausgeber des Behörden Spiegel.

“Großer Handlungsbedarf”
Einhaltung der Zwei-Prozent-Verpflichtung gefordert

(BS/por) Die Werteunion e. V., der konservative Flügel der CDU/CSU, fordert anlässlich des 70. Jahrestags des Bestehens des Nordatlantischen 
Bündnisses (NATO) einen größeren Beitrag der Bundesrepublik zur äußeren Sicherheit. In diesem Zusammenhang sei die Einhaltung der Zwei-
Prozent-Verpflichtung für den Verteidigungsetat (Einzelplan 14) notwendig. Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen müsse die Einsatz-
fähigkeit der Bundeswehr schnellstens wiederherstellen und im Falle ihres Scheiterns ihr Amt übergeben, so die Vereinigung.

Locked Shields 2019
Wie ein großes, internationales Computerspiel

(BS/por) Mitte April fand mit “Locked Shields 2019” die größte, modernste und komplexeste internationale Live-Fire-Cyber-Abwehrübung der Welt 
statt. In Echtzeit setzten sich Übungsteilnehmer gegen eine Vielzahl unterschiedlicher Cyber-Angriffe zur Wehr.

Nahm kein Blatt vor den Mund: Jānis Garisons, Staatssekretär im lettischen 
Verteidigungsministerium – hier auf der Berliner Sicherheitskonferenz (BSC) 
im vergangenen November. Foto: BS/Dombrowsky

Von der Unionsfraktion im Bundestag erwartet die Werteunion “den notwen-
digen Druck” für einen “angemessenen Verteidigungshaushalt”.

Foto: BS/Deutscher Bundestag, Thomas Köhler, photothek.net

Verteidiger des “Blue Teams” bei der konzentrierten Arbeit an den Rechnern.
 Foto: BS/PIZ CIR, Robelet



“Meine Aufgabe ist es, die 
Gleise auf Schäden zu 

überprüfen und diese an den 
Meisterbereich und die Leit stelle 
zu melden”, sagt der gebürtige 
Hamburger. Diese Tätigkeit 
könne nicht wegrationalis-
iert werden, denn sie sei eine 
Anforderung der Verordnung 
über den Bau und Betrieb der 
Straßenbahn, welche auch für 
U-Bahnen gilt. “Es geht um die 
Sicherheit der Fahrgäste. Einer 
muss immer kontrollieren”, be-
tont der Hchbahn-Mitarbeiter, 
der seit 2015 als Streckenläufer 
im Unternehmen arbeitet. 

Vier Wochen für das  
Streckennetz

In der Regel erfolgt der Marsch 
an den Schienen nach einem 
festen Ablaufplan. Vier Wochen 
braucht er, um das gesamte 
Streckennetz in seiner Abteilung 
abzulaufen. Für jedes Gleis pro 
Fahrrichtung rund zwei Wochen. 
“Wichtig ist, immer den Zügen 
entgegenzulaufen”, unterstreicht 
der erfahrene Streckenläufer. 
Und bei eingleisigen Streck-
en? “Dann muss ich neben der 
Strecke laufen.” 
Grob gesagt ist das Streckennetz 

in einen West- und einen Ostteil 
aufgeteilt. Köhn überprüft den 
Westteil. Dazu gehören unter 
anderem die U-Bahn-Linien U1, 
U2, U3 und U4. Letztere ist inzwi-
schen bis zur Hafencity verlän-
gert worden. Dies führt ihn dann 
auch regelmäßig an Hamburgs 
neuem Wahrzeichen vorbei, der 
Elbphilharmonie. In besonde-
ren Fällen kann vom Laufplan 
auch abgewichen werden. Zum 
Beispiel wenn Bauarbeiten nach-
kontrolliert werden müssen oder 
bei besonderen Vorkommnissen 
wie Unwetter. 

Kleineisen und Stromschie-
nen im Blick

Dabei hat er nicht nur Ausschau 
nach gebrochenen Fahrschie-
nen zu halten. Auch plattge-
fahrene Schienenköpfe an den 
Schweißnähten zweier Fahrschie-
nen kommen immer wieder vor. 
“Wenn diese abgefahren sind, 
fängt es an zu knallen, wenn 
später ein Zug darüberfährt”, 
berichtet der 51-Jährige. Gerade 
in den Häuserschluchten von 
Wohngebieten sei dies für die 
Anwohner eine unzumutbare 
Lärmbelästigung, weshalb diese 
Fehler so zügig wie möglich zu 
reparieren seien.
Ebenso muss er auf Kleinei-

sen, Stromschienen und Lauf-
wege achten. Die Kleineisen sind 
wiederum an jeder Schwelle zu 
kontrollieren. Es sind die Hal-
terungen der Schienen an der 
Innen- und Außenseite, die intakt 
sein müssen. Bei den Strom-
schienen handelt es sich wied-
errum um die stromführenden, 
abgedeckten Stränge neben den 
Gleisen. Ebenso die Laufwege, 
die für die Mitarbeiter der Hoch-
bahn oder für Bauarbeiter ge-
dacht sind. Gleis und Laufwege 
müssen immer frei sein. 
Wie man das alles im Auge be-

hält? “Das ist in einem drin, das 
hat man automatisch im Blick”, 
antwortet Köhn auf die Frage. Vor 
allem müsse man langsam gehen. 
Und manchmal sei er auch auf 
die Hilfe vorbeifahrender Züge 
angewiesen. Beispielsweise bei 
Gleissenken. Erste Anzeichen 
für ein solches Wegsacken des 
Bodens sei der Schotter, der 
nicht mehr dicht genug um die 
Schwellen liege, beschreibt der 
Streckenläufer. Dann müsse er 
auch schon mal mehrere Züge 
vorbeifahren lassen, um von 
beiden Seiten zu prüfen, ob das 
Gleis nicht “pumpt”, wie es in 
der Fachsprache heißt. Wenn 
doch, müssten die Bauarbeiter 
das Schotterbett durch Stopfar-
beiten stabilisieren und wieder 
auffüllen. 

Markieren und melden

Jede defekte Stelle wird 
per Spraydose markiert. An-

schließend wird der Schaden im 
Streckenläuferbuch mit genauer 
Ortsangabe oder Kilometrierung 
inklusive einer Kurzbeschrei-
bung notiert und gemeldet. Bei 
unmittelbarer Betriebsgefahr ist 
darüber hinaus der Zug durch 
Notsignal zu warnen. Es muss 
nicht immer ein Schaden am 
Gleis sein. Auch ein Ast, der 
vor einem Signal hängt und 
die Sicht des Triebwagenfüh-
rers beeinträchtigt, ist melde-
pflichtig. Je nach Dringlichkeit 
muss der Bautrupp sofort den 
Schaden beseitigen oder in der 
kommenden Nacht. “Dabei sage 
ich den Kollegen gleich, welches 
Material und wie viel sie davon 

mitbringen müssen”, berichtet 
der gelernte Gleisbauer. Die Netz-
infrastruktur ist unterschiedlich 
alt. Kein Wunder, muss sie doch 
auch mehrere Jahrzehnte intakt 
sein. Das Material habe sich aber 
geändert. Die Schwellen seien 
nicht mehr aus Holz, sondern 

aus Beton oder Kunststoff. Die 
Kleineisen seien früher mit zwei 
Schrauben auf der Schwelle mon-
tiert (genannt KPO 6)gewesen, die 
neueren hätten nur noch eine 
Schraube in der Mitte, dafür aber 
zwei abstehende Bügel auf jeder 
Seite (genannt SKL). Auch bei 
den Stromschienenabdeckungen 
gibt es unterschiedliche Modelle, 
erzählt Köhn. 

Traumberuf beim Traditions-
betrieb

Leider kommt es immer wieder 
vor, das Haus- und Wildtiere 
wie Katzen, Kaninchen oder 
Steinmarder in den Gleisen ihr 
Leben lassen. Aber auch Mäuse-

bussarde oder sogar Schleier-
eulen werden in Einzelfällen 
von Zügen erfasst, wenn sie ihre 
Beute jagten. Letztere tun dem 
Naturliebhaber besonders leid, 
der seine Freizeit am liebsten mit 
der Ehefrau im eigenen Garten 
verbringt. Seit 1985 ist er bei 

der Hamburger Hochbahn AG. 
“Am 19. August 1985 war mein 
erster Arbeitstag”, erinnert er 
sich. Und warum Gleisbauer? 
“Das ist mein Traumberuf. Ich 
bin da, wo ich immer sein wollte”, 
folgt die Erklärung. Nach der 
Hauptschule hat er ein Jahr den 
Berufsvorbereitungsdienst zum 
Maurer absolviert. Dann wäre es 
fast anders gekommen. 
“Ich hatte schon einen Lehrver-

trag von einer anderen Straßen-
baufirma zu Hause, als ich 
dann eine Stellenanzeige des 
Unternehmens gesehen habe”, 
berichtet der damals 17-Jäh-
rige. “Die Hochbahn war zu 
dieser Zeit als öffentliches Un-

ternehmen quasi halbstaatlich, 
da wollte ich unbedingt hin.” 
Zudem sei es nach wie vor ein 
Traditionsbetrieb. “Uns braucht 
man immer, ein absolut sicherer 
Arbeitsplatz.” Folglich hatte er 
den anderen Ausbildungsver-
trag kurzerhand unterschrie-

ben zurückgeschickt. Nach drei 
Jahren erfolgreicher Ausbildung 
war er Gleisbauer und gleichzeit-
ig Sicherungsposten (Sipo) für 
Gleisbaustellen. Ersteres ist in 
Hamburg Voraussetzung, um 
überhaupt als Streckenläufer 
arbeiten zu können. Letzteres 
ist Teil der Ausbildung. Die Si-
pos warnen die anderen Arbeiter 
auf einer Gleisbaustelle vor sich 
nähernden Fahrzeugen mit einem 
Mehrklanghorn. Diejenigen, die 
scheinbar nichts zu tun hätten 
und in der Gegend stünden, 
hätten in Wahrheit die größte 
Verantwortung. 

Sipo und Sakra

Damit nicht genug. “Einige Si-
pos wollten oder konnten nicht 
die Ver antwortung übernehmen, 
mehrere von ihnen auf einer Baus-
telle zu koordinieren. Deshalb 

wurde die Sicherungsaufsichtsk-
raft (Sakra) eingeführt”, berichtet 
Köhn. Auch er hat die Zusatzaus-
bildung erfolgreich absolviert. 
“Wann das war, weiß ich schon 
gar nicht mehr, es ist schon so 
lange her”, erzählt er mit einem 
Lachen. Immerhin ist er schon 
32 Jahre angestellt. Und weiter: 
“Der Sakra ist für die gesamte Si-
cherheit an der Baustelle verant-
wortlich. Er legt unter anderem 
die Anzahl der Sipos fest, bestellt 
diese und prüft beispielsweise, ob 
eine Langsamfahrt an der Bau-
stelle notwendig ist.”
Der einzige Nachteil: Die Ar-

beiten erfolgten immer nachts 
und am Wochenende, wenn der 

Fahrbetrieb verringert oder ganz 
eingestellt wurde. “Früher habe 
ich die Tagschicht nur gesehen, 
wenn ich Urlaub hatte”, erzählt 
Köhn. Nach mehreren Jahren 
hat sich der ständige Nachtdi-
enst jedoch auf die Gesundheit 
ausgewirkt. Prompt hat der Ar-

beitgeber reagiert und ihn in die 
Tagschicht versetzt, eben als 
Streckenläufer. 

Eigensicherung geht vor

Dazu war eine weitere Zu-
satzausbildung notwendig, die 
des Abschalters. “Diese Aus-
bildung ist nötig, um an die 
Stromschienen dichter als einen 
Meter herantreten zu können”, 
erläutert Köhn. Mit der Ausbil-
dung sei er eine “Stromschienen 
unterwiesene Person” und dürfe 
bis zu 50 Zentimeter an diese 
herantreten. Das wiederum sei 
notwendig, um die Kleineisen 
kontrollieren zu können, be-
richtet der Streckenläufer, der 
meistens allein unterwegs ist. 
Dabei könne er sich durchaus 
mehrere Sipos hinzubestellen, 
schließlich sei er immer noch 
Sakra. Bei schwer einsehbaren 
Stellen macht er davon auch 
Gebrauch. Meistens bei engen 
Bögen – der Gleisbauer spricht 
nicht von Kurven. An diesen Stel-
len würde er die Züge nicht rech-
tzeitig hören, die Reaktionszeit, 
um aus dem Gleis heraus und 
in den definierten Sicherheits-
raum zu kommen, wäre dann zu 
kurz. Aber: Die Eigensicherung 
hat immer die höchste Priorität, 
vor allem in Tunneln. Da kann 
es auch mal eng werden. Denn 

die Schutzräume in den unter-
irdischen Fahrbereichen liegen 
manchmal zwischen den Gleisen. 
Dann bleiben zwischen 50 und 
70 Zentimeter, je nachdem, wie 
alt die Tunnelanlagen sind. Die 
ältesten in der Freien und Han-
sestadt sind über 100 Jahre alt. 

Bis zur Rente im  
Unternehmen

Entsprechend ist die enganlie-
gende orangefarbene Dienstklei-
dung der Gleisbauer Pflicht. Zur 
Ausrüstung gehört nicht nur 
ein Smartphone, mit dem er 
Schadensbilder an die Kollegen 
in der Werkstatt schicken kann, 
sondern auch eine Handleuchte 
als Tunnellicht, eine Taschenlam-
pe mit Rotlicht und ein Funk-
gerät. Früher war die Verbindung 
oftmals gestört, dann hieß es oft: 
“Komm' mal bitte über Draht” 
und der Streckenläufer musste 
zur nächsten Haltestelle zum 
dortigen Wärter laufen, erinnert 
sich Köhn, der noch bis 2034 
seinen Dienst ausführen darf. 
Anders als sein früherer Kollege, 
der inzwischen in Rente ist. Der 
51-Jährige ist deshalb auch als 
Ausbilder tätig und weist den 
nächsten Kollegen auf dem Pos-
ten ein. 
Auf insgesamt 49 Berufsjahre im 

gleichen Betrieb wird er kommen. 
Langweilig wird es ihm dabei 
nicht werden. Aktuell hat er als 
weitere Aufgabe die Begleitung 
des Baumgutachters übernom-
men. Innerhalb von vier Wochen 
werden sämtliche Bäume an 
der Strecke auf Stamm- bzw. 
Wurzelfäule und akute Um-
sturzgefährdung untersucht. 
Die Bäume könnten sonst auf 
die Strecke fallen. Und theore-
tisch könnte er auch weiterhin 
als Abschalter, Sicherheitsauf-
sichtskraft, Sicherheitsposten 
oder Gleisbauer arbeiten. 
Zum Abschluss erzählt Köhn 

noch einen Gleisbauerwitz: “Wer 
ist der dümmste Hochbahn-Mi-
tarbeiter? Der Streckenläufer. 
Er hat eine Fahrkarte und läuft 
trotzdem.”
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“Einer muss kontrollieren”
Stephan Köhn überprüft jeden Tag das Netz auf Schäden

(BS/Jörn Fieseler) Es ist 6:45 Uhr, ein Wochentag wie viele in einem Jahr: Stephan Köhn betritt das Büro am Lagerplatz der Hamburger Hochbahn AG 
in der Saarlandstraße/Ecke Wiesendamm. “Heute keine Sonderaufträge”, sagt sein Meister, Heiko Slonek, nach einem kurzen Begrüßungsschnack. 
Also ist laut Ablaufplan an diesem Tag die Strecke zwischen den U-Bahnstationen Saarlandstraße und Schlump dran. Die etwa 6,5 Kilometer lange 
Distanz ist trotz aller Anforderungen, auf die Köhn zu achten hat, in einer Acht-Stunden-Tagschicht zu bewältigen. Routiniert wird die Ausrüstung 
überprüft und über Mobilfunk der Leitstelle mitgeteilt, dass er sich ins Gleis begibt. Und schon macht sich der Streckenläufer der Hochbahn auf 
den Weg. 

Jeden Tag unterwegs auf Hamburgs U-Bahn-Schienen: Stephan Köhn ist einer von drei Streckenläufern bei der Ham-
burger Hochbahn AG.  Fotos: BS/Fieseler

Auch das gehört zu den Kontrollaufgaben des Streckenläufers: Die Abstände der 
Prellböcke zu den Sperren auf der Schiene müssen regelmäßig überprüft werden.

(BS/jf) Der Lagerplatz der Hamburger Hoch-
bahn ist eine von zwei zentralen Stellen, wo 
das Baumaterial für die U-Bahn-Streckennetze 
für das 1911 durch die Firmen Siemens & Hals-
ke sowie AEG gegründete Unternehmen gela-
gert wird. Seit dem über 100-jährigen Bestehen 
ist die Linienanzahl von einer auf vier Linien 
gestiegen, das Streckennetz auf über 100 
Kilometer angewachsen. Fast 270 Fahrzeuge 
sind im Einsatz, die die über 90 Haltestellen in 
der Freien und Hansestadt Hamburg sowie im 
Bereich der Verkehrsgesellschaft Norderstedt 
tagtäglich anfahren. Etwa ein Fünftel der 
insgesamt jährlich 1,2 Millionen Fahrgäste der 
Hochbahn nutzen die U-Bahnen. So kommen 
im Jahr insgesamt 1.447 Personenkilometer 
zusammen, mit einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von rund 33,3 Kilometern pro Stunde. 
Zusammen mit den 110 Buslinien, auf denen 
rund 850 Busse im Einsatz sind, ist die 
Hamburger Hochbahn AG mit 48,7 Prozent 
der größte Partner im Hamburger Verkehrsver-
bund. Das zu 100 Prozent im Besitz der Freien 
und Hansestadt Hamburg börsennotierte Un-

ternehmen beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter. 
Insgesamt zwölf Tochterunternehmen zählen 
zum Konzern, der das Konzept “Wir fahren gut 
vernetzt auf vielen Gleisen” Realität werden 
lässt.

Weitere Informationen unter: www.hochbahn.
de

  Lagerplatz Saarlandstr. 35 für die Hamburger U-Bahn

Von hier startet der Streckenläufer seine Kontrollgänge: am Lagerplatz in der Saarlandstraße 35.
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